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EU/UK/TCA/PART 3/de 1 

TEIL DREI 

 

ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DER POLIZEI  

UND JUSTIZ IN STRAFRECHTLICHEN ANGELEGENHEITEN 

 

 

TITEL I 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

 

Artikel 522 

 

Ziel 

 

(1) Ziel dieses Teils ist es, eine Zusammenarbeit im Bereich der Polizei und der Justiz in 

strafrechtlichen Angelegenheiten zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union einerseits und dem Vereinigten Königreich andererseits zur 

Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten sowie zur Verhütung und 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzusehen. 

 

(2) Dieser Teil gilt nur für die Zusammenarbeit im Bereich der Polizei und der Justiz in 

strafrechtlichen Angelegenheiten, die ausschließlich zwischen dem Vereinigten Königreich 

einerseits und der Union und den Mitgliedstaaten andererseits stattfindet. Er gilt nicht für 

Situationen, die sich zwischen den Mitgliedstaaten oder zwischen den Mitgliedstaaten und den 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union ergeben, und er findet auch keine 

Anwendung auf Tätigkeiten von Behörden, die für den Schutz der nationalen Sicherheit zuständig 

sind, wenn diese in diesem Bereich tätig werden. 
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ARTIKEL 523 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Teils bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Drittland“ ein Land, das kein Mitgliedstaat und nicht das Vereinigte Königreich ist, 

 

b) „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ personenbezogene Daten, aus denen die 

rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 

Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die genetischen 

Daten, biometrischen Daten, die zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person 

verarbeitet werden, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen 

Orientierung einer natürlichen Person, 

 

c) „genetische Daten” alle personenbezogenen Daten zu den ererbten oder erworbenen 

genetischen Merkmalen eines Menschen, die eindeutige Informationen über die Physiologie 

oder die Gesundheit dieses Menschen liefern und insbesondere aus der Analyse einer 

biologischen Probe des betreffenden Menschen gewonnen wurden; 

 

d) „biometrische Daten” mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene 

Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer 

natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen 

oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 
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e) „Verarbeitung” jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang 

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 

Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 

Verknüpfung, die Beschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

 

f) „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die auf 

unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Weise zur Vernichtung, zum Verlust oder zur 

Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang 

zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden; 

 

g) „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 

Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach 

funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten verteilt geführt wird; 

 

h) „Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit“ den nach Artikel 8 

eingesetzten Ausschuss dieses Namens. 
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ARTIKEL 524 

 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

(1) Die in diesem Teil vorgesehene Zusammenarbeit beruht auf der langjährigen Achtung der 

Vertragsparteien und der Mitgliedstaaten der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des Schutzes 

der Grundrechte und -freiheiten des Einzelnen, wie sie unter anderem in der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte und in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegt sind, sowie 

auf der Bedeutung der internen Umsetzung der in dieser Konvention verankerten Rechte und 

Freiheiten. 

 

(2) Dieser Teil ändert nichts an der Verpflichtung zur Achtung der Grundrechte und Rechts-

grundsätze, wie sie insbesondere in der Europäischen Menschenrechtskonvention und – im Falle 

der Union und ihrer Mitgliedstaaten – in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zum 

Ausdruck kommen. 

 

 

ARTIKEL 525 

 

Schutz personenbezogener Daten 

 

(1) Die in diesem Teil vorgesehene Zusammenarbeit beruht auf dem langjährigen Engagement 

der Vertragsparteien zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für personenbezogene Daten. 
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(2) Um diesem hohen Schutzniveau gerecht zu werden, stellen die Vertragsparteien sicher, dass 

personenbezogene Daten, die im Rahmen dieses Teils verarbeitet werden, in den jeweiligen 

Datenschutzregelungen der Vertragsparteien wirksamen Garantien unterliegen, einschließlich 

Folgendem: 

 

a) Personenbezogene Daten werden auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben 

verarbeitet, im Einklang mit den Grundsätzen der Datensparsamkeit, der Zweckbindung, der 

Richtigkeit und der Speicherbegrenzung; 

 

b) die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nur im erforderlichen 

Umfang und vorbehaltlich angemessener, an die spezifischen Risiken der Verarbeitung 

angepasster Garantien zulässig; 

 

c) mittels geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen wird ein dem Risiko der 

Verarbeitung angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet, insbesondere bei der 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten; 

 

d) betroffene Personen erhalten durchsetzbare Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung, 

vorbehaltlich möglicher gesetzlicher Einschränkungen, die in einer demokratischen 

Gesellschaft notwendige und verhältnismäßige Maßnahmen zum Schutz wichtiger Ziele des 

öffentlichen Interesses darstellen; 

 

e) im Falle einer Datenschutzverletzung, die ein Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen darstellt, wird die zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich über die Verletzung 

informiert; wenn die Verletzung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat, werden die betroffenen Personen ebenfalls 

benachrichtigt, vorbehaltlich möglicher gesetzlich vorgesehener Beschränkungen, die in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendige und verhältnismäßige Maßnahmen zum Schutz 

wichtiger Ziele des öffentlichen Interesses darstellen; 
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f) Weiterübermittlungen an ein Drittland sind nur unter für die Übermittlung geeigneten 

Bedingungen und Garantien zulässig, die sicherstellen, dass das Schutzniveau nicht 

untergraben wird; 

 

g) die Überwachung der Einhaltung von Datenschutzgarantien und die Durchsetzung von 

Datenschutzgarantien werden durch unabhängige Behörden sichergestellt und 

 

h) im Fall einer Verletzung von Datenschutzgarantien verfügen die betroffenen Personen über 

durchsetzbare Rechte auf wirksame verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe. 

 

(3) Das Vereinigte Königreich einerseits und die Union, auch im Namen eines ihrer Mitglied-

staaten, andererseits teilen dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammen-

arbeit mit, welche Aufsichtsbehörden für die Überwachung der Durchführung und Einhaltung der 

für die Zusammenarbeit nach diesem Teil geltenden Datenschutzbestimmungen zuständig sind. Die 

Aufsichtsbehörden arbeiten zusammen, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Teils 

sicherzustellen. 

 

(4) Die in diesem Teil enthaltenen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten gelten 

für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die 

nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert 

sind oder gespeichert werden sollen. 

 

(5) Dieser Artikel lässt die Anwendung besonderer Bestimmungen dieses Teils über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten unberührt. 
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ARTIKEL 526 

 

Umfang der Zusammenarbeit, wenn ein Mitgliedstaat  

nicht mehr an entsprechenden Maßnahmen des Unionsrechts teilnimmt 

 

(1) Dieser Artikel findet Anwendung, wenn ein Mitgliedstaat nicht mehr an Bestimmungen des 

Unionsrechts über die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in strafrechtlichen Angelegen-

heiten, die den einschlägigen Bestimmungen dieses Teils entsprechen, teilnimmt oder ihm keine 

Rechte mehr daraus zustehen. 

 

(2) Das Vereinigte Königreich kann der Union durch schriftliche Notifikation mitteilen, dass es 

beabsichtigt, die einschlägigen Bestimmungen dieses Teils in Bezug auf diesen Mitgliedstaat nicht 

mehr anzuwenden. 

 

(3) Eine Notifikation nach Absatz 2 wird am darin genannten Tag wirksam; dieser Tag darf nicht 

vor dem Tag liegen, ab dem der Mitgliedstaat nicht mehr an den Bestimmungen des in Absatz 1 

genannten Unionsrechts teilnimmt oder ihm keine Rechte mehr daraus zustehen. 

 

(4) Teilt das Vereinigte Königreich nach diesem Artikel durch Notifikation seine Absicht mit, die 

einschlägigen Bestimmungen dieses Teils nicht mehr anzuwenden, so tritt der Sonderausschuss für 

die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zusammen, um zu entscheiden, welche Maßnahmen 

erforderlich sind, um sicherzustellen, dass jede nach diesem Teil eingeleitete Zusammenarbeit, die 

von der Beendigung betroffen ist, in geeigneter Weise abgeschlossen wird. In Bezug auf alle 

personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Zusammenarbeit nach den einschlägigen 

Bestimmungen dieses Teils vor deren Beendigung erlangt wurden, stellen die Vertragsparteien in 

jedem Fall sicher, dass das Schutzniveau, das für die Übermittlung der personenbezogenen Daten 

gegolten hat, nach Wirksamwerden der Beendigung aufrechterhalten wird. 
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(5) Die Union teilt dem Vereinigten Königreich durch schriftliche Notifikation auf 

diplomatischem Wege den Tag mit, an dem der Mitgliedstaat seine Teilnahme an den betreffenden 

Bestimmungen des Unionsrechts wieder aufnehmen wird oder ab dem ihm wieder Rechte darunter 

zustehen werden. Die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen dieses Teils wird an diesem 

Tag oder, falls später, am ersten Tag des Monats, der auf den Tag folgt, an dem diese Notifikation 

erfolgt ist, wieder in Kraft gesetzt. 

 

(6) Um die Anwendung dieses Artikels zu erleichtern, teilt die Union dem Vereinigten 

Königreich mit, wenn ein Mitgliedstaat nicht mehr an Bestimmungen des Unionsrechts über die 

Zusammenarbeit im Bereich der Polizei und der Justiz in strafrechtlichen Angelegenheiten, die den 

einschlägigen Bestimmungen dieses Teils entsprechen, teilnimmt oder ihm keine Rechte mehr 

daraus zustehen. 

 

 

TITEL II 

 

AUSTAUSCH VON DNA-, FINGERABDRUCK- UND FAHRZEUGREGISTERDATEN 

 

 

ARTIKEL 527 

 

Ziel 

 

Ziel dieses Titels ist es, eine gegenseitige Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

Strafverfolgungsbehörden des Vereinigten Königreichs einerseits und der Mitgliedstaaten 

andererseits bei der automatisierten Übermittlung von DNA-Profilen, daktyloskopischen Daten und 

bestimmten nationalen Fahrzeugregisterdaten aufzubauen. 
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ARTIKEL 528 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „zuständige Strafverfolgungsbehörde“ eine interne Polizei-, Zoll- oder sonstige Behörde, die 

nach internem Recht befugt ist, Straftaten oder strafbare Handlungen aufzudecken, zu 

verhüten und aufzuklären und in Verbindung mit diesen Tätigkeiten öffentliche Gewalt 

auszuüben und Zwangsmaßnahmen zu ergreifen; Stellen, Einrichtungen oder sonstige 

Einheiten, die sich insbesondere mit Fragen der nationalen Sicherheit befassen, sind keine 

zuständigen Strafverfolgungsbehörden im Sinne dieses Titels, 

 

b) „Abruf“ und „Abgleich“ im Sinne der Artikel 530, 531, 534 und 539 die Verfahren, mit denen 

festgestellt wird, ob eine Übereinstimmung zwischen DNA-Daten bzw. daktyloskopischen 

Daten, die von einem Staat übermittelt wurden, und DNA-Daten bzw. daktyloskopischen 

Daten, die in den Datenbanken eines, mehrerer oder aller anderen Staaten gespeichert sind, 

besteht, 

 

c) „automatisierter Abruf“ im Sinne von Artikel 537 ein Online-Zugriffsverfahren zur Abfrage 

der Datenbanken eines, mehrerer oder aller anderen Staaten, 

 

d) „nicht codierender Teil der DNA“ die Chromosomenbereiche, die keine genetische 

Information, d. h. keine Hinweise auf funktionale Eigenschaften eines Organismus, enthalten. 
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e) „DNA-Profil“ einen Buchstaben- beziehungsweise Zahlencode, der eine Reihe von 

Identifikationsmerkmalen des nicht codierenden Teils einer analysierten menschlichen DNA-

Probe, d. h. der speziellen Molekularstruktur an den verschiedenen DNA-Loci, abbildet, 

 

f) „DNA-Fundstellendatensatz“ ein DNA-Profil und eine Kennung; DNA-Fundstellendatensätze 

dürfen nur aus dem nicht codierenden Teil der DNA ermittelte DNA-Profile und eine 

Kennung enthalten; DNA-Fundstellendatensätze dürfen keine Daten enthalten, aufgrund 

deren die betroffene Person unmittelbar identifiziert werden kann; DNA-Fundstellen-

datensätze, die keiner natürlichen Person zugeordnet werden können (im Folgenden „offene 

Spuren“), müssen als solche erkennbar sein, 

 

g) „DNA-Personenprofil“ das DNA-Profil einer identifizierten Person. 

 

h) „offene Spur“ ein DNA-Profil einer noch nicht identifizierten Person, das aus Spuren im Zuge 

der Ermittlung von Straftaten gewonnen wurde. 

 

i) „Notiz“ eine von einem Staat in seiner nationalen Datenbank an einem DNA-Profil 

angebrachte Markierung, aus der hervorgeht, dass auf den Abruf oder Abgleich eines anderen 

Staates hin bereits eine Übereinstimmung mit diesem DNA-Profil festgestellt wurde. 

 

j) „daktyloskopische Daten“ Fingerabdrücke, Fingerabdruckspuren, Handabdrücke, 

Handabdruckspuren und Schablonen (Templates) derartiger Abdrücke (codierte Minutien), 

wenn diese in einer automatisierten Datenbank gespeichert und verarbeitet werden, 
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k) „daktyloskopische Fundstellendatensätze“ daktyloskopische Daten und eine Kennung; 

daktyloskopische Fundstellendatensätze dürfen keine Daten enthalten, aufgrund deren die 

betroffene Person unmittelbar identifiziert werden kann; daktyloskopische Fundstellen-

datensätze, die keiner natürlichen Person zugeordnet werden können (im Folgenden „offene 

Spuren“), müssen als solche erkennbar sein, 

 

l) „Fahrzeugregisterdaten“ den Datensatz gemäß Anhang 39 Kapitel 3; 

 

m) „Einzelfall“ im Sinne von Artikel 530 Absatz 1 Satz 2, Artikel 534 Absatz 1 Satz 2 und 

Artikel 537 Absatz 1 eine einzelne Ermittlungs- oder Verfolgungsakte; enthält eine solche 

Akte mehr als ein DNA-Profil oder ein Element daktyloskopischer Daten oder Fahrzeug-

registerdaten, können diese Daten gemeinsam als eine Anfrage übermittelt werden, 

 

n) „Labortätigkeit“ alle Maßnahmen, die in einem Laboratorium bei der Suche und Sicherung 

von Spuren auf Gegenständen getroffen werden, sowie die Entwicklung, Analyse und 

Interpretation von kriminaltechnischem Beweismaterial bezüglich DNA-Profilen und 

daktyloskopischen Daten im Hinblick auf die Bereitstellung von Expertengutachten oder den 

Austausch von kriminaltechnischem Beweismaterial. 

 

o) „Ergebnisse von Labortätigkeiten“ alle Analyseergebnisse und damit direkt zusammen-

hängende Interpretationen. 

 

p) „Anbieter kriminaltechnischer Dienste“ alle öffentlichen oder privaten Stellen, die auf 

Verlangen zuständiger Strafverfolgungs- und Justizbehörden Labortätigkeiten durchführen, 

 

q) „Interne Akkreditierungsstelle“ die einzige Stelle in einem Staat, die im Auftrag dieses 

Staates Akkreditierungen vornimmt. 
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ARTIKEL 529 

 

Einrichtung von internen DNA-Analyse-Dateien 

 

(1) Die Staaten schaffen und führen interne DNA-Analyse-Dateien zum Zwecke der Verfolgung 

von Straftaten. 

 

(2) Für die Zwecke der Durchführung dieses Titels stellen die Staaten die Verfügbarkeit von 

DNA-Fundstellendatensätzen aus ihren in Absatz 1 genannten internen DNA-Analyse-Dateien 

sicher. 

 

(3) Die Staaten geben die internen DNA-Analyse-Dateien, für die die Artikel 529 bis 532 und die 

Artikel 535, 536 und 539 gelten sowie die Bedingungen für den in Artikel 530 Absatz 1 genannten 

automatisierten Abruf an. 

 

 

ARTIKEL 530 

 

Automatisierter Abruf von DNA-Profilen 

 

(1) Zum Zwecke der Ermittlung von Straftaten gestatten die Staaten den in Artikel 535 genannten 

nationalen Kontaktstellen der anderen Staaten den Zugriff auf die DNA-Fundstellendatensätze ihrer 

DNA-Analyse-Dateien mit dem Recht, automatisierte Abrufe mittels eines Abgleichs der DNA-

Profile durchzuführen. Die Anfragen dürfen nur im Einzelfall und nur nach Maßgabe des internen 

Rechts des abrufenden Staates erfolgen. 
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(2) Wird im Zuge eines automatisierten Abrufs eine Übereinstimmung eines übermittelten DNA-

Profils mit DNA-Profilen festgestellt, die in der Datei des ersuchten Staates gespeichert sind, so 

übermittelt der ersuchte Staat die DNA-Fundstellendatensätze, mit denen Übereinstimmung 

festgestellt worden ist, auf automatisierte Weise an die nationale Kontaktstelle des abrufenden 

Staates. Wenn keine Übereinstimmung gefunden werden kann, wird dies automatisch mitgeteilt. 

 

 

ARTIKEL 531 

 

Automatisierter Abgleich von DNA-Profilen 

 

(1) Zum Zwecke der Ermittlung von Straftaten gleichen die Staaten über ihre nationalen Kontakt-

stellen die DNA-Profile ihrer offenen Spuren mit allen DNA-Profilen aus den Fundstellen-

datensätzen anderer interner DNA-Analyse-Dateien im Einklang mit gegenseitig akzeptierten 

praktischen Vereinbarungen zwischen den betreffenden Staaten ab. Die Übermittlung und der 

Abgleich der DNA-Profile erfolgen automatisiert. Die Übermittlung zum Zwecke des Abgleichs der 

DNA-Profile der offenen Spuren erfolgt nur in solchen Fällen, in denen dies nach dem internen 

Recht des abrufenden Staates vorgesehen ist. 

 

(2) Stellt ein Staat in Folge des in Absatz 1 genannten Abgleichs fest, dass von einem anderen 

Staat übermittelte DNA-Profile mit denjenigen in seiner DNA-Analyse-Dateien übereinstimmen, so 

übermittelt er der nationalen Kontaktstelle des anderen Staates unverzüglich die DNA-Fundstellen-

datensätze, mit denen eine Übereinstimmung festgestellt worden ist. 
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ARTIKEL 532 

 

Gewinnung molekulargenetischen Materials und Übermittlung von DNA-Profilen 

 

Liegt im Zuge eines laufenden Ermittlungs- oder Strafverfahrens kein DNA-Profil einer bestimmten 

Person vor, die sich im Gebiet eines ersuchten Staates aufhält, so leistet der ersuchte Staat Rechts-

hilfe durch die Gewinnung und Untersuchung molekulargenetischen Materials von dieser Person 

sowie durch die Übermittlung des gewonnenen DNA-Profils an den ersuchenden Staat, wenn 

 

a) der abrufende Staat mitteilt, zu welchem Zweck dies erforderlich ist, 

 

b) der abrufende Staat eine nach seinem Recht erforderliche Untersuchungsanordnung oder -

erklärung der zuständigen Behörde vorlegt, aus der hervorgeht, dass die Voraussetzungen für 

die Gewinnung und Untersuchung molekulargenetischen Materials vorlägen, wenn sich die 

bestimmte Person im Gebiet des abrufenden Staates befände, und 

 

c) die Bedingungen für die Gewinnung und Untersuchung molekulargenetischen Materials und 

die Übermittlung des gewonnenen DNA-Profils nach dem Recht des ersuchten Staates 

vorliegen. 
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ARTIKEL 533 

 

Daktyloskopische Daten 

 

Für die Zwecke der Durchführung dieses Titels gewährleisten die Staaten, dass daktyloskopische 

Fundstellendatensätze aus dem Bestand der internen automatisierten daktyloskopischen 

Identifizierungssysteme, die zur Verhinderung und Ermittlung von Straftaten errichtet wurden, 

vorhanden sind. 

 

 

ARTIKEL 534 

 

Automatisierter Abruf daktyloskopischer Daten 

 

(1) Die Staaten gestatten den in Artikel 535 genannten nationalen Kontaktstellen der anderen 

Staaten zur Verhinderung und Ermittlung von Straftaten den Zugriff auf die Fundstellendatensätze 

ihrer zu diesen Zwecken eingerichteten automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungssysteme mit 

dem Recht, automatisierte Abrufe mittels eines Vergleichs der daktyloskopischen Daten 

durchzuführen. Die Anfragen dürfen nur im Einzelfall und nur nach Maßgabe des internen Rechts 

des abrufenden Staates erfolgen. 

 

(2) Die endgültige Zuordnung daktyloskopischer Daten zu einem Fundstellendatensatz des 

ersuchten Staates erfolgt durch die nationale Kontaktstelle des abrufenden Staates anhand der 

automatisiert übermittelten Fundstellendatensätze, die für eine eindeutige Zuordnung erforderlich 

sind. 
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ARTIKEL 535 

 

Nationale Kontaktstellen 

 

(1) Für die Zwecke der Datenübermittlung nach den Artikeln 530, 531 und 534 benennen die 

Staaten nationale Kontaktstellen. 

 

(2) In Bezug auf die Mitgliedstaaten gelten die nationalen Kontaktstellen, die für einen analogen 

Datenaustausch innerhalb der Union benannt wurden, als nationale Kontaktstellen im Sinne dieses 

Titels. 

 

(3) Die Befugnisse der nationalen Kontaktstellen richten sich nach dem für sie geltenden internen 

Recht. 

 

 

ARTIKEL 536 

 

Übermittlung weiterer personenbezogener Daten und sonstiger Informationen 

 

Im Fall der Feststellung einer Übereinstimmung von DNA-Profilen im Verfahren nach den 

Artikeln 530, 531 und 534 richtet sich die Übermittlung weiterer zu den Fundstellendatensätzen 

vorhandener personenbezogener Daten und sonstiger Informationen nach dem internen Recht, 

einschließlich der Vorschriften über die Rechtshilfe des ersuchten Staates, unbeschadet des 

Artikels 539 Absatz 1. 
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ARTIKEL 537 

 

Automatisierter Abruf von Fahrzeugregisterdaten 

 

(1) Die Staaten gestatten den in Absatz 2 genannten nationalen Kontaktstellen der anderen 

Staaten zur Verhinderung und Ermittlung von Straftaten sowie zur Verfolgung anderer Verstöße, 

die in die Zuständigkeit der Gerichte oder Staatsanwaltschaften des abrufenden Staates fallen, und 

zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit den Zugriff auf folgende Daten aus den 

nationalen Fahrzeugregistern mit dem Recht, diese automatisiert im Einzelfall abzurufen: 

 

a) Eigentümer- oder Halterdaten und 

 

b) Fahrzeugdaten. 

 

(2) Abrufe nach Absatz 1 dürfen nur mit einer vollständigen Fahrgestellnummer oder einem 

vollständigen Kennzeichens und in Übereinstimmung mit dem internen Recht des abrufenden 

Staates durchgeführt werden. 

 

(3) Zur Durchführung der Datenübermittlungen nach Absatz 1 benennen die Staaten eine 

nationale Kontaktstelle für eingehende Ersuchen von anderen Staaten. Die Befugnisse der 

nationalen Kontaktstellen richten sich nach dem für sie geltenden internen Recht. 
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ARTIKEL 538 

 

Akkreditierung von Anbietern kriminaltechnischer Dienste, die Labortätigkeiten durchführen 

 

(1) Die Staaten gewährleisten, dass durch eine nationale Akkreditierungsstelle akkreditiert wird, 

dass ihre Anbieter kriminaltechnischer Dienste, die Labortätigkeiten durchführen, der 

EN ISO/IEC 17025 genügen. 

 

(2) Jeder Staat gewährleistet, dass die Ergebnisse von Labortätigkeiten, die von akkreditierten 

Anbietern kriminaltechnischer Dienste in anderen Staaten durchgeführt wurden, von seinen für die 

Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten zuständigen Behörden als ebenso zuver-

lässig anerkannt werden wie die Ergebnisse von Labortätigkeiten, die von nach EN ISO/IEC 17025 

akkreditierten heimischen Anbietern kriminaltechnischer Dienste durchgeführt werden. 

 

(3) Die zuständigen Strafverfolgungsbehörden des Vereinigten Königreichs führen keine 

Abfragen und keinen automatisierten Abgleich nach den Artikeln 530, 531 und 534 durch, bevor 

das Vereinigte Königreich die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen 

umgesetzt und angewendet hat 

 

(4) Absätze 1 und 2 lassen die internen Rechtsvorschriften für die gerichtliche Beweiswürdigung 

unberührt. 

 

(5) Das Vereinigte Königreich übermittelt dem Sonderausschuss für die polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit den Text der für die Umsetzung und Anwendung der Bestimmungen 

dieses Artikels angenommenen wesentlichen Bestimmungen. 
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ARTIKEL 539 

 

Durchführungsmaßnahmen 

 

(1) Für die Zwecke dieses Titels stellen die Staaten den zuständigen Strafverfolgungsbehörden 

anderer Staaten alle Datenkategorien zum Abruf und Abgleich unter denselben Bedingungen zur 

Verfügung, unter denen sie den zuständigen internen Strafverfolgungsbehörden zum Abruf und 

Abgleich zur Verfügung stehen. Die Staaten übermitteln den zuständigen Strafverfolgungsbehörden 

anderer Staaten für die Zwecke dieses Titels weitere verfügbare personenbezogene Daten und 

sonstige Informationen zu den Fundstellendatensätzen nach Artikel 536 unter denselben 

Bedingungen, unter denen sie den internen Behörden übermittelt würden. 

 

(2) Für die Durchführung der in den Artikeln 530, 531, 534 und 537 genannten Verfahren sind in 

Anhang 39 technische und verfahrenstechnische Spezifikationen festgelegt. 

 

(3) Die von einem Mitgliedstaat im Rahmen der Beschlüsse 2008/615/JI1 und 2008/616/JI des 

Rates2 abgegebenen Erklärungen gelten auch für seine Beziehungen zum Vereinigten Königreich. 

 

 

                                                 
1 Beschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreiten-
den Kriminalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1). 

2 Beschluss 2008/616/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Durchführung des 
Beschlusses 2008/615/JI zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität 
(ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 12). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=58417&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/615;Year3:2008;Nr3:615&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=58417&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/615;Year3:2008;Nr3:615&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=58417&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:210;Day:6;Month:8;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=58417&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/616;Year3:2008;Nr3:616&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=58417&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/615;Year3:2008;Nr3:615&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=58417&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:210;Day:6;Month:8;Year:2008;Page:12&comp=


 

 
EU/UK/TCA/PART 3/de 20 

ARTIKEL 540 

 

Ex-ante-Bewertung 

 

(1) Um zu überprüfen, ob das Vereinigte Königreich die Bedingungen von Artikel 539 und 

Anhang 39 erfüllt hat, werden in Bezug auf das Vereinigte Königreich und unter Bedingungen und 

Vereinbarungen, die für das Vereinigte Königreich annehmbar sind, ein Bewertungsbesuch und ein 

Testlauf in dem nach Anhang 39 erforderlichen Umfang durchgeführt. In jedem Fall wird ein 

Testlauf in Bezug auf den Abruf von Daten nach Artikel 537 durchgeführt. 

 

(2) Auf der Grundlage eines Gesamtbewertungsberichts über den Bewertungsbesuch und 

gegebenenfalls den Testlauf nach Absatz 1 legt die Union den Zeitpunkt bzw. die Zeitpunkte fest, 

ab dem bzw. denen personenbezogene Daten nach diesem Titel von den Mitgliedstaaten an das 

Vereinigte Königreich übermittelt werden dürfen. 

 

(3) Bis zum Abschluss der Bewertung nach Absatz 1 können die Mitgliedstaaten dem 

Vereinigten Königreich ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens personenbezogene Daten 

gemäß den Artikeln 530, 531, 534 und 536 bis zu dem bzw. den von der Union gemäß Absatz 2 

festgelegten Zeitpunkt bzw. Zeitpunkten übermitteln, jedoch nur bis zu neun Monate nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens. Der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle 

Zusammenarbeit kann diese Frist einmalig um höchstens neun Monate verlängern. 
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ARTIKEL 541 

 

Aussetzung und Nichtanwendung 

 

(1) Hält die Union eine Änderung dieses Titels für erforderlich, weil das Unionsrecht, das den in 

diesem Titel geregelten Gegenstand betrifft, wesentlich geändert wurde oder gerade wesentlich 

geändert wird, so kann sie das Vereinigte Königreich entsprechend notifizieren, um eine förmliche 

Änderung dieses Abkommens in Bezug auf diesen Titel zu vereinbaren. Nach einer solchen 

Notifikation nehmen die Vertragsparteien Konsultationen auf. 

 

(2) Haben die Vertragsparteien innerhalb von neun Monaten nach der Notifikation keine Verein-

barung über die Änderung dieses Titels getroffen, kann die Union beschließen, die Anwendung 

dieses Titels oder jeglicher Bestimmungen dieses Titels für einen Zeitraum von bis zu neun 

Monaten auszusetzen. Vor Ende dieses Zeitraums können die Vertragsparteien eine Verlängerung 

der Aussetzung für einen zusätzlichen Zeitraum von neun Monaten vereinbaren. Haben die 

Vertragsparteien bis zum Ende des Aussetzungszeitraums keine Einigung zur Änderung dieses 

Titels erzielt, so finden die ausgesetzten Bestimmungen am ersten Tag des Monats nach Ablauf des 

Aussetzungszeitraums keine Anwendung mehr, es sei denn, die Union teilt dem Vereinigten 

Königreich mit, dass sie keine Änderung dieses Titels mehr beabsichtigt. In diesem Fall werden die 

ausgesetzten Bestimmungen dieses Titels wieder in Kraft gesetzt. 
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(3) Wird eine Bestimmung dieses Titels nach diesem Artikel ausgesetzt, so tritt der Sonderaus-

schuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zusammen, um zu entscheiden, welche 

Maßnahmen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass jede nach diesem Teil eingeleitete 

Zusammenarbeit, die von der Aussetzung betroffen ist, in geeigneter Weise abgeschlossen wird. In 

Bezug auf alle personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Zusammenarbeit nach diesem Titel 

erlangt wurden, bevor die von der Aussetzung betroffenen Bestimmungen vorläufig nicht 

angewendet werden, stellen die Vertragsparteien in jedem Fall sicher, dass das Schutzniveau, das 

für die Übermittlung der personenbezogenen Daten gegolten hat, nach Wirksamwerden der 

Aussetzung beibehalten wird. 

 

 

TITEL III 

 

ÜBERMITTLUNG UND VERARBEITUNG VON FLUGGASTDATENSÄTZEN 

 

 

ARTIKEL 542 

 

Gültigkeitsbereich 

 

(1) Dieser Titel legt Vorschriften fest, nach denen Fluggastdatensätze für Flüge zwischen der 

Union und dem Vereinigten Königreich an die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs 

übermittelt und von dieser verarbeitet und verwendet werden dürfen, und sieht diesbezüglich 

besondere Garantien vor. 

 

(2) Dieser Titel gilt für Fluggesellschaften, die Passagierflüge zwischen der Union und dem 

Vereinigten Königreich durchführen. 
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(3) Dieser Titel gilt auch für Fluggesellschaften, die in der Union niedergelassen sind oder Daten 

speichern und Passagierflüge in das oder aus dem Vereinigten Königreich durchführen. 

 

(4) Dieser Titel sieht auch die Zusammenarbeit der Polizei und der Justiz in strafrechtlichen 

Angelegenheiten zwischen dem Vereinigten Königreich und der Union in Bezug auf PNR-Daten 

vor. 

 

 

ARTIKEL 543 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Fluggesellschaft“ ein Luftfahrtunternehmen mit einer gültigen Betriebsgenehmigung oder 

einer gleichwertigen Genehmigung, die es ihm gestattet, Fluggäste auf dem Luftweg zwischen 

dem Vereinigten Königreich und der Union zu befördern; 

 

b) „Fluggastdatensatz“ („PNR-Daten“) einen Datensatz mit den für die Reise notwendigen 

Angaben zu jedem einzelnen Fluggast, die die Bearbeitung und Überprüfung der von einer 

Person oder in ihrem Namen getätigten Reservierungen für jede Reise durch die buchenden 

und beteiligten Fluggesellschaften ermöglichen, unabhängig davon, ob er in Buchungs-

systemen, Abfertigungssystemen (Departure Control Systems) zum Einchecken von 

Passagieren auf Flüge oder gleichwertigen Systemen, die die gleichen Funktionen bieten, 

enthalten ist; im Einzelnen bestehen die PNR-Daten im Sinne dieses Titels aus den in 

ANHANG 40 aufgeführten Elementen, 
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c) „zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs“ die Behörde des Vereinigten Königreichs, 

die für den Empfang und die Verarbeitung von PNR-Daten im Rahmen dieses Abkommens 

zuständig ist; hat das Vereinigte Königreich mehr als eine zuständige Behörde, so stellt es 

eine Einheitsschaltereinrichtung für Fluggastdaten zur Verfügung, die es den Fluggesell-

schaften ermöglicht, PNR-Daten an eine einzige Datenübermittlungseingangsstelle zu 

übermitteln, und benennt eine einzige Kontaktstelle für die Entgegennahme und Übermittlung 

von Anträgen nach Artikel 546, 

 

d) „PNR-Zentralstellen“ („PIUs“) die von den Mitgliedstaaten eingerichteten oder benannten 

Stellen, die für die Entgegennahme und Verarbeitung von PNR-Daten zuständig sind, 

 

e) „Terrorismus“ jede in Anhang 45 aufgeführte Straftat, 

 

f) „schwere Straftat“ jede Straftat, die nach dem nationalen Recht des Vereinigten Königreichs 

mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und 

Sicherung im Höchstmaß von mindestens drei Jahren bedroht ist. 

 

 

ARTIKEL 544 

 

Zweck der Verwendung von PNR-Daten 

 

(1) Das Vereinigte Königreich stellt sicher, dass die gemäß diesem Titel erhaltenen PNR-Daten 

ausschließlich zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von 

Terrorismus oder schweren Straftaten und zur Überwachung der Verarbeitung von PNR-Daten nach 

Maßgabe der Bestimmungen dieses Abkommens verarbeitet werden. 
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(2) In Ausnahmefällen kann die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs PNR-Daten 

verarbeiten, wenn dies zum Schutz der lebenswichtigen Interessen einer natürlichen Person 

erforderlich ist, wie im Fall von: 

 

a) Gefahr für Leib und Leben oder 

 

b) einem erheblichen Risiko für die öffentliche Gesundheit, insbesondere im Sinne international 

anerkannter Maßstäbe. 

 

(3) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs kann PNR-Daten auch im Einzelfall 

verarbeiten, wenn die Offenlegung einschlägiger PNR-Daten von einem Gericht oder Verwaltungs-

gericht des Vereinigten Königreichs in einem Verwaltungsverfahren angeordnet wird, das in 

direktem Zusammenhang mit einem der in Absatz 1 genannten Zwecke steht. 

 

 

ARTIKEL 545 

 

Sicherstellung der Bereitstellung von PNR-Daten 

 

(1) Die Union stellt sicher, dass die Fluggesellschaften nicht daran gehindert werden, PNR-Daten 

gemäß diesem Titel an die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs zu übermitteln. 

 

(2) Die Union stellt sicher, dass die Fluggesellschaften der zuständigen Behörde des Vereinigten 

Königreichs PNR-Daten über autorisierte Bevollmächtigte übermitteln können, die im Namen und 

unter der Verantwortung einer Fluggesellschaft gemäß diesem Titel handeln. 
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(3) Das Vereinigte Königreich verlangt von den Fluggesellschaften keine PNR-Datenelemente, 

die die Fluggesellschaften nicht bereits für Buchungszwecke erhoben oder gespeichert haben. 

 

(4) Das Vereinigte Königreich löscht alle Daten, die ihm von einer Fluggesellschaft gemäß 

diesem Titel übermittelt werden, nach Erhalt dieser Daten, wenn das betreffende Datenelement 

nicht in Anhang 40 aufgeführt ist. 

 

 

ARTIKEL 546 

 

Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

 

(1) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs gibt Europol oder Eurojust im Rahmen 

ihrer jeweiligen Mandate oder den PNR-Zentralstellen der Mitgliedstaaten so bald wie möglich alle 

einschlägigen und geeigneten analytischen Informationen, die PNR-Daten enthalten, in bestimmten 

Fällen weiter, wenn dies zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Terrorismus 

oder schweren Straftaten erforderlich ist. 

 

(2) Auf Ersuchen von Europol oder Eurojust im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate oder der PNR-

Zentralstelle eines Mitgliedstaats gibt die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs PNR-

Daten, die Ergebnisse der Verarbeitung dieser Daten oder analytische Informationen, die PNR-

Daten enthalten, in bestimmten Fällen weiter, wenn dies zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung 

oder Verfolgung von Terrorismus oder schweren Straftaten erforderlich ist. 

 

(3) Die PNR-Zentralstellen der Mitgliedstaaten geben der zuständigen Behörde des Vereinigten 

Königreichs so bald wie möglich alle einschlägigen und geeigneten analytischen Informationen, die 

PNR-Daten enthalten, in bestimmten Fällen weiter, wenn dies zur Verhütung, Aufdeckung, 

Ermittlung oder Verfolgung von Terrorismus oder schweren Straftaten erforderlich ist. 
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(4) Auf Ersuchen der zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs geben die PNR-

Zentralstellen der Mitgliedstaaten PNR-Daten, die Ergebnisse der Verarbeitung dieser Daten oder 

analytische Informationen, die PNR-Daten enthalten, in bestimmten Fällen weiter, wenn dies zur 

Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Terrorismus oder schweren Straftaten 

erforderlich ist. 

 

(5) Die Vertragsparteien stellen sicher, dass die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Informationen 

im Einklang mit den Abkommen und Vereinbarungen über die Strafverfolgung oder den 

Informationsaustausch zwischen dem Vereinigten Königreich und Europol, Eurojust oder dem 

betreffenden Mitgliedstaat weitergegeben werden. Insbesondere der Informationsaustausch mit 

Europol nach diesem Artikel erfolgt über die für den Informationsaustausch über Europol 

eingerichtete gesicherte Kommunikationsleitung. 

 

(6) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs und die PNR-Zentralstellen der 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nur das erforderliche Minimum an PNR-Daten nach den 

Absätzen 1 bis 4 weitergegeben wird. 

 

 

ARTIKEL 547 

 

Diskriminierungsverbot 

 

Das Vereinigte Königreich stellt sicher, dass die für die Verarbeitung von PNR-Daten geltenden 

Garantien für alle natürlichen Personen gleichermaßen und ohne unrechtmäßige Diskriminierung 

gelten. 
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ARTIKEL 548 

 

Verwendung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

 

Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten nach diesem Titel ist untersagt. 

Soweit PNR-Daten, die an die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs übermittelt werden, 

besondere Kategorien personenbezogener Daten enthalten, werden diese Daten von der zuständigen 

Behörde des Vereinigten Königreichs gelöscht. 

 

 

ARTIKEL 549 

 

Datensicherheit und Datenintegrität 

 

(1) Das Vereinigte Königreich ergreift regulatorische, verfahrenstechnische oder technische 

Maßnahmen, um PNR-Daten vor zufälligem, unrechtmäßigem oder unberechtigtem Zugriff, vor 

einer solchen Verarbeitung oder vor solchem Verlust zu schützen. 

 

(2) Das Vereinigte Königreich gewährleistet, dass die Einhaltung der Vorschriften überprüft 

wird, und sorgt für den Schutz, die Sicherheit, die Vertraulichkeit und die Integrität der Daten. In 

diesem Zusammenhang wird das Vereinigte Königreich: 

 

a) Verschlüsselungs-, Genehmigungs- und Dokumentationsverfahren auf die PNR-Daten 

anwenden, 

 

b) den Zugriff auf PNR-Daten auf ermächtigte Bedienstete beschränken, 

 

c) PNR-Daten in einer gesicherten physischen Umgebung aufbewahren, die durch Zugangs-

kontrollen geschützt ist, und 
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d) ein Verfahren festlegen, mit dem sichergestellt wird, dass Abfragen von PNR-Daten nach 

Maßgabe des Artikels 544 erfolgen. 

 

(3) Wird auf die PNR-Daten einer natürlichen Person unbefugt zugegriffen oder werden diese 

unbefugt weitergegeben, so ergreift das Vereinigte Königreich Maßnahmen, um die betreffende 

natürliche Person zu benachrichtigen, das Risiko eines Schadens zu mindern und Abhilfe zu treffen. 

 

(4) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs unterrichtet den Sonderausschuss für die 

polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit unverzüglich über jeden bedeutenden Vorfall eines 

zufälligen, unrechtmäßigen oder unbefugten Zugriffs, einer solchen Verarbeitung oder eines 

solchen Verlusts von PNR-Daten. 

 

(5) Das Vereinigte Königreich stellt sicher, dass bei Verstößen gegen die Datensicherheit, 

insbesondere bei Verstößen, die zur zufälligen oder unrechtmäßigen Zerstörung oder zum zufälligen 

Verlust, zur Änderung, zur unbefugten Weitergabe oder zum unbefugten Zugang sowie zu unrecht-

mäßigen Formen der Verarbeitung führen, wirksame und abschreckende Abhilfemaßnahmen 

ergriffen werden, die auch Sanktionen umfassen können. 

 

 

ARTIKEL 550 

 

Information der Fluggäste und Transparenz 

 

(1) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs stellt auf ihrer Website Folgendes zur 

Verfügung: 

 

a) eine Liste der Rechtsvorschriften, die die Erhebung von PNR-Daten erlauben, 
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b) den Zweck der Erfassung von PNR-Daten, 

 

c) die Art und Weise, wie PNR-Daten geschützt werden, 

 

d) die Art und Weise und der Umfang, in dem PNR-Daten weitergegeben werden dürfen, 

 

e) Informationen über die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Vermerk und Rechtsbehelfe und 

 

f) Kontaktangaben für Anfragen. 

 

(2) Die Vertragsparteien arbeiten mit betroffenen Dritten, z. B. der Luftfahrt- und Flugreise-

industrie, zusammen, um zum Zeitpunkt der Buchung die Transparenz in Bezug auf den Zweck der 

Erhebung, die Verarbeitung und Verwendung von PNR-Daten sowie in Bezug auf die Möglich-

keiten, Zugang, Berichtigung und Rechtsbehelfe zu verlangen, zu fördern. Die Fluggesellschaften 

stellen den Fluggästen klare und aussagekräftige Informationen in Bezug auf die Übermittlung von 

PNR-Daten gemäß diesem Titel zur Verfügung, einschließlich der Angaben zur Empfängerbehörde, 

des Zwecks der Übermittlung und des Rechts, von der Empfängerbehörde Zugang zu den 

übermittelten personenbezogenen Daten des Fluggastes und deren Berichtigung zu verlangen. 
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(3) Wurden PNR-Daten, die gemäß Artikel 552 gespeichert wurden, unter den in Artikel 553 

genannten Bedingungen verwendet oder wurden sie nach Artikel 555 oder Artikel 556 weiter-

gegeben, benachrichtigt das Vereinigte Königreich die betroffenen Fluggäste schriftlich, persönlich 

und innerhalb einer angemessenen Frist, sobald eine solche Benachrichtigung die Ermittlungen der 

betroffenen Behörden nicht mehr gefährden kann, soweit die einschlägigen Kontaktinformationen 

der Fluggäste verfügbar sind oder unter Berücksichtigung angemessener Bemühungen abgerufen 

werden können. Die Benachrichtigung enthält Informationen darüber, wie die betroffene natürliche 

Person verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe einlegen kann. 

 

 

ARTIKEL 551 

 

Automatisierte Verarbeitung von PNR-Daten 

 

(1) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs stellt sicher, dass jede automatisierte 

Verarbeitung von PNR-Daten auf diskriminierungsfreien, spezifischen und verlässlichen, im 

Voraus festgelegten Modellen und Kriterien beruht, damit sie 

 

a) zu Ergebnissen kommen kann, die auf natürliche Personen abzielen, die im begründeten 

Verdacht stehen, in Terrorismus oder schwere Straftaten verwickelt oder daran beteiligt zu 

sein, oder 

 

b) in Ausnahmefällen die lebenswichtigen Interessen von natürlichen Personen zu schützen, wie 

in Artikel 544 Absatz 2 dargelegt. 
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(2) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs stellt sicher, dass die Datenbanken, mit 

denen die PNR-Daten abgeglichen werden, zuverlässig und aktuell sind und sich auf die 

Datenbanken beschränken, die sie in Bezug auf den in Artikel 544 festgelegten Zweck verwendet. 

 

(3) Das Vereinigte Königreich trifft keine allein auf der Grundlage der automatisierten 

Verarbeitung von PNR-Daten beruhende Entscheidung, die eine natürliche Person in erheblicher 

Weise beeinträchtigt. 

 

 

ARTIKEL 552 

 

Speicherung von PNR-Daten 

 

(1) Das Vereinigte Königreich speichert PNR-Daten höchstens fünf Jahre ab dem Tag, an dem es 

sie erhalten hat. 

 

(2) Spätestens sechs Monate ab Übermittlung der PNR-Daten nach Absatz 1 werden alle PNR-

Daten durch Unkenntlichmachung der folgenden Datenelemente, mit denen die Identität des Flug-

gasts, auf den sich die PNR-Daten beziehen, unmittelbar festgestellt werden könnte, 

depersonalisiert: 

 

a) Namen, einschließlich Namen und Zahl der im PNR-Datensatz verzeichneten mitreisenden 

Personen, 
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b) Adressen, Telefonnummern und elektronische Kontaktinformationen des Fluggastes, der 

Personen, die die Flugbuchung für den Fluggast vorgenommen haben, der Personen, über die 

der Fluggast kontaktiert werden kann, und der Personen, die im Notfall zu informieren sind, 

 

c) alle verfügbaren Zahlungs- und Abrechnungsinformationen, soweit sie Informationen 

enthalten, die zur Identifizierung einer natürlichen Person dienen könnten, 

 

d) Vielflieger-Eintrag; 

 

e) OSI- (Other Supplementary Information), SSI- (Special Service Information) und SSR-

Informationen (Special Service Request), soweit sie Informationen enthalten, die zur 

Identifizierung einer natürlichen Person dienen könnten, und 

 

f) etwaige erhobene erweiterte Fluggastdaten (API-Daten). 

 

(3) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs darf PNR-Daten nur dann demaskieren, 

wenn dies zur Durchführung von Ermittlungen für den in Artikel 544 genannten Zweck erforderlich 

ist. Diese demaskierten PNR-Daten dürfen nur einer begrenzten Anzahl speziell befugter 

Bediensteter zugänglich sein. 

 

(4) Ungeachtet des Absatzes 1 löscht das Vereinigte Königreich die PNR-Daten von Fluggästen 

nach deren Abflug aus dem Land, es sei denn, eine Risikobewertung lässt darauf schließen, dass es 

erforderlich ist, diese PNR-Daten zu speichern. Um festzustellen, ob dies erforderlich ist, ermittelt 

das Vereinigte Königreich objektive Anhaltspunkte, aus denen sich ableiten lässt, dass von 

bestimmten Fluggästen ein Risiko im Hinblick auf die Bekämpfung von Terrorismus und schweren 

Straftaten ausgeht. 
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(5) Sofern keine Informationen über den genauen Abflugtag vorliegen, sollte für die Zwecke von 

Absatz 4 der Abflugtag als der letzte Tag des Zeitraums des maximalen rechtmäßigen Aufenthalts 

des betreffenden Passagiers im Vereinigten Königreich angesehen werden. 

 

(6) Die Verwendung der nach dem vorliegenden Artikel gespeicherten Daten unterliegt den 

Bedingungen des Artikels 553. 

 

(7) Eine unabhängige Verwaltungsstelle im Vereinigten Königreich bewertet jährlich den Ansatz, 

den die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Notwendigkeit der 

Speicherung von PNR-Daten gemäß Absatz 4 anwendet. 

 

(8) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 4 kann das Vereinigte Königreich PNR-Daten, die für 

bestimmte Maßnahmen, Überprüfungen, Ermittlungen, Durchsetzungsmaßnahmen, Gerichts-

verfahren, Strafverfolgungsmaßnahmen oder die Vollstreckung von Sanktionen erforderlich sind, so 

lange speichern, bis diese abgeschlossen sind. 

 

(9) Das Vereinigte Königreich löscht die PNR-Daten nach Ablauf der Speicherfrist für PNR-

Daten. 

 

(10) Absatz 11 findet aufgrund der besonderen Umstände Anwendung, die das Vereinigte 

Königreich daran hindern, die technischen Anpassungen vorzunehmen, die erforderlich sind, um die 

PNR-Verarbeitungssysteme, die das Vereinigte Königreich während der Geltung des Unionsrechts 

betrieben hat, in Systeme umzuwandeln, die eine Löschung der PNR-Daten gemäß Absatz 4 

ermöglichen würden. 
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(11) Das Vereinigte Königreich kann für einen Übergangszeitraum, dessen Dauer in Absatz 13 

vorgesehen ist, vorübergehend von Absatz 4 abweichen, bis das Vereinigte Königreich die 

technischen Anpassungen so bald wie möglich vornimmt. Während der Übergangszeit verhindert 

die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs die Verwendung der PNR-Daten, die gemäß 

Absatz 4 zu löschen sind, indem sie die folgenden zusätzlichen Garantien für diese PNR-Daten 

anwendet: 

 

a) die PNR-Daten sind nur einer begrenzten Anzahl befugter Bediensteter zugänglich und nur 

dann, wenn dies erforderlich ist, um festzustellen, ob die PNR-Daten gemäß Absatz 4 

gelöscht werden sollten, 

 

b) der Antrag auf Verwendung der PNR-Daten wird abgelehnt, wenn die Daten gemäß Absatz 4 

zu löschen sind, und es wird kein weiterer Zugang zu diesen Daten gewährt, wenn aus den 

Unterlagen nach Buchstabe d hervorgeht, dass ein früherer Antrag auf Nutzung abgelehnt 

wurde, 

 

c) die Löschung der PNR-Daten wird unter Berücksichtigung der besonderen Umstände gemäß 

Absatz 10 so schnell wie möglich nach besten Kräften sichergestellt und 

 

d) gemäß Artikel 554 wird Folgendes dokumentiert, und diese Unterlagen sind der in Absatz 7 

des vorliegenden Artikels genannten unabhängigen Verwaltungsstelle zur Verfügung zu 

stellen:  

 

i) alle Ersuchen zur Verwendung der PNR-Daten, 
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ii) der Tag und die Uhrzeit des Zugriffs auf die PNR-Daten, um zu beurteilen, ob die 

Löschung der PNR-Daten erforderlich war, 

 

iii) dass das Ersuchen auf Verwendung der PNR-Daten mit der Begründung abgelehnt 

wurde, dass die PNR-Daten gemäß Absatz 4 hätten gelöscht werden müssen, 

einschließlich Tag und Uhrzeit der Ablehnung, und 

 

iv) Tag und Uhrzeit der Löschung der PNR-Daten gemäß Buchstabe c. 

 

(12) Das Vereinigte Königreich übermittelt dem Sonderausschuss für die polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit neun Monate nach Inkrafttreten dieses Abkommens und erneut ein Jahr 

später, wenn der Übergangszeitraum um ein weiteres Jahr verlängert wird: 

 

a) einen Bericht der unabhängigen Verwaltungsstelle gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels, 

welche die Stellungnahme der in Artikel 525 Absatz 3 genannten Aufsichtsbehörde des 

Vereinigten Königreichs dazu enthält, ob die in Absatz 11 des vorliegenden Artikels 

vorgesehenen Garantien tatsächlich angewandt wurden, und 

 

b) die Prüfung des Vereinigten Königreichs, ob die in Absatz 10 genannten besonderen Um-

stände fortbestehen, zusammen mit einer Beschreibung der Anstrengungen, die unternommen 

wurden, um die PNR-Verarbeitungssysteme des Vereinigten Königreichs in Systeme 

umzuwandeln, die eine Löschung der PNR-Daten gemäß Absatz 4 ermöglichen würden. 
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(13) Der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit tritt innerhalb eines 

Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens zusammen, um den Bericht und die Bewertung nach 

Absatz 12 zu prüfen. Bestehen die in Absatz 10 genannten besonderen Umstände fort, so verlängert 

der Partnerschaftsrat die in Absatz 11 genannte Übergangszeit um ein Jahr. Der Partnerschaftsrat 

verlängert den Übergangszeitraum unter denselben Bedingungen und nach demselben Verfahren 

wie bei der ersten Verlängerung um ein weiteres letztes Jahr, wenn darüber hinaus wesentliche 

Fortschritte erzielt wurden, obwohl es noch nicht möglich war, die PNR-Verarbeitungssysteme des 

Vereinigten Königreichs in Systeme umzuwandeln, die eine Löschung von PNR-Daten gemäß 

Absatz 4 ermöglichen würden. 

 

(14) Ist das Vereinigte Königreich der Auffassung, dass die Ablehnung einer dieser 

Verlängerungen durch den Partnerschaftsrat nicht gerechtfertigt war, so kann es diesen Titel unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat aussetzen. 

 

(15) Am dritten Jahrestag des Inkrafttretens dieses Abkommens finden die Absätze 10 bis 14 keine 

Anwendung mehr. 
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ARTIKEL 553 

 

Bedingungen für die Verwendung von PNR-Daten 

 

(1) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs darf die gemäß Artikel 552 

gespeicherten PNR-Daten für andere Zwecke als Sicherheits- und Grenzkontrollen, einschließlich 

einer Weitergabe gemäß Artikel 555 und Artikel 556 nur dann verwenden, wenn neue, auf 

objektiven Gründen beruhende Umstände darauf hinweisen, dass die PNR-Daten eines oder 

mehrerer Fluggäste einen wirksamen Beitrag zur Erreichung der in Artikel 544 genannten Zwecke 

leisten könnten. 

 

(2) Die Verwendung von PNR-Daten durch die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs 

gemäß Absatz 1 unterliegt der vorherigen Überprüfung durch ein Gericht oder eine unabhängige 

Verwaltungsstelle im Vereinigten Königreich auf der Grundlage eines begründeten Antrags der 

zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs, der innerhalb des internen Rechtsrahmens für 

Verfahren zur Verhütung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten gestellt wurde, 

ausgenommen: 

 

a) in Fällen ordnungsgemäß festgestellter Dringlichkeit oder 

 

b) die Verwendung dient dazu, die Zuverlässigkeit und Aktualität der im Voraus festgelegten 

Modelle und Kriterien, auf deren Grundlage die automatisierte Verarbeitung von PNR-Daten 

erfolgt, zu überprüfen oder neue Modelle und Kriterien für die Verarbeitung festzulegen. 
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ARTIKEL 554 

 

Protokollierung und Dokumentierung der Verarbeitung von PNR-Daten 

 

Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs protokolliert und dokumentiert jede 

Verarbeitung von PNR-Daten. Sie darf diese Protokollierung oder Dokumentation nur verwenden: 

 

a) zu Zwecken der Selbstüberwachung und der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung, 

 

b) zur Gewährleistung einer angemessenen Datenintegrität, 

 

c) zur Gewährleistung der Sicherheit der Datenverarbeitung und 

 

d) zur Gewährleistung der Aufsicht. 

 

 

ARTIKEL 555 

 

Weitergabe innerhalb des Vereinigten Königreichs 

 

(1) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs darf keine PNR-Daten an andere 

öffentliche Behörden des Vereinigten Königreichs weitergeben, es sei denn, die folgenden 

Bedingungen sind erfüllt: 

 

a) Die PNR-Daten werden an öffentliche Behörden weitergegeben, deren Aufgaben in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zweck gemäß Artikel 544 stehen; 
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b) die PNR-Daten werden nur im Einzelfall weitergegeben; 

 

c) die Weitergabe ist unter bestimmten Umständen zur Erfüllung des Zwecks gemäß Artikel 544 

erforderlich; 

 

d) nur die Mindestmenge der erforderlichen PNR-Daten wird weitergegeben; 

 

e) die empfangende öffentliche Behörde gewährt einen gleichwertigen Schutz wie die in diesem 

Titel beschriebenen Schutzmaßnahmen und 

 

f) die empfangende öffentliche Behörde gibt die PNR-Daten nicht an eine andere Einrichtung 

weiter, es sei denn, die Weitergabe wird von der zuständigen Behörde des Vereinigten 

Königreichs gemäß den in diesem Absatz dargelegten Bedingungen genehmigt. 

 

(2) Bei der Übermittlung analytischer Informationen, die gemäß diesem Titel erlangte PNR-

Daten enthalten, gelten die in diesem Artikel dargelegten Schutzmaßnahmen. 
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ARTIKEL 556 

 

Weitergabe außerhalb des Vereinigten Königreichs 

 

(1) Das Vereinigte Königreich sorgt dafür, dass die zuständige Behörde des Vereinigten 

Königreichs PNR-Daten an staatliche Behörden in Drittstaaten nur weitergibt, wenn folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 

 

a) die PNR-Daten werden an öffentliche Behörden weitergegeben, deren Aufgaben in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zweck gemäß Artikel 544 stehen; 

 

b) die PNR-Daten werden nur im Einzelfall weitergegeben; 

 

c) die PNR-Daten werden nur weitergegeben, sofern dies zur Erfüllung des Zwecks gemäß 

Artikel 544 erforderlich ist; 

 

d) nur die Mindestmenge der erforderlichen PNR-Daten wird weitergegeben und 

 

e) das Drittland, an das die PNR-Daten weitergegeben werden, hat entweder ein Abkommen mit 

der Union geschlossen, das einen diesem Abkommen vergleichbaren Schutz personenbezoge-

ner Daten sicherstellt, oder es unterliegt einem Beschluss der Europäischen Kommission 

gemäß dem Unionsrecht, demzufolge das Drittland ein angemessenes Datenschutzniveau im 

Sinne des Unionsrechts gewährleistet. 
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(2) In Abweichung von Absatz 1 Buchstabe e kann die zuständige Behörde des Vereinigten 

Königreichs PNR-Daten an ein Drittland übermitteln, wenn: 

 

a) der Leiter dieser Behörde oder ein eigens vom Leiter beauftragter hoher Bediensteter die 

Weitergabe als notwendig erachtet für die Verhütung und Untersuchung einer schweren und 

unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zum Schutz lebenswichtiger 

Interessen einer natürlichen Person und 

 

b) das Drittland gemäß einer Vereinbarung, einem Abkommen oder dergleichen eine schriftliche 

Zusicherung ausstellt, dass die Informationen im Einklang mit den nach dem Recht des 

Vereinigten Königreichs geltenden Schutzmaßnahmen über die Verarbeitung der von der 

Union erhaltenen PNR-Daten geschützt sind, einschließlich der in diesem Titel festgelegten 

Schutzmaßnahmen. 

 

(3) Eine Übertragung gemäß Absatz 2 ist zu dokumentieren. Diese Dokumentation muss der 

Aufsichtsbehörde nach Artikel 525 Absatz 3 auf Ersuchen zur Verfügung gestellt werden, 

einschließlich Tag und Uhrzeit der Übermittlung, Informationen über die empfangende Behörde, 

die Rechtfertigung für die Übermittlung sowie die übermittelten PNR-Daten. 

 

(4) Gibt die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs im Einklang mit Absatz 1 oder 2 

PNR-Daten weiter, die gemäß diesem Titel erhoben wurden und aus einem Mitgliedstaat stammen, 

setzt die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs die Behörden dieses Mitgliedstaats zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt von der Weitergabe in Kenntnis. Das Vereinigte Königreich macht die 

Notifikation gemäß Abkommen oder Vereinbarungen zu Strafverfolgung oder Informationsaus-

tausch zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Mitgliedstaat. 
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(5) Bei der Übermittlung analytischer Informationen, die gemäß diesem Titel erlangte PNR-

Daten enthalten, gelten die in diesem Artikel dargelegten Schutzmaßnahmen. 

 

 

ARTIKEL 557 

 

Übermittlungsverfahren 

 

Luftfahrtunternehmen übermitteln PNR-Daten ausschließlich basierend auf der „Push-Methode“ an 

die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs, eine Methode, mit der Luftfahrtunternehmen 

PNR-Daten an die Datenbank der zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs übermitteln, 

sowie gemäß den folgenden von Luftfahrtunternehmen einzuhaltenden Verfahren, mit denen sie: 

 

a) PNR-Daten elektronisch im Einklang mit den technischen Anforderungen der zuständigen 

Behörde des Vereinigten Königreichs übermitteln oder, im Falle eines technischen Ausfalls, 

mit anderen geeigneten Mitteln, die ein angemessenes Datenschutzniveau sicherstellen; 

 

b) PNR-Daten unter Verwendung eines gegenseitig anerkannten Nachrichtenformats übermitteln 

und 

 

c) PNR-Daten auf sichere Weise unter Verwendung der von der zuständigen Behörde des 

Vereinigten Königreichs vorgeschriebenen gemeinsamen Protokolle übermitteln. 
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ARTIKEL 558 

 

Häufigkeit der Datenübermittlung 

 

(1) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs verpflichtet Luftfahrtunternehmen, die 

PNR-Daten zu übermitteln: 

 

a) zunächst frühestens 96 Stunden vor der Abflugzeit des Linienflugs und 

 

b) mindestens fünfmal gemäß der von der zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs 

vorgeschriebenen Mindestanzahl. 

 

(2) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs erlaubt es Luftfahrtunternehmen, die 

Übermittlung gemäß Absatz 1 Buchstabe b auf Aktualisierungen der übermittelten PNR-Daten 

gemäß Buchstabe a desselben Absatzes zu begrenzen. 

 

(3) Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs informiert Luftfahrtunternehmen über 

die vorgeschriebenen Zeiten für die Übermittlungen. 

 

(4) In bestimmten Fällen, in denen es Hinweise darauf gibt, dass ein zusätzlicher Zugriff auf 

PNR-Daten erforderlich ist, um auf eine bestimmte Bedrohung im Zusammenhang mit dem Zweck 

gemäß Artikel 544 zu reagieren, kann die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs ein 

Luftfahrtunternehmen verpflichten, PNR-Daten vor, während oder nach den geplanten 

Übermittlungen zur Verfügung zu stellen. Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs 

nutzt diesen Ermessensspielraum mit aller Umsicht und unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit 

und wendet das Übermittlungsverfahren gemäß Artikel 557 an. 
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ARTIKEL 559 

 

Zusammenarbeit 

 

Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs und die PNR-Zentralstellen der Mitglied-

staaten arbeiten zusammen an der Kohärenz ihrer PNR-Datenverarbeitungssysteme in einer Weise, 

die die Sicherheit des Einzelnen im Vereinigten Königreich, in der Union und andernorts weiter 

verbessert. 

 

 

ARTIKEL 560 

 

Ausnahmeverbot 

 

Dieser Titel darf nicht dahingehend ausgelegt werden, dass er von Verpflichtungen zwischen dem 

Vereinigten Königreich und Mitgliedstaaten oder Drittländern abweicht, gemäß einem Instrument 

zur gegenseitigen Amtshilfe ein Ersuchen zu stellen oder auf ein Ersuchen zu antworten. 

 

 

ARTIKEL 561 

 

Konsultation und Überprüfung 

 

(1) Die Vertragsparteien setzen einander über sämtliche zu erlassenden Maßnahmen in Kenntnis, 

die diesen Titel betreffen. 
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(2) Bei der Durchführung gemeinsamer Überprüfungen dieses Titels gemäß Artikel 691 Absatz 1 

achten die Vertragsparteien insbesondere auf die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Ver-

arbeitung und Speicherung von PNR-Daten für die Zwecke gemäß Artikel 544. Die gemeinsamen 

Überprüfungen beinhalten auch eine Untersuchung, inwieweit die zuständige Behörde des 

Vereinigten Königreichs sichergestellt hat, dass die im Voraus festgelegten Modelle, Kriterien und 

Datenbanken gemäß Artikel 551 zuverlässig, relevant und aktuell sind; dabei werden die 

statistischen Angaben berücksichtigt. 

 

 

ARTIKEL 562 

 

Aussetzung der Zusammenarbeit gemäß diesem Titel 

 

(1) Falls eine der Vertragsparteien die Fortsetzung der Anwendung dieses Titels nicht mehr für 

angemessen erachtet, kann sie der anderen Vertragspartei entsprechend ihre Absicht notifizieren, 

die Anwendung dieses Titels auszusetzen. Nach einer solchen Notifikation nehmen die 

Vertragsparteien Konsultationen auf. 

 

(2) Wenn die Vertragsparteien innerhalb von 6 Monaten nach dieser Notifikation keine Einigung 

erzielt haben, kann jede der Vertragsparteien beschließen, die Anwendung dieses Titels für einen 

Zeitraum von 6 Monaten auszusetzen. Vor Ende dieses Zeitraums können die Vertragsparteien eine 

Verlängerung der Aussetzung für einen zusätzlichen Zeitraum von 6 Monaten vereinbaren. Wenn 

die Vertragsparteien bis zum Ende des Aussetzungszeitraums in Bezug auf diesen Titel keine 

Einigung erzielt haben, endet die Anwendung dieses Titels am ersten Tag des Monats nach Ablauf 

des Aussetzungszeitraums, es sei denn, die Vertragspartei, die die Notifikation erstellt hat, 

informiert die andere Vertragspartei darüber, dass sie die Notifikation zurückzieht. In diesem Fall 

treten die Bestimmungen dieses Titels wieder in Kraft. 
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(3) Wird dieser Titel gemäß diesem Artikel ausgesetzt, so tagt der Sonderausschuss für die 

polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, um über die nötigen Schritte zu entscheiden, die 

sicherstellen sollen, dass jegliche Zusammenarbeit, die gemäß dem von der Aussetzung betroffenen 

Titel eingeleitet wurden, auf angemessene Weise abgeschlossen wird. In Bezug auf alle personen-

bezogenen Daten, die im Rahmen der Zusammenarbeit nach diesem Titel erlangt wurden, bevor die 

von der Aussetzung betroffenen Bestimmungen vorläufig nicht angewendet werden, stellen die 

Vertragsparteien in jedem Fall sicher, dass das Schutzniveau, nach dem die personenbezogenen 

Daten übermittelt wurden, nach Inkrafttreten der Aussetzung beibehalten wird. 

 

 

TITEL IV 

 

ZUSAMMENARBEIT BEI OPERATIVEN INFORMATIONEN 

 

 

ARTIKEL 563 

 

Zusammenarbeit bei operativen Informationen 

 

(1) Ziel dieses Titels ist es, dass die Vertragsparteien sicherstellen, dass sich die zuständigen 

Behörden des Vereinigten Königreichs und der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Befugnisse und 

soweit dies nicht in anderen Titeln dieses Teils vorgesehen ist, unter den Voraussetzungen ihres 

innerstaatlichen Rechts gegenseitig unterstützen können, indem sie sachdienliche Informationen für 

folgende Zwecke bereitstellen: 

 

a) Verhütung, Untersuchung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten; 
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b) Strafvollstreckung; 

 

c) Abwehr und Verhütung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

 

d) Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

 

(2) Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck „zuständige Behörde“ eine inner-

staatliche Polizei-, Zoll- oder sonstige Behörde, die nach innerstaatlichem Recht dafür zuständig ist, 

Maßnahmen für die Absatz 1 genannten Zwecke zu ergreifen. 

 

(3) Informationen, einschließlich Informationen über gesuchte und vermisste Personen sowie 

über Sachen, können von einer zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs oder eines 

Mitgliedstaats angefordert oder spontan einer zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs 

oder eines Mitgliedstaats übermittelt werden. Informationen können auf Anfrage oder spontan 

bereitgestellt werden, wobei die Bedingungen des für die bereitstellende zuständige Behörde 

geltenden innerstaatlichen Rechts erfüllt werden müssen und deren Befugnisse nicht überschritten 

werden dürfen. 

 

(4) Informationen können angefordert und erteilt werden, soweit die für die ersuchende oder die 

übermittelnde zuständige Behörde geltenden Bedingungen des innerstaatlichen Rechts nicht 

vorschreiben, dass das Ersuchen oder die Bereitstellung von Informationen über Justizbehörden zu 

erfolgen hat oder weitergeleitet werden muss 

 

(5) In dringenden Fällen beantwortet die zuständige Behörde das Ersuchen schnellstmöglich oder 

stellt schnellstmöglich spontan Informationen bereit. 
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(6) Eine zuständige Behörde des ersuchenden Staates kann in Übereinstimmung mit dem 

einschlägigen nationalen Recht zum Zeitpunkt des Ersuchens oder zu einem späteren Zeitpunkt die 

Zustimmung des bereitstellenden Staates einholen, die Informationen in Verfahren vor einer 

Justizbehörde zu Beweiszwecken zu verwenden. Der bereitstellende Staat kann vorbehaltlich der in 

Titel VIII genannten Bedingungen und der Bedingungen des für ihn geltenden nationalen Rechts 

der Verwendung der Informationen zu Beweiszwecken vor einer Justizbehörde im ersuchenden 

Staat zustimmen. Auch wenn die Information spontan bereitgestellt wird, kann der bereitstellende 

Staat der Verwendung der Informationen zu Beweiszwecken in Verfahren vor einer Justizbehörde 

im empfangenden Staat zustimmen. Wenn nach diesem Absatz keine Zustimmung erteilt wird, 

dürfen die erhaltenen Informationen nicht für Beweiszwecke in Verfahren vor einer Justizbehörde 

verwendet werden. 

 

(7) Die bereitstellende zuständige Behörde kann nach dem einschlägigen nationalen Recht 

Bedingungen für die Verwendung der bereitgestellten Informationen auferlegen. 

 

(8) Die zuständige Behörde kann nach diesem Titel jede Art von in ihrem Besitz befindlicher 

Information bereitstellen, wobei die Bedingungen des für sie geltenden nationalen Rechts erfüllt 

sein müssen und ihre Befugnisse nicht überschritten werden dürfen. Dies darf nur dann auch 

Informationen aus anderen Quellen umfassen, wenn die Weiterübermittlung dieser Informationen 

gemäß den Regeln zulässig ist, nach denen die bereitstellende zuständige Behörde sie erhalten hat. 

 

(9) Informationen können nach diesem Titel über jeden geeigneten Kommunikationskanal 

bereitgestellt werden, auch über die sichere Kommunikationsleitung für die Zwecke der 

Bereitstellung von Informationen über Europol. 
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(10) Dieser Artikel berührt nicht die Anwendung oder den Abschluss bilateraler Abkommen 

zwischen dem Vereinigten Königreich und Mitgliedstaaten, sofern die Mitgliedstaaten im Einklang 

mit dem Unionsrecht handeln. Sie darf ferner keine anderen Befugnisse berühren, die den 

zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs oder der Mitgliedstaaten nach dem geltenden 

innerstaatlichen oder internationalen Recht zur Verfügung stehen, um durch den Informations-

austausch für die in Absatz 1 genannten Zwecke Unterstützung zu leisten. 

 

 

TITEL V 

 

ZUSAMMENARBEIT MIT EUROPOL 

 

 

ARTIKEL 564 

 

Ziel 

 

Auf der Grundlage dieses Titels sollen Kooperationsbeziehungen zwischen Europol und den 

zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs aufgebaut werden, um die Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten und des Vereinigten Königreichs sowie ihre gegenseitige Zusammenarbeit bei der 

Verhütung und Bekämpfung von schwerer Kriminalität, Terrorismus und Formen der Kriminalität 

gemäß Artikel 566, die ein von einer Unionspolitik abgedecktes gemeinsames Interesse betreffen, 

zu unterstützen und zu stärken. 
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ARTIKEL 565 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Europol“ die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung, die durch die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 (im Folgenden „Europol-Verordnung“) errichtet wurde; 

 

b) „zuständige Behörde“ im Falle der Union Europol sowie im Falle des Vereinigten 

Königreichs eine inländische Strafverfolgungsbehörde, die nach nationalem Recht für die 

Verhütung und Bekämpfung von Straftaten zuständig ist. 

 

 

ARTIKEL 566 

 

Formen der Kriminalität 

 

(1) Die nach diesem Titel eingerichtete Zusammenarbeit bezieht sich auf die Formen der 

Kriminalität, die in der Zuständigkeit von Europol liegen und in Anhang 41 aufgeführt sind, 

einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Straftaten. 

 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 

über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 
2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates, (ABl. L 135 vom 
24.5.2016, S. 53). 
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(2) Damit im Zusammenhang stehende Straftaten sind Straftaten, die begangen werden, um die 

Mittel zur Begehung der in Absatz 1 genannten Formen der Kriminalität zu beschaffen, Straftaten, 

die begangen werden, um solche Straftaten zu erleichtern oder durchzuführen, und Straftaten, die 

begangen werden, um Straflosigkeit für solche Straftaten zu gewährleisten. 

 

(3) Wird die Liste der Formen der Straftaten geändert, für die Europol nach dem Unionsrecht 

zuständig ist, kann der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit auf 

Vorschlag der Union den Anhang 41 ab dem Zeitpunkt, zu dem die Änderung der Zuständigkeit 

von Europol in Kraft tritt, entsprechend ändern. 

 

 

ARTIKEL 567 

 

Umfang der Zusammenarbeit 

 

Die Zusammenarbeit kann neben dem Austausch personenbezogener Daten unter den in diesem 

Titel festgelegten Bedingungen und in Übereinstimmung mit den in der Europol-Verordnung 

dargelegten Aufgaben insbesondere Folgendes umfassen: 

a) Austausch von Informationen wie Fachwissen; 

 

b) allgemeine Lageberichte; 

 

c) Ergebnisse von strategischen Analysen; 
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d) Informationen über Verfahren im Bereich der strafrechtlichen Ermittlungen; 

 

e) Informationen über Methoden der Verbrechensverhütung; 

 

f) Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen und 

 

g) Beratung und Unterstützung bei einzelnen strafrechtlichen Ermittlungen sowie operative 

Zusammenarbeit. 

 

 

ARTIKEL 568 

 

Nationale Kontaktstelle und Verbindungsbeamte 

 

(1) Das Vereinigte Königreich richtet eine nationale Kontaktstelle ein, die als zentrale 

Anlaufstelle für den Kontakt zwischen Europol und den zuständigen Behörden des Vereinigten 

Königreichs tätig ist. 

 

(2) Der Informationsaustausch zwischen Europol und den zuständigen Behörden des Vereinigten 

Königreichs findet zwischen Europol und der in Absatz 1 genannten nationalen Kontaktstelle statt. 

Dies schließt jedoch den direkten Informationsaustausch zwischen Europol und den zuständigen 

Behörden des Vereinigten Königreichs nicht aus, sofern dies sowohl von Europol als auch von den 

entsprechend zuständigen Behörden als angemessen erachtet wird. 
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(3) Die nationale Kontaktstelle ist auch die zentrale Anlaufstelle für die Überprüfung, 

Berichtigung und Löschung von personenbezogenen Daten. 

 

(4) Zur Erleichterung der nach diesem Titel eingerichteten Zusammenarbeit entsendet das 

Vereinigte Königreich einen oder mehrere Verbindungsbeamte an Europol. Europol kann einen 

oder mehrere Verbindungsbeamte in das Vereinigte Königreich entsenden. 

 

(5) Das Vereinigte Königreich stellt sicher, dass seine Verbindungsbeamten schnellen und, 

soweit technisch möglich, direkten Zugang zu den einschlägigen internen Datenbanken des 

Vereinigten Königreichs haben, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 

 

(6) Die Anzahl der Verbindungsbeamten, die Einzelheiten ihrer Aufgaben, ihre Rechte und 

Pflichten sowie die damit verbundenen Kosten werden durch Arbeitsvereinbarungen geregelt, die 

zwischen Europol und den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 577 

geschlossen werden. 

 

(7) Die Verbindungsbeamten aus dem Vereinigten Königreich und die Vertreter der zuständigen 

Behörden des Vereinigten Königreichs können zu operativen Sitzungen eingeladen werden. 

Verbindungsbeamte der Mitgliedstaaten und Verbindungsbeamte aus Drittländern, Vertreter der 

zuständigen Behörden aus den Mitgliedstaaten und Drittländern, Mitarbeiter von Europol und 

andere Interessenträger können an Sitzungen teilnehmen, die von den Verbindungsbeamten oder 

den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs organisiert werden. 
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ARTIKEL 569 

 

Informationsaustausch 

 

(1) Der Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden muss dem Ziel und den 

Bestimmungen dieses Titels entsprechen. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zu den in 

Absatz 2 genannten spezifischen Zwecken verarbeitet. 

 

(2) Die zuständigen Behörden machen spätestens bei der Übermittlung personenbezogener Daten 

eindeutige Angaben zu dem spezifischen Zweck oder den spezifischen Zwecken der Übermittlung 

der personenbezogenen Daten. Bei Übermittlungen an Europol müssen der Zweck oder die Zwecke 

dieser Übermittlungen in Übereinstimmung mit den in der Europol-Verordnung festgelegten 

spezifischen Verarbeitungszwecken festgelegt werden. Hat die übermittelnde zuständige Behörde 

dies nicht getan, so verarbeitet die empfangende zuständige Behörde im Einvernehmen mit der 

übermittelnden Behörde die personenbezogenen Daten, um deren Relevanz sowie den Zweck oder 

die Zwecke der weiteren Verarbeitung zu ermitteln. Die zuständigen Behörden können personen-

bezogene Daten nur dann für einen anderen Zweck als den Zweck, zu dem sie bereitgestellt wurden, 

verarbeiten, wenn die übermittelnde zuständige Behörde dies genehmigt. 

 

(3) Die zuständigen Behörden, welche die personenbezogenen Daten empfangen, geben eine 

Erklärung darüber ab, dass diese Daten nur zu dem Zweck verarbeitet werden, zu dem sie 

übermittelt wurden. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck, zu 

dem sie übermittelt wurden, nicht mehr benötigt werden. 
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(4) Europol und die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs bestimmen unverzüglich, 

und in jedem Fall spätestens sechs Monate nach Erhalt der personenbezogenen Daten, ob und in 

welchem Umfang diese personenbezogenen Daten für den Zweck, zu dem sie übermittelt wurden, 

erforderlich sind, und informieren die übermittelnde Behörde entsprechend. 

 

 

ARTIKEL 570 

 

Einschränkungen des Zugriffs auf übermittelte personenbezogene Daten  

und der weiteren Verwendung der Daten 

 

(1) Die übermittelnde zuständige Behörde kann zum Zeitpunkt der Übermittlung personen-

bezogener Daten eine allgemeine oder spezifische Einschränkung des Zugriffs auf diese Daten bzw. 

der Nutzung dieser Daten angeben, auch in Bezug auf deren Weiterübertragung, Löschung oder 

Vernichtung nach einer bestimmten Frist oder deren Weiterverarbeitung. Wird die Notwendigkeit 

solcher Einschränkungen nach der Übermittlung der personenbezogenen Daten deutlich, so setzt die 

übermittelnde zuständige Behörde die empfangende zuständige Behörde entsprechend darüber in 

Kenntnis. 

 

(2) Die empfangende zuständige Behörde beachtet etwaige Einschränkungen, die von der 

übermittelnden zuständigen Behörde nach Maßgabe von Absatz 1 für den Zugriff auf oder die 

Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten angegeben wurden. 
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(3) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die nach diesem Titel übermittelten Informationen 

gemäß ihrem jeweiligen Rechtsrahmen erhoben, gespeichert und übermittelt wurden. Jede 

Vertragspartei stellt nach Möglichkeit sicher, dass bei der Erlangung dieser Informationen keine 

Menschenrechte verletzt wurden. Die betreffenden Informationen dürfen auch nicht übermittelt 

werden, wenn sie, soweit vernünftigerweise vorhersehbar, dazu verwendet werden könnten, eine 

Todesstrafe oder irgendeine Form grausamer oder unmenschlicher Behandlung zu beantragen, zu 

verhängen oder zu vollstrecken. 

 

 

ARTIKEL 571 

 

Verschiedene Kategorien von betroffenen Personen 

 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten in Bezug auf Opfer von Straftaten, Zeugen oder 

andere Personen, die Informationen über Straftaten liefern können, oder in Bezug auf Personen 

unter 18 Jahren ist verboten, es sei denn, die Übermittlung ist im Einzelfall für die Verhütung oder 

Bekämpfung einer Straftat unbedingt notwendig und verhältnismäßig. 

 

(2) Das Vereinigte Königreich und Europol sorgen jeweils dafür, dass die Verarbeitung personen-

bezogener Daten gemäß Absatz 1 zusätzlichen Schutzmaßnahmen unterliegt, einschließlich 

Zugriffseinschränkungen, zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen bei 

Weiterübermittlungen. 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 3/de 58 

 

ARTIKEL 572 

 

Erleichterung des Verkehrs personenbezogener Daten  

zwischen dem Vereinigten Königreich und Europol 

 

Im Interesse des gegenseitigen operativen Nutzens bemühen sich die Vertragsparteien, in Zukunft 

zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass der Datenaustausch zwischen Europol und den 

zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs so schnell wie möglich stattfinden kann, und 

neue Verfahren und technische Entwicklungen zu prüfen, die in der Erwägung dessen, dass das 

Vereinigte Königreich kein Mitgliedstaat ist, zu diesem Ziel beitragen könnten. 

 

 

ARTIKEL 573 

 

Bewertung der Zuverlässigkeit der Quelle und Richtigkeit der Informationen 

 

(1) Die Zuverlässigkeit der Quelle wird von den zuständigen Behörden nach Möglichkeit 

spätestens bei der Übermittlung der Informationen anhand folgender Kriterien angegeben: 

 

a) es bestehen keine Zweifel an der Authentizität, Verlässlichkeit und Eignung der Quelle, oder 

die Informationen stammen von einer Quelle, die sich in allen Fällen als verlässlich erwiesen 

hat; 

 

b) es handelt sich um eine Quelle, deren Informationen sich in den meisten Fällen als verlässlich 

erwiesen haben; 
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c) es handelt sich um eine Quelle, deren Informationen sich in den meisten Fällen als nicht 

verlässlich erwiesen haben; 

 

d) die Verlässlichkeit der Quelle kann nicht beurteilt werden. 

 

(2) Die Richtigkeit der Informationen wird von den zuständigen Behörden nach Möglichkeit 

spätestens bei der Übermittlung der Informationen anhand folgender Kriterien angegeben: 

 

a) Informationen, an deren Wahrheitsgehalt kein Zweifel besteht; 

 

b) Informationen, die der Quelle, nicht aber dem Beamten, der sie weitergibt, persönlich bekannt 

sind; 

 

c) Informationen, die der Quelle nicht persönlich bekannt sind, die aber durch andere bereits 

erfasste Informationen erhärtet werden; 

 

d) Informationen, die der Quelle nicht persönlich bekannt sind und die sich auf keine andere 

Weise erhärten lassen. 

 

(3) Kommt die empfangende zuständige Behörde auf der Grundlage bereits in ihrem Besitz 

befindlicher Informationen zu dem Schluss, dass die von der übermittelnden zuständigen Behörde 

gemäß den Absätzen 1 und 2 bereitgestellte Beurteilung der Informationen oder ihrer Quelle 

berichtigt werden muss, setzt sie diese zuständige Behörde darüber in Kenntnis und versucht, sich 

auf eine Änderung der Beurteilung zu einigen. Ohne dieses Einvernehmen darf die empfangende 

zuständige Behörde die Bewertung der erhaltenen Informationen oder der Quelle der Informationen 

nicht ändern. 
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(4) Wenn eine zuständige Behörde Informationen ohne Beurteilung erhält, versucht sie, soweit 

und wo es möglich ist, im Einvernehmen mit der übermittelnden zuständigen Behörde die 

Zuverlässigkeit der Quelle oder die Richtigkeit der Informationen auf der Grundlage bereits in 

ihrem Besitz befindlicher Informationen zu beurteilen. 

 

(5) Kann keine zuverlässige Beurteilung vorgenommen werden, müssen die Informationen 

gemäß den Festlegungen in Absatz 1 Buchstabe (d) und Absatz 2 Buchstabe (d) bewertet werden. 

 

 

ARTIKEL 574 

 

Sicherheit des Informationsaustauschs 

 

(1) Die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährung der 

Sicherheit des Informationsaustauschs müssen gemäß diesem Titel in Verwaltungsvereinbarungen 

zwischen Europol und den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 577 

festgelegt sein. 

 

(2) Die Vertragsparteien einigen sich auf die Einrichtung, Durchführung und den Betrieb einer 

sicheren Kommunikationsleitung mit dem Ziel des Informationsaustauschs zwischen Europol und 

den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs. 

 

(3) Verwaltungsvereinbarungen zwischen Europol und den zuständigen Behörden des 

Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 576 regeln die Nutzungsbedingungen für die sichere 

Kommunikationsleitung. 
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ARTIKEL 575 

 

Haftung wegen unzulässiger oder fehlerhafter Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

 

(1) Die zuständigen Behörden haften nach Maßgabe ihres jeweiligen Rechtsrahmens für Schäden, 

die einer Person durch rechtliche oder sachliche Fehler in den ausgetauschten Informationen 

entstehen. Um eine Haftung nach ihrem jeweiligen Rechtsrahmen gegenüber einem Geschädigten 

zu vermeiden, können sich weder Europol noch die zuständigen Behörden des Vereinigten 

Königreichs darauf berufen, dass die andere zuständige Behörde unrichtige Informationen 

übermittelt hat. 

 

(2) Wird Europol oder den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs Schadenersatz 

aufgrund der Verwendung von Informationen seitens einer Vertragspartei auferlegt, die von der 

anderen Vertragspartei fehlerhaft mitgeteilt wurden, oder wegen eines Versäumnisses der anderen 

Vertragspartei, ihren Pflichten nachzukommen, mitgeteilt wurden, wird der als Schadenersatz 

gemäß Absatz 1 von Europol oder den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs gezahlte 

Betrag von der anderen Vertragspartei erstattet, es sei denn, die Informationen wurden unter 

Verstoß gegen diesen Titel verwendet. 

 

(3) Europol und die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs dürfen gegenseitig keine 

Zahlung von Strafschadenersatz oder nicht auf Ausgleich gerichteten Schadenersatz gemäß den 

Absätzen 1 und 2 fordern. 
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ARTIKEL 576 

 

Austausch von nicht als Verschlusssache eingestuften  

sensiblen Informationen und Verschlusssachen 

 

Der Austausch und Schutz von nicht als Verschlusssache eingestuften sensiblen Informationen und 

Verschlusssachen, falls unter diesem Titel notwendig, muss in Arbeits- und Verwaltungsverein-

barungen gemäß Artikel 577 zwischen Europol und den zuständigen Behörden des Vereinigten 

Königreichs geregelt sein. 

 

 

ARTIKEL 577 

 

Arbeits- und Verwaltungsvereinbarungen 

 

(1) Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Europol, die 

zur Ergänzung und Umsetzung der Bestimmungen dieses Titels angemessen sind, müssen 

Gegenstand von Arbeitsvereinbarungen gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Europol-Verordnung sowie 

Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 25 Absatz 1 der zwischen Europol und den zuständigen 

Behörden des Vereinigten Königreichs geschlossenen Europol-Verordnung sein. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 3/de 63 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen in diesem Titel und unter Berücksichtigung des Status des 

Vereinigten Königreichs als Nicht-Mitgliedstaat nehmen Europol und die zuständigen Behörden des 

Vereinigten Königreichs, vorbehaltlich eines Beschlusses des Verwaltungsrats von Europol, in 

Arbeits- bzw. Verwaltungsvereinbarungen Bestimmungen zur Ergänzung und Umsetzung dieses 

Titels auf, die insbesondere Folgendes ermöglichen: 

 

a) Konsultationen zwischen Europol und einem oder mehreren Vertreter(n) der nationalen 

Kontaktstelle des Vereinigten Königreichs über politische Themen und Fragen von 

gemeinsamem Interesse mit dem Zweck, ihre Ziele umzusetzen und ihre jeweiligen 

Tätigkeiten zu koordinieren, sowie zur Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Europol 

und den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs; 

 

b) die Teilnahme eines oder mehrerer Vertreter(s) des Vereinigten Königreichs als Beobachter 

an bestimmten Sitzungen der Leiter der Nationalen Europol-Stellen im Einklang mit der 

Verfahrensordnung dieser Sitzungen; 

 

c) die Zuordnung eines oder mehrerer Vertreter(s) des Vereinigten Königreichs zu operativen 

Analyseprojekten gemäß den Regeln der entsprechenden leitenden Organe von Europol; 

 

d) die Spezifizierung der Aufgaben von Verbindungsbeamten, ihrer Rechte und Pflichten sowie 

der anfallenden Kosten; oder 

 

e) Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs und 

Europol bei Datenschutz- und Sicherheitsverstößen. 
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(3) Der Inhalt der Arbeits- und Verwaltungsvereinbarungen darf in einem gemeinsamen 

Dokument festgelegt werden. 

 

 

ARTIKEL 578 

 

Umsetzungsmitteilung 

 

(1) Das Vereinigte Königreich und Europol stellen jeweils öffentlich ein Dokument zur 

Verfügung, das in verständlicher Form die Bestimmungen bezüglich der Verarbeitung gemäß 

diesem Titel übermittelter personenbezogener Daten festlegt, einschließlich der verfügbaren Mittel 

zur Ausübung der Rechte der betroffenen Personen, und sie stellen beide sicher, dass die andere 

Vertragspartei eine Abschrift dieses Dokuments erhält. 

 

(2) Sofern nicht bereits vorhanden, legen das Vereinigte Königreich und Europol genaue Regeln 

fest, wie die Einhaltung der Bestimmungen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in 

der Praxis durchgesetzt werden wird. Das Vereinigte Königreich und Europol senden der anderen 

Vertragspartei und den betreffenden Aufsichtsbehörden jeweils eine Abschrift dieser Regeln. 

 

 

ARTIKEL 579 

 

Befugnisse von Europol 

 

Dieser Titel darf nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass Europol über seine im einschlägigen 

Unionsrecht festgelegten Kompetenzen hinaus zur Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 

des Vereinigten Königreichs verpflichtet ist. 
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TITEL VI 

 

ZUSAMMENARBEIT MIT EUROJUST 

 

 

ARTIKEL 580 

 

Ziel 

 

Ziel dieses Titels ist es, eine Zusammenarbeit zwischen Eurojust und den zuständigen Behörden des 

Vereinigten Königreichs bei der Bekämpfung schwerer Verbrechen gemäß Artikel 582 einzuführen. 

 

 

ARTIKEL 581 

 

Begriffsbestimmungen 

 

 

Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Eurojust“ die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Straf-

sachen, die durch die Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 (im Folgenden „Eurojust-Verordnung“) errichtet wurde; 

 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 

2018 betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des Beschlusses 2002/187/JI des 
Rates (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 138). 
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b) „zuständige Behörde“ im Falle der Union Eurojust, vertreten durch das Kollegium oder ein 

nationales Mitglied, und im Falle des Vereinigten Königreichs eine nationale Behörde, die 

gemäß nationalem Recht über Zuständigkeiten bei der Untersuchung und Verfolgung von 

Straftaten verfügt; 

 

c) „Kollegium“ das Kollegium von Eurojust gemäß der Eurojust-Verordnung; 

 

d) „nationales Mitglied“ das von den einzelnen Mitgliedstaaten an Eurojust entsandte nationale 

Mitglied gemäß der Eurojust-Verordnung; 

 

e) „Assistent“ eine Person, die ein nationales Mitglied und den Stellvertreter des nationalen 

Mitglieds oder den Verbindungsstaatsanwalt im Sinne der Eurojust-Verordnung bzw. des 

Artikels 585 Absatz 3 unterstützen kann; 

 

f) „Verbindungsstaatsanwalt“ einen vom Vereinigten Königreich zu Eurojust abgeordneten 

Staatsanwalt, der hinsichtlich seines Status dem nationalen Recht des Vereinigten Königreichs 

unterliegt; 

 

g) „Verbindungsrichter/-staatsanwalt“ einen von Eurojust gemäß Artikel 586 in das Vereinigte 

Königreich entsandten Richter; 

 

h) „Interne Anlaufstelle für Terrorismusfragen“ die vom Vereinigten Königreich ernannte 

Kontaktstelle gemäß Artikel 584, die für den Informationsaustausch zu Terrorismusfragen 

verantwortlich ist. 
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ARTIKEL 582 

 

Formen der Kriminalität 

 

(1) Die mit diesem Titel eingeführte Zusammenarbeit bezieht sich auf die Formen schwerer 

Kriminalität im Zuständigkeitsbereich von Eurojust gemäß Anhang 42, einschließlich der mit 

diesen zusammenhängenden Straftaten. 

 

(2) Im Zusammenhang stehende Straftaten sind Straftaten zum Beschaffen der Mittel für das 

Begehen von Formen schwerer Kriminalität gemäß Absatz 1, Straftaten zur Erleichterung oder zum 

Begehen dieser schweren Verbrechen sowie Straftaten zum Erreichen der Straffreiheit bei solchen 

schweren Verbrechen. 

 

(3) Wird die Liste der Formen schwerer Kriminalität geändert, die gemäß Unionsrecht in die 

Zuständigkeit von Eurojust fallen, kann der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle 

Zusammenarbeit auf Vorschlag der Union hin Anhang 42 ab dem Tag, an dem die Änderung von 

Eurojusts Zuständigkeit in Kraft tritt, entsprechend anpassen. 
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ARTIKEL 583 

 

Umfang der Zusammenarbeit 

 

Die Vertragsparteien stellen sicher, dass Eurojust und die zuständigen Behörden des Vereinigten 

Königreichs in den Tätigkeitsbereichen gemäß Artikel 2 und 54 der Eurojust-Verordnung und 

gemäß diesem Titel zusammenarbeiten. 

 

 

ARTIKEL 584 

 

Kontaktstellen für Eurojust 

 

(1) Das Vereinigte Königreich richtet bei den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs 

mindestens eine Kontaktstelle für Eurojust ein oder benennt diese. 

 

(2) Das Vereinigte Königreich benennt eine seiner Kontaktstellen als Interne Anlaufstelle des 

Vereinigten Königreichs für Terrorismusfragen. 
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ARTIKEL 585 

 

Verbindungsstaatsanwalt 

 

(1) Zur Erleichterung der Zusammenarbeit gemäß diesem Titel ordnet das Vereinigte Königreich 

einen Verbindungsstaatsanwalt an Eurojust ab. 

 

(2) Das Mandat und die Dauer der Abordnung werden vom Vereinigten Königreich festgelegt. 

 

(3) Der Verbindungsstaatsanwalt kann je nach Umfang der Zusammenarbeit von bis zu 

fünf Assistenten unterstützt werden. Erforderlichenfalls können die Assistenten den Verbindungs-

staatsanwalt ersetzen oder im Namen des Verbindungsstaatsanwalts handeln. 

 

(4) Das Vereinigte Königreich unterrichtet Eurojust über Art und Umfang der justiziellen 

Befugnisse des Verbindungsstaatsanwalts und der Assistenten des Verbindungsstaatsanwalts 

innerhalb des Vereinigten Königreichs zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß diesem Titel. Das 

Vereinigte Königreich stattet seinen Verbindungsstaatsanwalt und die Assistenten des Verbindungs-

staatsanwalts mit der Zuständigkeit aus, in Bezug auf ausländische Justizbehörden tätig zu werden. 

 

(5) Der Verbindungsstaatsanwalt und die Assistenten des Verbindungsstaatsanwalts haben wie 

ein Staatsanwalt oder eine Person mit gleichwertigen Befugnissen nach nationalem Recht Zugang 

zu den Informationen, die in den nationalen Strafregistern oder in jedem anderen Register des 

Vereinigten Königreichs enthalten sind. 
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(6) Der Verbindungsstaatsanwalt und die die Assistenten des Verbindungsstaatsanwalts sind 

befugt, sich direkt an die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs zu wenden 

 

(7) Die Anzahl der in Absatz 3 genannten Assistenten, die Einzelheiten zu den Aufgaben der 

Assistenten des Verbindungsstaatsanwalts und der Assistenten des Verbindungsstaatsanwalts, ihre 

Rechte und Pflichten sowie die damit verbundenen Kosten werden in einer Arbeitsvereinbarung 

geregelt, die zwischen Eurojust und den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs gemäß 

Artikel 594 geschlossen wird. 

 

(8) Die Arbeitsunterlagen des Verbindungsstaatsanwalts und der Assistenten des Verbindungs-

staatsanwalts werden von Eurojust unverletzlich aufbewahrt. 

 

 

ARTIKEL 586 

 

Verbindungsrichter/-staatsanwalt 

 

(1) Zur Erleichterung der justiziellen Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich in Fällen, 

in denen Eurojust Unterstützung leistet, kann Eurojust gemäß Artikel 53 der Eurojust-Verordnung 

einen Verbindungsrichter/-staatsanwalt in das Vereinigte Königreich entsenden. 

 

(2) Die Einzelheiten der in Absatz 1 genannten Aufgaben des Verbindungsrichters/-staatsanwalts, 

die Rechte und Pflichten des Verbindungsrichters/-staatsanwalts sowie die damit verbundenen 

Kosten werden in einer Arbeitsvereinbarung geregelt, die zwischen Eurojust und den zuständigen 

Behörden des Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 594 geschlossen wird. 
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ARTIKEL 587 

 

Operative und strategische Sitzungen 

 

(1) Der Verbindungsstaatsanwalt, die Assistenten des Verbindungsstaatsanwalts und die Vertreter 

anderer zuständiger Behörden des Vereinigten Königreichs, einschließlich der Kontaktstelle für 

Eurojust, können auf Einladung des Präsidenten von Eurojust an Sitzungen zu strategischen Fragen 

und an Sitzungen zu operativen Angelegenheiten mit Zustimmung der betreffenden nationalen 

Mitglieder teilnehmen. 

 

(2) Die nationalen Mitglieder, deren Stellvertreter und Assistenten, der Verwaltungsdirektor von 

Eurojust und das Personal von Eurojust können an Sitzungen teilnehmen, die vom Verbindungs-

staatsanwalt oder die Assistenten des Verbindungsstaatsanwalts oder anderen zuständigen Behörden 

des Vereinigten Königreichs, einschließlich der Kontaktstelle für Eurojust, einberufen werden. 

 

 

ARTIKEL 588 

 

Austausch nicht-personenbezogener Daten 

 

Eurojust und die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs können vorbehaltlich der 

Einschränkungen gemäß Artikel 593 nicht-personenbezogene Daten austauschen, soweit diese 

Daten für die Zusammenarbeit gemäß diesem Titel relevant sind. 
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ARTICLE 589 

 

Austausch personenbezogener Daten 

 

(1) Personenbezogene Daten, die von den zuständigen Behörden gemäß diesem Titel angefordert 

und erhalten werden, werden von ihnen ausschließlich für die in Artikel 580 festgelegten Ziele, zu 

den im nachfolgenden Absatz 2 genannten spezifischen Zwecken sowie gemäß den im nachfolgen-

den Absatz 3 genannten Einschränkungen des Zugriffs und der weiteren Verwendung verarbeitet. 

 

(2) Die übermittelnde zuständige Behörde gibt spätestens bei der Übermittlung personen-

bezogener Daten den spezifischen Zweck oder die spezifischen Zwecke, zu denen die Daten 

übermittelt werden, klar an. 

 

(3) Die übermittelnde zuständige Behörde kann bei der Übermittlung personenbezogener Daten 

etwaige allgemeine oder spezifische Einschränkungen des Zugriffs auf diese Daten oder ihrer Ver-

wendung angeben, einschließlich bezüglich ihrer Weiterübermittlung, Löschung oder Vernichtung 

nach einer bestimmten Frist sowie ihrer weiteren Verarbeitung. Ergibt sich die Notwendigkeit 

solcher Einschränkungen nach Bereitstellung der personenbezogenen Daten, so informiert die 

übermittelnde Behörde die empfangende Behörde entsprechend. 

 

(4) Die empfangende zuständige Behörde leistet etwaigen Einschränkungen Folge, die von der 

übermittelnden zuständigen Behörde gemäß Absatz 3 für den Zugriff auf oder die weitere 

Verwendung von personenbezogenen Daten angegeben werden. 
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ARTIKEL 590 

 

Übermittlungswege 

 

(1) Der Informationsaustausch erfolgt folgendermaßen: 

 

a) entweder zwischen dem Verbindungsstaatsanwalt oder den Assistenten des Verbindungs-

staatsanwalts oder, falls keiner ernannt wird oder anderweitig verfügbar ist, der Kontaktstelle 

des Vereinigten Königreichs für Eurojust und den betroffenen nationalen Mitgliedern oder 

dem Kollegium; 

 

b) wenn Eurojust einen Verbindungsrichter/-staatsanwalt in das Vereinigte Königreich entsandt 

hat, zwischen dem Verbindungsrichter/-staatsanwalt und jeder zuständigen Behörde des 

Vereinigten Königreichs; in diesem Fall ist der Verbindungsstaatsanwalt über jeden solchen 

Informationsaustausch zu informieren; oder 

 

c) direkt zwischen einer zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs und den betreffenden 

nationalen Mitgliedern oder dem Kollegium; in diesem Fall ist der Verbindungsstaatsanwalt 

sowie gegebenenfalls der Verbindungsrichter/-staatsanwalt über jeden solchen 

Informationsaustausch zu informieren. 

 

(2) Eurojust und die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs können vereinbaren, in 

bestimmten Fällen andere Kanäle für den Informationsaustausch zu nutzen. 

 

(3) Eurojust und die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs stellen sicher, dass ihre 

jeweiligen Vertreter auf angemessener Ebene und in Einklang mit den Gesetzen des Vereinigten 

Königreichs bzw. mit der Eurojust-Verordnung zum Informationsaustausch befugt sind und einer 

angemessenen Überprüfung unterzogen werden. 
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ARTIKEL 591 

 

Weiterübermittlung von Daten 

 

Die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs und Eurojust dürfen keinerlei von der 

jeweils anderen Partei übermittelten Informationen an ein Drittland oder eine internationale 

Organisation weiterleiten, ohne dass die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs oder 

Eurojust, von denen/dem jeweils die Informationen übermittelt wurden, zugestimmt haben/hat und 

angemessene Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ergriffen wurden. 

 

 

ARTIKEL 592 

 

Haftung wegen unzulässiger oder unrichtiger Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

 

(1) Die zuständigen Behörden haften nach Maßgabe ihres jeweiligen Rechtsrahmens für Schäden, 

die einer Person durch rechtliche oder sachliche Fehler in den ausgetauschten Informationen 

entstehen. Weder Eurojust noch die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs können sich 

zur Vermeidung von Haftung gegenüber einem Geschädigten nach ihrem jeweiligen Rechtsrahmen 

darauf berufen, dass die andere zuständige Behörde unrichtige Informationen übermittelt hat. 
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(2) Wird einer zuständigen Behörde Schadenersatz aufgrund ihrer Verwendung von 

Informationen auferlegt, die von der anderen Partei fehlerhaft übermittelt wurden oder wegen eines 

Versäumnisses der anderen Partei, ihren Pflichten nachzukommen, übermittelt wurden, wird der als 

Schadenersatz gemäß Absatz 1 von der zuständigen Behörde gezahlte Betrag von der anderen Partei 

ersetzt, es sei denn, die Informationen wurden unter Verstoß gegen diesen Titel verwendet. 

 

(3) Eurojust und die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs dürfen gegenseitig keine 

Zahlung von Strafschadenersatz oder nicht auf Ausgleich gerichteten Schadenersatz gemäß 

Absätzen 1 und 2 fordern. 

 

 

ARTIKEL 593 

 

Austausch von nicht als Verschlusssache eingestuften sensiblen Informationen und 

Verschlusssachen 

 

Der Austausch und Schutz von Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache eingestuften 

sensiblen Informationen, falls unter diesem Titel notwendig, wird durch eine Arbeitsvereinbarung 

gemäß Artikel 594 geregelt, die zwischen Eurojust und den zuständigen Behörden des Vereinigten 

Königreichs abgeschlossen wird. 
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ARTIKEL 594 

 

Arbeitsvereinbarung 

 

Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien, die zur Umsetzung dieses 

Titels angemessen ist, ist Gegenstand einer Arbeitsvereinbarung, die gemäß Artikeln 47 Absatz 3 

und 56 Absatz 3 der Eurojust-Verordnung zwischen Eurojust und den zuständigen Behörden des 

Vereinigten Königreichs abgeschlossen wird. 

 

 

ARTIKEL 595 

 

Befugnisse von Eurojust 

 

Dieser Titel ist nicht dahin gehend auszulegen, dass Eurojust über seine im relevanten Unionsrecht 

festgelegten Kompetenzen hinaus zur Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden des 

Vereinigten Königreichs verpflichtet ist. 
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TITEL VII 

 

ÜBERGABE VON PERSONEN 

 

 

ARTIKEL 596 

 

Ziel 

 

Ziel dieses Titels ist es, sicherzustellen, dass das Auslieferungssystem zwischen den Mitgliedstaaten 

einerseits und dem Vereinigten Königreich andererseits auf dem Mechanismus der Übergabe 

infolge eines Haftbefehls gemäß den Bestimmungen dieses Titels basiert. 

 

 

ARTIKEL 597 

 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

 

Die Zusammenarbeit mittels Haftbefehls erfolgt in notwendigem und verhältnismäßigem Maße, 

unter Berücksichtigung der Rechte der gesuchten Person und der Interessen der Opfer sowie mit 

Blick auf die Schwere der Tat, die Strafe, die wahrscheinlich verhängt werden wird, und die 

Möglichkeit eines Staates, weniger einschneidende Zwangsmaßnahmen als die Übergabe der 

gesuchten Person zu ergreifen, insbesondere mit dem Ziel, unnötig lange Zeiten der 

Untersuchungshaft zu vermeiden. 
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ARTIKEL 598 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Haftbefehl“ eine justizielle Entscheidung, die in einem Staat ergangen ist und die Festnahme 

und Übergabe einer gesuchten Person durch einen anderen Staat zur Strafverfolgung oder zur 

Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung 

und Sicherung bezweckt; 

 

b) „Justizbehörde“ eine Behörde, die im Rahmen des internen Rechtes ein Richter, ein Gericht 

oder ein Staatsanwalt ist; ein Staatsanwalt gilt nur insoweit als Justizbehörde, als das interne 

Recht dies vorsieht; 

 

c) „vollstreckende Justizbehörde“ die Justizbehörde des Vollstreckungsstaats, die nach dem 

internen Recht dieses Staates für die Vollstreckung des Haftbefehls zuständig ist; 

 

d) „ausstellende Justizbehörde“ die Justizbehörde des Vollstreckungsstaats, die nach dem 

internen Recht dieses Staates für die Ausstellung des Haftbefehls zuständig ist; 
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ARTIKEL 599 

 

Anwendungsbereich 

 

(1) Ein Haftbefehl kann bei Handlungen erlassen werden, die nach den Rechtsvorschriften des 

Ausstellungsstaats mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der 

Besserung und Sicherung im Höchstmaß von mindestens 12 Monaten bedroht sind, oder im Falle 

einer Verurteilung zu einer Strafe oder der Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßregel der 

Besserung und Sicherung, deren Maß mindestens vier Monate beträgt. 

 

(2) Unbeschadet der Absätze 3 und 4 wird die Übergabe davon abhängig gemacht, dass die 

Handlungen, derentwegen der Haftbefehl ausgestellt wurde, eine Straftat nach dem Recht des 

Vollstreckungsstaats darstellen, unabhängig von den Tatbestandsmerkmalen oder der Bezeichnung 

der Straftat. 
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(3) Vorbehaltlich des Artikels 600, des Artikels 601 Absatz 1 Buchstaben b bis h und der 

Artikel 602, 603 und 604 darf ein Staat nicht die Vollstreckung eines Haftbefehls verweigern, der 

im Zusammenhang mit dem nachstehend aufgeführten Verhalten ausgestellt wurde, sofern dieses 

mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung im 

Höchstmaß von mindestens zwölf Monaten bedroht ist: 

 

a) Verhalten jeder Person, die dazu beiträgt, dass eine Gruppe von Personen mit gleichem Ziel 

eine oder mehrere Straftat(en) im Bereich Terrorismus begeht, die in den Artikeln 1 und 2 des 

am 27. Januar 1977 in Straßburg geschlossenen Europäischen Übereinkommens zur 

Bekämpfung des Terrorismus genannt sind, oder Straftat(en) in Verbindung mit illegalem 

Handel mit Suchtstoffen und psychotropen Substanzen oder vorsätzliche Tötung, schwere 

Körperverletzung, Entführung, Freiheitsberaubung, Geiselnahme oder Vergewaltigung, auch 

wenn diese Person nicht an der tatsächlichen Begehung der fraglichen Straftat(en) beteiligt 

ist; dieser Beitrag muss vorsätzlich und in dem Bewusstsein erfolgen, dass die Beteiligung zur 

Verwirklichung der kriminellen Aktivitäten der Vereinigung beiträgt; oder 

 

b) Terrorismus gemäß der Definition in Anhang 45. 

 

(4) Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren, das die Voraussetzung der beiderseitigen Strafbarkeit nach Absatz 2 auf der Grundlage 

von Gegenseitigkeit entfällt, sofern die dem Ersuchen zugrunde liegende Straftat: 

 

a) eine der in Absatz 5 aufgeführten Straftaten, wie sie im Ausstellungsstaat nach der 

Ausgestaltung in dessen Recht definiert ist und 
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b) im Ausstellungsstaat mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der 

Besserung und Sicherung im Höchstmaß von mindestens drei Jahren bedroht ist. 

 

(5) Die in Absatz 4 genannten Straftaten sind: 

 

– Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung; 

 

– Terrorismus gemäß der Definition in Anhang 45. 

 

– Menschenhandel; 

 

– sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie; 

 

– illegaler Handel mit Drogen und psychotropen Stoffen; 

 

– illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen; 

 

– Korruption, einschließlich Bestechung/Bestechlichkeit; 

 

– Betrug, einschließlich Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen des Vereinigten 

Königreichs, eines Mitgliedstaats oder der Union; 

 

– Wäsche von Erträgen aus Straftaten; 

 

– Geldfälschung; 
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– Cyberkriminalität; 

 

– Umweltkriminalität einschließlich des illegalen Handels mit bedrohten Tierarten oder mit 

bedrohten Pflanzenarten und -sorten; 

 

– Beihilfe zur unerlaubten Einreise und zum unerlaubten Aufenthalt; 

 

– vorsätzliche Tötung; 

 

– schwere Körperverletzung; 

 

– illegaler Handel mit menschlichen Organen und menschlichem Gewebe; 

 

– Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme; 

 

– Rassismus und Fremdenfeindlichkeit; 

 

– Diebstahl in organisierter Form oder mit Waffen; 

 

– illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und Kunstgegenständen; 

 

– Betrug; 

 

– Erpressung und Schutzgelderpressung; 
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– Nachahmung und Produktpiraterie; 

 

– Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit; 

 

– Fälschung von Zahlungsmitteln; 

 

– illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern; 

 

– illegaler Handel mit nuklearen und radioaktiven Substanzen; 

 

– Handel mit gestohlenen Kraftfahrzeugen; 

 

– Vergewaltigung; 

 

– Brandstiftung; 

 

– Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen; 

 

– Flugzeug-, Schiffs- oder Raumfahrzeugentführung und 

 

– Sabotage. 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 3/de 84 

ARTIKEL 600 

 

Gründe, aus denen die Vollstreckung des Haftbefehls abzulehnen ist 

 

Die Vollstreckung des Haftbefehls wird abgelehnt: 

 

a) wenn die Straftat, aufgrund deren der Haftbefehl ergangen ist, im Vollstreckungsstaat unter 

eine Amnestie fällt und dieser Staat nach seinem eigenen Strafrecht für die Verfolgung der 

Straftat zuständig war; 

 

b) wenn sich aus den der vollstreckenden Justizbehörde vorliegenden Informationen ergibt, dass 

die gesuchte Person wegen derselben Handlung von einem Staat rechtskräftig verurteilt 

worden ist, vorausgesetzt, dass im Fall der Verhängung einer Strafe diese bereits vollstreckt 

wurde, gerade vollstreckt wird oder nach dem Recht des Urteilsstaats nicht mehr vollstreckt 

werden kann; oder 

 

c) wenn die Person, gegen die der Haftbefehl ergangen ist, nach dem Recht des Vollstreckungs-

staats aufgrund des Alters der Person für die Handlung, die diesem Haftbefehl zugrunde liegt, 

nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. 
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ARTIKEL 601 

 

Andere Gründe für eine Ablehnung der Vollstreckung des Haftbefehls 

 

(1) Die Vollstreckung des Haftbefehls kann abgelehnt werden: 

 

a) wenn in einem der in Artikel 599 Absatz 2 genannten Fälle die Handlung, aufgrund deren der 

Haftbefehl ergangen ist, nach dem Recht des Vollstreckungsstaats keine Straftat darstellt; in 

Steuer-, Zoll- und Währungsangelegenheiten kann die Vollstreckung des Haftbefehls jedoch 

nicht aus dem Grund abgelehnt werden, dass das Recht des Vollstreckungsstaats keine 

gleichartigen Steuern vorschreibt oder keine gleichartigen Steuer-, Zoll- und Währungs-

bestimmungen enthält wie das Recht des Ausstellungsstaats; 

 

b) wenn die Person, gegen die der Haftbefehl ergangen ist, im Vollstreckungsstaat wegen 

derselben Handlung, aufgrund deren der Haftbefehl ergangen ist, strafrechtlich verfolgt wird; 

 

c) wenn die Justizbehörden des Vollstreckungsstaats beschlossen haben, wegen der Straftat, 

aufgrund deren der Haftbefehl ergangen ist, kein Verfahren einzuleiten bzw. das Verfahren 

einzustellen, oder wenn gegen die gesuchte Person in einem Staat aufgrund derselben 

Handlung eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, die einer weiteren Strafverfolgung 

entgegensteht; 

 

d) wenn die Strafverfolgung der gesuchten Person oder die Vollstreckung der gegen sie 

verhängten Strafe nach dem Recht des Vollstreckungsstaats verjährt ist und hinsichtlich der 

Handlungen nach seinem eigenen Strafrecht Gerichtsbarkeit bestand; 
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e) wenn die vollstreckende Justizbehörde informiert ist, dass die gesuchte Person wegen 

derselben Handlung von einem Drittland rechtskräftig verurteilt worden ist, vorausgesetzt, 

dass im Fall der Verhängung einer Strafe diese bereits vollstreckt wurde, gerade vollstreckt 

wird oder nach dem Recht des Urteilslands nicht mehr vollstreckt werden kann; 

 

f) wenn der Haftbefehl zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden 

Maßregel der Besserung und Sicherung ausgestellt worden ist und sich die gesuchte Person 

im Vollstreckungsstaat aufhält, dessen Staatsangehöriger ist oder dort ihren Wohnsitz hat und 

dieser Staat sich verpflichtet, die Strafe oder die freiheitsentziehende Maßregel der Besserung 

und Sicherung nach seinem internen Recht zu vollstrecken; wenn die Zustimmung der 

gesuchten Person zur Übertragung der Strafe oder der freiheitsentziehenden Maßregel der 

Besserung und Sicherung an den Vollstreckungsstaat notwendig ist, kann dieser die Voll-

streckung des Haftbefehls erst ablehnen, nachdem die gesuchte Person der Übertragung der 

Strafe oder der freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung zugestimmt hat; 

 

g) wenn der Haftbefehl sich auf Straftaten erstreckt, die: 

 

i) nach den Rechtsvorschriften des Vollstreckungsstaats ganz oder zum Teil in dessen 

Gebiet oder an einem diesem gleichgestellten Ort begangen worden sind; oder 

 

ii) außerhalb des Gebiets des Ausstellungsstaats begangen wurden, und nach dem Recht 

des Vollstreckungsstaats die Verfolgung von außerhalb seines Gebiets begangenen 

Straftaten gleicher Art nicht zugelassen ist; 
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h) wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der genannte Haftbefehl zum Zwecke der 

Verfolgung oder Bestrafung einer Person aus Gründen ihres Geschlechts, ihrer Rasse, 

Religion, ethnischen Herkunft, Staatsangehörigkeit, Sprache, politischen Überzeugung oder 

sexuellen Ausrichtung erlassen wurde oder dass die Stellung dieser Person aus einem dieser 

Gründe beeinträchtigt werden kann; 

 

i) wenn der Haftbefehl zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden 

Maßregel der Besserung und Sicherung ausgestellt worden ist und die gesuchte Person nicht 

persönlich zu der Verhandlung erschienen ist, die zu der Entscheidung geführt hat, es sei 

denn, im Haftbefehl ist angegeben, dass die Person im Einklang mit weiteren Verfahrens-

vorschriften gemäß dem internen Recht des Ausstellungsstaats: 

 

i) rechtzeitig 

 

A) entweder persönlich vorgeladen wurde und dabei von dem vorgesehenen Termin 

und Ort der Verhandlung in Kenntnis gesetzt wurde, die zu der Entscheidung 

geführt hat, oder auf andere Weise tatsächlich offiziell von dem vorgesehenen 

Termin und Ort dieser Verhandlung in Kenntnis gesetzt wurde, und zwar auf eine 

Weise, dass zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass sie von der anberaumten 

Verhandlung Kenntnis hatte, 

 

und 

 

B) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass eine Entscheidung auch dann ergehen 

kann, wenn die Person zu der Verhandlung nicht erscheint; 

 

oder 
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ii) in Kenntnis von Termin und Ort der anberaumten Verhandlung einem Rechtsanwalt, der 

entweder von der betroffenen Person oder vom Staat bestellt wurde, das Mandat erteilt 

hat, sie bei der Verhandlung zu verteidigen, und bei der Verhandlung von diesem 

Rechtsanwalt tatsächlich verteidigt wurde; 

 

oder 

 

iii) – nachdem ihr die Entscheidung zugestellt und sie ausdrücklich von ihrem Recht auf 

Wiederaufnahme des Verfahrens oder auf ein Berufungsverfahren in Kenntnis gesetzt 

wurde, an dem die Person teilnehmen kann und bei dem der Sachverhalt, einschließlich 

neuer Beweismittel, erneut geprüft werden und die ursprünglich ergangene 

Entscheidung aufgehoben werden kann – 

 

A) ausdrücklich erklärt hat, dass die Person die Entscheidung nicht angefochten hat; 

 

oder 

 

B) innerhalb der geltenden Frist keine Wiederaufnahme des Verfahrens bzw. kein 

Berufungsverfahren beantragt hat; 

 

oder 
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iv) die Entscheidung nicht persönlich zugestellt erhalten hat, aber 

 

A) sie unverzüglich nach der Übergabe persönlich zugestellt erhalten wird und 

ausdrücklich von ihrem Recht auf Wiederaufnahme des Verfahrens oder auf ein 

Berufungsverfahren in Kenntnis gesetzt werden wird, an dem die Person 

teilnehmen kann und bei dem der Sachverhalt, einschließlich neuer Beweismittel, 

erneut geprüft werden und die ursprünglich ergangene Entscheidung aufgehoben 

werden kann: 

 

und 

 

B) von der Frist in Kenntnis gesetzt werden wird, über die sie gemäß der Angabe in 

dem einschlägigen Haftbefehl verfügt, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens 

bzw. ein Berufungsverfahren zu beantragen. 

 

(2) Wird der Haftbefehl zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden 

Maßregel der Besserung und Sicherung nach Maßgabe des Absatzes 1 Buchstabe i Ziffer iv 

ausgestellt und ist die betroffene Person zuvor nicht offiziell davon in Kenntnis gesetzt worden, 

dass gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet wurde, so kann diese Person, wenn sie von dem Inhalt 

des Haftbefehls in Kenntnis gesetzt wird, beantragen, dass sie vor ihrer Übergabe eine Abschrift des 

Urteils erhält. Die Ausstellungsbehörde leitet der betroffenen Person die Abschrift des Urteils 

unverzüglich über die Vollstreckungsbehörde zu, sobald sie Kenntnis von dem Antrag erhalten hat. 

Der Antrag der betroffenen Person darf weder das Übergabeverfahren noch die Entscheidung über 

die Vollstreckung des Haftbefehls verzögern. Das Urteil wird der betroffenen Person ausschließlich 

informationshalber zur Verfügung gestellt; die Zurverfügungstellung gilt weder als förmliche 

Zustellung des Urteils noch wirkt sie sich auf Fristen aus, die für einen Antrag auf Wiederaufnahme 

des Verfahrens oder für ein Berufungsverfahren gelten. 
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(3) Wird eine Person unter den in Absatz 1 Ziffer i Ziffer iv genannten Bedingungen übergeben 

und hat diese Person eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder ein Berufungsverfahren beantragt, 

so wird die Haft der Person, die auf die Wiederaufnahme des Verfahrens oder das Rechtsmittel-

verfahren wartet, entweder regelmäßig oder auf Antrag der betreffenden Person nach dem internen 

Recht des Entscheidungsstaats einer Prüfung unterzogen. Eine solche Überprüfung umfasst 

insbesondere die Prüfung der Frage, ob die Haft aufgehoben oder ausgesetzt werden kann. Das 

Wiederaufnahmeverfahren oder Berufungsverfahren beginnt ohne unnötige Verzögerung nach der 

Übergabe. 

 

 

ARTIKEL 602 

 

Ausnahme politischer Straftaten 

 

(1) Die Vollstreckung eines Haftbefehls darf nicht mit der Begründung verweigert werden, dass 

eine strafbare Handlung vom Vollstreckungsstaat als politische Straftat, als eine mit einer solchen 

zusammenhängenden Straftat oder als eine auf politischen Beweggründen beruhende Straftat 

angesehen wird. 

 

(2) Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können jedoch jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren, dass Absatz 1 nur in Bezug auf Folgendes angewandt wird: 

 

a) strafbaren Handlungen nach den Artikeln 1 und 2 des Europäischen Übereinkommens zur 

Bekämpfung des Terrorismus, 
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b) Straftaten der Verschwörung oder der Vereinigung zur Begehung einer oder mehrerer der in 

den Artikeln 1 und 2 des Europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des Terrorismus 

genannten Straftaten, wenn diese Straftaten der Beschreibung des Verhaltens nach Artikel 599 

Absatz 3 dieses Abkommens entsprechen, und 

 

c) Terrorismus im Sinne des Anhangs 45 dieses Abkommens 

 

(3) Ist ein Haftbefehl von einem Staat, der eine Mitteilung nach Absatz 2 abgegeben hat, oder von 

einem Staat, in dessen Namen eine solche Notifikation abgegeben wurde, ausgestellt worden, so 

kann der Vollstreckungsstaat den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden. 

 

 

ARTIKEL 603 

 

Ausnahme eigener Staatsangehöriger 

 

(1) Die Vollstreckung eines Haftbefehls darf nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass 

die gesuchte Person Staatsangehöriger des Vollstreckungsstaats ist. 
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(2) Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren, dass die jeweils eigenen Staatsangehörigen nicht übergeben werden oder dass die 

Übergabe der jeweils eigenen Staatsangehörigen nur unter bestimmten angegebenen Bedingungen 

genehmigt wird. Diese Notifikation ist mit fundamentalen Grundsätzen oder der Praxis der 

innerstaatlichen Rechtsordnung im Vereinigten Königreich oder in dem Staat, in dessen Namen die 

Notifikation gemacht wurde, zu begründen. In diesem Fall kann die Union im Namen eines ihrer 

Mitgliedstaaten bzw. das Vereinigte Königreich innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang 

der Notifikation der anderen Vertragspartei, dass die vollstreckenden Justizbehörden des 

Mitgliedstaats bzw. des Vereinigten Königreichs die Übergabe ihrer Staatsangehörigen an diesen 

Staat verweigern können, oder die Übergabe nur unter bestimmten genau festgelegten Bedingungen 

genehmigt werden, den Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren. 

 

(3) In Fällen, in denen ein Staat die Vollstreckung eines Haftbefehls auf der Grundlage dessen 

abgelehnt hat, dass er – im Falle des Vereinigten Königreichs – eine Notifikation gemacht hat oder 

dass – im Falle eines Mitgliedstaats – die Europäische Union eine Notifikation in seinem Namen 

gemacht hat, wie in Absatz 2 vorgesehen, erwägt dieser Staat unter Berücksichtigung der Ansichten 

des Ausstellungsstaats die Einleitung von Verfahren gegen seinen eigenen Staatsangehörigen, die in 

einem angemessenen Verhältnis zum Gegenstand des Haftbefehls stehen. In Fällen, in denen eine 

Justizbehörde entscheidet, keine solchen Verfahren einzuleiten, muss das Opfer der Straftat, 

aufgrund deren der Haftbefehl ergangen ist, in der Lage sein, im Einklang mit dem anwendbaren 

internen Recht Informationen zu der Entscheidung zu erhalten. 
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(4) In Fällen, in denen die zuständigen Behörden eines Staates gemäß Absatz 3 Verfahren gegen 

seinen eigenen Staatsangehörigen einleiten, stellt der Staat sicher, dass die zuständigen Behörden in 

der Lage sind, angemessene Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer und Zeugen zu ergreifen, 

falls diese in einem anderen Staat ansässig sind, insbesondere im Hinblick auf die Art und Weise, in 

der die Verfahren durchgeführt werden. 

 

 

ARTIKEL 604 

 

Vom Ausstellungsstaat in bestimmten Fällen zu gewährende Garantien 

 

Die Vollstreckung des Haftbefehls durch die vollstreckende Justizbehörde kann an folgende 

Bedingungen geknüpft werden: 

 

a) Ist die Straftat, die dem Haftbefehl zugrunde liegt, mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder einer 

lebenslangen freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung bedroht, so kann 

die Vollstreckung des Haftbefehls an die Bedingung geknüpft werden, dass der 

Ausstellungsstaat eine vom Vollstreckungsstaat als ausreichend erachtete Zusicherung gibt, 

wonach er die verhängte Strafe oder Maßregel auf Antrag oder spätestens nach 20 Jahren 

prüfen oder für Gnadenakte eintreten wird, die zur Aussetzung der Vollstreckung der Strafe 

oder Maßregel führen können und auf die die betreffende Person nach dem nationalen Recht 

oder der Rechtspraxis des Ausstellungsstaats Anspruch hat. 
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b) Ist die Person, gegen die ein Haftbefehl zum Zwecke der Strafverfolgung ergangen ist, 

Staatsangehöriger des Vollstreckungsstaats oder in diesem wohnhaft, so kann die Übergabe 

davon abhängig gemacht werden, dass die betreffende Person nach Gewährung rechtlichen 

Gehörs zur Verbüßung der Freiheitsstrafe oder der freiheitsentziehenden Maßregel der 

Besserung und Sicherung, die im Ausstellungsstaat gegen sie verhängt wird, in den 

Vollstreckungsstaat rücküberstellt wird; ist die Zustimmung der gesuchten Person zur 

Übertragung der Strafe oder der freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung 

an den Vollstreckungsstaat erforderlich, so ist die Garantie, dass die Person zur Verbüßung 

der Strafe in den Vollstreckungsstaat rücküberstellt wird, davon abhängig, dass die gesuchte 

Person nach ihrer Anhörung der Rücküberstellung in den Vollstreckungsstaat zustimmt; 

 

c) Liegen stichhaltige Gründe für die Annahme vor, dass eine tatsächliche Gefahr für den Schutz 

der Grundrechte der gesuchten Person besteht, kann die vollstreckende Justizbehörde 

gegebenenfalls zusätzliche Garantien für die Behandlung der gesuchten Person nach der 

Übergabe verlangen, bevor sie über die Vollstreckung des Haftbefehls entscheidet. 

 

 

ARTIKEL 605 

 

Beteiligung der Zentralbehörde  

 

(1) Das Vereinigte Königreich und die Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten können dem 

Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit jeweils die Zentralbehörde 

notifizieren, die die zuständigen Justizbehörden unterstützt, wobei das Vereinigte Königreich seine 

eigene Zentralbehörde notifiziert und die Union die von den jeweiligen Staaten benannte 

Zentralbehörde oder, falls die Rechtsordnung des betreffenden Staates dies vorsieht, benannten 

Zentralbehörden notifiziert. 
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(2) Bei der Notifikation an den Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammen-

arbeit nach Absatz 1 können das Vereinigte Königreich und die Union im Namen eines ihrer 

Mitgliedstaaten angeben, dass aufgrund der Organisation des internen Justizsystems der 

betreffenden Staaten die zentrale(n) Behörde(n) für die administrative Übermittlung und Entgegen-

nahme von Haftbefehle sowie für alle anderen amtlichen Schreiben im Zusammenhang mit der 

administrativen Übermittlung und Entgegennahme von Haftbefehle zuständig ist/sind. Diese 

Angaben sind für alle Behörden des Ausstellungsstaats verbindlich. 

 

 

ARTIKEL 606 

 

Inhalt und Form des Haftbefehls 

 

(1) Der Haftbefehl enthält entsprechend dem Formblatt nach Anhang 43 folgende Informationen: 

 

a) die Identität und die Staatsangehörigkeit der gesuchten Person; 

 

b) Name, Adresse, Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse der ausstellenden 

Justizbehörde; 

 

c) die Angabe, ob ein vollstreckbares Urteil, ein Haftbefehl oder eine andere vollstreckbare 

justizielle Entscheidung mit gleicher Rechtswirkung nach Artikel 599 vorliegt; 
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d) die Art und rechtliche Würdigung der Straftat, insbesondere in Bezug auf Artikel 599; 

 

e) die Beschreibung der Umstände, unter denen die Straftat begangen wurde, einschließlich der 

Tatzeit, des Tatortes und der Art der Tatbeteiligung der gesuchten Person; 

 

f) im Fall eines rechtskräftigen Urteils die verhängte Strafe oder der für die betreffende Straftat 

im Ausstellungsstaat gesetzlich vorgeschriebene Strafrahmen und 

 

g) soweit möglich, die anderen Folgen der Straftat. 

 

(2) Der Haftbefehl ist in die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des Vollstreckungsstaats 

zu übersetzen. Das Vereinigte Königreich und die Union, die für jeden ihrer Mitgliedsstaaten 

handelt, können dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit anzeigen, 

dass eine Übersetzung in eine oder mehrere der anderen Amtssprachen eines Staates akzeptiert 

wird. 
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ARTIKEL 607 

 

Übermittlung eines Haftbefehls 

 

Ist der Aufenthaltsort der gesuchten Person bekannt, so kann die ausstellende Justizbehörde den 

Haftbefehl direkt der vollstreckenden Justizbehörde übermitteln. 

 

 

ARTIKEL 608 

 

Modalitäten der Übermittlung eines Haftbefehls 

 

(1) Ist der ausstellenden Justizbehörde die zuständige vollstreckende Justizbehörde nicht bekannt, 

so stellt sie die erforderlichen Nachforschungen an, um diese Information vom Vollstreckungsstaat 

zu erlangen. 

 

(2) Die ausstellende Justizbehörde kann bei der Internationalen Kriminalpolizeilichen 

Organisation („Interpol“) beantragen, dass diese einen Haftbefehl übermittelt. 

 

(3) Die ausstellende Justizbehörde kann den Haftbefehl durch jedes sichere Mittel, das die 

Erstellung einer schriftlichen Fassung unter Bedingungen ermöglicht, die dem Vollstreckungsstaat 

die Feststellung der Echtheit gestatten, übermitteln. 
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(4) Alle Schwierigkeiten in Verbindung mit der Übermittlung oder der Echtheit der zur 

Vollstreckung des Haftbefehls erforderlichen Unterlagen werden direkt zwischen den betreffenden 

Justizbehörden oder gegebenenfalls unter Einschaltung der Zentralbehörden der Staaten behoben. 

 

(5) Ist die Behörde, bei der ein Haftbefehl eingeht, für dessen Bearbeitung nicht zuständig, so 

übermittelt sie den Haftbefehl von Amts wegen der zuständigen Behörde in ihrem Staat und setzt 

die ausstellende Justizbehörde von diesem Umstand in Kenntnis. 

 

 

ARTIKEL 609 

 

Rechte der gesuchten Person 

 

(1) Wenn eine gesuchte Person zur Vollstreckung eines Haftbefehls festgenommen wird, 

unterrichtet die vollstreckende Justizbehörde gemäß ihrem nationalen Recht diese Person von dem 

Haftbefehl, von dessen Inhalt sowie davon, dass sie ihrer Übergabe an den Ausstellungsstaat 

zustimmen kann. 

 

(2) Eine gesuchte Person, die in Hinblick auf die Vollstreckung eines Haftbefehls festgenommen 

wird und die die Sprache des Haftbefehlsverfahrens nicht spricht oder versteht, hat das Recht, von 

einem Dolmetscher unterstützt zu werden und eine schriftliche Übersetzung in die Muttersprache 

der gesuchten Person oder in jede andere Sprache zu erhalten, die diese Person spricht oder 

versteht, dies gemäß dem innerstaatlichen Recht des Vollstreckungsstaats. 
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(3) Eine gesuchte Person hat nach der Festnahme nach Maßgabe des internen Rechts des 

Vollstreckungsstaats Anspruch darauf, von einem Rechtsbeistand unterstützt zu werden. 

 

(4) Die gesuchte Person wird über ihr Recht belehrt, im Ausstellungsstaat einen Rechtsbeistand 

zu benennen, um den Rechtsbeistand im Vollstreckungsstaat in dem Haftbefehlsverfahren zu 

unterstützen. Dieser Absatz lässt die Fristen nach Artikel 621 unberührt.  

 

(5) Eine gesuchte Person, die festgenommen wird, hat das Recht, zu verlangen, dass die 

konsularischen Behörden des Staates, dessen Staatsangehörigkeit die Person hat, oder, wenn es sich 

um eine staatenlose Person handelt, die konsularischen Behörden des Staates, in dem diese Person 

ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, ohne unnötige Verzögerung über die Verhaftung informiert 

werden, und mit diesen Behörden zu kommunizieren, falls diese Person dies möchte. 

 

 

ARTICLE 610 

 

Inhafthaltung der gesuchten Person 

 

Im Falle der Festnahme einer Person aufgrund eines Haftbefehls entscheidet die vollstreckende 

Justizbehörde, ob die gesuchte Person nach Maßgabe des Rechts des Vollstreckungsstaats in Haft 

zu halten ist. Eine vorläufige Haftentlassung nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts des 

Vollstreckungsstaats ist jederzeit möglich, sofern die zuständige Behörde dieses Staates die ihres 

Erachtens erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung einer Flucht der gesuchten Person trifft. 
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ARTIKEL 611 

 

Zustimmung zur Übergabe 

 

(1) Gibt die festgenommene Person an, dass sie ihrer Übergabe zustimmt, so ist diese 

Zustimmung und gegebenenfalls der ausdrückliche Verzicht auf den Schutz des Grundsatzes der 

Spezialität nach Artikel 625 Absatz 2 vor der vollstreckenden Justizbehörde nach dem 

innerstaatlichen Recht des Vollstreckungsstaats zu erklären. 

 

(2) Jeder Staat trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit die Zustimmung und gegebenenfalls 

der Verzicht nach Absatz 1 unter Bedingungen entgegengenommen werden, die erkennen lassen, 

dass die Person sie freiwillig und in vollem Bewusstsein der sich daraus ergebenden Folgen 

bekundet hat. Zu diesem Zweck hat die gesuchte Person das Recht, einen Rechtsbeistand 

hinzuzuziehen. 

 

(3) Die Zustimmung und gegebenenfalls der Verzicht nach Absatz 1 werden nach dem im 

innerstaatlichen Recht des Vollstreckungsstaats vorgesehenen Verfahren zu Protokoll genommen. 
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(4) Die Zustimmung ist grundsätzlich unwiderruflich. Jeder Staat kann bestimmen, dass die 

Zustimmung und gegebenenfalls der Verzicht nach Absatz 1 nach den anwendbaren Vorschriften 

seines innerstaatlichen Rechts widerrufen werden können. In einem solchen Fall wird die Zeit 

zwischen dem Zeitpunkt der Zustimmung und dem ihres Widerrufs bei der Berechnung der in 

Artikel 621 genannten Fristen nicht berücksichtigt Das Vereinigte Königreich und die Union, die 

für jeden ihrer Mitgliedsstaaten handelt, können jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche 

und justizielle Zusammenarbeit notifizieren, dass sie diese Möglichkeit in Anspruch nehmen 

möchten, wobei sie die Verfahren präzisieren, nach denen der Widerruf der Zustimmung möglich 

ist, sowie alle Änderungen an diesen Verfahren. 

 

 

ARTIKEL 612 

 

Vernehmung der gesuchten Person 

 

Stimmt die festgenommene Person der Übergabe nach Maßgabe des Artikels 611 nicht zu, so hat 

die Person das Recht, von der vollstreckenden Justizbehörde nach den Rechtsvorschriften des 

Vollstreckungsstaats vernommen zu werden. 
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ARTIKEL 613 

 

Entscheidung über die Übergabe 

 

(1) Die vollstreckende Justizbehörde entscheidet über die Übergabe der betreffenden Person nach 

Maßgabe dieses Titels und innerhalb der darin vorgesehenen Fristen, insbesondere nach Maßgabe 

des in Artikel 597 festgelegten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 

 

(2) Ist die vollstreckende Justizbehörde der Ansicht, dass die vom Ausstellungsstaat übermittelten 

Informationen nicht ausreichen, um über die Übergabe entscheiden zu können, so bittet sie um die 

unverzügliche Übermittlung der notwendigen zusätzlichen Informationen insbesondere hinsichtlich 

des Artikels 597, der Artikel 600 bis 602 sowie der Artikel 604 und 606; sie kann unter Beachtung 

der Frist nach Artikel 615 eine Frist für den Erhalt dieser zusätzlichen Informationen festsetzen. 

 

(3) Die ausstellende Justizbehörde kann jederzeit alle weiteren sachdienlichen Informationen an 

die vollstreckende Justizbehörde weiterleiten. 
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ARTICLE 614 

 

Entscheidung bei Mehrfachersuchen 

 

(1) Falls zwei oder mehr Staaten einen Europäischen Haftbefehl oder einen Haftbefehl für 

dieselbe Person erlassen haben, wird die Entscheidung, welcher dieser Haftbefehle vollstreckt wird, 

von der vollstreckenden Justizbehörde getroffen, wobei alle Umstände angemessen berücksichtigt 

werden, insbesondere die relative Schwere der Straftaten und der Ort des Begehens der Straftat, die 

jeweiligen Daten der Haftbefehle oder Europäischen Haftbefehle und ob sie zum Zweck der Straf-

verfolgung oder zu dem der Vollstreckung einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe oder einer 

freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung oder aufgrund einer gesetzlichen 

Verpflichtung eines Mitgliedsstaats, die aus dem Unionsrecht entspringt, insbesondere aus den 

Prinzipien der Freizügigkeit und des Diskriminierungsverbots aufgrund der Staatsangehörigkeit, 

ausgestellt wurden. 

 

(2) Bei der Entscheidung nach Absatz 1 kann die vollstreckende Justizbehörde eines 

Mitgliedstaats Eurojust um Stellungnahme ersuchen. 

 

(3) Bei Zusammentreffen eines Haftbefehls mit einem Auslieferungsersuchen eines Drittstaats 

entscheidet die zuständige Behörde des Vollstreckungsstaats unter gebührender Berücksichtigung 

aller Umstände, insbesondere der in Absatz 1 genannten Umstände sowie der in dem anwendbaren 

Übereinkommen oder Abkommen beschriebenen Umstände, ob der Haftbefehl oder das 

Auslieferungsersuchen Vorrang hat. 

 

(4) Diesen Artikel lässt die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aufgrund des Statuts des 

Internationalen Strafgerichtshofs unberührt. 
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ARTIKEL 615 

 

Fristen und Modalitäten der Vollstreckung eines Haftbefehls 

 

(1) Ein Haftbefehl wird als Eilsache erledigt und vollstreckt. 

 

(2) In den Fällen, in denen die gesuchte Person der Übergabe zustimmt, wird die endgültige 

Entscheidung über die Vollstreckung des Haftbefehls innerhalb von zehn Tagen nach Erteilung der 

Zustimmung getroffen. 

 

(3) In den anderen Fällen erfolgt die endgültige Entscheidung über die Vollstreckung des 

Haftbefehls innerhalb von 60 Tagen nach der Festnahme der gesuchten Person. 

 

(4) Kann in Sonderfällen der Haftbefehl nicht innerhalb der in Absatz 2 oder 3 genannten Fristen 

vollstreckt werden, so setzt die vollstreckende Justizbehörde die ausstellende Justizbehörde von 

diesem Umstand und von den jeweiligen Gründen unverzüglich in Kenntnis. In diesen Fällen 

können die Fristen um weitere 30 Tage verlängert werden. 

 

(5) Solange noch keine endgültige Entscheidung über die Vollstreckung des Haftbefehls durch 

die vollstreckende Justizbehörde ergangen ist, stellt diese sicher, dass die materiellen Voraus-

setzungen für eine tatsächliche Übergabe der Person weiterhin gegeben sind. 

 

(6) Eine Ablehnung der Vollstreckung eines Haftbefehls ist zu begründen. 
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ARTIKEL 616 

 

Lage in Erwartung der Entscheidung 

 

(1) Wurde der Haftbefehl zum Zwecke der Strafverfolgung erlassen, so muss die vollstreckende 

Justizbehörde entweder 

 

a) zustimmen, dass die gesuchte Person gemäß Artikel 617 angehört werden soll, oder 

 

b) akzeptieren, dass die gesuchte Person vorübergehend überstellt wird. 

 

(2) Die Bedingungen und die Dauer der vorübergehenden Überstellung werden in gegenseitigem 

Einvernehmen zwischen der ausstellenden und der vollstreckenden Justizbehörde festgelegt. 

 

(3) Im Falle der vorübergehenden Überstellung muss die betreffende Person Gelegenheit haben, 

in den Vollstreckungsstaat zurückzukehren, um dort den sie betreffenden Gerichtsverhandlungen, 

die im Rahmen des Übergabeverfahrens stattfinden, beizuwohnen. 

 

 

ARTIKEL 617 

 

Vernehmung der Person in Erwartung der Entscheidung 

 

(1) Die Vernehmung der gesuchten Person erfolgt durch eine Justizbehörde. Zu diesem Zweck 

wird die gesuchte Person durch einen Rechtsanwalt unterstützt, der gemäß dem Recht des 

Ausstellungsstaats bestellt wird. 
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(2) Die Vernehmung der gesuchten Person erfolgt nach dem Recht des Vollstreckungsstaats und 

nach den im gegenseitigen Einvernehmen zwischen der ausstellenden und der vollstreckenden 

Justizbehörde festgelegten Bedingungen. 

 

(3) Die zuständige vollstreckende Justizbehörde kann eine andere Justizbehörde ihres Staates 

benennen, die an der Vernehmung der gesuchten Person teilnimmt, um die ordentliche Anwendung 

dieses Artikels sicherzustellen. 

 

 

ARTIKEL 618 

 

Vorrechte und Immunitäten 

 

(1) Genießt die gesuchte Person im Vollstreckungsstaat ein Vorrecht oder eine Strafverfolgungs- 

oder Strafvollstreckungsimmunität, so beginnt die in Artikel 615 genannte Frist erst zu laufen, 

sobald oder wenn die vollstreckende Justizbehörde über den Umstand informiert ist, dass auf das 

Vorrecht oder die Immunität verzichtet wurde. 

 

(2) Der Vollstreckungsstaat stellt sicher, dass die materiellen Voraussetzungen für eine 

tatsächliche Übergabe weiterhin gegeben sind, wenn die Person kein solches Vorrecht oder keine 

solche Immunität mehr genießt. 
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(3) Ist eine Behörde des Vollstreckungsstaats für die Aufhebung des Vorrechts oder der 

Immunität zuständig, so fordert die vollstreckende Justizbehörde sie auf, diese Befugnis unverzüg-

lich auszuüben. Ist eine Behörde eines anderen Staats für die Aufhebung des Vorrechts oder der 

Immunität zuständig, so fordert die vollstreckende Justizbehörde sie auf, diese Befugnis auszuüben. 

 

 

ARTIKEL 619 

 

Konkurrierende internationale Verpflichtungen 

 

(1) Von diesem Abkommen unberührt bleiben die Verpflichtungen des Vollstreckungsstaats in 

den Fällen, in denen die gesuchte Person an diesen Staat durch einen Drittstaat ausgeliefert worden 

ist und wenn auf diese Person aufgrund der ihrer Auslieferung zugrunde liegenden Vereinbarung 

der Grundsatz der Spezialität anzuwenden ist. Der Vollstreckungsstaat trifft alle erforderlichen 

Maßnahmen, um unverzüglich um die Zustimmung des Drittstaats zu ersuchen, aus dem die 

gesuchte Person ausgeliefert wurde, damit die gesuchte Person an den Staat übergeben werden 

kann, der den Haftbefehl ausgestellt hat. Die Fristen nach Artikel 615 beginnen erst an dem Tage zu 

laufen, an dem der Grundsatz der Spezialität nicht mehr anzuwenden ist. 

 

(2) Bis die Entscheidung des Drittstaates vorliegt, aus dem die gesuchte Person ausgeliefert 

wurde, stellt der Vollstreckungsstaat sicher, dass die materiellen Voraussetzungen für eine 

tatsächliche Übergabe weiterhin gegeben sind. 
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ARTIKEL 620 

 

Mitteilung der Entscheidung 

 

Die vollstreckende Justizbehörde teilt der ausstellenden Justizbehörde unverzüglich ihre 

Entscheidung über die Vollstreckung oder Nichtvollstreckung des Haftbefehls mit. 

 

 

ARTIKEL 621 

 

Fristen für die Übergabe der Person 

 

(1) Die Übergabe der gesuchten Person erfolgt so bald wie möglich zu einem zwischen den 

betreffenden Behörden vereinbarten Zeitpunkt. 

 

(2) Die Übergabe der gesuchten Person erfolgt spätestens zehn Tage nach der endgültigen 

Entscheidung über die Vollstreckung des Haftbefehls. 

 

(3) Ist die Übergabe der gesuchten Person innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist aufgrund von 

Umständen unmöglich, die sich dem Einfluss der Staaten entziehen, setzen sich die vollstreckende 

und die ausstellende Justizbehörde unverzüglich miteinander in Verbindung und vereinbaren ein 

neues Übergabedatum. In diesem Fall erfolgt die Übergabe binnen zehn Tagen nach dem 

vereinbarten neuen Termin. 
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(4) Die Übergabe kann aus schwerwiegenden humanitären Gründen, z. B. wenn ernsthafte 

Gründe für die Annahme bestehen, dass die Vollstreckung offensichtlich eine Gefährdung für Leib 

oder Leben der gesuchten Person darstellt, ausnahmsweise ausgesetzt werden. Die Vollstreckung 

des Haftbefehls erfolgt, sobald diese Gründe nicht mehr gegeben sind. Die vollstreckende 

Justizbehörde setzt die ausstellende Justizbehörde unverzüglich davon in Kenntnis und vereinbart 

einen neuen Übergabetermin. In diesem Fall erfolgt die Übergabe binnen zehn Tagen nach dem 

vereinbarten neuen Termin. 

 

(5) Nach Ablauf der in den Absätzen 2 bis 4 genannten Fristen und falls die gesuchte Person 

immer noch in Gewahrsam ist, wird diese Person freigelassen. Die vollstreckende und die 

ausstellende Justizbehörde nehmen miteinander Kontakt auf, sobald sich herausstellt, dass eine 

Person gemäß diesem Absatz freizulassen ist, und sie treffen Vereinbarungen für die Übergabe 

dieser Person. 

 

 

ARTIKEL 622 

 

Aufgeschobene oder bedingte Übergabe 

 

(1) Die vollstreckende Justizbehörde kann nach der Entscheidung zur Vollstreckung des 

Haftbefehls die Übergabe der gesuchten Person aufschieben, damit diese im Vollstreckungsstaat 

gerichtlich verfolgt werden oder, falls sie bereits verurteilt worden ist, im Gebiet des 

Vollstreckungsstaats eine Strafe verbüßen kann, die wegen einer anderen als der im Haftbefehl 

genannten Handlung gegen sie verhängt wurde. 
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(2) Statt die Übergabe aufzuschieben kann die vollstreckende Justizbehörde die gesuchte Person 

dem Ausstellungsstaat vorübergehend unter Bedingungen übergeben, die von der vollstreckenden 

und der ausstellenden Justizbehörde vereinbart werden. Die Vereinbarung muss in Schriftform 

erfolgen, und die Bedingungen sind für alle Behörden des Ausstellungsstaats verbindlich. 

 

 

ARTIKEL 623 

 

Durchlieferung 

 

(1) Jeder Staat bewilligt die Durchlieferung einer gesuchten Person zu Zwecken der Übergabe 

durch sein Gebiet, sofern ihm folgende Angaben übermittelt wurden: 

 

a) die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die ein Haftbefehl erlassen wurde, 

 

b) das Vorliegen eines Haftbefehls, 

 

c) die Art und die rechtliche Würdigung der Straftat und 

 

d) die Beschreibung der Umstände, unter denen die Straftat begangen wurde, einschließlich der 

Tatzeit und des Tatortes. 

 

(2) Ein Staat, in dessen Namen eine Notifikation nach Artikel 603 Absatz 2 gemacht wurde, 

wonach seine eigenen Staatsangehörigen nicht übergeben werden oder ihre Übergabe nur unter 

bestimmten spezifizierten Bedingungen zugelassen wird, kann die Durchlieferung eigener Staats-

angehöriger durch sein Gebiet entsprechend ablehnen oder den gleichen Bedingungen unterwerfen. 
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(3) Die Staaten bezeichnen eine zuständige Behörde für die Entgegennahme der Durchlieferungs-

ersuchen und der erforderlichen Unterlagen sowie des sonstigen amtlichen Schriftverkehrs im 

Zusammenhang mit Durchlieferungsersuchen. 

 

(4) Das Durchlieferungsersuchen und die Informationen nach Absatz 1 können der nach Absatz 3 

bezeichneten Behörde in jeder Form, die einen schriftlichen Nachweis ermöglicht, übermittelt 

werden. Der Durchlieferungsstaat teilt seine Entscheidung auf dem gleichen Wege mit. 

 

(5) Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf die Durchlieferung auf dem Luftweg 

ohne eingeplante Zwischenlandung. Kommt es jedoch zu einer außerplanmäßigen Landung, so 

übermittelt der Ausstellungsstaat der nach Absatz 3 bezeichneten Behörde die Informationen nach 

Absatz 1. 

 

(6) Betrifft die Durchlieferung eine Person, die aus einem Drittstaat an einen Staat ausgeliefert 

werden soll, so findet dieser Artikel entsprechende Anwendung. Insbesondere gelten Bezugnahmen 

auf einen „Haftbefehl“ als Bezugnahmen auf ein „Auslieferungsersuchen“. 

 

 

ARTIKEL 624 

 

Anrechnung der im Vollstreckungsstaat verbüßten Haft 

 

(1) Der Ausstellungsstaat rechnet die Dauer der Haft aus der Vollstreckung eines Haftbefehls auf 

die Gesamtdauer des Freiheitsentzugs an, die im Ausstellungsstaat aufgrund der Verurteilung zu 

einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung zu 

verbüßen wäre. 
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(2) Der ausstellenden Justizbehörde werden zum Zeitpunkt der Übergabe von der vollstreckenden 

Justizbehörde oder der nach Artikel 605 bezeichneten Zentralbehörde alle Angaben zur Dauer der 

Haft der aufgrund des Haftbefehls gesuchten Person übermittelt. 

 

 

ARTIKEL 625 

 

Etwaige Strafverfolgung wegen anderer Straftaten 

 

(1) Das Vereinigte Königreich oder die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren, dass für Beziehungen zu anderen Staaten, auf die sich die gleiche Notifikation bezieht, 

die Zustimmung dazu, dass eine Person wegen einer anderen vor der Übergabe begangenen Hand-

lung als derjenigen, die der Übergabe zugrunde liegt, verfolgt, verurteilt oder zur Vollstreckung 

einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung in 

Haft gehalten wird, als erteilt gilt, sofern die vollstreckende Justizbehörde im Einzelfall in ihrer 

Übergabeentscheidung keine anders lautende Erklärung abgibt. 

 

(2) Außer in den in den Absätzen 1 und 3 genannten Fällen darf eine übergebene Person wegen 

einer anderen Handlung als derjenigen, die der Übergabe zugrunde liegt, weder verfolgt noch 

verurteilt noch einer freiheitsentziehenden Maßnahme unterworfen werden. 
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(3) Absatz 2 dieses Artikels findet in folgenden Fällen keine Anwendung: 

 

a) wenn die Person das Gebiet des Staates, dem sie übergeben worden ist, innerhalb von 

45 Tagen nach ihrer endgültigen Freilassung nicht verlassen hat, obwohl sie dazu die 

Möglichkeit hatte, oder wenn sie nach Verlassen dieses Gebiets dorthin zurückgekehrt ist; 

 

b) wenn die Straftat nicht mit einer Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Maßregel der 

Besserung und Sicherung bedroht ist; 

 

c) wenn die Strafverfolgung nicht zur Anwendung einer die persönliche Freiheit beschränkenden 

Maßnahme führt; 

 

d) wenn die Person der Vollstreckung einer Strafe oder Maßregel der Sicherung ohne Freiheits-

entzug, insbesondere einer Geldstrafe bzw. einer vermögensrechtlichen Maßnahme oder der 

an deren Stelle tretenden Maßnahme unterzogen wird, selbst wenn diese Strafe oder 

Maßnahme die persönliche Freiheit einschränken kann; 

 

e) wenn die Person ihre Zustimmung zur Übergabe und gegebenenfalls den Verzicht auf die 

Anwendung des Grundsatzes der Spezialität gemäß Artikel 611 erklärt hat; 

 

f) wenn die Person nach ihrer Übergabe ausdrücklich auf ihr Anrecht auf den Grundsatz der 

Spezialität in Bezug auf bestimmte vor der Übergabe begangene Handlungen verzichtet hat; 

die Verzichterklärung wird vor der zuständigen Justizbehörde des Ausstellungsmitgliedstaats 

abgegeben und nach dessen innerstaatlichem Recht zu Protokoll genommen; die Verzicht-

erklärung ist so abzufassen, dass aus ihr hervorgeht, dass die betreffende Person sie freiwillig 

und in voller Kenntnis der sich daraus ergebenden Folgen erteilt hat; zu diesem Zweck hat die 

Person das Recht, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen, und 
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g) wenn die vollstreckende Justizbehörde, die die Person übergeben hat, ihre Zustimmung nach 

Absatz 4 dieses Artikels gibt. 

 

(4) Das Ersuchen um Zustimmung ist unter Beifügung der in Artikel 606 Absatz 1 erwähnten 

Angaben und einer Übersetzung gemäß Artikel 606 Absatz 2 an die vollstreckende Justizbehörde zu 

richten. Die Zustimmung wird erteilt, wenn die Straftat, derentwegen um Zustimmung ersucht wird, 

nach diesem Titel der Verpflichtung zur Übergabe unterliegt. Die Zustimmung wird verweigert, 

wenn die in Artikel 600 genannten Gründe vorliegen; ansonsten kann sie nur aus den in Artikel 601 

oder in Artikel 602 Absatz 2 und Artikel 603 Absatz 2 genannten Gründen verweigert werden. Die 

Entscheidung ist spätestens 30 Tage nach Eingang des Ersuchens zu treffen. In Fällen des 

Artikels 604 sind die dort vorgesehenen Garantien vom Ausstellungsstaat zu geben. 

 

 

ARTIKEL 626 

 

Übergabe oder weitere Auslieferung 

 

(1) Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren, dass für Beziehungen zu anderen Staaten, auf die sich die gleiche Notifikation bezieht, 

die Zustimmung dazu, dass eine Person einem anderen Staat als dem Vollstreckungsstaat aufgrund 

eines Haftbefehls oder eines Europäischen Haftbefehls, dem eine vor ihrer Übergabe begangene 

Straftat zugrunde liegt, übergeben wird, als erteilt gilt, sofern die vollstreckende Justizbehörde im 

Einzelfall in ihrer Übergabeentscheidung keine anders lautende Erklärung abgibt. 
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(2) In jedem Fall können Personen, die dem Ausstellungsstaat aufgrund eines Haftbefehls oder 

eines Europäischen Haftbefehls übergeben wurden, ohne die Zustimmung des Vollstreckungsstaats 

einem anderen Staat als dem Vollstreckungsstaat aufgrund eines Haftbefehls oder eines 

Europäischen Haftbefehls, dem eine vor der Übergabe begangene Handlung zugrunde liegt, in den 

folgenden Fällen übergeben werden: 

 

a) wenn die gesuchte Person das Gebiet des Staates, dem sie übergeben worden ist, innerhalb 

von 45 Tagen nach ihrer endgültigen Freilassung nicht verlassen hat, obwohl sie dazu die 

Möglichkeit hatte, oder wenn sie nach Verlassen dieses Gebiets dorthin zurückgekehrt ist; 

 

b) wenn die gesuchte Person ihrer Übergabe an einen anderen Staat als den Vollstreckungsstaat 

aufgrund eines Haftbefehls oder Europäischen Haftbefehls zustimmt; die Zustimmung muss 

vor den zuständigen Justizbehörden des Ausstellungsstaats erklärt und nach dessen internem 

Recht zu Protokoll genommen werden; die Zustimmungserklärung ist so abzufassen, dass aus 

ihr hervorgeht, dass die betreffende Person sie freiwillig und in voller Kenntnis der sich 

daraus ergebenden Folgen erteilt hat; zu diesem Zweck hat die gesuchte Person das Recht, 

einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen, und 

 

c) wenn der Grundsatz der Spezialität auf die gesuchte Person gemäß Artikel 625 Absatz 3 

Buchstabe a, e, f oder g nicht anzuwenden ist. 

 

(3) Die vollstreckende Justizbehörde stimmt der Übergabe an einen anderen Staat gemäß den 

folgenden Bestimmungen zu: 

 

a) Das Ersuchen um Zustimmung ist gemäß Artikel 607 unter Beifügung der in Artikel 606 

Absatz 1 erwähnten Informationen und der in Artikel 606 Absatz 2 vorgesehenen 

Übersetzung zu stellen. 
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b) Die Zustimmung wird erteilt, wenn die Straftat, derentwegen um Zustimmung ersucht wird, 

nach diesem Abkommen der Verpflichtung zur Übergabe unterliegt. 

 

c) Die Entscheidung ist spätestens 30 Tage nach Eingang des Ersuchens zu treffen. und 

 

d) Die Zustimmung wird verweigert, wenn die in Artikel 600 genannten Gründe vorliegen; 

ansonsten kann sie nur aus den in Artikel 601 oder in Artikel 602 Absatz 2 und Artikel 603 

Absatz 2 genannten Gründen verweigert werden. 

 

(4) In den in Artikel 604 genannten Fällen sind die dort vorgesehenen Garantien vom 

Ausstellungsstaat zu geben. 

 

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 darf eine Person, die aufgrund eines Haftbefehls übergeben wurde, 

nicht ohne die Zustimmung der zuständigen Behörden des Staates, der die Person übergeben hat, an 

einen Drittstaat ausgeliefert werden. Die Zustimmung ist gemäß den Übereinkommen, die diesen 

Staat binden, sowie gemäß seinen internen Rechtsvorschriften zu geben. 

 

 

ARTIKEL 627 

 

Übergabe von Gegenständen 

 

(1) Auf Verlangen der ausstellenden Justizbehörde oder von Amtes wegen beschlagnahmt und 

übergibt die vollstreckende Justizbehörde nach Maßgabe ihres internen Rechts die Gegenstände, 

 

a) die als Beweisstücke dienen können oder 
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b) die die gesuchte Person aus der Straftat erlangt hat. 

 

(2) Die in Absatz 1 erwähnten Gegenstände sind selbst dann zu übergeben, wenn der Haftbefehl 

infolge des Todes oder der Flucht der gesuchten Person nicht vollstreckt werden kann. 

 

(3) Unterliegen die in Absatz 1 genannten Gegenstände im Gebiet des Vollstreckungsstaats der 

Beschlagnahme oder Einziehung, so kann er sie, wenn sie für ein anhängiges Strafverfahren 

benötigt werden, vorübergehend zurückbehalten oder unter der Bedingung der Rückgabe an den 

Ausstellungsstaat herausgeben. 

 

(4) Rechte des Vollstreckungsstaats oder Dritter an den in Absatz 1 genannten Gegenständen 

bleiben vorbehalten. Bestehen solche Rechte, so sind die Gegenstände dem Vollstreckungsstaat 

vom Ausstellungsstaat nach Abschluss des Strafverfahrens unverzüglich und kostenlos 

zurückzugeben. 

 

 

ARTIKEL 628 

 

Kosten 

 

(1) Kosten, die durch die Vollstreckung des Haftbefehls im Gebiet des Vollstreckungsstaats 

entstehen, gehen zu dessen Lasten. 

 

(2) Alle sonstigen Kosten gehen zulasten des Ausstellungsstaats. 
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ARTIKEL 629 

 

Verhältnis zu anderen Übereinkommen 

 

(1) Dieser Titel ersetzt ab dem Tag des Inkrafttretens des Abkommens die entsprechenden 

Bestimmungen der folgenden in den Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich einerseits 

und den Mitgliedstaaten andererseits im Bereich der Auslieferung geltenden Übereinkommen, 

unbeschadet von deren Anwendbarkeit in den Beziehungen zwischen den Staaten und Drittstaaten: 

 

a) das Europäische Auslieferungsübereinkommen, unterzeichnet in Paris am 

13. Dezember 1957, und seine Zusatzprotokolle und 

 

b) das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus, soweit es sich auf die 

Auslieferung bezieht. 

 

(2) Soweit die in Absatz 1 genannten Übereinkommen für Gebiete der Staaten oder für Gebiete, 

deren auswärtige Beziehungen ein Staat wahrnimmt, gelten, auf die dieser Titel keine Anwendung 

findet, sind diese Übereinkommen weiterhin für die Beziehungen zwischen diesen Gebieten und 

den übrigen Staaten maßgebend. 
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ARTIKEL 630 

 

Überprüfung von Notifikationen 

 

Bei der Durchführung der gemeinsamen Überprüfung dieses Titels gemäß Artikel 691 Absatz 1 

prüfen die Vertragsparteien, ob die Notifikationen nach Artikel 599 Absatz 4, Artikel 602 Absatz 2 

und Artikel 603 Absatz 2 weiterhin erforderlich sind. Werden die Notifikationen nach Artikel 603 

Absatz 2 nicht erneut vorgenommen, so werden sie fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens unwirksam. Notifikationen nach Artikel 603 Absatz 2 dürfen nur in den drei Monaten 

vor dem fünften Jahrestag des Inkrafttretens dieses Abkommens und danach alle fünf Jahre erneuert 

oder neu gemacht werden, sofern die Voraussetzungen des Artikels 603 Absatz 2 zu diesem 

Zeitpunkt erfüllt sind. 

 

 

ARTIKEL 631 

 

Laufende Haftbefehle im Falle einer Nichtanwendung 

 

Ungeachtet des Artikels 526, des Artikels 692 und des Artikels 693 finden die Bestimmungen 

dieses Titels Anwendung auf Haftbefehle, wenn die gesuchte Person vor Außerkrafttreten dieses 

Titels für die Zwecke der Vollstreckung eines Haftbefehls festgenommen wurde, unabhängig von 

der Entscheidung der vollstreckenden Justizbehörde darüber, ob die gesuchte Person in Haft zu 

halten oder vorläufig aus der Haft zu entlassen ist. 
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ARTIKEL 632 

 

Anwendung auf bestehende europäische Haftbefehle 

 

Dieser Titel gilt in Bezug auf Europäische Haftbefehle, die gemäß dem Rahmenbeschluss 

2002/584/JI des Rates1 von einem Staat vor Ablauf des Übergangszeitraums ausgestellt wurden, 

wenn die gesuchte Person nicht vor Ablauf des Übergangszeitraums zum Zwecke der Vollstreckung 

festgenommen wurde. 

 

 

TITEL VIII 

 

RECHTSHILFE 

 

 

ARTIKEL 633 

 

Ziel 

 

(1) Ziel dieses Titels ist es, die Bestimmungen der folgenden Rechtsinstrumente zu ergänzen und 

ihre Anwendung zwischen den Mitgliedstaaten einerseits und dem Vereinigten Königreich 

andererseits zu erleichtern: 

 

a) Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, unterzeichnet in Straßburg 

am 20. April 1959 (im Folgenden „Europäisches Rechtshilfeübereinkommen“), 

 

                                                 
1 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen 

Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1). 
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b) Zusatzprotokoll zum Europäischen Rechtshilfeabkommen, unterzeichnet in Straßburg am 

17. März 1978, und 

 

c) Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Rechtshilfeübereinkommen, unterzeichnet in 

Straßburg am 8. November 2001. 

 

(2) Dieser Titel lässt die Bestimmungen des Titels IX unberührt, welcher Vorrang vor diesem 

Titel hat. 

 

 

ARTIKEL 634 

 

Definition der zuständigen Behörde 

 

Zum Zwecke dieses Titels bezeichnet „zuständige Behörde“ jede Behörde, die zuständig ist, 

Rechtshilfeersuchen gemäß den Bestimmungen des Europäischen Rechtshilfeübereinkommens und 

seiner Protokolle und entsprechend den jeweiligen von den Staaten an den Generalsekretär des 

Europarats gerichteten Erklärungen zu übermitteln oder entgegenzunehmen. „Zuständige Behörde“ 

bezeichnet auch Einrichtungen der Union, die gemäß Artikel 690 Buchstabe d notifiziert wurden. In 

Bezug auf solche Einrichtungen der Union gelten die Bestimmungen dieses Titels entsprechend. 
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ARTIKEL 635 

 

Form eines Rechtshilfeersuchens 

 

(1) Der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit übernimmt die 

Aufgabe, durch Annahme eines Anhangs zu diesem Abkommen ein Standardformblatt für 

Rechtshilfeersuchen festzulegen. 

 

(2) Wenn der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit einen 

Beschluss nach Absatz 1 angenommen hat, ist für Rechtshilfeersuchen dieses Formblatt zu 

verwenden. 

 

(3) Der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit kann das 

Standardformblatt für Rechtshilfeersuchen nach Bedarf ändern. 

 

 

ARTIKEL 636 

 

Bedingungen für ein Rechtshilfeersuchen 

 

(1) Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates kann nur dann ein Rechtshilfeersuchen 

stellen, wenn sie sich vergewissert hat, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 

a) das Ersuchen ist für die Zwecke des Verfahrens unter Berücksichtigung der Rechte der 

verdächtigen oder beschuldigten Person notwendig und verhältnismäßig und 
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b) die Ermittlungsmaßnahme oder die Ermittlungsmaßnahmen, die im Ersuchen angegeben sind, 

hätten in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall unter denselben Bedingungen angeordnet 

werden können. 

 

(2) Der ersuchte Staat kann sich mit dem ersuchenden Staat ins Benehmen setzen, wenn die 

zuständige Behörde des ersuchten Staates der Auffassung ist, dass die Bedingungen nach Absatz 1 

nicht erfüllt sind. Nach der Konsultation kann die zuständige Behörde des ersuchenden Staates 

beschließen, das Rechtshilfeersuchen zurückzuziehen 

 

 

ARTIKEL 637 

 

Rückgriff auf eine Ermittlungsmaßnahme anderer Art 

 

(1) Wann immer dies möglich ist, zieht die zuständige Behörde des ersuchten Staates den 

Rückgriff auf eine andere Ermittlungsmaßnahme als die im Rechtshilfeersuchen angegebene in 

Erwägung, wenn 

 

a) die im Ersuchen angegebene Ermittlungsmaßnahme nach dem Recht des ersuchten Staates 

nicht besteht oder 

 

b) die in dem Ersuchen angegebene Ermittlungsmaßnahme in einem vergleichbaren 

innerstaatlichen Fall nicht zur Verfügung stehen würde. 
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(2) Unbeschadet der Ablehnungsgründe gemäß dem Europäischen Rechtshilfeübereinkommen 

und seiner Protokolle sowie gemäß Artikel 639 gilt Absatz 1 des vorliegenden Artikels nicht für die 

folgenden Ermittlungsmaßnahmen, die nach dem Recht des ersuchten Staates stets zur Verfügung 

stehen müssen: 

 

a) die Erlangung von Informationen, die in Datenbanken der Polizei oder der Justizbehörden 

enthalten sind und zu denen die zuständige Behörde des ersuchten Staates im Rahmen eines 

Strafverfahrens unmittelbar Zugang hat; 

 

b) die Vernehmung eines Zeugen, eines Sachverständigen, eines Opfers, einer verdächtigen oder 

beschuldigten Person oder einer dritten Partei im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates; 

 

c) eine nicht invasive Ermittlungsmaßnahme nach Maßgabe des Rechts des ersuchten Staates 

und 

 

d) die Identifizierung von Inhabern eines bestimmten Telefonanschlusses oder einer bestimmten 

IP-Adresse. 

 

(3) Die zuständige Behörde des ersuchten Staates kann auch auf eine andere als die im Rechts-

hilfeersuchen angegebene Ermittlungsmaßnahme zurückgreifen, wenn die von der zuständigen 

Behörde des ersuchten Staates gewählte Ermittlungsmaßnahme mit weniger einschneidenden 

Mitteln zum gleichen Ergebnis wie die im Ersuchen angegebene Ermittlungsmaßnahme führen 

würde. 
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(4) Beschließt die zuständige Behörde des ersuchten Staates, gemäß Absatz 1 oder Absatz 3 auf 

eine andere als im Rechtshilfeersuchen angegebene Maßnahme zurückzugreifen, so unterrichtet sie 

zuerst die die zuständige Behörde des ersuchenden Staates, die beschließen kann, das Ersuchen 

zurückzuziehen oder zu ergänzen. 

 

(5) Wenn die im Ersuchen angegebene Ermittlungsmaßnahme nach dem Recht des ersuchten 

Staates nicht besteht oder in einem vergleichbaren Fall in diesem Staat nicht zur Verfügung stehen 

würde und es keine andere Ermittlungsmaßnahme gibt, die zu dem gleichen Ergebnis wie die 

erbetene Ermittlungsmaßnahme führen würde, so teilt die zuständige Behörde des ersuchten Staates 

der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates mit, dass es nicht möglich ist, die erbetene 

Unterstützung zu leisten. 

 

 

ARTIKEL 638 

 

Informationspflicht 

 

Die zuständige Behörde des ersuchten Staates unterrichtet die zuständige Behörde des ersuchenden 

Staates unverzüglich in jeder beliebigen Form, wenn 

 

a) es unmöglich ist, das Rechtshilfeersuchen zu erledigen, weil das Ersuchen nicht vollständig 

oder offensichtlich unrichtig ist, oder 
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b) die zuständige Behörde des ersuchten Staates bei der Erledigung des Rechtshilfeersuchens 

ohne weitere Erkundigungen zu der Auffassung gelangt, dass es sachgerecht sein könnte, 

Ermittlungsmaßnahmen durchzuführen, die zunächst nicht vorgesehen waren oder die zum 

Zeitpunkt der Stellung des Rechtshilfeersuchens nicht angegeben werden konnten, um die 

zuständige Behörde des ersuchenden Staates in die Lage zu versetzen, im Einzelfall weitere 

Maßnahmen zu ergreifen. 

 

 

ARTIKEL 639 

 

Ne bis in idem 

 

Die Rechtshilfe kann auch, zusätzlich zu den Gründen für eine Ablehnung, wie sie im Europäischen 

Rechtshilfeübereinkommen und seinen Protokollen vorgesehen sind, mit der Begründung abgelehnt 

werden, dass die Person, in Bezug auf die um Rechtshilfe ersucht wird und gegen die strafrechtliche 

Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen oder andere Verfahren, einschließlich Gerichts-

verfahren, im ersuchenden Staat laufen, von einem anderen Staat wegen derselben Handlung 

rechtskräftig verurteilt worden ist, vorausgesetzt, dass im Fall einer Verurteilung die Sanktion 

bereits vollstreckt worden ist, gerade vollstreckt wird oder nach dem Recht des Urteilsstaats nicht 

mehr vollstreckt werden kann. 
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ARTIKEL 640 

 

Fristen 

 

(1) Der ersuchte Staat entscheidet so bald wie möglich und jedenfalls nicht später als 45 Tage 

nach Eingang des Ersuchens, ob er das Rechtshilfeersuchen erledigt, und setzt den ersuchenden 

Staat von seiner Entscheidung in Kenntnis. 

 

(2) Ein Rechtshilfeersuchen ist so rasch wie möglich zu erledigen, spätestens aber binnen 

90 Tagen, nachdem die in Absatz 1 genannte Entscheidung getroffen wurde oder die in Artikel 636 

Absatz 2 genannte Konsultation erfolgt ist. 

 

(3) Falls im Rechtshilfeersuchen angegeben ist, dass aufgrund von Verfahrensfristen, der 

Schwere der Straftat oder anderer besonders dringender Umstände eine kürzere Frist als die in den 

Absätzen 1 oder 2 vorgesehenen Fristen notwendig ist oder falls im Ersuchen angegeben ist, dass 

eine Rechtshilfemaßnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt durchzuführen ist, so wird dies vom 

ersuchten Staat möglichst weitgehend berücksichtigt. 
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(4) Wenn ein Rechtshilfeersuchen gestellt wird, das darauf gerichtet ist, dass gemäß Artikel 24 

des zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Rechtshilfeübereinkommen vorläufige 

Maßnahmen ergriffen werden, entscheidet die zuständige Behörde des ersuchten Staates über die 

vorläufige Maßnahme und setzt die zuständige Behörde des ersuchenden Staates so schnell wie 

möglich nach Eingang des Ersuchens darüber in Kenntnis. Vor der Aufhebung vorläufiger 

Maßnahmen, die gemäß diesem Artikel ergriffen wurden, gibt die zuständige Behörde des ersuchten 

Staates der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates soweit möglich Gelegenheit, ihre Gründe 

für die Fortführung der Maßnahme vorzutragen. 

 

(5) Wenn in einem bestimmten Fall die in Absatz 1 oder 2 genannte Frist oder die in Absatz 3 

genannte Frist oder der dort genannte bestimmte Zeitpunkt nicht eingehalten werden können oder 

sich die Entscheidung über das Ergreifen vorläufiger Maßnahmen gemäß Absatz 4 verzögert, 

informiert die zuständige Behörde des ersuchten Staates unverzüglich die zuständige Behörde des 

ersuchenden Staates in jeder beliebigen Form unter Angabe der Gründe für die Verzögerung und 

stimmt sich mit der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates über den geeigneten Zeitpunkt 

für die Erledigung des Rechtshilfeersuchens ab. 

 

(6) Die in diesem Artikel genannten Fristen gelten nicht, wenn das Rechtshilfeersuchen im 

Zusammenhang mit einer der folgenden Straftaten und Zuwiderhandlungen gestellt wird, die in den 

Anwendungsbereich des Europäischen Rechtshilfeübereinkommens und seiner Protokolle, wie sie 

im Recht des ersuchenden Staates definiert sind, fallen: 

 

a) Geschwindigkeitsüberschreitungen, wenn keine andere Person verletzt oder tödlich verletzt 

wurde und wenn die Geschwindigkeit nicht signifikant überschritten wurde; 

 

b) Nichtanlegen des Sitzgurts; 
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c) Nichtanhalten an einer roten Ampel oder an einem anderen zwingenden Haltesignal; 

 

d) Nichttragen eines Schutzhelms, oder 

 

e) Benutzung eines verbotenen Fahrstreifens (wie beispielsweise die verbotene Nutzung der 

Notfallspur, des Sonderfahrstreifens für öffentliche Transportmittel oder eines wegen 

Straßenarbeiten gesperrten Fahrstreifens). 

 

(7) Der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit überprüft die 

Anwendung von Absatz 6. Er legt innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

die Fristen für die Ersuchen fest, auf die Absatz 6 Anwendung findet, wobei er das Aufkommen an 

Ersuchen berücksichtigt. Er kann auch entscheiden, dass Absatz 6 nicht länger Anwendung findet. 

 

 

ARTIKEL 641 

 

Übermittlung von Rechtshilfeersuchen 

 

(1) Zusätzlich zu den Übermittlungswegen, wie sie im Europäischen Rechtshilfeübereinkommen 

und seinen Protokollen vorgesehen sind, können, wenn eine direkte Übermittlung gemäß deren 

jeweiligen Bestimmungen vorgesehen ist, Rechtshilfeersuchen auch direkt von den Staatsanwälten 

im Vereinigten Königreich an die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten übermittelt werden. 
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(2) Zusätzlich zu den Übermittlungswegen, die im Europäischen Rechtshilfeübereinkommen und 

seinen Protokollen vorgesehen sind, können in dringenden Fällen sowohl Rechtshilfeersuchen als 

auch spontane Informationen über Europol oder Eurojust gemäß den Bestimmungen in den 

jeweiligen Titeln dieses Abkommens übermittelt werden. 

 

 

ARTIKEL 642 

 

Gemeinsame Ermittlungsgruppen 

 

Wenn die zuständigen Behörden der Staaten eine gemeinsame Ermittlungsgruppe bilden, dann 

unterliegen die Beziehungen zwischen den Mitgliedsstaaten innerhalb der gemeinsamen 

Ermittlungsgruppe ungeachtet der in dem Abkommen zur Bildung der gemeinsamen Ermittlungs-

gruppe genannten gesetzlichen Grundlage dem Unionsrecht. 
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TITEL IX 

 

AUSTAUSCH VON STRAFREGISTERINFORMATIONEN 

 

 

ARTIKEL 643 

 

Ziel 

 

(1) Ziel dieses Titels ist es, den Austausch von Informationen aus dem Strafregister zwischen den 

Mitgliedstaaten einerseits und dem Vereinigten Königreich andererseits zu ermöglichen. 

 

(2) In den Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den Mitgliedstaaten gilt für 

die Bestimmungen dieses Titels Folgendes: 

 

a) Sie ergänzen Artikel 13 und Artikel 22 Absatz 2 des Europäischen Übereinkommens über die 

Rechtshilfe in Strafsachen und seine Zusatzprotokolle vom 17. März 1978 und 

8. November 2001 und 

 

b) sie ersetzen Artikel 22 Absatz 1 des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in 

Strafsachen, ergänzt durch Artikel 4 des Zusatzprotokolls zu diesem Übereinkommen vom 

17. März 1978. 

 

(3) Im Rahmen der Beziehungen zwischen einem Mitgliedstaat einerseits und dem Vereinigten 

Königreich andererseits verzichten alle Seiten auf das Recht, sich auf ihre Vorbehalte zu Artikel 13 

des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen und zu Artikel 4 des 

Zusatzprotokolls zu diesem Übereinkommen vom 17. März 1978 zu berufen. 
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ARTIKEL 644 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Verurteilung“ jede rechtskräftige Entscheidung eines Strafgerichts gegen eine natürliche 

Person im Zusammenhang mit einer Straftat, sofern diese Entscheidung in das Strafregister 

des Urteilsstaats eingetragen wird; 

 

b) „Strafverfahren“ die Phase vor dem Strafverfahren, das Strafverfahren und die 

Strafvollstreckung; 

 

c) „Strafregister“ das nationale oder die nationalen Register, in das bzw. die Verurteilungen nach 

Maßgabe des innerstaatlichen Rechts eingetragen werden; 

 

 

ARTIKEL 645 

 

Zentralbehörden 

 

Jeder Staat benennt eine oder mehrere Zentralbehörden, die für den Austausch von Informationen 

aus dem Strafregister gemäß diesem Titel und für den Austausch gemäß Artikel 22 Absatz 2 des 

Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen zuständig sind. 
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ARTIKEL 646 

 

Strafnachrichten 

 

(1) Jeder Staat trifft die erforderlichen Maßnahmen um sicherzustellen, dass in allen 

Verurteilungen, die in seinem Gebiet ergangen sind, bei der Übermittlung an sein nationales 

Strafregister Informationen über die Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeiten der 

verurteilten Person festgehalten werden, wenn es sich bei der Person um einen Staatsangehörigen 

eines anderen Staates handelt. 

 

(2) Die zentrale Behörde jedes Staates unterrichtet die zentrale Behörde jeglichen anderen Staates 

über die in ihrem Gebiet ergangenen und in das Strafregister eingetragenen Verurteilungen von 

Staatsangehörigen des betreffenden anderen Staates sowie über jede spätere Änderung oder 

Streichung dieser Informationen im Strafregister. Die Zentralbehörden der Staaten unterrichten 

einander über diese Informationen mindestens einmal pro Monat. 

 

(3) Wird der Zentralbehörde eines Staates die Tatsache bekannt, dass eine verurteilte Person die 

Staatsangehörigkeit von zwei oder mehr als zwei anderen Staaten besitzt, so übermittelt sie die 

Informationen an jeden dieser Staaten, und zwar auch dann, wenn die betreffende Person 

Staatsangehöriger des Staates ist, in dessen Gebiet sie verurteilt wurde. 
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ARTIKEL 647 

 

Speicherung von Verurteilungen 

 

(1) Die Zentralbehörde jedes Staates speichert alle gemäß Artikel 646 mitgeteilten Informationen. 

 

(2) Die Zentralbehörde jedes Staates stellt sicher, dass in dem Fall, dass eine spätere Änderung 

oder Streichung von Informationen gemäß Artikel 646 Absatz 2 mitgeteilt wird, eine identische 

Änderung oder Streichung der gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels gespeicherten 

Informationen erfolgt. 

 

(3) Die Zentralbehörde jedes Staates stellt sicher, dass bei der Beantwortung von Ersuchen nach 

Artikel 648 nur die gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels aktualisierten Informationen 

bereitgestellt werden. 

 

 

ARTIKEL 648 

 

Auskunftsersuchen 

 

(1) Werden Informationen aus dem Strafregister eines Staates zum Zwecke eines Strafverfahrens 

gegen eine Person oder zu anderen Zwecken als einem Strafverfahren auf innerstaatlicher Ebene 

angefordert, so kann die Zentralbehörde dieses Staates nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts 

ein Ersuchen um Informationen aus dem Strafregister und diesbezügliche Auskünfte an die 

Zentralbehörde eines anderen Staates richten. 
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(2) Richtet eine Person einen Antrag auf Informationen aus dem sie betreffenden Abschnitt des 

Strafregisters an die Zentralbehörde eines Staates, dessen Staatsangehörigkeit diese Person nicht 

besitzt, so stellt diese Zentralbehörde ein Ersuchen um Informationen und diesbezügliche Auskünfte 

aus dem Strafregister an die Zentralbehörde des Staates, dessen Staatsangehörigkeit die Person 

besitzt, um diese Informationen und diesbezügliche Auskünfte in den der betroffenen Person 

bereitzustellenden Auszug aufnehmen zu können. 

 

 

ARTIKEL 649 

 

Antworten auf Ersuchen 

 

(1) Antworten auf Auskunftsersuchen sind von der Zentralbehörde des ersuchten Staates so 

schnell wie möglich und auf jeden Fall binnen 20 Arbeitstagen ab Eingang des Ersuchens der 

Zentralbehörde des ersuchenden Staates zu übermitteln. 

 

(2) Die Zentralbehörde jedes Staates beantwortet Ersuchen, die zu anderen Zwecken als einem 

Strafverfahren gestellt werden, gemäß dem für sie geltenden innerstaatlichen Recht. 
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(3) Ungeachtet des Absatzes 2 müssen die Staaten bei der Beantwortung von Ersuchen betreffend 

die Einstellung von Personen für berufliche oder organisierte freiwillige Tätigkeiten, bei denen es 

zu direkten und regelmäßigen Kontakten mit Kindern kommt, Informationen über bestehende 

Verurteilungen wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch oder der 

sexuellen Ausbeutung von Kindern, Kinderpornographie, Kontaktaufnahme zu Kindern für sexuelle 

Zwecke einschließlich Beihilfe, Anstiftung und Versuch im Zusammenhang mit diesen Straftaten 

sowie Informationen über aufgrund solcher Verurteilungen bestehende Verbote der Ausübung 

bestimmter Tätigkeiten, bei denen es zu direkten und regelmäßigen Kontakten mit Kindern kommt, 

in ihre Antwort aufnehmen. 

 

 

ARTIKEL 650 

 

Kommunikationskanal 

 

Der Austausch von aus dem Strafregister entnommenen Informationen zwischen Staaten erfolgt 

elektronisch im Einklang mit den technischen und Verfahrensspezifikationen in Anhang 44. 

 

 

ARTIKEL 651 

 

Bedingungen für die Verwendung personenbezogener Daten 

 

(1) Jeder Staat darf als Antwort auf sein Ersuchen gemäß Artikel 649 erhaltene personen-

bezogene Daten nur zu den Zwecken verwenden, zu denen sie ersucht wurden. 
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(2) Wurden die Informationen zu anderen Zwecken als einem Strafverfahren ersucht, dürfen die 

gemäß Artikel 649 erhaltenen personenbezogenen Daten vom ersuchenden Staat im Einklang mit 

seinem innerstaatlichen Recht ausschließlich innerhalb der Beschränkungen verwendet werden, die 

der ersuchte Mitgliedstaat in dem Formblatt nach Anhang 44 Kapitel 2 festgelegt hat. 

 

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels dürfen personenbezogene Daten, 

die von einem Staat als Antwort auf ein Ersuchen nach Artikel 649 übermittelt werden, vom 

ersuchenden Staat verwendet werden, um einer unmittelbaren und ernsthaften Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit vorzubeugen. 

 

(4) Jeder Staat stellt sicher, dass seine Zentralbehörden keine gemäß Artikel 646 mitgeteilten 

personenbezogenen Daten an Behörden von Drittländern weitergeben, sofern nicht folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 

 

a) die personenbezogenen Daten werden nur auf Einzelfallbasis offengelegt; 

 

b) die personenbezogenen Daten werden Behörden offengelegt, deren Aufgaben in direktem 

Zusammenhang mit den Zwecken stehen, für die die personenbezogenen Daten gemäß 

Buchstabe c dieses Absatzes offengelegt werden; 

 

c) die personenbezogenen Daten werden nur offengelegt, wenn dies erforderlich ist 

 

i) für die Zwecke von Strafverfahren; 

 

ii) für andere Zwecke als für Strafverfahren oder 

 

iii) zur Abwehr einer unmittelbaren und ernsthaften Gefahr für die öffentliche Sicherheit; 
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d) die personenbezogenen Daten können von dem ersuchenden Drittland nur zu den Zwecken, 

zu denen die Informationen ersucht wurden, und nur innerhalb der von dem Staat, der die 

personenbezogenen Daten gemäß Artikel 646 mitgeteilt hat, festgelegten Grenzen verwendet 

werden, und 

 

e) die personenbezogenen Daten werden nur offengelegt, wenn die Zentralbehörde nach 

Beurteilung aller Umstände im Zusammenhang mit der Übertragung der personenbezogenen 

Daten an das Drittland zu dem Schluss kommt, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen 

vorhanden sind, um die personenbezogenen Daten zu schützen. 

 

(2) Dieser Artikel findet nicht auf personenbezogene Daten Anwendungen, die ein Staat im 

Rahmen dieses Titels erhalten hat oder die ihren Ursprung in diesem Staat haben. 

 

 

TITEL X 

 

BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG 

 

 

ARTIKEL 652 

 

Ziel 

 

Ziel dieses Titels ist die Unterstützung und Verstärkung von Maßnahmen der Union und des 

Vereinigten Königreichs zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung. 
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ARTIKEL 653 

 

Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

 

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren, die internationalen Bemühungen zur Verhinderung und 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. Die Vertragsparteien 

erkennen die Notwendigkeit an, bei der Verhinderung des Missbrauchs ihrer Finanzsysteme zum 

Waschen von Erträgen aus Straftaten, einschließlich Drogenhandel und Korruption, zusammen-

zuarbeiten und die Finanzierung des Terrorismus zu bekämpfen. 

 

(2) Die Vertragsparteien tauschen gegebenenfalls zweckdienliche Informationen im Rahmen 

ihrer jeweiligen Rechtsordnungen aus. 

 

(3) Die Vertragsparteien unterhalten ein umfassendes System zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung und überprüfen regelmäßig die Notwendigkeit, dieses System 

auszuweiten, wofür sie die Grundsätze und Ziele der Empfehlungen der Financial Action Task 

Force berücksichtigen. 
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ARTIKEL 654 

 

Transparenz in Bezug auf wirtschaftliches Eigentum  

bei Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen 

 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „wirtschaftlicher Eigentümer“ jede Person hinsichtlich einer Gesellschaft, die, im Einklang 

mit den Gesetzen und sonstigen Vorschriften der Vertragspartei: 

 

i) letztlich die Kontrolle über die Leitung der Gesellschaft ausübt oder dazu berechtigt ist; 

 

ii) letztlich mehr als 25 % der Stimmrechte oder Anteile oder sonstigen Beteiligungen an 

der Gesellschaft direkt oder indirekt besitzt oder kontrolliert, unbeschadet des Rechts 

jeder Vertragspartei, einen niedrigeren Prozentsatz festzulegen, oder 

 

iii) die Gesellschaft auf andere Weise kontrolliert oder dazu berechtigt ist. 

 

In Bezug auf juristische Personen wie Stiftungen, Anstalten und Limited Liability 

Partnerships hat jede Vertragspartei das Recht, ähnliche Kriterien für die Identifizierung des 

wirtschaftlichen Eigentümers festzulegen oder, falls sie es wünscht, die Definition in 

Artikel 655 Absatz 1 Buchstabe a hinsichtlich der Form und Struktur solcher Gesellschaften 

anzuwenden. 
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Hinsichtlich anderer nicht oben genannter juristischer Personen berücksichtigt jede 

Vertragspartei die verschiedenen Formen und Strukturen dieser Gesellschaften und die 

Risikostufen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit diesen 

Gesellschaften, um die angemessene Ebene der Transparenz im Zusammenhang mit dem 

wirtschaftlichen Eigentum festzulegen. 

 

b) „Grundlegende Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer“ sind Name, Geburts-

monat und -jahr, Wohnsitzstaat und Staatsangehörigkeit des wirtschaftlichen Eigentümers 

sowie das Ausmaß der gehaltenen Anteile oder der ausgeübten Kontrolle des wirtschaftlichen 

Eigentümers über die Gesellschaft; 

 

c) „zuständige Behörden“ 

 

i) öffentliche Behörden einschließlich zentraler Meldestellen, denen Zuständigkeiten für 

die Bekämpfung der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung übertragen wurden; 

 

ii) öffentliche Behörden, die für Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen in Fällen 

von Geldwäsche und damit zusammenhängenden Vortaten sowie von Terrorismus-

finanzierung zuständig sind oder die mit der Nachverfolgung, Beschlagnahme oder 

Sicherstellung und Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten befasst sind; 

 

iii) öffentliche Behörden mit Aufsichts- und Überwachungspflichten, die die Einhaltung der 

Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

sicherstellen sollen. 

 

Diese Definition gilt unbeschadet des Rechts aller Vertragsparteien, zusätzliche zuständige 

Behörden anzugeben, die Zugang zu Informationen über wirtschaftliche Eigentümer haben. 
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(2) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass juristische Personen auf ihrem Gebiet angemessene, 

präzise und aktuelle Informationen über wirtschaftliche Eigentümer speichern. Jede Vertragspartei 

richtet Mechanismen ein, um sicherzustellen, dass ihre zuständigen Behörden zeitnah Zugang zu 

solchen Informationen haben. 

 

(3) Jede Vertragspartei erstellt und führt ein zentrales Register mit angemessenen, aktuellen und 

präzisen Informationen über wirtschaftliche Eigentümer. Im Fall der Union werden die zentralen 

Register auf der Ebene der Mitgliedstaaten eingerichtet. Diese Verpflichtung gilt nicht in Bezug auf 

börsennotierte juristische Personen, die hinsichtlich einer angemessenen Transparenz Offenlegungs-

pflichten unterliegen. Wird hinsichtlich einer Gesellschaft kein wirtschaftlicher Eigentümer aufge-

zeigt, hat das Register alternative Informationen zu enthalten, wie zum Beispiel eine Aussage, dass 

kein wirtschaftlicher Eigentümer aufgezeigt wurde oder Angaben zur natürlichen Person oder den 

natürlichen Personen, die der Führungsebene angehören. 

 

(4) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die in ihrem zentralen Register oder ihren zentralen 

Registern gespeicherten Informationen den zuständigen Behörden uneingeschränkt und zeitnah zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

(5) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass grundlegende Informationen über den wirtschaftlichen 

Eigentümer jedem Bürger zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Ausnahmen für die öffentliche 

Verfügbarkeit von Informationen im Rahmen dieses Artikels sind in Fällen möglich, in denen der 

wirtschaftliche Eigentümer einem unverhältnismäßigen Risiko von Betrug, Entführung, Erpressung, 

Schutzgelderpressung, Schikane, Gewalt oder Einschüchterung ausgesetzt würde, oder für den Fall, 

dass der wirtschaftliche Eigentümer minderjährig oder anderweitig geschäftsunfähig ist. 

 

(6) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass es wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen gegen juristische oder natürliche Personen gibt, die die ihnen im Zusammenhang mit 

den in diesem Artikel genannten Angelegenheiten auferlegten Anforderungen nicht einhalten. 
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(7) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihre zuständigen Behörden in der Lage sind, den 

zuständigen Behörden der anderen Vertragspartei die in den Absätzen 2 und 3 genannten 

Informationen zeitnah, effektiv und kostenlos bereitzustellen. Zu diesem Zweck prüfen die 

Vertragsparteien Möglichkeiten, mit denen sich ein sicherer Austausch von Informationen 

gewährleisten lässt. 

 

 

ARTIKEL 655 

 

Transparenz in Bezug auf das wirtschaftliche Eigentum bei Rechtsvereinbarungen 

 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „wirtschaftlicher Eigentümer“ den Settlor, Protektor (gegebenenfalls), Trustee, den 

Begünstigten oder den Kreis von Begünstigten, jede Person, die eine äquivalente Position in 

Verbindung mit einer Rechtsvereinbarung innehat mit einer Struktur oder Funktion ähnlich 

der eines Express Trusts, und jede andere natürliche Person, die die letztliche effektive 

Kontrolle über einen Trust oder eine ähnliche Rechtsvereinbarung ausübt; 

 

b) „zuständige Behörden“ 

 

i) öffentliche Behörden einschließlich zentraler Meldestellen, denen Zuständigkeiten für 

die Bekämpfung der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung übertragen wurden; 

 

ii) öffentliche Behörden, die für Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen in Fällen 

von Geldwäsche und damit zusammenhängenden Vortaten sowie von Terrorismus-

finanzierung zuständig sind oder die mit der Nachverfolgung, Beschlagnahme oder 

Sicherstellung und Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten befasst sind; 
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iii) öffentliche Behörden mit Aufsichts- und Überwachungspflichten, die die Einhaltung der 

Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

sicherstellen sollen. 

 

Diese Definition gilt unbeschadet des Rechts aller Vertragsparteien, zusätzliche zuständige 

Behörden anzugeben, die Zugang zu Informationen über wirtschaftliche Eigentümer haben. 

 

(2) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Trustees von Express Trusts angemessene, präzise und 

aktuelle Informationen über wirtschaftliche Eigentümer speichern. Diese Maßnahmen finden auch 

auf andere Rechtsvereinbarungen Anwendung, die nach Angabe jeder Vertragspartei eine mit 

Trusts vergleichbare Struktur oder Funktion haben. 

 

(3) Jede Vertragspartei richtet Mechanismen ein, um sicherzustellen, dass ihre zuständigen 

Behörden rechtzeitig Zugang zu angemessenen, präzisen und aktuellen Informationen über 

wirtschaftliche Eigentümer von Express Trusts oder anderen Rechtsvereinbarungen mit einer mit 

Trusts vergleichbaren Struktur oder Funktion in ihrem Gebiet haben. 

 

(4) Befinden sich die das wirtschaftliche Eigentum betreffenden Informationen über Trusts oder 

ähnliche Rechtsvereinbarungen in einem zentralen Register, so hat der betroffene Staat sicherzu-

stellen, dass die Informationen angemessen, präzise und aktuell sind, und dass die zuständigen 

Behörden rechtzeitig und uneingeschränkt Zugang zu diesen Informationen haben. Die Vertrags-

parteien bemühen sich, Wege in Erwägung zu ziehen, um wirtschaftliches Eigentum betreffende 

Informationen über Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen Privatpersonen oder Organisationen 

zur Verfügung zu stellen, die ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in diese Informationen 

haben. 

 

(5) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass es wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen gegen juristische oder natürliche Personen gibt, die die ihnen im Zusammenhang mit 

den in diesem Artikel genannten Angelegenheiten auferlegten Anforderungen nicht einhalten. 
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(6) Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass ihre zuständigen Behörden in der Lage sind, 

Informationen nach Absatz 3 zeitnah, wirksam und kostenlos an die zuständigen Behörden der 

anderen Vertragspartei weiterzuleiten. Zu diesem Zweck prüfen die Vertragsparteien 

Möglichkeiten, mit denen sich ein sicherer Austausch von Informationen gewährleisten lässt. 

 

 

TITEL XI 

 

SICHERSTELLUNG UND EINZIEHUNG 

 

 

ARTIKEL 656 

 

Ziel und Grundsätze der Zusammenarbeit 

 

(1) Ziel dieses Titels ist es, eine möglichst weitgehende Zusammenarbeit zwischen dem 

Vereinigten Königreich einerseits und den Mitgliedstaaten andererseits für die Zwecke von 

Ermittlungen und Verfahren zur Sicherstellung von Vermögensgegenständen im Hinblick auf ihre 

spätere Einziehung sowie von Ermittlungen und Verfahren zur Einziehung von Vermögens-

gegenständen im Rahmen von Strafverfahren vorzusehen. Dies schließt eine anderweitige 

Zusammenarbeit nach Artikel 665 Absätze 5 und 6 nicht aus. Dieser Titel sieht außerdem die 

Kooperation mit Einrichtungen der Union vor, die die Union zum Zwecke dieses Titels benannt hat. 
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(2) Jeder Staat entspricht unter den in diesem Titel vorgesehenen Bedingungen den Ersuchen, die 

an ihn gerichtet sind 

 

a) auf Einziehung bestimmter Vermögensgegenstände, sowie auf Einziehung von Erträgen, die 

in der Verpflichtung zur Zahlung eines dem Wert des Ertrags entsprechenden Geldbetrags 

besteht; 

 

b) auf Unterstützung bei Ermittlungen und auf vorläufige Maßnahmen im Hinblick auf eine der 

beiden unter Buchstabe a genannten Formen der Einziehung. 

 

(3) Die Unterstützung bei Ermittlungen und die vorläufigen Maßnahmen, um die nach Absatz 2 

Buchstabe b ersucht wird, werden so durchgeführt, wie sie vom innerstaatlichen Recht des 

ersuchten Staates gestattet sind, und nach Maßgabe dieses innerstaatlichen Rechts. Bezeichnet ein 

Ersuchen um eine dieser Maßnahmen Formvorschriften oder Verfahren, die nach dem Recht des 

ersuchenden Staates erforderlich sind, so kommt der ersuchte Staat derartigen Ersuchen nach, selbst 

wenn ihm die Formvorschriften oder Verfahren nicht vertraut sind, soweit die erbetene Maßnahme 

den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts nicht widerspricht. 

 

(4) Der ersuchte Staat stellt sicher, dass die aus einem anderen Staat eingehenden Ersuchen um 

Ermittlung, Aufspüren, Sicherstellung oder Beschlagnahme von Erträgen und Tatwerkzeugen mit 

der gleichen Dringlichkeit behandelt werden wie die im Rahmen internen Verfahren gestellten 

Ersuchen.  

 

(5) Bei Ersuchen um Einziehung, Unterstützung bei Ermittlungen und vorläufige Maßnahmen 

zum Zwecke der Einziehung stellt der ersuchende Staat sicher, dass die Grundsätze der 

Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 3/de 147 

(6) Die Bestimmungen dieses Titels gelten anstelle der Kapitel „Internationale Zusammenarbeit“ 

des Übereinkommens des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Ein-

ziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus, unterzeichnet am 

16. Mai 2005 in Warschau (im Folgenden „Übereinkommen von 2005) und des Übereinkommens 

des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen 

aus Straftaten, unterzeichnet in Straßburg am 8. November 1990 (im Folgenden „Übereinkommen 

von 1990“). Artikel 657 dieses Abkommens ersetzt die entsprechenden Begriffsbestimmungen in 

Artikel 1 des Übereinkommens von 2005 und Artikel 1 des Übereinkommens von 1990. Die 

Bestimmungen dieses Titels berühren nicht die Verpflichtungen der Staaten nach den sonstigen 

Bestimmungen des Übereinkommens von 2005 und des Übereinkommens von 1990. 

 

 

ARTIKEL 657 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieses Titels  

 

a) bezeichnet der Ausdruck „Einziehung“ eine Strafe oder Maßnahme, die von einem Gericht im 

Anschluss an ein Verfahren wegen einer oder mehreren Straftaten verhängt wurde und die zur 

endgültigen Entziehung des Vermögensgegenstands führt; 
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b) bezeichnet der Ausdruck „Sicherstellung“ oder „Beschlagnahme“ das vorübergehende Verbot 

der Übertragung, Vernichtung, Umwandlung oder Bewegung von Vermögensgegenständen 

oder der Verfügung darüber oder die vorübergehende Verwahrung oder Kontrolle von 

Vermögensgegenständen aufgrund einer von einem Gericht oder einer anderen zuständigen 

Behörde getroffenen Entscheidung; 

 

c) bezeichnet der Ausdruck „Tatwerkzeuge“ alle Gegenstände, die in irgendeiner Weise ganz 

oder teilweise zur Begehung einer oder mehrerer Straftaten verwendet werden oder verwendet 

werden sollen; 

 

d) bezeichnet der Ausdruck „Justizbehörde“ eine Behörde, die nach dem innerstaatlichen Recht 

ein Richter, ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft ist; ein Staatsanwalt gilt nur insoweit als 

Justizbehörde, als das innerstaatliche Recht dies vorsieht; 

 

e) bezeichnet der Ausdruck „Ertrag“ jeden wirtschaftlichen Vorteil, der unmittelbar oder 

mittelbar aus Straftaten stammt oder durch diese erlangt wird, oder einen diesem wirt-

schaftlichen Vorteil entsprechenden Geldbetrag; der Vorteil kann in jedem Vermögens-

gegenstand im Sinne dieses Artikels bestehen; 

 

f) umfasst der Ausdruck „Vermögensgegenstand“ Vermögensgegenstände jeder Art, körperliche 

oder nicht körperliche, bewegliche oder unbewegliche, sowie rechtserhebliche Schriftstücke 

oder Urkunden, die das Recht auf solche Vermögensgegenstände oder Rechte daran belegen, 

von denen der ersuchende Staat der Auffassung ist, dass sie 

 

i) den Ertrag aus einer Straftat oder dessen Gegenwert darstellen, unabhängig davon, ob 

sie ganz oder nur teilweise dem Wert dieses Ertrags entsprechen; 
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ii) Tatwerkzeuge einer Straftat darstellen oder dem Wert der Tatwerkzeuge entsprechen; 

 

iii) aufgrund sonstiger Bestimmungen über Einziehungsbefugnisse nach dem Recht des 

ersuchenden Staates, einschließlich der Dritteinziehung, der erweiterten Einziehung und 

der Einziehung ohne endgültige Verurteilung, im Anschluss an ein Verfahren im 

Zusammenhang mit einer Straftat einzuziehen sind. 

 

 

ARTIKEL 658 

 

Verpflichtung zur Unterstützung 

 

Die Staaten gewähren einander auf Ersuchen größtmögliche Unterstützung bei der Ermittlung und 

dem Aufspüren von Tatwerkzeugen, Erträgen und anderen Vermögensgegenständen, die der 

Einziehung unterliegen können. Diese Unterstützung umfasst jede Maßnahme der Beschaffung und 

Sicherung von Beweisen hinsichtlich des Vorhandenseins, des Ortes oder der Bewegung, der 

Beschaffenheit, der rechtlichen Zugehörigkeit oder des Wertes der genannten Tatwerkzeuge, 

Erträge oder anderer Vermögensgegenstände. 
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ARTIKEL 659 

 

Auskunftsersuchen zu Bankkonten und Schließfächern 

 

(1) Der ersuchte Staat trifft unter den in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen die 

erforderlichen Maßnahmen, um in Erledigung eines von einem anderen Staat gestellten Ersuchens 

festzustellen, ob eine natürliche oder juristische Person, die Gegenstand strafrechtlicher 

Ermittlungen ist, eines oder mehrere Konten gleich welcher Art bei einer in seinem Gebiet 

befindlichen Bank unterhält oder kontrolliert; wenn dies der Fall ist, übermittelt er die Angaben zu 

den ermittelten Konten. Diese Angaben enthalten insbesondere den Namen des Kundenkonto-

inhabers und die IBAN-Nummer, und, im Falle von Schließfächern, den Namen des Mieters oder 

eine eindeutige Identifikationsnummer. 

 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt nur insoweit, als die kontoführende Bank über diese 

Informationen verfügt.  

 

(3) Zusätzlich zu den Angaben nach Artikel 680  

 

a) gibt der ersuchende Staat in dem Ersuchen an, weshalb er der Auffassung ist, dass die 

erbetenen Auskünfte für die Zwecke der strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit 

der Straftat wahrscheinlich von wesentlichem Wert sind; 

 

b) gibt der ersuchende Staat in dem Ersuchen an, aus welchen Gründen er annimmt, dass das 

Konto von Banken im Gebiet des ersuchten Staates geführt wird, und, soweit irgend möglich, 

welche Banken und Konten betroffen sein können und 

 

c) nimmt der ersuchende Staat in das Ersuchen alle zusätzlichen verfügbaren Informationen auf, 

welche die Erledigung des Ersuchens erleichtern können. 
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(4) Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren, dass dieser Artikel auch auf Konten angewendet wird, die bei Finanzinstituten des 

Nichtbankensektors geführt werden. Solche Notifikationen können vom Grundsatz der 

Gegenseitigkeit abhängig gemacht werden. 

 

 

ARTIKEL 660 

 

Auskunftsersuchen zu Banktransaktionen 

 

(1) Auf Ersuchen eines anderen Staates übermittelt der ersuchte Staat Angaben zu bestimmten 

Bankkonten und zu Bankgeschäften, die während eines bestimmten Zeitraums über ein oder 

mehrere in dem Ersuchen bezeichnete Konten getätigt wurden, einschließlich der Angaben zu allen 

Sender- oder Empfängerkonten. 

 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt nur insoweit, als die kontoführende Bank über diese 

Informationen verfügt. 

 

(3) Zusätzlich zu den Angaben nach Artikel 680 gibt der ersuchende Staat in seinem Ersuchen an, 

weshalb er der Auffassung ist, dass die erbetenen Auskünfte für die strafrechtlichen Ermittlungen 

im Zusammenhang mit der Straftat sachdienlich sind. 

 

(4) Der ersuchte Staat kann die Erledigung eines derartigen Ersuchens von denselben 

Bedingungen abhängig machen, wie sie dort für Ersuchen um Durchsuchung und Beschlagnahme 

gelten. 
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(5) Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren, dass dieser Artikel auch auf Konten angewendet wird, die bei Finanzinstituten des 

Nichtbankensektors geführt werden. Solche Notifikationen können vom Grundsatz der 

Gegenseitigkeit abhängig gemacht werden 

 

 

ARTIKEL 661 

 

Ersuchen um Überwachung von Banktransaktionen  

 

(1) Der ersuchte Staat stellt sicher, dass er auf Ersuchen eines anderen Staates Bankgeschäfte, die 

während eines bestimmten Zeitraums über ein oder mehrere in dem Ersuchen bezeichnete Konten 

ausgeführt werden, überwachen und die Ergebnisse dem ersuchenden Staat übermitteln kann. 

 

(2) Zusätzlich zu den Angaben nach Artikel 680 gibt der ersuchende Staat in seinem Ersuchen an, 

weshalb er der Auffassung ist, dass die erbetenen Auskünfte für die strafrechtlichen Ermittlungen 

im Zusammenhang mit der Straftat sachdienlich sind. 

 

(3) Die Entscheidung über die Überwachung wird in jedem Einzelfall von den zuständigen 

Behörden des ersuchten Staates im Einklang mit seinem innerstaatlichen Recht getroffen. 

 

(4) Die praktischen Einzelheiten der Überwachung werden zwischen den zuständigen Behörden 

des ersuchenden und des ersuchten Staates vereinbart. 
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(5) Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit notifizieren, dass 

dieser Artikel auch auf Konten angewendet wird, die bei Finanzinstituten des Nichtbankensektors 

geführt werden. Solche Notifikationen können vom Grundsatz der Gegenseitigkeit abhängig 

gemacht werden 

 

 

ARTIKEL 662 

 

Spontaninformationen 

 

Unbeschadet seiner eigenen Ermittlungen oder Verfahren kann ein Staat einem anderen Staat ohne 

vorheriges Ersuchen Informationen über Tatwerkzeuge, Erträge und andere Vermögensgegen-

stände, die der Einziehung unterliegen können, übermitteln, wenn er der Auffassung ist, dass die 

Offenlegung dieser Informationen dem empfangenden Staat bei der Einleitung oder Durchführung 

von Ermittlungen oder Verfahren behilflich sein oder dazu führen könnte, dass dieser Staat ein 

Ersuchen nach diesem Titel stellt. 

 

 

ARTIKEL 663 

 

Verpflichtung zum Treffen vorläufiger Maßnahmen 

 

(1) Auf Ersuchen eines anderen Staates, der strafrechtliche Ermittlungen oder Verfahren oder 

eine Ermittlung oder ein Verfahren zum Zwecke der Einziehung eingeleitet hat, trifft der ersuchte 

Staat die notwendigen vorläufigen Maßnahmen wie Sicherstellung oder Beschlagnahme, um jeden 

Handel mit, jede Übertragung oder jede Veräußerung eines Vermögensgegenstandes zu verhindern, 

der später Gegenstand eines Ersuchens um Einziehung werden oder der es ermöglichen könnte, dass 

einem solchen Ersuchen entsprochen wird. 
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(2) Ein Staat, der ein Ersuchen um Einziehung nach Artikel 665 erhalten hat, trifft, sofern er 

darum ersucht wird, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen in Bezug auf 

einen Vermögensgegenstand, der Gegenstand des Ersuchens ist oder der es ermöglichen könnte, 

dass einem solchen Ersuchen entsprochen wird. 

 

(3) Geht ein Ersuchen nach diesem Artikel ein, so ergreift der ersuchte Staat alle erforderlichen 

Maßnahmen, um das Ersuchen unverzüglich und mit der gleichen Geschwindigkeit und 

Dringlichkeit wie in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall zu erledigen, und übermittelt dem 

ersuchenden Staat unverzüglich eine Bestätigung in einer Form, die einen schriftlichen Nachweis 

ermöglicht. 

 

(4) Gibt der ersuchende Staat an, dass die Sicherstellung sofort erfolgen muss, da berechtigte 

Gründe zu der Annahme bestehen, dass die betreffenden Vermögensgegenstände in Kürze verbracht 

oder vernichtet werden, ergreift der ersuchte Staat alle erforderlichen Maßnahmen, um dem 

Ersuchen innerhalb von 96 Stunden nach Erhalt des Ersuchens zu entsprechen, und übermittelt dem 

ersuchenden Staat unverzüglich eine Bestätigung in einer Form, die einen schriftlichen Nachweis 

ermöglicht. 

 

(5) Kann der ersuchte Staat die in Absatz 4 genannte Frist nicht einhalten, teilt er dies dem 

ersuchenden Staat unverzüglich mit und konsultiert den ersuchenden Staat hinsichtlich der 

geeigneten nächsten Schritte. 

 

(6) Ein Ablauf der in Absatz 4 genannten Frist entbindet den ersuchten Staat nicht von den 

Anforderungen, die ihm dieser Artikel auferlegt. 
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ARTIKEL 664 

 

Durchführung vorläufiger Maßnahmen 

 

(1) Nach Durchführung der vorläufigen Maßnahmen, um die nach Artikel 663 Absatz 1 ersucht 

wurde, übermittelt der ersuchende Staat dem ersuchten Staat unaufgefordert und so rasch wie 

möglich alle Informationen, die den Umfang dieser Maßnahmen infrage stellen oder ändern können. 

Der ersuchende Staat übermittelt ferner unverzüglich alle von dem ersuchten Staat erbetenen 

ergänzenden Informationen, die für die Durchführung und Weiterverfolgung der vorläufigen 

Maßnahmen erforderlich sind. 

 

(2) Vor der Aufhebung einer nach Artikel 663 getroffenen vorläufigen Maßnahme gibt der 

ersuchte Staat dem ersuchenden Staat nach Möglichkeit Gelegenheit, seine Gründe für die 

Aufrechterhaltung der Maßnahme darzulegen. 

 

 

ARTIKEL 665 

 

Verpflichtung zur Einziehung 

 

(1) Ein Staat, der ein Ersuchen um Einziehung von in seinem Gebiet befindlichen Vermögens-

gegenständen erhalten hat, 

 

a) vollstreckt eine Einziehungsentscheidung eines Gerichts des ersuchenden Staates in Bezug 

auf diese Vermögensgegenstände oder 
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b) leitet das Ersuchen an seine zuständigen Behörden weiter, um eine Einziehungsentscheidung 

zu erwirken, und vollstreckt diese, falls sie erlassen wird. 

 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b haben die Staaten erforderlichenfalls die 

Zuständigkeit, ein Einziehungsverfahren nach ihrem innerstaatlichen Recht einzuleiten. 

 

(3) Absatz 1 findet auch auf die Einziehung Anwendung, die in der Verpflichtung zur Zahlung 

eines dem Wert des Ertrags entsprechenden Geldbetrags besteht, wenn sich Vermögensgegen-

stände, die eingezogen werden können, im Gebiet des ersuchten Staates befinden. Wird in diesen 

Fällen Zahlung nicht erlangt, so befriedigt der ersuchte Staat bei der Vollstreckung der Einziehung 

nach Absatz 1 die Forderung aus jedem zu diesem Zweck verfügbaren Vermögensgegenstand. 

 

(4) Betrifft ein Ersuchen um Einziehung einen bestimmten Vermögensgegenstand, können der 

ersuchende Staat und der ersuchte Staat vereinbaren, dass der ersuchte Staat die Einziehung die 

Einziehung in Form einer Verpflichtung zur Zahlung eines dem Wert des Vermögensgegenstands 

entsprechenden Geldbetrags vollstrecken kann. 

 

(5) Ein Staat arbeitet im Einklang mit seinem innerstaatlichen Recht im größtmöglichen Umfang 

mit einem Staat zusammen, der um die Vollstreckung von Maßnahmen, die einer Einziehung von 

Vermögensgegenständen entsprechen, in Fällen ersucht, in denen das Ersuchen nicht im Rahmen 

von Verfahren in Strafsachen ergangen ist, soweit diese Maßnahmen von einer Justizbehörde des 

ersuchenden Staates wegen einer Straftat angeordnet werden; Voraussetzung hierfür ist, dass 

erwiesen ist, dass die Vermögensgegenstände Erträge oder Folgendes darstellen: 

 

a) andere Vermögensgegenstände, in welche die Erträge umgeformt oder umgewandelt worden 

sind; 
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b) aus rechtmäßigen Quellen erworbene Vermögensgegenstände, wenn Erträge ganz oder 

teilweise mit diesen Vermögensgegenständen vermischt worden sind, bis zur Höhe des 

Schätzwerts der Erträge, die vermischt worden sind oder 

 

c) Einkommen oder andere Gewinne, die aus Erträgen, aus Vermögensgegenständen, in die 

Erträge aus Straftaten umgeformt oder umgewandelt worden sind, oder aus Vermögensgegen-

ständen, mit denen Erträge aus Straftaten vermischt worden sind, stammen, bis zur Höhe des 

Schätzwerts der Erträge, die vermischt worden sind, in der gleichen Weise und im gleichen 

Umfang wie Erträge. 

 

(6) Zu den in Absatz 5 genannten Maßnahmen gehören Maßnahmen, die die Beschlagnahme, den 

Arrest und den Verfall von Vermögensgegenständen und Guthaben durch Anträge bei 

Zivilgerichten zulassen. 

 

(7) Der ersuchte Staat entscheidet unverzüglich, spätestens aber, unbeschadet des Absatzes 8, 

45 Tage nach Erhalt des Ersuchens über die Vollstreckung der Einziehungsentscheidung. Der 

ersuchte Staat übermittelt dem ersuchenden Staat unverzüglich eine Bestätigung in einer Form, die 

einen schriftlichen Nachweis ermöglicht. Sofern keine Gründe für einen Aufschub nach Artikel 672 

vorliegen, ergreift der ersuchte Staat unverzüglich die konkreten für die Vollstreckung der 

Einziehungsentscheidung erforderlichen Maßnahmen, zumindest jedoch mit der gleichen 

Geschwindigkeit und Dringlichkeit wie in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall. 

 

(8) Kann der ersuchte Staat die in Absatz 7 genannte Frist nicht einhalten, teilt er dies dem 

ersuchenden Staat unverzüglich mit und konsultiert den ersuchenden Staat hinsichtlich der 

geeigneten nächsten Schritte. 

 

(9) Ein Ablauf der in Absatz 7 genannten Frist entbindet den ersuchten Staat nicht von den 

Anforderungen, die ihm dieser Artikel auferlegt. 
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ARTIKEL 666 

 

Vollstreckung der Einziehung 

 

(1) Für Verfahren zur Erwirkung und Vollstreckung der Einziehung nach Artikel 665 ist das 

Recht des ersuchten Staates maßgebend. 

 

(2) Der ersuchte Staat ist an die tatsächlichen Feststellungen gebunden, soweit sie in einer 

Verurteilung oder einer gerichtlichen Entscheidung des ersuchenden Staates dargelegt sind oder der 

Verurteilung oder Entscheidung stillschweigend zugrunde liegen. 

 

(3) Besteht die Einziehung in der Verpflichtung zur Zahlung eines Geldbetrags, so rechnet die 

zuständige Behörde des ersuchten Staates den Betrag in ihrer Landeswährung zu dem Wechselkurs 

um, der in dem Zeitpunkt gilt, in dem die Entscheidung über die Vollstreckung der Einziehung 

getroffen wird. 

 

 

ARTIKEL 667 

 

Eingezogene Vermögensgegenstände 

 

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 verfügt der ersuchte Staat über die nach den Artikeln 665 

und 666 eingezogenen Vermögensgegenstände nach seinem innerstaatlichen Recht und seinen 

innerstaatlichen Verwaltungsverfahren. 
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(2) Wird ein Staat auf Ersuchen eines anderen Staates nach Artikel 665 tätig, so zieht er, soweit 

dies nach seinem innerstaatlichen Recht zulässig ist und sofern er darum ersucht wird, vorrangig in 

Erwägung, die eingezogenen Vermögensgegenstände dem ersuchenden Staat zurückzugeben, damit 

dieser die Opfer der Straftat entschädigen oder diese Vermögensgegenstände den rechtmäßigen 

Eigentümern zurückgeben kann. 

 

(3) Ein Staat, der auf Ersuchen eines anderen Staates nach Artikel 665 tätig wird, verfügt nach 

Berücksichtigung der Rechte von Opfern auf Rückgabe von Vermögensgegenständen oder 

Entschädigung gemäß Absatz 2 wie folgt über den Erlös aus der Vollstreckung der 

Einziehungsentscheidung: 

 

a) Liegt der Betrag bei höchstens 10 000 EUR, so fließt er dem ersuchten Staat zu oder 

 

b) liegt der Betrag über 10 000 EUR, so führt der ersuchte Staat 50 % des eingezogenen Betrags 

an den ersuchenden Staat ab. 

 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 können der ersuchende Staat und der ersuchte Staat im Einzelfall 

in Erwägung ziehen, andere von ihnen für angemessen gehaltene Vereinbarungen oder Regelungen 

darüber zu schließen, wie über Vermögenswerte verfügt wird. 
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ARTIKEL 668 

 

Recht auf Vollstreckung und höchstmöglicher Einziehungsbetrag 

 

(1) Ein nach Artikel 665 gestelltes Ersuchen um Einziehung lässt das Recht des ersuchenden 

Staates, die Einziehungsentscheidung selbst zu vollstrecken, unberührt. 

 

(2) Dieser Titel ist nicht so auszulegen, als gestatte er, dass der Gesamtwert der Einziehung den 

in der Einziehungsentscheidung festgelegten Geldbetrag übersteigt. Stellt ein Staat fest, dass dies 

eintreten könnte, so nehmen die betroffenen Staaten Konsultationen auf, um ein solches Ergebnis zu 

vermeiden. 

 

 

ARTIKEL 669 

 

Ersatzfreiheitsstrafe 

 

Der ersuchte Staat darf infolge eines nach Artikel 665 gestellten Ersuchens ohne die Zustimmung 

des ersuchenden Staates weder eine Ersatzfreiheitsstrafe noch eine andere die Freiheit 

beschränkende Maßnahme anordnen. 
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ARTIKEL 670 

 

Ablehnungsgründe 

 

(1) Die Zusammenarbeit nach diesem Titel kann abgelehnt werden, wenn 

 

a) nach Auffassung des ersuchten Staates die Durchführung des Ersuchens gegen den Grundsatz 

„ne bis in idem“ verstieße; oder 

 

b) die Straftat, auf die sich das Ersuchen bezieht, nach dem innerstaatlichen Recht des ersuchten 

Staates keine Straftat wäre, wenn sie in seinem Hoheitsgebiet begangen worden wäre; dieser 

Ablehnungsgrund findet jedoch auf die in den Artikeln 658 bis 662 vorgesehene Zusammen-

arbeit nur insoweit Anwendung, als die erbetene Unterstützung Zwangsmaßnahmen umfasst. 

 

(2) Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren, dass das Erfordernis der beiderseitigen Strafbarkeit nach Absatz 1 Buchstabe b unter 

der Voraussetzung der Gegenseitigkeit entfällt, sofern die dem Ersuchen zugrunde liegende Straftat 

 

a) eine der in Artikel 599 Absatz 5 aufgeführten Straftaten gemäß dem Recht des ersuchenden 

Staates ist und 

 

b) im ersuchenden Staat mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der 

Besserung und Sicherung im Höchstmaß von mindestens drei Jahren bedroht ist. 
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(3) Die Zusammenarbeit nach den Artikeln 658 bis 662, soweit die erbetene Unterstützung 

Zwangsmaßnahmen umfasst, und nach den Artikeln 663 und 664 kann auch abgelehnt werden, 

wenn die erbetenen Maßnahmen nach dem innerstaatlichen Recht des ersuchten Staates in einem 

vergleichbaren innerstaatlichen Fall zu Ermittlungs- oder Verfahrenszwecken nicht getroffen 

werden könnten. 

 

(4) Wenn es das innerstaatliche Recht der ersuchten Staates erfordert, kann die Zusammenarbeit 

nach den Artikeln 658 bis 662, soweit die erbetene Unterstützung Zwangsmaßnahmen umfasst, und 

nach den Artikeln 663 und 664 auch abgelehnt werden, wenn die erbetenen Maßnahmen oder 

Maßnahmen mit ähnlichen Wirkungen nach dem innerstaatlichen Recht des ersuchenden Staates 

nicht zulässig wären oder wenn, in Bezug auf die zuständigen Behörden des ersuchenden Staates, 

das Ersuchen nicht von einer in Strafsachen tätigen Justizbehörde genehmigt ist. 

 

(5) Die Zusammenarbeit nach den Artikeln 665 bis 669 kann auch abgelehnt werden, wenn  

 

a) das innerstaatliche Recht des ersuchten Staates eine Einziehung für die Art von Straftat, auf 

die sich das Ersuchen bezieht, nicht vorsieht; 

 

b) sie unbeschadet der Verpflichtung nach Artikel 665 Absatz 3 den Grundsätzen des 

innerstaatlichen Rechts des ersuchten Staates widerspräche bezüglich der Beschränkung der 

Einziehung im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen einer Straftat und 

 

i) einem wirtschaftlichen Vorteil, der als Ertrag daraus gelten könnte, oder 

 

ii) den Vermögensgegenständen, die als Tatwerkzeuge gelten könnten; 
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c) die Einziehung nach dem innerstaatlichen Recht des ersuchten Staates wegen Verjährung 

nicht mehr ausgesprochen oder vollstreckt werden kann; 

 

d) unbeschadet des Artikels 665 Absätze 5 und 6 das Ersuchen sich weder auf eine zuvor 

ergangene Verurteilung noch auf eine gerichtliche Entscheidung noch auf eine in einer 

solchen Entscheidung enthaltene Feststellung, dass eine oder mehrere Straftaten begangen 

wurden, bezieht, auf deren Grundlage die Einziehung angeordnet wurde oder begehrt wird; 

 

e) die Einziehung im ersuchenden Staate entweder nicht vollstreckbar ist oder noch mit 

ordentlichen Rechtsmitteln angefochten werden kann oder 

 

f) das Ersuchen sich auf eine Einziehungsentscheidung bezieht, die in Abwesenheit der Person, 

gegen die sie erlassen wurde, ergangen ist und nach Auffassung des ersuchten Staates in dem 

von dem ersuchenden Staat geführten Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hat, die 

jedem Beschuldigten zustehenden Mindestrechte der Verteidigung nicht gewahrt wurden. 

 

(6) Als Abwesenheitsentscheidung im Sinne des Absatzes 5 Buchstabe f gilt eine Entscheidung 

nicht, wenn sie 

 

a) nach Einspruch der betroffenen Person bestätigt oder verkündet wurde oder 

 

b) in einem Rechtsmittelverfahren ergangen ist und das Rechtsmittel von der betroffenen Person 

eingelegt wurde. 
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(7) Bei der Prüfung für die Zwecke des Absatzes 5 Buchstabe f, ob die Mindestrechte der 

Verteidigung gewahrt wurden, berücksichtigt der ersuchte Staat den Umstand, dass die betroffene 

Person bewusst versucht hat, sich der Justiz zu entziehen, oder sich entschieden hat, kein 

Rechtsmittel gegen die Abwesenheitsentscheidung einzulegen, obwohl sie die Möglichkeit dazu 

gehabt hat. Dies gilt auch, wenn sich die betroffene Person nach ordnungsgemäßer Ladung 

entschieden hat, weder zu erscheinen noch eine Vertagung zu beantragen. 

 

(8) Die Staaten dürfen nicht jegliche Zusammenarbeit nach diesem Titel unter Berufung auf das 

Bankgeheimnis ablehnen. Wenn sein innerstaatliches Recht dies erfordert, kann ein Staat verlangen, 

dass ein Ersuchen um Zusammenarbeit, das die Aufhebung des Bankgeheimnisses umfassen würde, 

von einer in Strafsachen tätigen Justizbehörde genehmigt ist. 

 

(9) Der ersuchte Staat darf nicht 

 

a) die Tatsache, dass die von den Behörden des ersuchenden Staates geführten Ermittlungen 

oder die von ihnen erlassene Einziehungsentscheidung eine juristische Person betreffen, als 

Hindernis für jegliche Zusammenarbeit nach diesem Titel geltend machen; 

 

b) die Tatsache, dass die natürliche Person, gegen die eine auf Einziehung von Erträgen lautende 

Entscheidung ergangen ist, verstorben ist, oder die Tatsache, dass eine juristische Person, 

gegen die eine auf Einziehung von Erträgen lautende Entscheidung ergangen ist, später 

aufgelöst wurde, als Hindernis für die Unterstützung nach Artikel 665 Absatz 1 Buchstabe a 

geltend machen; oder 
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c) die Tatsache, dass die von den Behörden des ersuchenden Staates durchgeführten 

Ermittlungen oder die von ihnen erlassene Einziehungsentscheidung eine Person betreffen, 

die in dem Ersuchen als Täter sowohl der Haupttat als auch der Straftat der Geldwäsche be-

zeichnet wird, als Hindernis für jegliche Zusammenarbeit nach diesem Titel geltend machen. 

 

 

ARTIKEL 671 

 

Konsultation und Information 

 

Wenn ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass die Vollstreckung einer Sicherstellungs- 

oder Einziehungsentscheidung eine tatsächliche Gefahr für den Schutz der Grundrechte zur Folge 

hätte, konsultiert der ersuchte Staat vor seiner Entscheidung über die Vollstreckung der 

Sicherstellungs- oder Einziehungsentscheidung den ersuchenden Staat und kann die Übermittlung 

aller erforderlichen Angaben verlangen. 

 

 

ARTIKEL 672 

 

Aufschub 

 

Der ersuchte Staat kann die Durchführung der in einem Ersuchen genannten Maßnahmen 

aufschieben, wenn die Gefahr besteht, dass sie die von seinen Behörden durchgeführten 

Ermittlungen oder Verfahren beeinträchtigen. 
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ARTIKEL 673 

 

Teilweise oder bedingte Erfüllung eines Ersuchens  

 

Bevor der ersuchte Staat die Zusammenarbeit nach diesem Titel ablehnt oder aufschiebt, prüft er, 

gegebenenfalls nach Konsultation des ersuchenden Staates, ob dem Ersuchen zum Teil oder 

vorbehaltlich der von ihm als erforderlich erachteten Bedingungen entsprochen werden kann. 

 

 

ARTIKEL 674 

 

Bekanntmachung von Schriftstücken 

 

(1) Die Staaten gewähren einander größtmögliche Unterstützung bei der Zustellung gerichtlicher 

Schriftstücke an Personen, die von vorläufigen Maßnahmen und Einziehung betroffen sind. 

 

(2) Dieser Artikel soll der Möglichkeit nicht entgegenstehen, 

 

a) Personen im Ausland gerichtliche Schriftstücke unmittelbar durch die Post zu übersenden und 
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b) dass Justizbeamte, andere Beamte oder sonst zuständige Stellen des Übermittlungs-

mitgliedstaats, die Zustellung gerichtlicher Schriftstücke unmittelbar durch die 

Konsularbehörden dieses Staates oder durch die Justizbehörden einschließlich Justizbeamte, 

andere Beamte oder sonst zuständige Stellen des Bestimmungsstaates bewirken. 

 

(3) Bei der Zustellung gerichtlicher Schriftstücke an Personen im Ausland, die durch von im 

absendenden Staat angeordnete vorläufige Maßnahmen oder Einziehungsentscheidungen betroffen 

sind, unterrichtet dieser Staat diese Personen über die nach seinem innerstaatlichen Recht zur 

Verfügung stehenden Rechtsmittel. 

 

 

ARTIKEL 675 

 

Anerkennung ausländischer Entscheidungen 

 

(1) Der mit einem Ersuchen um Zusammenarbeit nach den Artikeln 663 bis 669 befasste ersuchte 

Staat erkennt jede von einer Justizbehörde im ersuchenden Staat erlassene Entscheidung im 

Hinblick auf die von Dritten beanspruchten Rechte an. 

 

(2) Die Anerkennung kann abgelehnt werden, wenn 

 

a) die Dritten keine ausreichende Möglichkeit hatten, ihre Rechte geltend zu machen; 

 

b) die Entscheidung mit einer von dem ersuchten Staat in der gleichen Sache bereits erlassenen 

Entscheidung unvereinbar ist; 
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c) sie mit der öffentlichen Ordnung (ordre public) des ersuchten Staates unvereinbar ist oder 

 

d) die Entscheidung entgegen den im innerstaatlichen Recht des ersuchten Staates vorgesehenen 

Bestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit ergangen ist. 

 

 

ARTIKEL 676 

 

Behörden 

 

(1) Jeder Staat bestimmt eine zentrale Behörde, welche die Aufgabe hat, die nach diesem Titel 

gestellten Ersuchen abzusenden, zu beantworten, zu erledigen oder an die für die Erledigung 

zuständigen Behörden weiterzuleiten. 

 

(2) Die Union kann eine Einrichtung der Union benennen, die, zusätzlich zu den zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten, Ersuchen nach diesem Titel stellen und erledigen kann. Für die 

Zwecke dieses Titels ist ein jedes solches Ersuchen wie ein Ersuchen eines Mitgliedstaates zu 

behandeln. Die Union kann zudem diese Einrichtung der Union als die Zentralbehörde bestimmen, 

die dafür zuständig ist, von dieser Einrichtung ausgehende Ersuchen nach diesem Titel abzusenden 

oder solche an diese gerichtete Ersuchen zu beantworten. 
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ARTIKEL 677 

 

Unmittelbare Kommunikation 

 

(1) Die Zentralbehörden verkehren unmittelbar miteinander. 

 

(2) In dringenden Fällen können die in diesem Titel vorgesehenen Ersuchen und Notifikationen 

unmittelbar von den Justizbehörden des ersuchenden Staates an die Justizbehörden des ersuchten 

Staates übermittelt werden In diesen Fällen ist gleichzeitig über die Zentralbehörde des ersuchenden 

Staates eine Abschrift an die zentrale Behörde des ersuchten Staates zu senden. 

 

(3) Wird ein Ersuchen nach Absatz 2 übermittelt und ist die befasste Behörde für die Erledigung 

nicht zuständig, so leitet sie das Ersuchen an die zuständige nationale Behörde weiter und setzt den 

ersuchenden Staat unmittelbar davon in Kenntnis. 

 

(4) Ersuchen oder Notifikationen nach den Artikeln 658 bis 662, die keine Zwangsmaßnahmen 

umfassen, können unmittelbar von der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates der 

zuständigen Behörde des ersuchten Staates übermittelt werden. 

 

(5) Ersuchen oder Notifikationen nach diesem Titel können vor einem förmlichen Ersuchen als 

Entwurf von den Justizbehörden des ersuchenden Staates unmittelbar an solche Behörden des 

ersuchten Staates übermittelt werden, um sicherzustellen, dass sie bei Eingang zügig bearbeitet 

werden können und hinreichende Angaben und beigefügte Unterlagen enthalten, um die nach dem 

Recht des ersuchten Staates bestehenden Voraussetzungen zu erfüllen.  
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ARTIKEL 678 

 

Form der Ersuchen und Sprachen  

 

(1) Alle Ersuchen nach diesem Titel bedürfen der Schriftform. Sie können elektronisch oder über 

jedes andere Telekommunikationsmittel übermittelt werden, sofern der ersuchende Staat bereit ist, 

auf Ersuchen jederzeit einen schriftlichen Nachweis der Notifikation und die Urschrift vorzulegen. 

 

(2) Ersuchen nach Absatz 1 sind in einer der Amtssprachen des ersuchten Staates zu stellen, oder 

in einer anderen vom ersuchten Staat oder in dessen Namen nach Absatz 3 mitgeteilten Sprache. 

 

(3) Das Vereinigte Königreich und die Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten kann dem 

Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit notifizieren, welche Sprache 

oder Sprachen, zusätzlich zu der Amtssprache oder den Amtssprachen dieses Staates, für Ersuchen 

nach diesem Titel verwendet werden dürfen. 

 

(4) Ersuchen nach Artikel 663 um vorläufige Maßnahmen werden unter Verwendung des 

vorgeschriebenen Formblatts nach Anhang 46 gestellt. 

 

(5) Einziehungsersuchen nach Artikel 665 werden unter Verwendung des vorgeschriebenen 

Formblatts nach Anhang 46 gestellt. 
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(6) Der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit kann die in den 

Absätzen 4 und 5 genannten Formblätter nach Bedarf ändern. 

 

(7) Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Namen eines ihrer Mitgliedstaaten 

können jeweils dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

notifizieren, dass die Übersetzung beigefügter Schriftstücke in eine der Amtssprachen des ersuchten 

Staates oder in jede andere nach Absatz 3 angegebene Sprache verlangt wird. Im Falle von 

Ersuchen nach Artikel 663 Absatz 4 kann eine solche Übersetzung von beigefügten Schriftstücken 

dem ersuchten Staat innerhalb von 48 Stunden nach der Übermittlung des Ersuchens übermittelt 

werden, unbeschadet der in Artikel 663 Absatz 4 vorgegebenen Frist. 

 

 

ARTIKEL 679 

 

Legalisation 

 

Die nach diesem Titel übermittelten Unterlagen sind von jeder Legalisationsförmlichkeit befreit. 
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ARTIKEL 680 

 

Inhalt eines Ersuchens 

 

(1) Jedes Ersuchen um Zusammenarbeit nach diesem Titel muss folgende Angaben enthalten: 

 

a) die Behörde, von der es ausgeht, und die Behörde, die die Ermittlungen oder Verfahren 

durchführt; 

 

b) den Gegenstand und den Grund des Ersuchens; 

 

c) außer im Fall eines Ersuchens um Bekanntmachung den Sachverhalt, der Gegenstand der 

Ermittlungen oder des Verfahrens ist, einschließlich der maßgeblichen Tatsachen (wie 

Tatzeit, Tatort und Tatumstände); 

 

d) soweit die Zusammenarbeit Zwangsmaßnahmen umfasst: 

 

i) den Wortlaut der Gesetzesbestimmungen oder, wenn dies nicht möglich ist, eine 

Darstellung des maßgeblichen anzuwendenden Rechts und 

 

ii) eine Erklärung, dass die erbetene Maßnahme oder eine andere Maßnahme mit ähnlichen 

Wirkungen im Gebiet des ersuchenden Staates nach seinem innerstaatlichen Recht 

ergriffen werden könnte; 
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e) erforderlichenfalls und soweit möglich: 

 

i) Angaben zu der oder den betroffenen Personen, einschließlich Name, Geburtsdatum und 

-ort, Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsort sowie, wenn es sich um eine juristische 

Person handelt, ihren Sitz und 

 

ii) die Vermögensgegenstände, auf die sich das Ersuchen um Zusammenarbeit bezieht, der 

Ort, an dem sich diese Vermögensgegenstände befinden, ihre Verbindung zu der/den 

betroffenen Person(en), jeglicher Zusammenhang mit der Straftat sowie alle verfüg-

baren Informationen zu weiteren Personen und Interessen an den Vermögensgegen-

ständen, sowie 

 

f) jedes von dem ersuchenden Staat gewünschte besondere Verfahren. 

 

(2) Ist ein Ersuchen um vorläufige Maßnahmen nach Artikel 663 auf die Beschlagnahme eines 

Vermögensgegenstands gerichtet, der Gegenstand einer Einziehungsentscheidung sein kann, die in 

der Verpflichtung zur Zahlung eines Geldbetrags besteht, so muss dieses Ersuchen auch den 

Höchstbetrag angeben, der aus diesem Vermögensgegenstand erlangt werden soll. 

 

(3) Außer den in Absatz 1 bezeichneten Angaben muss jedes nach Artikel 665 gestellte Ersuchen 

Folgendes enthalten: 

 

a) im Fall des Artikels 665 Absatz 1 Buchstabe a: 

 

i) eine beglaubigte Abschrift der Einziehungsentscheidung des Gerichts des ersuchenden 

Staates und eine Darstellung der Gründe, auf die sich die Entscheidung stützt, sofern sie 

nicht in der Entscheidung selbst angegeben sind; 
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ii) eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates, dass die 

Einziehungsentscheidung vollstreckbar ist und nicht mehr mit ordentlichen 

Rechtsmitteln angefochten werden kann; 

 

iii) Informationen über den Umfang, in dem die Entscheidung vollstreckt werden soll, und 

 

iv) Informationen über die Notwendigkeit, vorläufige Maßnahmen zu ergreifen; 

 

b) im Falle eines Ersuchens nach Artikel 665 Absatz 1 Buchstabe b eine Darstellung des von 

dem ersuchenden Staat dem Ersuchen zu Grunde gelegten Sachverhalts, die ausreicht, um es 

dem ersuchten Staat zu ermöglichen, nach seinem innerstaatlichen Recht eine Entscheidung 

zu erwirken; 

 

c) wenn Dritte die Möglichkeit gehabt haben, Rechte geltend zu machen, Unterlagen, aus denen 

dies hervorgeht. 

 

 

ARTIKEL 681 

 

Mangelhafte Ersuchen 

 

(1) Entspricht ein Ersuchen nicht den Bestimmungen dieses Titels oder reichen die zur 

Verfügung gestellten Informationen nicht aus, um es dem ersuchten Staat zu ermöglichen, das 

Ersuchen zu bearbeiten, so kann dieser Staat den ersuchenden Staat auffordern, das Ersuchen zu 

ändern oder durch zusätzliche Informationen zu ergänzen. 

 

(2) Der ersuchte Staat kann für den Eingang dieser Änderungen oder Informationen eine Frist 

setzen. 
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(3) Bis zum Eingang der erbetenen Änderungen oder Informationen zu einem nach Artikel 665 

gestellten Ersuchen kann der ersuchte Staat alle in den Artikeln 658 bis 664 genannten Maßnahmen 

anordnen.  

 

 

ARTIKEL 682 

 

Mehrheit von Ersuchen  

 

(1) Gehen bei dem ersuchten Staat mehrere Ersuchen nach den Artikeln 663 oder 665 hinsichtlich 

derselben Person oder derselben Vermögensgegenstände ein, so hindert dies den ersuchten Staat 

nicht an der Bearbeitung von Ersuchen, die vorläufige Maßnahmen umfassen. 

 

(2) Bei einer Mehrheit von Ersuchen nach Artikel 665 zieht der ersuchte Staat eine Konsultation 

der ersuchenden Staaten in Erwägung. 

 

 

ARTIKEL 683 

 

Begründungspflicht 

 

Der ersuchte Staat hat jede Entscheidung zu begründen, mit der eine nach diesem Titel erbetene 

Zusammenarbeit abgelehnt, aufgeschoben oder Bedingungen unterworfen wird. 
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ARTIKEL 684 

 

Informationen 

 

(1) Der ersuchte Staat unterrichtet den ersuchenden Staat umgehend über 

 

a) die aufgrund eines nach diesem Titel gestellten Ersuchens getroffenen Maßnahmen; 

 

b) das endgültige Ergebnis der aufgrund eines Ersuchens nach diesem Titel getroffenen 

Maßnahmen; 

 

c) eine Entscheidung, mit der eine Zusammenarbeit nach diesem Titel ganz oder teilweise 

abgelehnt, aufgeschoben oder Bedingungen unterworfen wird; 

 

d) alle Umstände, die die Durchführung der erbetenen Maßnahmen unmöglich machen oder sie 

wahrscheinlich erheblich verzögern werden, und 

 

e) im Fall vorläufiger Maßnahmen, die aufgrund eines Ersuchens nach den Artikeln 658 bis 

663 ergriffen worden sind, die Bestimmungen seines innerstaatlichen Rechts, die 

unmittelbar zur Aufhebung der Maßnahme führen würden. 

 

(2) Der ersuchende Staat unterrichtet den ersuchten Staat unverzüglich über 

 

a) jede Überprüfung, Entscheidung oder andere Tatsache, die dazu führt, dass die 

Einziehungsentscheidung ganz oder teilweise nicht mehr vollstreckbar ist, und 
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b) jede Änderung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht, die dazu führt, dass Maßnahmen 

nach diesem Titel nicht mehr gerechtfertigt sind. 

 

(3) Ersucht ein Staat um die Einziehung von Vermögensgegenständen im Gebiet mehrerer 

Staaten auf der Grundlage ein und derselben Einziehungsentscheidung, so setzt er alle von der 

Vollstreckung der Entscheidung betroffenen Staaten davon in Kenntnis. 

 

 

ARTIKEL 685 

 

Beschränkung der Verwendung 

 

(1) Der ersuchte Staat kann die Erledigung eines Ersuchens von der Bedingung abhängig machen, 

dass die erhaltenen Informationen oder Beweismittel nicht ohne seine vorherige Zustimmung von 

den Behörden des ersuchenden Staates für andere als die in dem Ersuchen bezeichneten 

Ermittlungs- oder Verfahrenszwecke verwendet oder übermittelt werden. 

 

(2) Ohne die vorherige Zustimmung des ersuchten Staates dürfen die von ihm nach diesem Titel 

zur Verfügung gestellten Informationen oder Beweismittel nicht von den Behörden des ersuchenden 

Staates für andere als die in dem Ersuchen bezeichneten Ermittlungs- oder Verfahrenszwecke 

verwendet oder übermittelt werden. 
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(3) Nach diesem Titel übermittelte personenbezogene Daten dürfen von dem Staat, dem sie 

zugeleitet wurden, verwendet werden 

 

a) für die Zwecke von Verfahren, auf die dieser Titel Anwendung findet; 

 

b) für sonstige Gerichts- und Verwaltungsverfahren, die mit Verfahren im Sinne des 

Buchstabens a unmittelbar zusammenhängen; 

 

c) zur Abwehr einer unmittelbaren und ernsthaften Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 

 

d) für jeden anderen Zweck nur nach vorheriger Zustimmung des übermittelnden Staates, es sei 

denn, der betreffende Staat hat die Zustimmung der betroffenen Person erhalten. 

 

(4) Dieser Artikel findet auch Anwendung auf personenbezogene Daten, die nicht übermittelt 

wurden, sondern im Rahmen dieses Titels auf andere Weise erlangt worden sind. 

 

(5) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf personenbezogene Daten, die vom Vereinigten 

Königreich oder einem Mitgliedstaat nach diesem Titel erlangt wurden und die von diesem Staat 

stammen. 
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ARTIKEL 686 

 

Vertraulichkeit 

 

(1) Der ersuchende Staat kann verlangen, dass der ersuchte Staat das Ersuchen und seinen Inhalt 

vertraulich behandelt, soweit die Erledigung des Ersuchens nichts anderes gebietet. Kann der 

ersuchte Staat der verlangten Vertraulichkeit nicht entsprechen, so setzt er den ersuchenden Staat 

umgehend davon in Kenntnis. 

 

(2) Der ersuchende Staat hat, wenn er darum ersucht wird und wenn dies den wesentlichen 

Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts nicht widerspricht, alle von dem ersuchten Staat 

übermittelten Beweismittel und Informationen vertraulich zu behandeln, soweit die in dem 

Ersuchen beschriebenen Ermittlungen oder Verfahren nichts anderes gebieten. 

 

(3) Vorbehaltlich der Bestimmungen seines innerstaatlichen Rechts hat ein Staat, der nach 

Artikel 662 unaufgefordert übermittelte Informationen erhalten hat, die von dem übermittelnden 

Staat verlangte Vertraulichkeit zu wahren. Kann der empfangende Staat einem solchen Verlangen 

nicht entsprechen, so setzt er den übermittelnden Staat umgehend davon in Kenntnis. 
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ARTIKEL 687 

 

Kosten 

 

Der ersuchte Staat trägt die gewöhnlichen Kosten der Erledigung eines Ersuchens. Verursacht die 

Erledigung eines Ersuchens erhebliche oder außergewöhnliche Kosten, so konsultieren der 

ersuchende und der ersuchte Staat einander, um festzulegen, unter welchen Bedingungen das 

Ersuchen erledigt werden kann und auf welche Weise die Kosten getragen werden. 

 

 

ARTIKEL 688 

 

Schadenersatz 

 

(1) Erhebt eine Person eine Klage auf Ersatz von Schäden, die sich aus einer Handlung oder 

Unterlassung bei der Zusammenarbeit nach diesem Titel ergeben, so ziehen die betroffenen Staaten 

in Erwägung, einander gegebenenfalls über die Aufteilung des geschuldeten Schadenersatzes zu 

konsultieren. 

 

(2) Ein Staat, gegen den eine Schadenersatzklage erhoben wird, bemüht sich, den anderen Staat 

unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, wenn dieser ein Interesse in der Sache haben könnte. 
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ARTIKEL 689 

 

Rechtsbehelfe 

 

(1) Jeder Staat gewährleistet, dass die durch Maßnahmen nach den Artikeln 663 bis 666 

betroffenen Personen zur Wahrung ihrer Rechte über wirksame Rechtsbehelfe verfügen. 

 

(2) Die Sachgründe für die erbetenen Maßnahmen nach den Artikeln 663 bis 666 können nicht 

vor einem Gericht des ersuchten Staates angefochten werden. 

 

 

TITEL XII 

 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 690 

 

Notifikationen 

 

(1) Bis zum Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens nehmen die Union und das Vereinigte 

Königreich Notifikationen nach Artikel 602 Absatz 2, Artikel 603 Absatz 2 und Artikel 611 

Absatz 4 vor und geben, soweit dies möglich ist, an, ob keine solche Notifikation vorzunehmen ist. 
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Ist eine solche Notifikation oder Angabe in Bezug auf einen Staat zu dem im ersten Unterabsatz 

genannten Zeitpunkt nicht erfolgt, so kann die Notifikation in Bezug auf diesen Staat so bald wie 

möglich, spätestens jedoch zwei Monate nach Inkrafttreten dieses Abkommens vorgenommen 

werden. 

 

Während dieser Übergangszeit kann jeder Staat, in Bezug auf den keine Notifikation nach 

Artikel 602 Absatz 2, Artikel 603 Absatz 2 oder Artikel 611 Absatz 4 erfolgt ist und zu dem nicht 

angegeben worden ist, dass eine solche Notifikation nicht erfolgen wird, von den in dem genannten 

Artikel vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch machen, als wäre in Bezug auf diesen Staat eine 

solche Notifikation erfolgt. Im Fall von Artikel 603 Absatz 2 kann ein Staat von den in dem 

genannten Artikel vorgesehenen Möglichkeiten nur soweit Gebrauch machen, wie dies mit den 

Kriterien für die Vornahme einer Notifikation vereinbar ist. 

 

(2) Die Notifikationen nach Artikel 599 Absatz 4, Artikel 605 Absatz 1, Artikel 606 Absatz 2, 

Artikel 625 Absatz 1, Artikel 626 Absatz 1, Artikel 659 Absatz 4, Artikel 660 Absatz 5 Artikel 661 

Absatz 5, Artikel 670 Absatz 2 sowie Artikel 678 Absätze 3 und 7 können jederzeit erfolgen. 

 

(3) Die Notifikationen nach Artikel 605 Absatz 1, Artikel 606 Absatz 2 und Artikel 678 

Absätze 3 und 7 können jederzeit geändert werden. 

 

(4) Die Notifikationen nach Artikel 602 Absatz 2, Artikel 603 Absatz 2, Artikel 605 Absatz 1, 

Artikel 611 Absatz 4, Artikel 659 Absatz 4, Artikel 660 Absatz 5 und Artikel 661 Absatz 5 können 

jederzeit zurückgezogen werden. 

 

(5) Die Union veröffentlicht Informationen über Notifikationen des Vereinigten Königreichs nach 

Artikel 605 Absatz 1 im Amtsblatt der Europäischen Union. 
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(6) Bis zum Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens teilt das Vereinigte Königreich der Union 

folgende Behörden mit: 

 

a) die zuständige Behörde für den Erhalt und die Verarbeitung von PNR-Daten im Rahmen von 

Titel III; 

 

b) die Behörde, die für die Zwecke von Titel V als die zuständige Strafverfolgungsbehörde gilt, 

einschließlich einer kurzen Beschreibung ihrer Zuständigkeiten; 

 

c) die nach Artikel 568 Absatz 1 benannte nationale Kontaktstelle; 

 

d) die Behörde, die für die Zwecke von Titel VI als die zuständige Strafverfolgungsbehörde gilt, 

einschließlich einer kurzen Beschreibung ihrer Zuständigkeiten; 

 

e) die nach Artikel 584 Absatz 1 benannte Kontaktstelle; 

 

f) die nach Artikel 584 Absatz 2 benannte Interne Anlaufstelle des Vereinigten Königreichs für 

Terrorismusfragen; 

 

g) die nach dem innerstaatlichem Recht des Vereinigten Königreichs für die Vollstreckung von 

Haftbefehlen zuständige Behörde nach Artikel 598 Buchstabe c und die nach dem 

innerstaatlichen Recht des Vereinigten Königreichs für die Ausstellung von Haftbefehlen 

zuständige Behörde nach Artikel 598 Buchstabe d; 
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h) die vom Vereinigten Königreich nach Artikel 623 Absatz 3 benannte Behörde; 

 

i) die vom Vereinigten Königreich nach Artikel 645 benannte Zentralbehörde; 

 

j) die vom Vereinigten Königreich nach Artikel 676 Absatz 1 benannte Zentralbehörde; 

 

Die Union veröffentlicht Informationen über die in Unterabsatz 1 genannten Behörden im Amtsblatt 

der Europäischen Union. 

 

(7) Bis zum Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens notifiziert die Union dem Vereinigten 

Königreich in ihrem Namen oder im Namen ihrer Mitgliedstaaten die Namen folgender Behörden: 

 

a) die PNR-Zentralstellen, die nach Titel III für den Erhalt und die Verarbeitung von PNR-Daten 

von den einzelnen Mitgliedstaaten eingerichtet oder benannt wurden; 

 

b) die nach dem innerstaatlichen Recht jedes einzelnen Mitgliedstaats für die Vollstreckung von 

Haftbefehlen zuständige Behörde gemäß Artikel 598 Buchstabe c und die nach dem 

innerstaatlichen Recht jedes einzelnen Mitgliedstaats für die Ausstellung von Haftbefehlen 

zuständige Behörde nach Artikel 598 Buchstabe d; 

 

c) die nach Artikel 623 Absatz 3 für jeden Mitgliedstaat benannte Behörde; 

 

d) die in Artikel 634 genannte Einrichtung der Union; 
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e) die von jedem Mitgliedstaat nach Artikel 645 benannte Zentralbehörde; 

 

f) die von jedem Mitgliedstaat nach Artikel 676 Absatz 1 benannte Zentralbehörde; 

 

g) jede nach Artikel 676 Absatz 2 Satz 1 benannte Einrichtung der Union und die Angabe, ob die 

jeweilige Einrichtung auch nach dem letzten Satz dieses Absatzes als Zentralbehörde benannt 

ist. 

 

(8) Die nach Absatz 6 oder 7 vorgenommenen Notifikationen können jederzeit geändert werden. 

Derartige Änderungen sind dem Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle 

Zusammenarbeit zu notifizieren. 

 

(9) Im Hinblick auf Absatz 6 Buchstaben a, b, d, e, g, h, i und j beziehungsweise auf Absatz 7 

können das Vereinigte Königreich und die Union mehr als eine Behörde notifizieren und sie können 

diese Notifikationen nur auf besondere Zwecke beschränken. 

 

(10) Nimmt die Union die in diesem Artikel genannten Notifikationen vor, so gibt sie an, auf 

welchen ihrer Mitgliedstaaten die Notifikation Anwendung findet oder ob sie die Notifikation im 

eigenen Namen vornimmt. 
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ARTIKEL 691 

 

Überprüfung und Bewertung 

 

(1) Dieser Teil wird gemeinsam nach Artikel 776 oder auf Antrag einer Vertragspartei überprüft, 

sofern dies einvernehmlich vereinbart wurde. 

 

(2) Die Vertragsparteien entscheiden vorab darüber, wie die Überprüfung durchgeführt werden 

soll und teilen einander die Zusammensetzung ihrer jeweiligen Überprüfungsteams mit. Den 

Überprüfungsteams gehören Personen mit angemessener Sachkenntnis in Bezug auf die zu über-

prüfenden Fragen an. Vorbehaltlich geltender Rechtsvorschriften müssen alle an der Überprüfung 

teilnehmenden Personen die Vertraulichkeit der Beratungen wahren und einer angemessenen 

Sicherheitsüberprüfung unterzogen worden sein. Für die Zwecke dieser Überprüfungen treffen das 

Vereinigte Königreich und die Union Vorkehrungen für einen angemessenen Zugang zu den 

jeweiligen Unterlagen, Systemen und Mitarbeitern. 

 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 bezieht sich die Überprüfung insbesondere auf die praktische 

Durchführung, die Auslegung und die Weiterentwicklung dieses Teils. 
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ARTIKEL 692 

 

Beendigung 

 

(1) Unbeschadet des Artikels 779 kann dieser Teil jederzeit von jeder Vertragspartei durch 

schriftliche Notifikation auf diplomatischem Wege gekündigt werden. In diesem Fall tritt dieser 

Teil am ersten Tag des neunten Monats nach dem Tag der Notifikation außer Kraft. 

 

(2) Wird dieser Teil jedoch gekündigt, weil das Vereinigte Königreich oder ein Mitgliedstaat die 

Europäische Menschenrechtskonvention oder eines ihrer Zusatzprotokolle 1, 6 oder 13 

aufgekündigt hat, tritt er an dem Tag, an dem diese Aufkündigung wirksam wird, bzw., falls die 

Notifikation über seine Kündigung nach diesem Tag erfolgt, am fünfzehnten Tag nach dieser 

Notifikation außer Kraft. 

 

(3) Wenn eine der Vertragsparteien die Kündigung gemäß diesem Artikel mitteilt, tritt der 

Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zusammen, um zu entscheiden, 

welche Maßnahmen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass jede gemäß diesem Teil begonnene 

Zusammenarbeit in angemessener Weise beendet wird. In Bezug auf alle personenbezogenen 

Daten, die durch die Zusammenarbeit nach diesem Teil vor dessen Außerkrafttreten erlangt wurden, 

stellen die Vertragsparteien in jedem Fall sicher, dass das Schutzniveau, das für die Übermittlung 

der personenbezogenen Daten gegolten hat, weiter beibehalten wird, nachdem die Kündigung 

wirksam geworden ist. 
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ARTIKEL 693 

 

Aussetzung 

 

(1) Liegen bei einer Vertragspartei schwerwiegende und systemische Mängel in Bezug auf den 

Schutz der Grundrechte und den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit vor, kann die andere Vertrags-

partei diesen Teil oder Titel dieses Teils durch schriftliche Notifikation auf diplomatischem Wege 

aussetzen. In dieser Notifikation sind die schwerwiegenden und systemischen Mängel, die die 

Aussetzung begründen, anzugeben. 

 

(2) Liegen bei einer Vertragspartei schwerwiegende und systemische Mängel in Bezug auf den 

Schutz personenbezogener Daten vor, Fälle eingeschlossen, in denen diese Mängel zur Aufhebung 

eines einschlägigen Angemessenheitsbeschlusses geführt haben, so kann die andere Vertragspartei 

diesen Teil oder Titel dieses Teils durch schriftliche Notifikation auf diplomatischem Wege 

aussetzen. In dieser Notifikation sind die schwerwiegenden und systemischen Mängel, die die 

Aussetzung begründen, anzugeben. 

 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 bezeichnet „einschlägiger Angemessenheitsbeschluss“ 

Folgendes: 

 

a) in Bezug auf das Vereinigte Königreich eine von der Europäischen Kommission gemäß 

Artikel 36 der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates1 oder 

einer entsprechenden Nachfolgevorschrift erlassene Entscheidung, die das angemessene 

Schutzniveau bescheinigt; 

 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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b) in Bezug auf die Union eine vom Vereinigten Königreich erlassene Entscheidung, die das 

angemessene Schutzniveau für die Zwecke von Übermittlungen bescheinigt, die in den 

Anwendungsbereich von Teil 3 des vom Vereinigten Königreich erlassenen Datenschutz-

gesetzes von 2018 („Data Protection Act 2018“)1 oder einer entsprechenden Nachfolge-

vorschrift fallen. 

 

(4) In Bezug auf die Aussetzung von Titel III oder Titel X umfassen die Bezugnahmen auf einen 

„einschlägigen Angemessenheitsbeschluss“ auch 

 

a) in Bezug auf das Vereinigte Königreich eine von der Europäischen Kommission gemäß 

Artikel 45 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates2 

(Datenschutz-Grundverordnung) oder einer entsprechenden Nachfolgevorschrift erlassene 

Entscheidung, die das angemessene Schutzniveau bescheinigt; 

 

b) in Bezug auf die Union eine vom Vereinigten Königreich erlassene Entscheidung, die das 

angemessene Schutzniveau für die Zwecke von Übermittlungen bescheinigt, die in den 

Geltungsbereich von Teil 2 des vom Vereinigten Königreich erlassenen Datenschutzgesetzes 

von 2018 („Data Protection Act 2018“) oder einer entsprechenden Nachfolgevorschrift fallen. 

 

(5) Die von der Aussetzung betroffenen Titel verlieren am ersten Tag des dritten Monats nach 

dem Tag der Notifikation nach Absatz 1 oder 2 vorläufig ihre Geltung, es sei denn, die Vertrags-

partei, die die Aussetzung notifiziert hat, teilt der anderen Vertragspartei spätestens zwei Wochen 

vor Ablauf dieser Frist bzw. der gegebenenfalls nach Absatz 7 Buchstabe d verlängerten Frist auf 

diplomatischen Wege schriftlich mit, dass sie die erste Notifikation zurückgezogen oder den 

Anwendungsbereich der Aussetzung eingeschränkt hat. Im letztgenannten Fall verlieren nur die in 

der zweiten Notifikation genannten Titel vorläufig ihre Geltung. 

 

                                                 
1 2018, Kapitel 12. 
2 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(Text von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(6) Notifiziert eine Vertragspartei die Aussetzung von einem oder mehreren Titeln dieses Teils 

nach Absatz 1 oder 2, kann die andere Vertragspartei alle übrigen Titel mit einer Vorankündigungs-

frist von drei Monaten durch schriftliche Notifikation auf diplomatischem Wege aussetzen. 

 

(7) Wird eine Aussetzung nach Absatz 1 oder 2 notifiziert, so wird der Partnerschaftsrat 

unverzüglich mit der Angelegenheit befasst. Der Partnerschaftsrat prüft die Möglichkeiten, der 

Vertragspartei, die die Aussetzung notifiziert hat, zu gestatten, das Inkrafttreten der Aussetzung zu 

verschieben, ihren Anwendungsbereich einzuschränken oder die Aussetzung zurückzunehmen. Zu 

diesem Zweck kann der Partnerschaftsrat auf Empfehlung des Sonderausschusses für Zusammen-

arbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz 

 

a) sich auf einheitliche Auslegungen von Bestimmungen dieses Teils verständigen, 

 

b) den Vertragsparteien geeignete Maßnahmen empfehlen, 

 

c) für eine maximale Dauer von 12 Monaten an diesem Teil die geeigneten Anpassungen 

vornehmen, die erforderlich sind, um die Gründe für die Aussetzung auszuräumen, sowie 

 

d) die in Absatz 5 genannte Frist um bis zu drei Monate verlängern. 
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(8) Wenn eine der Vertragsparteien eine Aussetzung gemäß diesem Artikel notifiziert, trifft sich 

der Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, um zu entscheiden, 

welche Maßnahmen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass jede gemäß diesem Teil begonnene 

Zusammenarbeit, die von der Notifikation betroffen ist, in angemessener Weise beendet wird. In 

Bezug auf alle personenbezogenen Daten, die durch die Zusammenarbeit gemäß diesem Teil erlangt 

wurden, bevor die von der Aussetzung betroffenen Titel vorläufig nicht angewendet werden, stellen 

die Vertragsparteien in jedem Fall sicher, dass das Schutzniveau, das für die Übermittlung der 

personenbezogenen Daten gegolten hat, weiter beibehalten wird, nachdem die Aussetzung wirksam 

geworden ist. 

 

(9) Die ausgesetzten Titel werden am ersten Tag des Monats wieder in Kraft gesetzt, der auf den 

Tag folgt, an dem die Vertragspartei, die die Aussetzung nach Absatz 1 oder 2 notifiziert hat, der 

anderen Vertragspartei auf diplomatischem Wege schriftlich ihre Absicht mitgeteilt hat, die ausge-

setzten Kapitel wieder in Kraft zu setzen. Die Vertragspartei, die die Aussetzung nach Absatz 1 

oder 2 notifiziert hat, tut dies unverzüglich, nachdem die schwerwiegenden und systembedingten 

Mängel seitens der anderen Vertragspartei, auf die sich die Aussetzung stützte, nicht mehr bestehen. 

 

(10) Nachdem nach Maßgabe von Absatz 9 die Absicht notifiziert wurde, die ausgesetzten Titel 

wieder in Geltung zu setzen, erlangen die übrigen, nach Absatz 6 ausgesetzten Titel gleichzeitig mit 

den nach Absatz 1 oder 2 ausgesetzten Titeln wieder Geltung. 
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ARTIKEL 694 

 

Kosten 

 

Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, tragen die Vertragsparteien und die 

Mitgliedstaaten, einschließlich der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Vertrags-

parteien oder Mitgliedstaaten, ihre eigenen Kosten, die im Zuge der Umsetzung dieses Teils 

entstehen. 

 

 

TITEL XIII 

 

STREITBEILEGUNG 

 

 

ARTIKEL 695 

 

Ziel 

 

Ziel dieses Titels ist die Schaffung eines schnellen, wirksamen und effizienten Mechanismus zur 

Vermeidung und Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien über diesen Teil, 

einschließlich Streitigkeiten, die diesen Teil betreffen, wenn sie auf Situationen angewandt werden, 

die durch andere Bestimmungen dieses Abkommens geregelt sind, um nach Möglichkeit zu einer 

einvernehmlichen Lösung zu gelangen. 
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ARTIKEL 696 

 

Anwendungsbereich 

 

(1) Dieser Titel findet Anwendung auf Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien in Bezug auf 

diesen Teil (im Folgenden „erfasste Bestimmungen“). 

 

(2) Die erfassten Bestimmungen umfassen alle Bestimmungen dieses Teils, mit Ausnahme von 

Artikel 526 und Artikel 541, Artikel 552 Absatz 14, Artikel 562, Artikel 692, Artikel 693 und 

Artikel 700. 

 

 

ARTIKEL 697 

 

Ausschließlichkeit 

 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, Streitigkeiten in Bezug auf diesen Teil keinem anderen als 

dem in diesem Abkommen vorgesehenen Streitbeilegungsmechanismus vorzulegen. 

 

 

ARTIKEL 698 

 

Konsultationen 

 

(1) Wenn eine Vertragspartei (im Folgenden „Beschwerdeführerin“) der Auffassung ist, dass die 

andere Vertragspartei (im Folgenden „Beschwerdegegnerin“) gegen eine Verpflichtung aus diesem 

Teil verstoßen hat, bemühen sich die Vertragsparteien, die Streitigkeit dadurch beizulegen, dass sie 

nach Treu und Glauben Konsultationen aufnehmen, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu 

gelangen. 
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(2) Zur Aufnahme von Konsultationen übermittelt die Beschwerdeführerin der Beschwerde-

gegnerin ein schriftliches Ersuchen. Die Beschwerdeführerin gibt in ihrem schriftlichen Ersuchen 

die Gründe für ihr Ersuchen an, einschließlich der Handlungen oder Unterlassungen, die nach ihrem 

Dafürhalten den Verstoß gegen eine Verpflichtung durch die Beschwerdegegnerin begründen, und 

der erfassten Bestimmungen, die ihres Erachtens anwendbar sind. 

 

(3) Die Beschwerdegegnerin beantwortet das Ersuchen unverzüglich, spätestens jedoch zehn 

Tage nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens. Innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten 

nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens werden regelmäßig Konsultationen in direktem 

persönlichem Kontakt oder mittels beliebiger Kommunikationsmittel geführt, auf die sich die 

Vertragsparteien verständigen. 

 

(4) Die Konsultationen werden innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Übermittlung des 

Ersuchens abgeschlossen, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren, die Konsultationen 

fortzusetzen. 

 

(5) Die Beschwerdeführerin kann darum ersuchen, dass die Konsultationen im Rahmen des 

Sonderausschusses für Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz oder des 

Partnerschaftsrats geführt werden. Die erste Sitzung findet innerhalb eines Monats nach dem 

Ersuchen um Konsultationen gemäß Absatz 2 statt. Der Sonderausschuss für die polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit kann jederzeit beschließen, den Partnerschaftsrat mit der Angelegenheit 

zu befassen. Der Partnerschaftsrat kann auch selbst die Angelegenheit an sich ziehen. Der 

Sonderausschuss für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit oder je nach Lage des Falles 

der Partnerschaftsrat kann die Streitigkeit im Wege eines Beschlusses beilegen. Eine solcher 

Beschluss gilt als einvernehmliche Lösung im Sinne von Artikel 699. 
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(6) Die Beschwerdeführerin kann ihr Ersuchen um Konsultationen jederzeit einseitig 

zurückziehen. In diesem Fall werden die Konsultationen umgehend beendet. 

 

(7) Die Konsultationen, insbesondere alle von den Vertragsparteien während der Konsultationen 

als vertraulich eingestuften Informationen und abgegebenen Stellungnahmen, sind vertraulich. 

 

 

ARTIKEL 699 

 

Einvernehmliche Lösung 

 

(1) Die Vertragsparteien können eine Streitigkeit nach Artikel 696 jederzeit durch eine 

einvernehmliche Lösung beilegen. 

 

(2) Die einvernehmliche Lösung kann durch einen Beschluss des Sonderausschusses für 

Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz oder des Partnerschaftsrats 

angenommen werden. Besteht die einvernehmliche Lösung in einer Einigung auf einheitliche 

Auslegungen von Bestimmungen dieses Teils seitens der Vertragsparteien, wird diese 

einvernehmliche Lösung durch einen Beschluss des Partnerschaftsrats angenommen. 

 

(3) Jede Vertragspartei trifft die Maßnahmen, die notwendig sind, um die einvernehmliche 

Lösung innerhalb der vereinbarten Frist umzusetzen. 

 

(4) Spätestens bis zum Ablauf der vereinbarten Frist unterrichtet die umsetzende Vertragspartei 

die andere Vertragspartei schriftlich über ihre Maßnahmen zur Umsetzung der einvernehmlichen 

Lösung. 
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ARTIKEL 700 

 

Aussetzung 

 

(1) Wenn der Fall eintritt, dass die Konsultationen gemäß Artikel 698 zu keiner einvernehmlichen 

Lösung im Sinne des Artikels 699 geführt haben und nach Auffassung der Beschwerdeführerin – 

vorausgesetzt, sie hat ihr Ersuchen um Konsultationen nicht gemäß Artikel 698 Absatz 6 zurück-

gezogen – ein schwerer Verstoß der Beschwerdegegnerin gegen die Verpflichtungen aus den 

erfassten Bestimmungen nach Artikel 698 Absatz 2 vorliegt, kann die Beschwerdeführerin die Titel 

dieses Teils, auf die sich der schwere Verstoß bezieht, durch schriftliche Notifikation auf 

diplomatischem Wege aussetzen. In der Notifikation ist anzugeben, worin der schwere Verstoß der 

Beschwerdegegnerin gegen Verpflichtungen besteht, auf den sich die Aussetzung stützt. 

 

(2) Die von der Aussetzung betroffenen Titel verlieren am ersten Tag des dritten Monats nach 

dem Tag der Notifikation nach Absatz 1 oder an jedem anderen, einvernehmlich von den Vertrags-

parteien vereinbarten Tag vorläufig ihre Geltung, es sei denn, die Beschwerdeführerin teilt der 

Beschwerdegegnerin spätestens zwei Wochen vor Ablauf dieser Frist durch schriftliche Notifikation 

auf diplomatischem Wege mit, dass sie die erste Notifikation zurückgezogen oder den 

Anwendungsbereich der Aussetzung eingeschränkt hat. Im letztgenannten Fall verlieren nur die in 

der zweiten Notifikation genannten Titel vorläufig ihre Geltung. 

 

(3) Notifiziert die Beschwerdeführerin die Aussetzung von einem oder mehreren Titeln dieses 

Teils nach Absatz 1, kann die Beschwerdegegnerin alle übrigen Titel mit einer Vorankündigungs-

frist von drei Monaten durch schriftliche Notifikation auf diplomatischem Wege aussetzen. 
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(4) Wird eine Aussetzung gemäß diesem Artikel notifiziert, trifft sich der Sonderausschuss für die 

polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, um zu entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich 

sind, um sicherzustellen, dass jede gemäß diesem Teil begonnene Zusammenarbeit, die von der 

Notifikation betroffen ist, in angemessener Weise beendet wird. In Bezug auf alle personenbezoge-

nen Daten, die durch die Zusammenarbeit gemäß diesem Teil erlangt wurden, bevor die von der 

Aussetzung betroffenen Titel vorläufig nicht angewendet werden, stellen die Vertragsparteien in 

jedem Fall sicher, dass das Schutzniveau, das für die Übermittlung der personenbezogenen Daten 

gegolten hat, weiter beibehalten wird, nachdem die Aussetzung wirksam geworden ist. 

 

(5) Die ausgesetzten Titel erlangen am ersten Tag des Monats nach dem Tag wieder Geltung, an 

dem die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin auf diplomatischem Wege schriftlich ihre 

Absicht mitgeteilt hat, die ausgesetzten Artikel wieder in Geltung zu setzen. Die Beschwerde-

führerin übermittelt die Notifikation unverzüglich, wenn sie der Auffassung ist, dass der schwere 

Verstoß gegen Verpflichtungen, mit dem die Aufhebung begründet wurde, nicht mehr vorliegt. 

 

(6) Nachdem die Beschwerdeführerin ihre Absicht mitgeteilt hat, die ausgesetzten Titel gemäß 

Absatz 5 wieder in Geltung zu setzen, erlangen die übrigen, von der Beschwerdegegnerin nach 

Absatz 3 ausgesetzten Titel gleichzeitig mit den von der Beschwerdeführerin nach Absatz 1 

ausgesetzten Titeln wieder Geltung. 
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ARTIKEL 701 

 

Fristen 

 

(1) Alle in diesem Titel festgelegten Fristen werden in Wochen bzw. Monaten ab dem Tag 

berechnet, der auf die Handlungen folgt, auf die sie sich beziehen. 

 

(2) Die in diesem Titel genannten Fristen können im gegenseitigen Einvernehmen der 

Vertragsparteien geändert werden. 
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TEIL VIER 

 

THEMATISCHE ZUSAMMENARBEIT 

 

 

TITEL I 

 

GESUNDHEITSSICHERHEIT 

 

 

ARTIKEL 702 

 

Zusammenarbeit beim Gesundheitsschutz 

 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „schwerwiegende grenzüber-

schreitende Gesundheitsgefahr“ eine lebensbedrohende oder anderweitig schwerwiegende 

Gesundheitsgefährdung biologischen, chemischen, umweltbedingten oder unbekannten Ursprungs, 

die sich über die Grenzen mindestens eines Mitgliedstaats und des Vereinigten Königreichs hinaus 

ausbreitet oder bei der ein erhebliches Risiko hierfür besteht. 

 

(2) Die Vertragsparteien unterrichten einander über jede die andere Vertragspartei betreffende 

schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsgefahr und sind bestrebt, dies rechtzeitig zu tun. 
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(3) Bei einer schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahr kann die Union dem 

Vereinigten Königreich auf dessen schriftlichen Antrag einen Ad-hoc-Zugang zu ihrem Frühwarn- 

und Reaktionssystem („EWRS“) im Hinblick auf diese spezielle Gefahr gewähren, um es den 

zuständigen Behörden der Vertragsparteien und der Mitgliedstaaten zu ermöglichen, relevante 

Informationen auszutauschen, die Risiken für die öffentliche Gesundheit zu bewerten und sich in 

Bezug auf etwaige zum Schutz der öffentlichen Gesundheit notwendige Maßnahmen abzustimmen. 

Die Union ist bestrebt, rechtzeitig auf den schriftlichen Antrag des Vereinigten Königreichs zu 

reagieren. 

 

Zudem kann die Union das Vereinigte Königreich auffordern, zum Zwecke der Unterstützung des 

Informationsaustauschs und der Koordinierung im Zusammenhang mit der schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahr an einem Ausschuss teilzunehmen, der innerhalb der 

Union eingerichtet ist und aus Vertretern der Mitgliedstaatenzusammengesetzt ist. 

 

Beide Vereinbarungen werden vorübergehend getroffen und gelten keinesfalls länger als dies von 

einer der Vertragsparteien nach Konsultation der anderen Vertragspartei für die betreffende 

schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsgefahr für erforderlich erachtet wird. 

 

(4) Zum Zwecke des in Absatz 2 genannten Informationsaustauschs und allen gemäß Absatz 3 

gestellten Anträgen bestimmt jede Vertragspartei eine Kontaktstelle und setzt die andere 

Vertragspartei davon in Kenntnis. Ferner bemühen sich die Kontaktstellen darum, 

 

a) das gegenseitige Verständnis der Vertragsparteien in der Frage zu fördern, ob eine Gefahr 

eine schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsgefahr darstellt oder nicht; 

 

b) einvernehmliche Lösungen für alle technischen Fragen herbeizuführen, die sich aus der 

Durchführung dieses Titels ergeben. 
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(5) Das Vereinigte Königreich hält sich während der Dauer des im Zusammenhang mit einer 

bestimmten schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahr gewährten Zugangs an alle 

geltenden Bedingungen für die Nutzung des EWRS sowie die Geschäftsordnung des in Absatz 3 

genannten Ausschusses. Wenn nach dem erläuternden Austausch zwischen den Vertragsparteien 

 

a) die Union der Ansicht ist, dass das Vereinigte Königreich die oben genannten Bedingungen 

oder die oben genannte Geschäftsordnung nicht einhält, kann die Union den im Zusammen-

hang mit der betreffenden Gefahr gewährten Zugang des Vereinigten Königreichs zum EWRS 

bzw. seine diesbezügliche Teilnahme an diesem Ausschuss beenden; 

 

b) das Vereinigte Königreich der Ansicht ist, dass es die Bedingungen oder die Geschäfts-

ordnung nicht akzeptieren kann, kann es seine Teilnahme am EWRS in Bezug auf diese 

Gefahr bzw. seine diesbezügliche Teilnahme an diesem Ausschuss zurücknehmen. 

 

(6) Soweit dies in ihrem wechselseitigen Interesse liegt, arbeiten die Vertragsparteien auf dem 

Gebiet der Prävention und Erkennung von bestehenden und aufkommenden Gefahren für die 

Gesundheitssicherheit sowie der Vorbereitung und Reaktion auf derartige Gefahren in 

internationalen Gremien zusammen. 

 

(7) Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und die 

entsprechende Stelle im Vereinigten Königreich, die für Überwachung, Seucheninformationen und 

wissenschaftliche Gutachten zu Infektionskrankheiten zuständig ist, arbeiten bei technischen und 

wissenschaftlichen Fragen, die im wechselseitigen Interesse der Vertragsparteien liegen, zusammen 

und können zu diesem Zweck eine Vereinbarung schließen. 
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TITEL II 

 

CYBERSICHERHEIT 

 

 

ARTIKEL 703 

 

Dialog zu Cyberfragen 

 

Die Vertragsparteien sind bestrebt, einen regelmäßigen Dialog zum Austausch von Informationen 

über relevante politische Entwicklungen, auch in Bezug auf internationale Sicherheit, Sicherheit 

neuer Technologien, Internet-Governance, Cybersicherheit, Cyberabwehr und Cyberkriminalität, 

einzurichten. 

 

 

ARTIKEL 704 

 

Zusammenarbeit in Cyberfragen 

 

(1) Soweit dies in ihrem wechselseitigen Interesse liegt, arbeiten die Vertragsparteien bei 

Cyberfragen unter Anwendung des geltenden Völkerrechts und von internationalen Normen für 

verantwortungsvolles staatliches Verhalten zusammen, indem sie mit dem Ziel der Förderung und 

des Schutzes eines offenen, freien, stabilen, friedlichen und sicheren Cyberraums bewährte 

Verfahren austauschen und gemeinsame praktische Maßnahmen sowie regionale vertrauensbildende 

Maßnahmen im Bereich der Cybersicherheit durchführen. 
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(2) Die Vertragsparteien sind ferner bestrebt, in einschlägigen internationalen Gremien und Foren 

zusammenzuarbeiten, und sie sind bestrebt, die globale Cyberabwehrfähigkeit zu stärken und die 

Fähigkeit von Drittstaaten zur wirksamen Bekämpfung von Cyberkriminalität zu verbessern. 

 

 

ARTIKEL 705 

 

Zusammenarbeit mit dem Computer-Notfallteam – Europäische Union 

 

Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Lenkungsausschusses des Computer-Notfallteams – 

Europäische Union (CERT-EU) arbeiten das CERT-EU und das nationale Computer-Notfallteam 

des Vereinigten Königreichs auf freiwilliger Basis, rechtzeitig und auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit zusammen, um Informationen über Instrumente und Methoden wie Techniken, 

Taktiken, Verfahren und bewährte Verfahren sowie allgemeine Bedrohungen und Schwachstellen 

auszutauschen. 
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ARTIKEL 706 

 

Beteiligung an besonderen Tätigkeiten  

der gemäß der Richtlinie (EU) 2016/1148 eingerichteten Kooperationsgruppe 

 

(1) Die zuständigen nationalen Behörden des Vereinigten Königreichs können im Hinblick auf 

die Förderung der Zusammenarbeit bei der Cybersicherheit unter Gewährleistung der Unabhängig-

keit des Beschlussfassungsprozesses der Union nach Aufforderung durch den Vorsitzenden der 

Kooperationsgruppe, um die das Vereinigte Königreich auch ersuchen kann, in Absprache mit der 

Kommission an folgenden Tätigkeiten der Kooperationsgruppe teilnehmen: 

 

a) Austausch bewährter Verfahren beim Aufbau von Kapazitäten zur Gewährleistung der 

Sicherheit von Netz- und Informationssystemen; 

 

b) Austausch von Informationen im Hinblick auf Übungen bezüglich der Sicherheit von Netz- 

und Informationssystemen; 

 

c) Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewährten Verfahren zu Risiken und 

Vorfällen; 

 

d) Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zu Sensibilisierung, Ausbildungs-

programmen und Schulungen und 

 

e) Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zu Forschung und Entwicklung 

bezüglich der Sicherheit von Netz- und Informationssystemen. 
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(2) Jeglicher Austausch von Informationen, Erfahrungen oder bewährten Verfahren zwischen der 

Kooperationsgruppe und den zuständigen nationalen Behörden des Vereinigten Königreichs erfolgt 

freiwillig und gegebenenfalls gegenseitig. 

 

 

ARTIKEL 707 

 

Zusammenarbeit mit der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit  

(ENISA) 

 

(1) Um die Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit bei gleichzeitiger Gewährleistung 

der Autonomie des Beschlussfassungsprozesses der Union zu fördern, kann sich das Vereinigte 

Königreich auf Einladung des Verwaltungsrats der Agentur der Europäischen Union für 

Cybersicherheit (ENISA), um die das Vereinigte Königreich auch ersuchen kann, an folgenden 

Tätigkeiten der ENISA beteiligen: 

 

a) Kapazitätsaufbau; 

 

b) Wissen und Information und 

 

c) Sensibilisierung und Bildung. 
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(2) Die Bedingungen für die Teilnahme des Vereinigtem Königreichs an den in Absatz 1 

genannten Tätigkeiten der ENISA, einschließlich eines angemessenen finanziellen Beitrags, werden 

in Arbeitsvereinbarungen festgelegt, die der Verwaltungsrat der ENISA vorbehaltlich der 

vorherigen Genehmigung durch die Kommission und mit dem Einverständnis des Vereinigten 

Königreichs annimmt. 

 

(3) Der Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewährten Verfahren zwischen der 

ENISA und dem Vereinigten Königreich erfolgt freiwillig und gegebenenfalls gegenseitig. 
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TEIL FÜNF 

 

TEILNAHME AN PROGRAMMEN DER UNION,  

GRUNDSATZ DER WIRTSCHAFTLICHKEIT DER HAUSHALTSFÜHRUNG  

UND FINANZBESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 708 

 

Anwendungsbereich 

 

(1) Dieser Teil gilt für die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an Programmen und 

Tätigkeiten der Union sowie an Dienstleistungen im Rahmen dieser Programme und Tätigkeiten, 

insoweit als die Vertragsparteien eine Teilnahme des Vereinigten Königreichs vereinbart haben. 

 

(2) Dieser Teil gilt nicht für die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an Kohäsions-

programmen im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ oder ähnlichen 

Programmen mit demselben Ziel, die auf der Grundlage der für diese Programme geltenden 

Basisrechtsakte eines oder mehrerer Organe der Union erfolgt. 

 

Die Teilnahmebedingungen für die in Unterabsatz 1 genannten Programme werden in dem jeweils 

anwendbaren Basisrechtsakt und der auf dessen Grundlage geschlossenen Finanzierungs-

vereinbarung festgelegt. Über die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an diesen Programmen 

vereinbaren die Vertragsparteien Bestimmungen mit ähnlicher Wirkung wie Kapitel 2. 
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ARTIKEL 709 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Teils bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Basisrechtsakt“ 

 

i) einen Rechtsakt eines oder mehrerer Organe der Union zur Einrichtung eines 

Programms oder einer Tätigkeit, der die Rechtsgrundlage für eine Maßnahme und die 

Ausführung der entsprechenden im Haushaltsplan der Union ausgewiesenen Ausgaben 

oder der durch den Unionshaushalt unterlegten Haushaltsgarantie bildet, einschließlich 

etwaiger Änderungen und einschlägiger Rechtsakte eines Unionsorgans zur Ergänzung 

oder Durchführung dieses Rechtsakts, mit Ausnahme derjenigen, die Arbeitsprogramme 

annehmen, oder 

 

ii) einen Rechtsakt eines oder mehrerer Organe der Union zur Einrichtung einer aus dem 

Unionshaushalt finanzierten Tätigkeit, die kein Programm ist; 

 

b) „Finanzierungsvereinbarung“ Vereinbarungen in Bezug auf Programme oder Tätigkeiten der 

Union gemäß Protokoll I über Programme und Tätigkeiten, an denen das Vereinigte 

Königreich teilnimmt, zur Durchführung der Unionsfinanzierung, wie Finanzhilfeverein-

barungen, Beitragsvereinbarungen, Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarungen, 

Finanzierungsabkommen und Garantievereinbarungen; 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 5/de 3 

c) „sonstige Regeln im Zusammenhang mit der Durchführung des Programms und der Tätigkeit 

der Union“ Regeln, die in der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 (im Folgenden „Haushaltsordnung“) für den Gesamthaushalt der 

Union, im Arbeitsprogramm oder in den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

oder in anderen Vergabeverfahren der Union festgelegt sind; 

 

d) „Union“ die Union oder die Europäische Atomgemeinschaft oder beide, je nach 

Zusammenhang; 

 

e) „Vergabeverfahren der Union“ ein Verfahren zur Gewährung von Unionsmitteln, das von der 

Union oder von mit der Verwendung von Unionsmitteln betrauten Personen oder 

Einrichtungen eingeleitet wird; 

 

f) „Rechtsträger des Vereinigten Königreichs“ jede Art von Rechtsträger (natürliche Person, 

juristische Person oder sonstiger Rechtsträger), der an den Tätigkeiten eines Programms oder 

einer Tätigkeit der Union im Einklang mit dem Basisrechtsakt teilnehmen kann und im 

Vereinigten Königreich wohnhaft oder niedergelassen ist. 

 

 

                                                 
1 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 
(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 
Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 
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KAPITEL 1 

 

TEILNAHME DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS  

AN PROGRAMMEN UND TÄTIGKEITEN DER UNION 

 

 

ABSCHNITT 1 

 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME  

AN PROGRAMMEN UND TÄTIGKEITEN DER UNION 

 

 

ARTIKEL 710 

 

Einrichtung der Teilnahme 

 

(1) Das Vereinigte Königreich nimmt an den ihm offenstehenden Programmen und Tätigkeiten 

der Union, die in einem Protokoll über Programme und Tätigkeiten der Union, an denen das 

Vereinigte Königreich teilnimmt (Protokoll I) genannt sind, oder in Ausnahmefällen an Teilen 

dieser Programme und Tätigkeiten teil und trägt zu diesen bei. 

 

(2) Protokoll I wird zwischen den Vertragsparteien vereinbart. Es wird vom Sonderausschuss für 

die Teilnahme an Programmen der Union angenommen und gegebenenfalls geändert. 
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(3) In Protokoll I 

 

a) werden die Programme und Tätigkeiten der Union oder in Ausnahmefällen die Teile dieser 

Programme und Tätigkeiten bestimmt, an denen das Vereinigte Königreich teilnimmt; 

 

b) wird die Dauer der Teilnahme festgelegt, das heißt, der Zeitraum, in dem das Vereinigte 

Königreich und Rechtsträger des Vereinigten Königreichs eine Finanzierung der Union 

beantragen oder mit der Durchführung einer Finanzierung der Union betraut werden können; 

 

c) werden die spezifischen Bedingungen für die Teilnahme des Vereinigten Königreichs und von 

Rechtsträgern des Vereinigten Königreichs festgelegt, einschließlich spezifischer Modalitäten 

für die Durchführung der finanziellen Bedingungen gemäß Artikel 714, spezifischer Modali-

täten des Korrekturmechanismus gemäß Artikel 716 und Bedingungen für die Teilnahme an 

Strukturen, die für die Zwecke der Durchführung dieser Programme oder Tätigkeiten der 

Union geschaffen wurden. Solche Bedingungen müssen mit diesem Abkommen sowie mit 

den Basisrechtsakten und Rechtsakten eines oder mehrerer Organe der Union zur Einrichtung 

solcher Strukturen im Einklang stehen; 

 

d) werden gegebenenfalls die Höhe des Beitrags des Vereinigten Königreichs zu einem 

Programm der Union, das im Rahmen eines Finanzinstruments oder einer Haushaltsgarantie 

durchgeführt wird, sowie spezifische Modalitäten gemäß Artikel 717 festgelegt. 
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ARTIKEL 711 

 

Einhaltung der Programmregeln 

 

(1) Das Vereinigte Königreich nimmt gemäß den Bedingungen, die in diesem Abkommen, den 

Basisrechtsakten und sonstigen Vorschriften für die Durchführung von Programmen und Tätig-

keiten der Union festgelegt wurden, an den in Protokoll I genannten Programmen und Tätigkeiten 

der Union oder Teilen davon teil. 

 

(2) Die in Absatz 1 genannten Bedingungen umfassen 

 

a) die Teilnahmeberechtigung von Rechtsträgern des Vereinigten Königreichs und alle sonstigen 

Teilnahmevoraussetzungen im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich, 

insbesondere in Bezug auf Herkunft, Ort der Tätigkeit oder Staatsangehörigkeit; 

 

b) die Bedingungen für die Einreichung, Bewertung und Auswahl der Anträge sowie für die 

Durchführung der Maßnahmen durch teilnahmefähige Stellen des Vereinigten Königreichs. 

 

(3) Die in Absatz 2 Buchstabe b genannten Bedingungen entsprechen denjenigen, die für 

teilnahmefähige Rechtsträger in den Mitgliedstaaten gelten, außer in hinreichend begründeten 

Ausnahmefällen gemäß den in Absatz 1 genannten Bedingungen. Jede Vertragspartei kann den 

Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union davon in Kenntnis setzen, dass 

hinreichend begründete Ausschlüsse erörtert werden sollten. 
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ARTIKEL 712 

 

Teilnahmebedingungen 

 

(1) Die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an einem Programm oder einer Tätigkeit der 

Union oder an Teilen davon gemäß Artikel 708 setzt voraus, dass das Vereinigte Königreich 

 

a) im Rahmen seiner internen Rechtsvorschriften alle erdenklichen Anstrengungen unternimmt, 

um die Einreise und den Aufenthalt von Personen, die an der Durchführung dieser 

Programme und Tätigkeiten, oder Teilen davon, beteiligt sind, einschließlich Studenten, 

Forschern, Praktikanten oder Freiwilligen, zu erleichtern; 

 

b) soweit dies der Kontrolle der Behörden des Vereinigten Königreichs unterliegt, sicherstellt, 

dass die Bedingungen für den Zugang der unter Buchstabe a genannten Personen zu Dienst-

leistungen im Vereinigten Königreich, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

Durchführung der Programme oder Tätigkeiten stehen, dieselben sind wie für britische 

Staatsangehörige, einschließlich etwaiger Gebühren; 

 

c) in Bezug auf die Beteiligung, die den Austausch von Verschlusssachen oder nicht als 

Verschlusssache eingestuften vertraulichen Informationen oder den Zugang dazu umfasst, 

geeignete Vereinbarungen gemäß Artikel 777 geschlossen hat. 
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(2) In Bezug auf die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an einem Programm oder einer 

Tätigkeit der Union oder Teilen davon gemäß Artikel 708 verfahren die Union und ihre 

Mitgliedstaaten wie folgt: 

 

a) sie unternehmen im Rahmen der Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten alle 

erdenklichen Anstrengungen, um die Einreise und den Aufenthalt von Staatsangehörigen des 

Vereinigten Königreichs, die an der Durchführung dieser Programme und Tätigkeiten, oder 

Teilen davon, beteiligt sind, einschließlich Studenten, Forschern, Praktikanten oder 

Freiwilligen, zu erleichtern; 

 

b) sie gewährleisten, soweit dies der Kontrolle der Union und der Behörden der Mitgliedstaaten 

unterliegt, dass die unter Buchstabe a genannten Bedingungen für den Zugang von Staats-

angehörigen des Vereinigten Königreichs zu Dienstleistungen in der Union, die in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung der Programme oder Tätigkeiten 

stehen, dieselben sind wie für Unionsbürger, einschließlich etwaiger Gebühren. 

 

(3) In Protokoll I können weitere spezifische Bedingungen in Bezug auf diesen Artikel festgelegt 

werden, die für die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an einem Programm oder einer 

Tätigkeit der Union oder an Teilen davon erforderlich sind. 

 

(4) Dieser Artikel lässt Artikel 711 unberührt. 

 

(5) Dieser Artikel und Artikel 718 gelten unbeschadet etwaiger Vereinbarungen zwischen dem 

Vereinigten Königreich und Irland über das einheitliche Reisegebiet. 
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ARTIKEL 713 

 

Teilnahme des Vereinigten Königreichs an der Verwaltung von Programmen oder Tätigkeiten 

 

(1) Vertreter oder Sachverständige des Vereinigten Königreichs oder vom Vereinigten 

Königreich benannte Sachverständige können als Beobachter an den Ausschüssen, Sitzungen von 

Expertengruppen oder sonstigen ähnlichen Sitzungen teilnehmen, an denen Vertreter oder 

Sachverständige der Mitgliedstaaten oder von den Mitgliedstaaten benannte Sachverständige 

teilnehmen und die die Europäische Kommission bei der Durchführung und Verwaltung der 

Programme, Tätigkeiten oder Teile davon, an denen das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 708 

teilnimmt, unterstützen oder die von der Europäischen Kommission im Hinblick auf die Durch-

führung des Rechts der Union in Bezug auf diese Programme, Tätigkeiten oder Teile davon 

eingerichtet werden, es sei denn, es handelt sich um Punkte, die nur den Mitgliedstaaten 

vorbehalten sind oder sich auf ein Programm oder eine Tätigkeit beziehen, an dem bzw. der das 

Vereinigte Königreich nicht teilnimmt. Die Vertreter oder Sachverständigen des Vereinigten 

Königreichs oder die vom Vereinigten Königreich benannten Sachverständigen dürfen bei der 

Abstimmung nicht anwesend sein. Das Vereinigte Königreich wird über das Ergebnis der 

Abstimmung unterrichtet. 

 

(2) Werden Sachverständige oder Gutachter nicht auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit 

ernannt, so darf die Staatsangehörigkeit kein Grund dafür sein, Staatsangehörige des Vereinigten 

Königreichs auszuschließen. 
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(3) Vorbehaltlich der Bedingungen des Absatzes 1 gelten für die Teilnahme der Vertreter des 

Vereinigten Königreichs an den in Absatz 1 genannten Sitzungen oder an anderen Sitzungen im 

Zusammenhang mit der Durchführung von Programmen und Tätigkeiten dieselben Regeln und 

Verfahren wie für Vertreter der Mitgliedstaaten, insbesondere in Bezug auf das Rederecht, den 

Erhalt von Informationen und Unterlagen, sofern es sich nicht um Punkte handelt, die nur den 

Mitgliedstaaten vorbehalten sind oder sich auf Programme oder Tätigkeiten beziehen, an denen das 

Vereinigte Königreich nicht teilnimmt, und die Erstattung von Reise- und Aufenthaltskosten. 

 

(4) In Protokoll I können weitere Modalitäten für die Teilnahme von Sachverständigen sowie für 

die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an Verwaltungsräten und Strukturen festgelegt werden, 

die zum Zwecke der Durchführung der in Protokoll I definierten Programme oder Tätigkeiten der 

Union eingerichtet werden. 

 

 

ABSCHNITT 2 

 

VORSCHRIFTEN FÜR DIE FINANZIERUNG DER TEILNAHME  

AN PROGRAMMEN UND TÄTIGKEITEN DER UNION 

 

 

ARTIKEL 714 

 

Finanzielle Bedingungen 

 

(1) Die Teilnahme des Vereinigten Königreichs oder von Rechtsträgern des Vereinigten 

Königreichs an Programmen oder Tätigkeiten der Union oder Teilen davon erfolgt unter der 

Voraussetzung, dass das Vereinigte Königreich einen finanziellen Beitrag zu den entsprechenden 

Finanzmitteln aus dem Unionshaushalt leistet. 
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(2) Der finanzielle Beitrag erfolgt als Summe aus: 

 

a) einer Teilnahmegebühr und 

 

b) einem operativen Beitrag. 

 

(3) Der finanzielle Beitrag wird in Form einer jährlichen Zahlung in einer oder mehreren Raten 

geleistet. 

 

(4) Unbeschadet des Artikels 733 beträgt die Teilnahmegebühr 4 % des jährlichen operativen 

Beitrags und unterliegt keinen rückwirkenden Anpassungen, außer in Bezug auf die Aussetzung 

nach Artikel 718 Absatz 7 Buchstabe b und die Beendigung nach Artikel 720 Absatz 6 Buchstabe c. 

Ab dem Jahr 2028 kann die Höhe der Teilnahmegebühr vom Sonderausschuss für die Teilnahme an 

Programmen der Union angepasst werden. 

 

(5) Der operative Beitrag deckt operative Ausgaben und Unterstützungsausgaben und kommt 

sowohl bei den Mitteln für Verpflichtungen als auch bei den Mitteln für Zahlungen zu den Beträgen 

hinzu, die im endgültig erlassenen Unionshaushaltsplan für Programme, Tätigkeiten oder 

ausnahmsweise Teile davon vorgesehen sind und die sich gegebenenfalls um in Protokoll I 

definierte externe zweckgebundene Einnahmen erhöhen, die nicht aus finanziellen Beiträgen zu 

Programmen und Tätigkeiten der Union von anderen Gebern resultieren. 
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(6) Der operative Beitrag beruht auf einem Beitragsschlüssel, der definiert ist als das Verhältnis 

des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Vereinigten Königreichs zu Marktpreisen zum BIP der Union 

zu Marktpreisen. Die zugrunde zu legenden BIP zu Marktpreisen sind die aktuellsten zum 1. Januar 

des Jahres, in dem die jährliche Zahlung erfolgt, gemäß den Angaben des Statistischen Amtes der 

Europäischen Union (EUROSTAT), sobald die in Artikel 730 genannte Regelung Anwendung 

findet und die Regeln dieser Vereinbarung eingehalten werden. Vor Anwendung dieser Regelung 

ist das BIP des Vereinigten Königreichs das BIP, das auf der Grundlage von Daten der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ermittelt wird. 

 

(7) Der operative Beitrag basiert auf der Anwendung des Beitragsschlüssels auf die im endgültig 

erlassenen Unionshaushaltsplan für das betreffende Jahr zur Finanzierung der Programme oder 

Tätigkeiten der Union oder ausnahmsweise Teilen davon, an denen das Vereinigte Königreich 

teilnimmt, ursprünglich vorgesehenen Mittel für Verpflichtungen mit der in Absatz 5 beschriebenen 

Erhöhung. 

 

(8) Der operative Beitrag zu einem Programm, einer Tätigkeit oder einem Teil davon für ein 

Jahr N kann in einem oder mehreren Folgejahren auf der Grundlage der Mittelbindungen, die in 

Bezug auf die Mittel für Verpflichtungen dieses Jahres vorgenommen wurden, deren Umsetzung in 

rechtliche Verpflichtungen und deren Aufhebung rückwirkend nach oben oder unten angepasst 

werden. 
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Die erste Anpassung erfolgt im Jahr N+1, wenn der ursprüngliche Beitrag um die Differenz 

zwischen dem ursprünglichen Beitrag und einem angepassten Beitrag nach oben oder unten 

angepasst wird, wobei der Beitragsschlüssel des Jahres N auf die Summe folgender Beträge 

angewandt wird: 

 

a) den Betrag der Mittelbindungen, die für im Jahr N im Rahmen des erlassenen Haushaltsplans 

der Europäischen Union bewilligte Mittel für Verpflichtungen und für aufgehobene 

Mittelbindungen vorgenommen wurden und 

 

b) der am Ende des Jahres N verfügbaren in Protokoll I definierten etwaigen externen 

zweckgebundenen Einnahmen, die nicht aus finanziellen Beiträgen zu Programmen und 

Tätigkeiten der Union von anderen Gebern resultieren. 

 

Bis alle Mittelbindungen, die aus Mitteln für Verpflichtungen aus dem Jahr N finanziert werden und 

spätestens drei Jahre nach Ende des Programms oder nach Ablauf des mehrjährigen Finanzrahmens 

für das Jahr N – je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt – ausgezahlt oder aufgehoben 

wurden, berechnet die Union in jedem folgenden Jahr eine Anpassung des Beitrags des Jahres N, 

indem sie den Beitrag des Vereinigten Königreichs um den Betrag herabsetzt, der sich aus der 

Anwendung des Beitragsschlüssels des Jahres N auf die jährlich freigegebenen Mittelbindungen für 

Mittelbindungen des Jahres N, die aus dem Unionshaushalt finanziert werden, oder aus wieder 

aufgehobenen Mittelbindungen ergibt. 

 

Werden in Protokoll I definierte externe zweckgebundene Einnahmen, die nicht aus finanziellen 

Beiträgen zu Programmen und Tätigkeiten der Union von anderen Gebern resultieren, annulliert, so 

wird der Beitrag des Vereinigten Königreichs um den Betrag verringert, der sich ergibt, wenn der 

Beitragsschlüssel des Jahres N auf den annullierten Betrag angewandt wird. 
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Im Jahr N+2 oder in den Folgejahren wird der Beitrag des Vereinigten Königreichs für das Jahr N 

nach den Anpassungen gemäß dem zweiten, dritten und vierten Unterabsatz ebenfalls um einen 

Betrag gekürzt, der sich aus der Multiplikation des Beitrags des Vereinigten Königreichs für das 

Jahr N und des Verhältnisses zwischen 

 

a) den rechtlichen Verpflichtungen des Jahres N, die aus im Jahr N verfügbaren Mitteln für 

Verpflichtungen finanziert wurden und wettbewerbliche Vergabeverfahren betreffen, 

 

i) bei denen das Vereinigte Königreich und Rechtsträger des Vereinigten Königreichs 

ausgeschlossen wurden, oder 

 

ii) bei denen der Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union nach dem 

Verfahren des Artikels 715 entschieden hat, dass das Vereinigte Königreich oder die 

Rechtsträger des Vereinigten Königreichs quasi ausgeschlossen waren, oder 

 

iii) bei denen die Antragsfrist während der Aussetzung gemäß Artikel 718 oder nach dem 

Wirksamwerden der Kündigung gemäß Artikel 720 endete, oder 

 

iv) bei denen die Beteiligung von Rechtsträgern des Vereinigten Königreichs und des 

Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 722 Absatz 3 beschränkt wurde, und 

 

b) dem Gesamtbetrag der rechtlichen Verpflichtungen, die mit Mitteln für Verpflichtungen des 

Jahres N finanziert wurden, ergibt. 
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Dieser Betrag der rechtlichen Verpflichtungen entspricht sämtlichen im Jahr N vorgenommenen 

Mittelbindungen nach Abzug der im Jahr N+1 aufgehobenen Beträge dieser Mittelbindungen. 

 

(9) Die Union stellt dem Vereinigten Königreich auf Ersuchen Informationen über seine 

finanzielle Beteiligung bereit, wie sie in den auf Haushalt, Rechnungslegung, Leistung und 

Bewertung bezogenen Informationen enthalten sind, die den Haushalts- und Entlastungsbehörden 

der Union über Programme und Tätigkeiten der Union, an denen das Vereinigte Königreich 

teilnimmt, zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen werden unter gebührender 

Beachtung der Vertraulichkeits- und Datenschutzbestimmungen der Union und des Vereinigten 

Königreichs bereitgestellt, und zwar unbeschadet der Informationen, zu deren Erhalt das Vereinigte 

Königreich gemäß Kapitel 2 berechtigt ist. 

 

(10) Sämtliche Beiträge des Vereinigten Königreichs oder Zahlungen der Union sowie die 

Berechnung der fälligen oder zu erhaltenden Beträge erfolgen in Euro. 

 

(11) Vorbehaltlich Absatz 5 und Absatz 8 Unterabsatz 2 dieses Artikels sind die Einzel-

bestimmungen für die Durchführung dieses Artikels in Anhang 47 enthalten. Anhang 47 kann durch 

den Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union geändert werden. 
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ARTIKEL 715 

 

Quasi-Ausschluss vom wettbewerblichen Finanzhilfevergabeverfahren 

 

(1) Ist das Vereinigte Königreich der Auffassung, dass bestimmte Bedingungen, die in einem 

wettbewerblichen Finanzhilfevergabeverfahren festgelegt sind, einen Quasi-Ausschluss von 

Rechtsträgern des Vereinigten Königreichs zur Folge haben, so teilt es dies dem Sonderausschuss 

für die Teilnahme an Programmen der Union vor Ablauf der Antragsfrist des betreffenden 

Verfahrens mit und legt eine Begründung vor. 

 

(2) Innerhalb von drei Monaten nach der Antragsfrist des betreffenden Vergabeverfahrens prüft 

der Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union die Notifikation gemäß Absatz 1, 

sofern die Teilnahmequote der Rechtsträger des Vereinigten Königreichs bei dem betreffenden 

Vergabeverfahren mindestens 25 % niedriger ist als 

 

a) die durchschnittliche Teilnahmequote der Rechtsträger des Vereinigten Königreichs bei 

vergleichbaren wettbewerblichen Vergabeverfahren, die in den drei Jahren vor der 

Notifikation eingeleitet wurden und keine solche Bedingung enthielten, oder 

 

b) – sofern es keine vergleichbaren wettbewerblichen Vergabeverfahren gibt – die 

durchschnittliche Teilnahmequote der Rechtsträger des Vereinigten Königreichs bei allen 

wettbewerblichen Vergabeverfahren, die im Rahmen des Programms oder gegebenenfalls des 

vorhergehenden Programms in den 3 Jahren vor der Notifikation eingeleitet wurden. 
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(3) Der Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union entscheidet zum Ende des 

in Absatz 2 genannten Zeitraums, ob unter Berücksichtigung der vom Vereinigten Königreich 

gemäß Absatz 1 vorgelegten Begründung und der effektiven Teilnahmequote an dem betreffenden 

Vergabeverfahren ein Quasi-Ausschluss der Rechtsträger des Vereinigten Königreichs von dem 

betreffenden Vergabeverfahren vorlag. 

 

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 entspricht die Teilnahmequote dem Verhältnis zwischen 

der Anzahl der von Rechtsträgern des Vereinigten Königreichs eingereichten Anträge und der 

Anzahl der Anträge, die insgesamt im Rahmen desselben Vergabeverfahrens eingereicht wurden. 

 

 

ARTIKEL 716 

 

Programme, für die ein automatischer Korrekturmechanismus gilt 

 

(1) Ein automatischer Korrekturmechanismus gilt für diejenigen Programme, Tätigkeiten oder 

Teile davon der Union, für die in Protokoll I die Anwendung eines automatischen Korrektur-

mechanismus vorgesehen ist. Die Anwendung dieses automatischen Korrekturmechanismus kann 

auf Teile des Programms oder der Tätigkeit gemäß Protokoll I beschränkt werden, die durch 

Finanzhilfen umgesetzt werden, für die wettbewerbliche Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen durchgeführt werden. Einzelbestimmungen zur Bestimmung der Teile des Programms 

oder der Tätigkeit, auf die der automatische Korrekturmechanismus Anwendung findet oder nicht, 

können in Protokoll I festgelegt werden. 
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(2) Der Betrag der automatischen Korrektur für ein Programm oder eine Tätigkeit oder Teile 

davon entspricht der Differenz zwischen den ursprünglichen Beträgen der rechtlichen 

Verpflichtungen, die tatsächlich mit dem Vereinigten Königreich oder Rechtsträgern des 

Vereinigten Königreichs eingegangen wurden und die aus den Mitteln für Verpflichtungen des 

betreffenden Jahres finanziert wurden, und dem entsprechenden vom Vereinigten Königreich 

gezahlten operativen Beitrag wie gemäß Artikel 714 Absatz 8 angepasst, ausschließlich der 

Unterstützungsausgaben, für denselben Zeitraum, sofern dieser Betrag positiv ist. 

 

(3) Jeder in Absatz 2 genannte Betrag, der in jedem der beiden aufeinander folgenden Jahre 8 % 

des gemäß Artikel 714 Absatz 8 angepassten entsprechenden Beitrags des Vereinigten Königreichs 

zu dem Programm übersteigt, ist vom Vereinigten Königreich als zusätzlicher Beitrag im Rahmen 

des automatischen Korrekturmechanismus für jedes dieser beiden Jahre zu entrichten. 

 

(4) Detaillierte Vorschriften für die Festlegung der entsprechenden Beträge der rechtlichen 

Verpflichtungen nach Absatz 2 dieses Artikels, auch im Falle von Konsortien, und für die 

Berechnung der automatischen Berichtigung können in Protokoll I festgelegt werden. 
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ARTIKEL 717 

 

Finanzierung in Bezug auf Programme, die mithilfe von Finanzierungsinstrumenten  

oder Haushaltsgarantien durchgeführt werden 

 

(1) Nimmt das Vereinigte Königreich an einem Programm oder einer Tätigkeit der Union oder 

einem Teil davon teil, wobei die Durchführung mithilfe eines Finanzinstruments oder einer 

Haushaltsgarantie erfolgt, so wird der Beitrag des Vereinigten Königreichs zu Programmen, deren 

Durchführung mittels Finanzinstrumenten oder Haushaltsgarantien im Rahmen des Haushalts der 

Union, der gemäß Titel X der Haushaltsordnung für den Gesamthaushalt der Union durchgeführt 

wird, erfolgt, in Form von Barmitteln gezahlt. Durch den in bar gezahlten Beitrag erhöht sich die 

Haushaltsgarantie der Union oder die Finanzausstattung des Finanzierungsinstruments. 
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(2) Nimmt das Vereinigte Königreich an einem in Absatz 1 genannten Programm teil, das von der 

Europäischen Investitionsbank-Gruppe durchgeführt wird, so zahlt das Vereinigte Königreich, falls 

die Europäische Investitionsbank-Gruppe Verluste zu decken hat, die nicht durch die Garantie aus 

dem Haushalt der Europäischen Union gedeckt sind, einen Prozentsatz dieser Verluste an die 

Europäische Investitionsbank-Gruppe, der dem Verhältnis aus dem Bruttoinlandsprodukt zu Markt-

preisen des Vereinigten Königreichs zur Summe der Bruttoinlandsprodukte zu Marktpreisen der 

Mitgliedstaaten, des Vereinigten Königreichs und aller anderen an diesem Programm teilnehmen-

den Drittländer entspricht. Das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen ist das letzte verfügbare 

Bruttoinlandsprodukt zum 1. Januar des Jahres, in dem die Zahlung gemäß EUROSTAT fällig ist, 

sobald die in Artikel 730 genannte Regelung Anwendung findet und die Regeln dieser 

Vereinbarung eingehalten werden. Vor Anwendung dieser Regelung ist das BIP des Vereinigten 

Königreichs das BIP, das auf der Grundlage der von der OECD bereitgestellten Daten ermittelt 

wird. 

 

(3) Die Modalitäten für die Durchführung dieses Artikels, insbesondere die Gewährleistung, dass 

das Vereinigte Königreich seinen Anteil an nicht verwendeten Beiträgen zu Haushaltsgarantien und 

Finanzierungsinstrumenten erhält, werden in Protokoll I gegebenenfalls näher ausgeführt. 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 5/de 21 

ABSCHNITT 3 

 

AUSSETZUNG UND KÜNDIGUNG DER TEILNAHME AN PROGRAMMEN DER UNION 

 

 

ARTIKEL 718 

 

Aussetzung der Teilnahme des Vereinigten Königreichs  

an einem Programm der Union durch die Union 

 

(1) Die Union kann die Anwendung von Protokoll I in Bezug auf ein oder mehrere Programme 

oder eine oder mehrere Tätigkeiten der Union oder ausnahmsweise Teile davon nach Maßgabe 

dieses Artikels einseitig aussetzen, wenn das Vereinigte Königreich seinen finanziellen Beitrag 

gemäß Abschnitt 2 dieses Kapitels nicht zahlt oder wenn das Vereinigte Königreich in Bezug auf 

eine der nachstehenden Bedingungen, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Teilnahme des Vereinigten 

Königreichs an einem Programm, einer Tätigkeit oder ausnahmsweise Teilen davon vereinbart und 

in das Protokoll I aufgenommen wurde, galten, wesentliche Änderungen einführt und diese 

Änderungen sich in erheblichem Maße auf deren Durchführung auswirken: 

 

a) die Bedingungen, die für die Einreise in das Vereinigte Königreich und den dortigen 

Aufenthalt von Personen, einschließlich Studenten, Forschern, Praktikanten oder Freiwilligen, 

gelten, die an der Durchführung dieser Programme, Tätigkeiten oder von Teilen davon 

mitwirken. Dies gilt insbesondere, wenn das Vereinigte Königreich eine Änderung seines 

internen Rechts in Bezug auf die Einreise- und Aufenthaltsbedingungen dieser Personen 

vornimmt, die eine Diskriminierung zwischen den Mitgliedstaaten zur Folge hat; 
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b) die Kosten, einschließlich Gebühren, die für die in Buchstabe a genannten Personen bei der 

Ausführung der Tätigkeiten anfallen, die sie zur Durchführung des Programms ausführen 

müssen; 

 

c) die in Artikel 712 Absatz 3 genannten Bedingungen werden geändert. 

 

(2) Die Union notifiziert dem Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union ihre 

Absicht, die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an dem betreffenden Programm oder der 

betreffenden Tätigkeit auszusetzen. Die Union legt den Umfang der Aussetzung fest und begründet 

dies hinreichend. Sofern die Union ihre Notifikation nicht zurückzieht, wird die Aussetzung 

45 Tage nach dem Tag der Notifikation durch die Union wirksam. Der Tag, an dem die Aussetzung 

wirksam wird, gilt für die Zwecke dieses Artikels als Stichtag der Aussetzung. 

 

Vor der Notifikation und Aussetzung sowie während des Aussetzungszeitraums kann der Sonder-

ausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union geeignete Maßnahmen zur Vermeidung 

oder Aufhebung der Aussetzung erörtern. Gelangt der Sonderausschuss für die Teilnahme an 

Programmen der Union innerhalb des in Unterabsatz 1 genannten Zeitraums zu einer Einigung, die 

es ermöglicht, die Aussetzung zu vermeiden, so wird die Aussetzung nicht wirksam. 

 

In jedem Fall tritt der Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union innerhalb des 

Zeitraums von 45 Tagen zusammen, um die Angelegenheit zu erörtern. 
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(3) Das Vereinigte Königreich wird ab dem Stichtag der Aussetzung nicht mehr als Land 

behandelt, das an dem von der Aussetzung betroffenen Programm oder der von der Aussetzung 

betroffenen Tätigkeit der Union oder dem von der Aussetzung betroffenen Teil davon teilnimmt, 

und das Vereinigte Königreich und die Rechtsträger des Vereinigten Königreichs sind insbesondere 

nicht mehr gemäß den in Artikel 711 und in Protokoll I festgelegten Bedingungen in Bezug auf 

Vergabeverfahren der Union, die zu diesem Stichtag noch nicht abgeschlossen sind, teilnahme-

berechtigt. Ein Vergabeverfahren gilt als abgeschlossen, wenn als Ergebnis des Verfahrens 

rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden. 

 

(4) Die Aussetzung berührt keine rechtlichen Verpflichtungen, die vor dem Stichtag der 

Aussetzung eingegangen wurden. Für solche rechtlichen Verpflichtungen gilt dieses Abkommen 

weiterhin. 

 

(5) Sobald nach Auffassung des Vereinigten Königreichs die Bedingungen für eine Teilnahme 

wieder erfüllt sind, teilt es dies der Union mit und legt ihr alle einschlägigen Nachweise hierfür vor. 

 

Die Union prüft die Angelegenheit innerhalb von 30 Tagen ab dieser Notifikation und kann zu 

diesem Zweck das Vereinigte Königreich auffordern, zusätzliche Nachweise vorzulegen. Die Zeit, 

die für die Bereitstellung dieser zusätzlichen Nachweise erforderlich ist, fließt nicht in den 

Gesamtzeitraum für die Prüfung ein. 

 

Stellt die Union fest, dass die Bedingungen für eine Teilnahme wieder erfüllt sind, so teilt sie dem 

Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union ohne ungebührliche Verzögerung 

mit, dass die Aussetzung aufgehoben wird. Die Aufhebung wird am Tag nach dem Datum der 

Notifikation wirksam. 

 

Stellt die Union fest, dass die Bedingungen für eine Teilnahme weiterhin nicht erfüllt sind, so bleibt 

die Aussetzung in Kraft. 
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(6) Das Vereinigte Königreich wird wieder als Land behandelt, das an dem betreffenden 

Programm oder der betreffenden Tätigkeit der Union teilnimmt, und das Vereinigte Königreich und 

die Rechtsträger des Vereinigten Königreichs sind insbesondere wieder gemäß den in Artikel 711 

und in Protokoll I festgelegten Bedingungen im Rahmen dieses Programms oder dieser Tätigkeit 

der Union teilnahmeberechtigt für Vergabeverfahren der Union, die nach dem Datum, an dem die 

Aufhebung der Aussetzung wirksam wird, eingeleitet wurden und für solche, die vor diesem Datum 

eingeleitet wurden, sofern die Frist für die Einreichung von Anträgen noch nicht abgelaufen ist. 

 

(7) Wird die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an einem Programm, einer Maßnahme oder 

einem Teil davon ausgesetzt, so wird der während des Aussetzungszeitraums fällige Finanzbeitrag 

des Vereinigten Königreichs wie folgt festgesetzt: 

 

a) die Union berechnet den operativen Beitrag nach dem in Artikel 714 Absatz 8 Unterabsatz 5 

Buchstabe a Ziffer iii beschriebenen Verfahren neu; 

 

b) die Teilnahmegebühr wird entsprechend der Anpassung des operativen Beitrags angepasst. 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 5/de 25 

ARTIKEL 719 

 

Kündigung der Teilnahme des Vereinigten Königreichs 

 an einem Programm der Union durch die Union 

 

(1) Hat die Union innerhalb eines Jahres nach dem in Artikel 718 Absatz 2 genannten Stichtag 

die Aussetzung nach Artikel 718 nicht aufgehoben, so muss die Union 

 

a) überprüfen, unter welchen Bedingungen sie dem Vereinigten Königreich die Fortsetzung der 

Teilnahme an den betreffenden Programmen oder Tätigkeiten der Union oder Teilen davon 

anbieten kann, und dem Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union 

innerhalb von 45 Tagen nach Ablauf der einjährigen Aussetzungsfrist vorschlagen, Protokoll I 

diesen Bedingungen entsprechend zu ändern. Erzielt der Sonderausschuss innerhalb eines 

weiteren Zeitraums von 45 Tagen keine Einigung über diese Maßnahmen, so tritt die 

Kündigung gemäß Buchstabe b dieses Absatzes in Kraft; oder 

 

b) die Anwendung von Protokoll I in Bezug auf die betreffenden Programme oder Tätigkeiten 

der Union oder Teile davon gemäß dem vorliegenden Artikel einseitig kündigen, wobei die 

Auswirkung der in Artikel 718 genannten Änderung auf die Durchführung des Programms, 

der Tätigkeit oder ausnahmsweise der Teile davon oder der nicht gezahlte Beitragsbetrag 

berücksichtigt werden. 
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(2) Die Union notifiziert dem Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union ihre 

Absicht, die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an einem oder mehreren Programmen oder an 

einer oder mehreren Tätigkeiten der Union gemäß Absatz 1 Buchstabe b zu kündigen. Die Union 

legt den Umfang der Kündigung fest und begründet dies hinreichend. Sofern die Union ihre 

Notifikation nicht zurückzieht, wird die Kündigung 45 Tage nach dem Tag der Notifikation durch 

die Union wirksam. Der Tag, an dem die Kündigung wirksam wird, gilt für die Zwecke dieses 

Artikels als Stichtag der Kündigung. 

 

(3) Das Vereinigte Königreich wird ab dem Stichtag der Kündigung nicht mehr als Land 

behandelt, das an dem von der Kündigung betroffenen Programm bzw. der von der Kündigung 

betroffenen Tätigkeit der Union teilnimmt, und das Vereinigte Königreich und die Rechtsträger des 

Vereinigten Königreichs sind insbesondere nicht mehr gemäß den in Artikel 711 und in Protokoll I 

festgelegten Bedingungen in Bezug auf Vergabeverfahren der Union, die zu diesem Stichtag noch 

nicht abgeschlossen sind, teilnahmeberechtigt. Ein Vergabeverfahren gilt als abgeschlossen, wenn 

als Ergebnis des Verfahrens rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden. 

 

(4) Die Kündigung berührt keine rechtlichen Verpflichtungen, die vor dem in Artikel 718 

Absatz 2 genannten Stichtag der Aussetzung eingegangen wurden. Für solche rechtlichen 

Verpflichtungen gilt dieses Abkommen weiterhin. 
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(5) Wird die Anwendung von Protokoll I oder eines Teils davon in Bezug auf Programme oder 

Tätigkeiten oder ausnahmsweise Teile davon beendet, so 

 

a) ist der operative Beitrag zur Deckung von Unterstützungsausgaben im Zusammenhang mit 

bereits eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen bis zur Erfüllung dieser rechtlichen 

Verpflichtungen oder bis zum Ende des mehrjährigen Finanzrahmens, aus dem die rechtliche 

Verpflichtung finanziert wird, weiterhin zu entrichten; 

 

b) wird in den darauffolgenden Jahren abgesehen von dem unter Buchstabe a genannten Beitrag 

kein Beitrag geleistet. 

 

 

ARTIKEL 720 

 

Kündigung der Teilnahme an einem Programm oder einer Tätigkeit  

im Falle einer wesentlichen Änderung der Programme der Union 

 

(1) Das Vereinigte Königreich kann die Teilnahme an einem Programm oder einer Tätigkeit der 

Union oder einem Teil davon nach Protokoll I einseitig kündigen, wenn: 

 

a) der Basisrechtsakt dieses Programms oder dieser Tätigkeit der Union in einer Weise geändert 

wird, dass sich für die Teilnahme des Vereinigten Königreichs oder von Rechtsträgern des 

Vereinigten Königreichs an diesem Programm oder dieser Tätigkeit der Union insbesondere 

infolge einer Änderung der Ziele des Programms oder der Tätigkeit und der entsprechenden 

Maßnahmen erheblich geänderte Bedingungen ergeben; oder 
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b) der Gesamtbetrag der in Artikel 714 genannten Mittel für Verpflichtungen gegenüber der 

ursprünglichen Finanzausstattung des Programms oder der Maßnahme oder des Teils davon, 

an dem das Vereinigte Königreich teilnimmt, um mehr als 15 % erhöht wird und entweder die 

entsprechende Obergrenze des mehrjährigen Finanzrahmens erhöht oder der Betrag der in 

Artikel 714 Absatz 5 genannten externen Einnahmen für den gesamten Zeitraum der 

Beteiligung erhöht wurde; oder 

 

c) das Vereinigte Königreich oder Rechtsträger des Vereinigten Königreichs mit hinreichender 

Begründung von der Teilnahme an einem Teil eines Programms oder einer Tätigkeit 

ausgeschlossen werden und dieser Ausschluss Mittel für Verpflichtungen betrifft, die mehr als 

10 % der Mittel für Verpflichtungen ausmachen, die im endgültig erlassenen Unionshaushalt 

für ein Jahr N für dieses Programm oder diese Tätigkeit vorgesehen waren. 

 

(2) Zu diesem Zweck notifiziert das Vereinigte Königreich dem Sonderausschuss für die 

Teilnahme an Programmen der Union seine Absicht zur Kündigung von Protokoll I in Bezug auf 

das betreffende Programm oder die betreffende Tätigkeit der Union spätestens 60 Tage nach der 

Veröffentlichung der Änderung oder des erlassenen Jahreshaushalts oder des berichtigten 

Jahreshaushalts im Amtsblatt der Europäischen Union. Das Vereinigte Königreich erläutert die 

Gründe, aus denen es der Auffassung ist, dass die Bedingungen für die Teilnahme durch die 

Änderung wesentlich geändert werden. Der Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der 

Union tritt innerhalb von 45 Tagen nach dieser Notifikation zusammen, um die Angelegenheit zu 

erörtern. 

 

(3) Sofern das Vereinigte Königreich seine Notifikation nicht zurückzieht, wird die Kündigung 

45 Tage nach dem Tag der Notifikation durch das Vereinigte Königreich wirksam. Der Tag, an dem 

die Kündigung wirksam wird, gilt für die Zwecke dieses Artikels als Stichtag. 
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(4) Das Vereinigte Königreich wird ab dem Stichtag nicht mehr als Land behandelt, das an dem 

von der Kündigung betroffenen Programm bzw. der von der Kündigung betroffenen Tätigkeit der 

Union teilnimmt, und das Vereinigte Königreich und die Rechtsträger des Vereinigten Königreichs 

sind insbesondere nicht mehr gemäß den in Artikel 711 und in Protokoll I festgelegten Bedingungen 

in Bezug auf Vergabeverfahren der Union, die zu diesem Stichtag noch nicht abgeschlossen sind, 

teilnahmeberechtigt. Ein Vergabeverfahren gilt als abgeschlossen, wenn als Ergebnis des 

Verfahrens rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden. 

 

(5) Die Kündigung hat keinen Einfluss auf rechtliche Verpflichtungen, die vor dem Stichtag 

eingegangen wurden. Dieses Abkommen gilt weiterhin für diese rechtlichen Verpflichtungen. 

 

(6) Kommt es in Bezug auf ein Programm oder eine Tätigkeit zu einer Kündigung gemäß diesem 

Artikel, 

 

a) so ist der operative Beitrag zur Deckung von Unterstützungsausgaben im Zusammenhang mit 

bereits eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen bis zur Erfüllung dieser rechtlichen 

Verpflichtungen oder bis zum Ende des mehrjährigen Finanzrahmens, aus dem die rechtliche 

Verpflichtung finanziert wird, weiterhin zu entrichten; 

 

b) so berechnet die Union den operativen Beitrag des Jahres, in dem die Kündigung erfolgt, nach 

dem Verfahren gemäß Artikel 714 Absatz 8 Buchstabe a Ziffer iii neu. In den darauf-

folgenden Jahren wird abgesehen von dem unter Buchstabe a genannten Beitrag kein Beitrag 

geleistet; 

 

c) so wird die Teilnahmegebühr entsprechend der Anpassung des operativen Beitrags angepasst. 
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ABSCHNITT 4 

 

LEISTUNGSÜBERPRÜFUNG UND ÜBERPRÜFUNG VON FINANZIELLEN ERHÖHUNGEN 

 

 

ARTIKEL 721 

 

Leistungsüberprüfung 

 

(1) Für Teile eines Programms oder einer Tätigkeit der Union, auf die der in Artikel 716 genannte 

Korrekturmechanismus Anwendung findet, gilt ein Leistungsüberprüfungsverfahren gemäß den im 

vorliegenden Artikel festgelegten Bedingungen. 

 

(2) Das Vereinigte Königreich kann den Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der 

Union ersuchen, das Leistungsüberprüfungsverfahren einzuleiten, wenn der nach der Methode nach 

Artikel 716 Absatz 2 berechnete Betrag negativ ist und dieser Betrag mehr als 12 % der gemäß 

Artikel 714 Absatz 8 entsprechenden Beiträge des Vereinigten Königreichs zu dem Programm oder 

der Tätigkeit beträgt. 

 

(3) Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des in Absatz 2 genannten Ersuchens analysiert 

der Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union die betreffenden leistungs-

bezogenen Daten und verabschiedet einen Bericht, in dem geeignete Maßnahmen zur Beseitigung 

leistungsbezogener Probleme vorgeschlagen werden. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 5/de 31 

Die in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen werden nach Verabschiedung des Berichts für einen 

Zeitraum von zwölf Monaten angewandt. Im Anschluss an die Anwendung der Maßnahmen werden 

die Leistungsdaten für den betreffenden Zeitraum herangezogen, um die Differenz zwischen den 

Beträgen, die für die in diesem Kalenderjahr tatsächlich mit dem Vereinigten Königreich oder mit 

Rechtsträgern des Vereinigten Königreichs eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen 

ursprünglich zu entrichten waren, und dem entsprechenden operativen Beitrag, der vom Vereinigten 

Königreich für dasselbe Jahr gezahlt wurde, zu berechnen. 

 

Ist die Differenz gemäß Unterabsatz 2 negativ und übersteigt sie 16 % des entsprechenden 

operativen Beitrags, so kann das Vereinigte Königreich 

 

a) seine Absicht notifizieren, seine Teilnahme an dem betreffenden Programm der Union oder 

einem Teil davon unter Einhaltung einer Frist von 45 Tagen vor dem vorgesehenen 

Kündigungstag zu beenden, und kann seine Teilnahme gemäß Artikel 720 Absätze 3 bis 6 

beenden, oder 

 

b) den Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union ersuchen, weitere Maß-

nahmen zur Behebung der unzureichenden Leistung zu ergreifen, die auch eine Anpassung 

der Teilnahme des Vereinigten Königreichs an dem betreffenden Programm der Union oder 

eine Anpassung der künftigen finanziellen Beiträge des Vereinigten Königreichs zu diesem 

Programm einschließen können. 
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ARTIKEL 722 

 

Überprüfung von finanziellen Erhöhungen 

 

(1) Das Vereinigte Königreich kann dem Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der 

Union notifizieren, dass es Einwände gegen die Höhe seines Beitrags zu einem Programm oder 

einer Tätigkeit der Union erhebt, wenn der Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen gemäß 

Artikel 714 im Vergleich zur ursprünglichen Finanzausstattung für dieses Programm oder die 

betreffende Tätigkeit der Union um mehr als 5 % erhöht wird und entweder die entsprechende 

Obergrenze erhöht wurde oder der Betrag der externen Einnahmen gemäß Artikel 714 Absatz 5 für 

den gesamten Zeitraum der Beteiligung erhöht wurde. 

 

(2) Die Notifikation gemäß Absatz 1 erfolgt innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung des 

verabschiedeten Jahreshaushaltsplans oder einer Änderung des Haushaltsplans im Amtsblatt der 

Europäischen Union. Die Notifikation gilt unbeschadet der Verpflichtung des Vereinigten 

Königreichs zur Zahlung seines Beitrags und der Anwendung des Anpassungsmechanismus nach 

Artikel 714 Absatz 8. 
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(3) Der Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union erstellt innerhalb von drei 

Monaten nach der in Absatz 2 genannten Notifikation einen Bericht und schlägt geeignete Maß-

nahmen vor und entscheidet darüber. Diese Maßnahmen können die Beschränkung der Teilnahme 

des Vereinigten Königreichs und von Rechtsträgern des Vereinigten Königreichs auf bestimmte 

Arten von Maßnahmen oder Vergabeverfahren oder gegebenenfalls eine Änderung von Protokoll I 

umfassen. Die Beschränkung der Teilnahme des Vereinigten Königreichs wird für die Zwecke des 

Anpassungsmechanismus gemäß Artikel 714 Absatz 8 als Ausschluss behandelt. 

 

(4) Sind die in Artikel 720 Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen erfüllt, so kann das 

Vereinigte Königreich seine Teilnahme an einem Programm oder einer Tätigkeit der Union gemäß 

Protokoll I gemäß Artikel 720 Absätze 2 bis 6 beenden. 

 

 

KAPITEL 2 

 

WIRTSCHAFTLICHKEIT DER HAUSHALTSFÜHRUNG 

 

 

ARTIKEL 723 

 

Anwendungsbereich 

 

Dieses Kapitel gilt für Programme, Tätigkeiten und Dienstleistungen, die in Protokoll I und in 

Protokoll II über den Zugang des Vereinigten Königreichs zu Diensten im Rahmen bestimmter 

Programme und Tätigkeiten der Union, an denen das Vereinigte Königreich nicht teilnimmt 

(Protokoll II), genannt sind. 
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ABSCHNITT 1 

 

SCHUTZ DER FINANZIELLEN INTERESSEN UND EINFORDERUNG 

 

 

ARTIKEL 724 

 

Durchführung von Tätigkeiten zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

 

Für die Zwecke der Anwendung dieses Kapitels arbeiten die in diesem Kapitel genannten Behörden 

des Vereinigten Königreichs und der Union nach Maßgabe ihrer jeweiligen Rechts- und sonstigen 

Vorschriften eng zusammen. 

 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Gebiet des Vereinigten Königreichs handeln die 

Bediensteten und die Ermittlungsbehörden der Union im Einklang mit dem Recht des Vereinigten 

Königreichs. 
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ARTIKEL 725 

 

Überprüfungen und Audits 

 

(1) Die Union ist berechtigt, gemäß den einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen oder -

verträgen und im Einklang mit den geltenden Rechtsakten eines oder mehrerer Unionsorgane 

technische, wissenschaftliche, finanzielle oder andere Arten von Überprüfungen und Audits in den 

Räumlichkeiten jeder natürlichen Person mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich oder einer im 

Vereinigten Königreich niedergelassenen juristischen Person, die Unionsmittel erhält, sowie jedes 

an der Durchführung von Unionsmitteln beteiligten Dritten mit Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten 

Königreich durchzuführen. Solche Überprüfungen und Audits können von den Bediensteten der 

Organe und Einrichtungen der Europäischen Union, insbesondere der Europäischen Kommission 

und des Europäischen Rechnungshofs, oder von anderen von der Europäischen Kommission 

beauftragten Personen im Einklang mit dem Unionsrecht durchgeführt werden. 

 

(2) Die Bediensteten der Organe und Einrichtungen der Union, insbesondere die Bediensteten der 

Europäischen Kommission und des Europäischen Rechnungshofs sowie andere von der 

Europäischen Kommission beauftragte Personen, haben angemessenen Zugang zu den Standorten, 

Arbeiten und Dokumenten (in elektronischer Form, in Papierform oder beidem) sowie zu allen 

Informationen, die für die Durchführung solcher Überprüfungen und Audits gemäß Absatz 1 

erforderlich sind. Dieser Zugang schließt das Recht ein, physische oder elektronische Kopien und 

Auszüge von jeglichen Dokumenten oder den Inhalt von Datenträgern zu erhalten, die sich im 

Besitz der geprüften natürlichen oder juristischen Person oder des geprüften Dritten befinden. 

 

(3) Das Vereinigte Königreich darf das Recht der Bediensteten und sonstigen in Absatz 2 

genannten Personen, welche die in diesem Artikel genannten Aufgaben ausführen, auf Einreise in 

das Vereinigte Königreich und Zugang zu den Räumlichkeiten der geprüften Personen weder 

behindern noch erschweren. 
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(4) Ungeachtet der Aussetzung oder Beendigung der Teilnahme des Vereinigten Königreichs an 

einem Programm oder einer Maßnahme, der Aussetzung einiger oder aller Bestimmungen dieses 

Teils und/oder des Protokolls I oder der Beendigung dieses Abkommens können die Überprüfungen 

und Audits auch nach dem Tag, an dem die betreffende Aussetzung oder Beendigung wirksam 

wird, zu den in den geltenden Rechtsakten eines oder mehrerer Unionsorgane festgelegten 

Bedingungen und gemäß den einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen oder Verträgen im 

Zusammenhang mit rechtlichen Verpflichtungen zur Ausführung des Unionshaushalts, die die 

Union vor dem entsprechenden Zeitpunkt der Kündigung eingegangen ist, durchgeführt werden. 

 

 

ARTIKEL 726 

 

Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten, Betrug und anderen Straftaten  

zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 

 

(1) Die Europäische Kommission und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) sind 

befugt, verwaltungstechnische Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor 

Ort, im Gebiet des Vereinigten Königreichs durchzuführen. Die Europäische Kommission und das 

OLAF handeln in Übereinstimmung mit den Rechtsakten der Union zur Regelung solcher 

Kontrollen, Überprüfungen und Untersuchungen. 

 

(2) Die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs unterrichten die Europäische 

Kommission oder das OLAF innerhalb einer angemessenen Frist über sämtliche Fakten oder 

Verdachtsmomente im Zusammenhang mit einer Unregelmäßigkeit, einem Betrug oder einer 

sonstigen rechtswidrigen Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union, von denen 

sie Kenntnis erhalten. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 5/de 37 

(3) Kontrollen und Überprüfungen vor Ort können in den Räumlichkeiten jeder natürlichen 

Person mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich oder einer im Vereinigten Königreich 

niedergelassenen juristischen Person, die Unionsmittel erhält, sowie jeder an der Durchführung von 

Unionsmitteln beteiligten Dritten mit Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich, durchgeführt 

werden. Diese Kontrollen und Überprüfungen werden von der Europäischen Kommission oder dem 

OLAF in enger Zusammenarbeit mit der vom Vereinigten Königreich benannten zuständigen 

Behörde des Vereinigten Königreichs vorbereitet und durchgeführt. Die benannte Behörde wird 

innerhalb einer angemessenen Frist vor diesen Kontrollen und Überprüfungen über deren 

Gegenstand, Zweck und Rechtsgrundlage unterrichtet, damit sie Unterstützung leisten kann. Zu 

diesem Zweck können die Bediensteten der zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs an 

den Kontrollen und Überprüfungen vor Ort teilnehmen. 

 

(4) Die Bediensteten der Europäischen Kommission und des OLAF haben Zugang zu allen 

Informationen und Unterlagen (in elektronischer Form oder auf Papier oder beidem) im Zusammen-

hang mit den in Absatz 3 genannten Vorgängen, die für die ordnungsgemäße Durchführung der 

Kontrollen und Überprüfungen vor Ort erforderlich sind. Insbesondere können die Bediensteten der 

Europäischen Kommission und des OLAF einschlägige Dokumente kopieren. 

 

(5) Die Europäische Kommission oder das OLAF und die zuständigen Behörden des Vereinigten 

Königreichs entscheiden von Fall zu Fall, ob Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemeinsam 

durchgeführt werden, auch wenn beide Parteien für die Durchführung von Untersuchungen 

zuständig sind. 
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(6) Widersetzen sich die Personen, Einrichtungen oder sonstige Dritte, die Gegenstand von 

Kontrollen oder Überprüfungen vor Ort sind, einer Kontrolle oder Überprüfung vor Ort, so 

unterstützen die Behörden des Vereinigten Königreichs im Einklang mit den nationalen 

Vorschriften die Europäische Kommission oder das OLAF, damit sie ihre Aufgaben bei der 

Durchführung der Kontrollen oder Überprüfungen vor Ort erfüllen können. Diese Unterstützung 

umfasst die Ergreifung geeigneter Vorsorgemaßnahmen nach nationalem Recht, einschließlich 

Maßnahmen zur Sicherung von Beweismitteln. 

 

(7) Die Europäische Kommission oder das OLAF unterrichtet die zuständigen Behörden des 

Vereinigten Königreichs über das Ergebnis solcher Kontrollen und Überprüfungen. Insbesondere 

teilt die Europäische Kommission oder das OLAF der zuständigen Behörde des Vereinigten 

Königreichs so bald wie möglich sämtliche Fakten und Verdachtsmomente im Zusammenhang mit 

einer Unregelmäßigkeit mit, von der sie im Verlauf der Kontrolle oder Überprüfung vor Ort 

Kenntnis erhalten haben. 

 

(8) Unbeschadet der Anwendung des Rechts des Vereinigten Königreichs kann die Europäische 

Kommission nach Maßgabe des Unionsrechts verwaltungsrechtliche Maßnahmen und Sanktionen 

gegen juristische oder natürliche Personen verhängen, die an der Durchführung eines Programms 

oder einer Tätigkeit teilnehmen. 

 

(9) Zur ordnungsgemäßen Durchführung dieses Artikels tauschen die Europäische Kommission 

oder das OLAF und die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs regelmäßig 

Informationen aus und stimmen sich auf Ersuchen einer der Vertragsparteien dieses Abkommens 

untereinander ab, es sei denn, dies ist nach dem Unionsrecht oder dem Recht des Vereinigten 

Königreichs verboten. 

 

(10) Das Vereinigte Königreich benennt eine Kontaktstelle, um eine wirksame Zusammenarbeit 

und den Informationsaustausch mit dem OLAF zu erleichtern. 
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(11) Der Informationsaustausch zwischen der Europäischen Kommission oder dem OLAF und den 

zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs erfolgt unter Einhaltung der anwendbaren 

Vertraulichkeitsanforderungen. Personenbezogene Daten, die in den Informationsaustausch 

einbezogen sind, werden gemäß den geltenden Regeln geschützt. 

 

(12) Unbeschadet der Anwendbarkeit von Artikel 634 arbeiten die Behörden des Vereinigten 

Königreichs, wenn ein Staatsangehöriger des Vereinigten Königreichs oder im Vereinigten 

Königreich ansässige natürliche Personen oder juristische Personen mit Sitz im Vereinigten 

Königreich im Rahmen der in Protokoll I aufgeführten Programme und Tätigkeiten der Union 

Finanzmittel der Union erhalten, direkt oder indirekt, auch im Zusammenhang mit Dritten, die an 

der Ausführung solcher Unionsmittel beteiligt sind, mit den Behörden der Union oder den Behörden 

der Mitgliedstaaten der Union zusammen, die für die Ermittlung, Verfolgung und Anklageerhebung 

gegen Täter und Mittäter strafbarer Handlungen gegen die finanziellen Interessen der Union im 

Zusammenhang mit derartigen Finanzmitteln zuständig sind, und ermöglichen ihnen, im Einklang 

mit den anzuwendenden Rechtsvorschriften und internationalen Instrumenten, die Erfüllung ihrer 

Pflichten. 

 

 

ARTIKEL 727 

 

Änderungen der Artikel 708, 723, 725 und 726 

 

Der Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union kann Artikel 725 und 

Artikel 726 ändern, insbesondere um Änderungen von Rechtsakten eines oder mehrerer Organe der 

Europäischen Union Rechnung zu tragen. 
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Der Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union kann Artikel 708 und 

Artikel 723 ändern, um die Anwendung dieses Kapitels auf andere Programme, Tätigkeiten und 

Dienstleistungen der Union auszuweiten. 

 

 

ARTIKEL 728 

 

Einforderung und Vollstreckung 

 

(1) Beschlüsse der Europäischen Kommission, mit denen juristischen oder natürlichen Personen, 

nicht jedoch Staaten, eine finanzielle Verpflichtung in Bezug auf Forderungen aus Programmen, 

Tätigkeiten, Maßnahmen oder Projekten der Union auferlegt wird, sind im Vereinigten Königreich 

vollstreckbar. Die Vollstreckungsklausel wird dem Beschluss beigefügt, ohne dass es einer anderen 

Formalität bedarf als der Prüfung der Echtheit des Beschlusses durch die vom Vereinigten 

Königreich zu diesem Zweck benannte nationale Behörde. Das Vereinigte Königreich teilt der 

Europäischen Kommission und dem Gerichtshof der Europäischen Union die von ihm benannte 

nationale Behörde mit. Gemäß Artikel 729 ist die Europäische Kommission berechtigt, solche 

vollstreckbaren Beschlüsse natürlichen und juristischen Personen, die im Vereinigten Königreich 

wohnhaft oder dort niedergelassen sind, direkt zuzustellen. Die Vollstreckung dieser Beschlüsse 

erfolgt nach dem Recht des Vereinigten Königreichs. 

 

(2) Urteile und Beschlüsse des Gerichtshofs der Europäischen Union, die aufgrund einer 

Schiedsklausel ergangen sind, die in einem Vertrag oder einer Vereinbarung über Programme oder 

Tätigkeiten der Union oder Teile davon gemäß Protokoll I enthalten ist, sind im Vereinigten 

Königreich in gleicher Weise vollstreckbar wie Beschlüsse der Europäischen Kommission nach 

Absatz 1 dieses Artikels. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 5/de 41 

(3) Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Beschlüsse der Kommission gemäß Absatz 1 und für die Aussetzung ihrer Vollstreckung zuständig. 

Für die Prüfung von Beschwerden betreffend die Ordnungsmäßigkeit der Vollstreckungs-

maßnahmen sind jedoch die Rechtsprechungsorgane des Vereinigten Königreichs zuständig. 

 

 

ABSCHNITT 2 

 

SONSTIGE VORSCHRIFTEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER PROGRAMME DER UNION 

 

 

ARTIKEL 729 

 

Kommunikation und Informationsaustausch 

 

Die Organe und Einrichtungen der Union, die an der Durchführung von Programmen oder 

Tätigkeiten der Union oder an Kontrollen dieser Programme oder Tätigkeiten beteiligt sind, sind 

berechtigt, mit natürlichen oder juristischen Personen, die im Vereinigten Königreich wohnhaft 

oder niedergelassen sind und eine Finanzierung der Union erhalten, sowie mit Dritten, die an der 

Durchführung von Finanzierungen der Union beteiligt sind und ihren Wohnsitz oder Sitz im 

Vereinigten Königreich haben, direkt, auch über elektronische Austauschsysteme, zu 

kommunizieren. Diese natürlichen oder juristischen Personen und Dritten können den Organen und 

Einrichtungen der Union direkt alle relevanten Informationen und Unterlagen übermitteln, die sie 

aufgrund der für das Programm oder die Tätigkeit der Union geltenden Rechtsvorschriften der 

Union oder aufgrund der zur Durchführung dieses Programms oder dieser Tätigkeit geschlossenen 

Verträge oder Finanzierungsvereinbarungen vorlegen müssen. 
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ARTIKEL 730 

 

Zusammenarbeit im Bereich Statistik 

 

EUROSTAT und die Statistikbehörde des Vereinigten Königreichs können eine Vereinbarung 

treffen, die eine Zusammenarbeit in einschlägigen statistischen Fragen ermöglicht und unter 

anderem vorsieht, dass EUROSTAT mit Zustimmung der Statistikbehörde des Vereinigten 

Königreichs für die Zwecke dieses Teils statistische Daten über das Vereinigte Königreich 

bereitstellt, darunter insbesondere Daten über das BIP des Vereinigten Königreichs. 

 

 

KAPITEL 3 

 

ZUGANG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS ZU DIENSTLEISTUNGEN  

IM RAHMEN VON PROGRAMMEN DER UNION 

 

 

ARTIKEL 731 

 

Vorschriften für den Zugang zu Dienstleistungen 

 

(1) Nimmt das Vereinigte Königreich nicht gemäß Kapitel 1 an einem Programm oder einer 

Tätigkeit der Union teil, so kann es dennoch nach Maßgabe dieses Abkommens, der Basisrechtsakte 

und sonstiger Vorschriften für die Durchführung von Programmen und Tätigkeiten der Union 

Zugang zu Dienstleistungen erhalten, die im Rahmen von Programmen und Tätigkeiten der Union 

erbracht werden. 
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(2) Gegebenenfalls werden in Protokoll II 

 

a) die Dienstleistungen im Rahmen der Programme und Tätigkeiten der Union bestimmt, zu 

denen das Vereinigte Königreich und Rechtsträger des Vereinigten Königreichs Zugang 

haben; 

 

b) spezifische Bedingungen für den Zugang des Vereinigten Königreichs und von Rechtsträgern 

des Vereinigten Königreichs festgelegt. Diese Bedingungen entsprechen den Bedingungen, 

die in diesem Abkommen und in den Basisrechtsakten festgelegt sind; 

 

c) sofern anwendbar finanzielle Beiträge oder Sachbeiträge des Vereinigten Königreichs in 

Bezug auf eine Dienstleistung, die im Rahmen dieser Programme und Tätigkeiten der Union 

bereitgestellt wird, präzisiert. 

 

(3) Protokoll II wird vom Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union 

angenommen und kann von ihm geändert werden. 

 

(4) Das Vereinigte Königreich sowie öffentliche und private Raumfahrzeugeigentümer und -

betreiber, die im Vereinigten Königreich oder von dort aus tätig sind, haben Zugang zu den 

Diensten gemäß Artikel 5 Absatz 1 des Beschlusses Nr. 541/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 gemäß Artikel 5 Absatz 2 dieses Beschlusses bis Bestimmungen über einen 

vergleichbaren Zugang in Protokoll II enthalten sind oder bis zum 31. Dezember 2021. 

 

                                                 
1 Beschluss Nr. 541/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 

über die Schaffung eines Rahmens zur Unterstützung der Beobachtung und Verfolgung von 
Objekten im Weltraum (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 227). 
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KAPITEL 4 

 

ÜBERPRÜFUNGEN 

 

 

ARTIKEL 732 

 

Überprüfungsklausel 

 

Vier Jahre nach Inkrafttreten der Protokolle I und II überprüft der Sonderausschuss für die 

Teilnahme an Programmen der Union die Durchführung der Protokolle auf der Grundlage der 

Daten über die Beteiligung von Rechtsträgern des Vereinigten Königreichs an indirekten und 

direkten Maßnahmen im Rahmen des Programms, Teilen des Programms, Tätigkeiten und 

Dienstleistungen, die unter die Protokolle I und II fallen. 

 

Auf Ersuchen einer der Vertragsparteien erörtert der Sonderausschuss für die Teilnahme an 

Programmen der Union Änderungen oder Änderungsvorschläge, die sich auf die Bedingungen für 

die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an den in den Protokollen I und II aufgeführten 

Programmen, Teilen dieser Programme, Tätigkeiten und Dienstleistungen auswirken, und kann 

erforderlichenfalls geeignete Maßnahmen im Rahmen dieses Abkommens vorschlagen. 
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KAPITEL 5 

 

TEILNAHMEGEBÜHR FÜR DIE JAHRE 2021 BIS 2026 

 

 

ARTIKEL 733 

 

Teilnahmegebühr für die Jahre 2021 bis 2026 

 

Die in Artikel 714 Absatz 4 genannte Teilnahmegebühr hat in den Jahren 2021 bis 2026 folgenden 

Wert: 

 

– 2021: 0,5 %; 

 

– 2022: 1 %; 

 

– 2023: 1,5 %; 

 

– 2024: 2 %; 

 

– 2025: 2,5 %; 

 

– 2026: 3 %. 
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TEIL SECHS 

 

STREITBEILEGUNG UND HORIZONTALE BESTIMMUNGEN 

 

 

TITEL I 

 

STREITBEILEGUNG 

 

 

KAPITEL 1 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 734 

 

Ziel 

 

Ziel dieses Titels ist es, einen wirksamen und effizienten Mechanismus für die Vermeidung und 

Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung und Anwendung 

dieses Abkommens und etwaiger Zusatzabkommen zu schaffen, um nach Möglichkeit zu einer 

einvernehmlichen Lösung zu gelangen. 
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ARTIKEL 735 

 

Anwendungsbereich 

 

(1) Dieser Titel findet vorbehaltlich der Absätze 2, 3, 4 und 5 auf Streitigkeiten zwischen den 

Vertragsparteien hinsichtlich der Auslegung und Anwendung der Bestimmungen dieses 

Abkommens oder etwaiger Zusatzabkommen („erfasste Bestimmungen“) Anwendung. 

 

(2) Zu den erfassten Bestimmungen gehören alle Bestimmungen dieses Abkommens und 

etwaiger Zusatzabkommen mit Ausnahme von 

 

a) Artikel 32 Absätze 1 bis 6 und Artikel 36, 

 

b) Anhang 12, 

 

c) Teil Zwei Teilbereich Eins Titel VII, 

 

d) Teil Zwei Teilbereich Eins Titel X, 

 

e) Artikel 355 Absätze 1, 2 und 4, Artikel 356 Absätze 1 und 3, Teil Zwei Teilbereich Eins 

Titel XI Kapitel 2, die Artikel 371 und 372, Teil Zwei Teilbereich Eins Titel XI Kapitel 5 

sowie Artikel 411 Absätze 4 bis 9, 
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f) Teil Drei, auch bei Anwendung auf Situationen, die durch andere Bestimmungen dieses 

Abkommens geregelt sind, 

 

g) Teil Vier, 

 

h) Teil Sechs Titel II, 

 

i) Artikel 782 und 

 

j) das Abkommen über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von 

Verschlusssachen. 

 

(3) Der Partnerschaftsrat kann von einer Vertragspartei im Hinblick auf die Beilegung einer 

Streitigkeit hinsichtlich der Verpflichtungen befasst werden, die sich aus den in Absatz 2 genannten 

Bestimmungen ergeben. 

 

(4) Artikel 736 gilt für die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Bestimmungen. 

 

(5) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 ist dieser Titel nicht anwendbar auf Streitigkeiten über die 

Auslegung und Anwendung der Bestimmungen des Protokolls über die Koordinierung der Systeme 

der sozialen Sicherheit oder seiner Anhänge in Einzelfällen. 
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ARTIKEL 736 

 

Ausschließlichkeit 

 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine zwischen ihnen bestehende Streitigkeit in Bezug auf die 

Auslegung oder Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens oder etwaiger Zusatz-

abkommen keinem anderen als dem in diesem Abkommen vorgesehenen Streitbeilegungs-

mechanismus vorzulegen. 

 

 

ARTIKEL 737 

 

Wahl des Gremiums im Falle einer im Wesentlichen gleichwertigen Verpflichtung  

aus einem anderen internationalen Übereinkommen 

 

(1) Entsteht eine Streitigkeit über eine Maßnahme, die einen mutmaßlichen Verstoß gegen eine 

Verpflichtung aus diesem Abkommen oder etwaige Zusatzabkommen und eine im Wesentlichen 

gleichwertige Verpflichtung aus einem anderen internationalen Übereinkommen darstellt, dem 

beide Vertragsparteien angehören, einschließlich des WTO-Übereinkommens, so wählt die 

beschwerdeführende Vertragspartei das Gremium, in dessen Rahmen die Streitigkeit beigelegt 

werden soll. 

 

(2) Hat eine Vertragspartei das Gremium ausgewählt und die Streitbeilegungsverfahren nach 

diesem Titel oder einem anderen internationalen Übereinkommen eingeleitet, so darf sie wegen der 

in Absatz 1 genannten Maßnahme kein solches Verfahren im Rahmen des anderen internationalen 

Übereinkommens einleiten, es sei denn, das zuerst gewählte Gremium kann aus verfahrens-

technischen Gründen oder aus Gründen der Zuständigkeit nicht über den Fall befinden. 
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(3) Für die Zwecke dieses Artikels 

 

a) gelten Streitbeilegungsverfahren nach diesem Titel als eingeleitet, sobald eine Vertragspartei 

einen Antrag auf Einsetzung eines Schiedsgerichts nach Artikel 739 gestellt hat; 

 

b) gelten Streitbeilegungsverfahren nach dem WTO-Übereinkommen als zu dem Zeitpunkt 

eingeleitet, zu dem eine Vertragspartei nach Artikel 6 der WTO-Vereinbarung über Regeln 

und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten einen Antrag auf Einsetzung eines Panels 

gestellt hat, und 

 

c) gelten Streitbeilegungsverfahren im Rahmen etwaiger sonstiger Übereinkommen als 

eingeleitet, wenn sie gemäß den einschlägigen Bestimmungen des betreffenden 

Übereinkommens eingeleitet wurden. 

 

(4) Unbeschadet von Absatz 2 hindern dieses Abkommen oder etwaige Zusatzabkommen eine 

Vertragspartei nicht daran, vom WTO-Streitbeilegungsgremium genehmigte oder im Rahmen der 

Streitbeilegungsverfahren eines anderen internationalen Übereinkommens, dessen Vertragspartei 

die Vertragsparteien sind, genehmigte Verpflichtungen auszusetzen. Das WTO-Übereinkommen 

oder ein anderes internationales Übereinkommen zwischen den Vertragsparteien kann nicht in 

Anspruch genommen werden, um eine Vertragspartei daran zu hindern, Verpflichtungen nach 

diesem Titel auszusetzen. 
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KAPITEL 2 

 

VERFAHREN 

 

 

ARTIKEL 738 

 

Konsultationen 

 

(1) Ist eine Vertragspartei (beschwerdeführende Vertragspartei, im Folgenden „Beschwerde-

führerin“) der Auffassung, dass die andere Vertragspartei (erwidernde Vertragspartei, im Folgenden 

„Beschwerdegegnerin“) gegen eine Verpflichtung aus diesem Abkommen oder etwaigen Zusatz-

abkommen verstoßen hat, so sind die Vertragsparteien bestrebt, die Angelegenheit dadurch 

beizulegen, dass sie nach Treu und Glauben Konsultationen aufnehmen, um eine einvernehmliche 

Lösung herbeizuführen. 

 

(2) Zur Aufnahme von Konsultationen übermittelt die Beschwerdeführerin der Beschwerde-

gegnerin ein schriftliches Ersuchen. Im schriftlichen Ersuchen begründet die Beschwerdeführerin 

ihr Ersuchen und nennt die strittigen Maßnahmen und deren rechtliche Grundlage sowie die 

erfassten Bestimmungen, die ihres Erachtens anwendbar sind. 

 

(3) Die Beschwerdegegnerin beantwortet das Ersuchen unverzüglich, spätestens jedoch 10 Tage 

nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens. Innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag der 

Übermittlung des Ersuchens werden Konsultationen in direktem persönlichem Kontakt oder mittels 

beliebiger Kommunikationsmittel geführt, auf die sich die Vertragsparteien verständigen. 

Konsultationen in Form persönlicher Zusammenkünfte finden im Gebiet der Beschwerdegegnerin 

statt, sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren. 
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(4) Die Konsultationen gelten 30 Tage nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens als 

abgeschlossen, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren, die Konsultationen fortzusetzen. 

 

(5) Konsultationen in dringenden Fällen, unter anderem solchen, die leicht verderbliche Waren, 

saisonabhängige Waren oder Dienstleistungen betreffen, werden innerhalb von 20 Tagen nach dem 

Eingang des Ersuchens abgehalten. Die Konsultationen gelten innerhalb dieser 20 Tage als 

abgeschlossen, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren, die Konsultationen fortzusetzen. 

 

(6) Jede Vertragspartei legt ausreichende Sachinformationen vor, damit die strittige Maßnahme 

vollständig geprüft werden kann, und legt insbesondere dar, wie sich diese Maßnahme auf die 

Anwendung dieses Abkommens oder etwaiger Zusatzabkommen auswirken könnte. Jede Vertrags-

partei ist bestrebt, sicherzustellen, dass an den Konsultationen Bedienstete ihrer zuständigen 

Behörden teilnehmen, die über Fachwissen in der Angelegenheit verfügen, die Gegenstand der 

Konsultationen ist. 

 

(7) Bei Streitigkeiten, die einen anderen Bereich als Teil Zwei Teilbereich Eins Titel I bis VII, 

Titel VIII Kapitel 4, Titel IX bis XII oder Teilbereich Sechs betreffen, werden die Konsultationen 

nach Absatz 3 dieses Artikels auf Ersuchen der Beschwerdeführerin im Rahmen eines Sonder-

ausschusses oder des Partnerschaftsrats geführt. Der Sonderausschuss kann jederzeit beschließen, 

den Partnerschaftsrat mit der Angelegenheit zu befassen. Der Partnerschaftsrat kann auch selbst die 

Angelegenheit an sich ziehen. Der Sonderausschuss beziehungsweise der Partnerschaftsrat kann die 

Streitigkeit im Wege eines Beschlusses beilegen. Die in Absatz 3 dieses Artikels genannten Fristen 

finden Anwendung. Die Sitzungsorte werden nach den Regeln der Geschäftsordnung des 

Sonderausschusses bzw. des Partnerschaftsrats festgelegt. 
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(8) Die Konsultationen – insbesondere alle von den Vertragsparteien während der Konsultationen 

als vertraulich eingestuften Informationen und abgegebenen Stellungnahmen – sind vertraulich und 

lassen die Rechte der Vertragsparteien in allen weiteren Verfahren unberührt. 

 

 

ARTIKEL 739 

 

Schiedsverfahren 

 

(1) Die Beschwerdeführerin kann die Einsetzung eines Schiedsgerichts beantragen, sofern 

 

a) die Beschwerdegegnerin nicht innerhalb von 10 Tagen nach Eingang des Konsultations-

ersuchens auf dasselbe reagiert, 

 

b) die Konsultationen nicht innerhalb der Fristen nach Artikel 738 Absätze 3, 4 oder 5 erfolgen, 

 

c) sich die Vertragsparteien darauf geeinigt haben, keine Konsultationen abzuhalten, oder 

 

d) die Konsultationen ohne einvernehmliche Lösung abgeschlossen wurden. 

 

(2) Das Ersuchen um Einsetzung des Schiedsgerichts wird der Beschwerdegegnerin schriftlich 

übermittelt. Die Beschwerdeführerin nennt in ihrem Ersuchen ausdrücklich die strittige Maßnahme 

und erläutert in einer zur Verdeutlichung der Rechtsgrundlage der Beschwerde ausreichenden 

Weise, inwiefern die betreffende Maßnahme gegen die erfassten Bestimmungen verstößt. 
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ARTIKEL 740 

 

Einsetzung des Schiedsgerichts 

 

(1) Ein Schiedsgericht setzt sich aus drei Schiedsrichtern zusammen. 

 

(2) Spätestens 10 Tage nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens um Einsetzung eines 

Schiedsgerichts nehmen die Vertragsparteien Konsultationen auf, um eine Einigung über die 

Zusammensetzung des Schiedsgerichts herbeizuführen. 

 

(3) Einigen sich die Vertragsparteien innerhalb der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

festgelegten Frist nicht über die Zusammensetzung des Schiedsgerichts, so bestimmt jede 

Vertragspartei spätestens fünf Tage nach Ablauf der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

festgelegten Frist einen Schiedsrichter von der nach Artikel 752 aufgestellten Teilliste für diese 

Vertragspartei. Bestimmt eine Vertragspartei innerhalb der genannten Frist keinen Schiedsrichter 

von ihrer Teilliste, so wählt der von der Beschwerdeführerin gestellte Ko-Vorsitzende des 

Partnerschaftsrats spätestens fünf Tage nach Ablauf der Frist einen Schiedsrichter per Losentscheid 

aus der Teilliste der Vertragspartei, die keinen Schiedsrichter bestimmt hat, aus. Der von der 

Beschwerdeführerin gestellte Ko-Vorsitzende des Partnerschaftsrats kann die per Losentscheid 

vorzunehmende Auswahl des Schiedsrichters delegieren. 

 

(4) Einigen sich die Vertragsparteien innerhalb der in Absatz 2 festgelegten Frist nicht über den 

Vorsitz des Schiedsgerichts, so wählt der von der Beschwerdeführerin gestellte Ko-Vorsitzende des 

Partnerschaftsrats spätestens fünf Tage nach Ablauf dieser Frist den Vorsitzenden des Schieds-

gerichts per Losentscheid aus der nach Artikel 752 erstellten Teilliste der Vorsitzenden aus. Der 

von der Beschwerdeführerin gestellte Ko-Vorsitzende des Partnerschaftsrats kann die per 

Losentscheid vorzunehmende Auswahl des Vorsitzenden des Schiedsgerichts delegieren. 
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(5) Ist eine der in Artikel 752 vorgesehenen Listen zum Zeitpunkt eines Ersuchens nach Absatz 3 

oder Absatz 4 des vorliegenden Artikels noch nicht aufgestellt oder umfasst sie keine ausreichende 

Zahl von Personen, so werden die Schiedsrichter unter den Personen, die von einer Vertragspartei 

oder von beiden Vertragsparteien gemäß Anhang 48 förmlich vorgeschlagen wurden, per 

Losentscheid bestimmt. 

 

(6) Als Tag der Einsetzung des Schiedsgerichts gilt der Tag, an dem der letzte der drei Schieds-

richter den Vertragsparteien gemäß Anhang 48 förmlich mitgeteilt hat, dass er seiner Ernennung 

zustimmt. 

 

 

ARTIKEL 741 

 

Anforderungen an Schiedsrichter 

 

(1) Alle Schiedsrichter 

 

a) müssen über nachgewiesene Sachkenntnis in den Bereichen Recht und internationaler Handel, 

einschließlich in spezifischen Fragen, die unter Teil Zwei Teilbereich Eins Titel I bis VII, 

Titel VIII Kapitel 4, Titel IX bis XII Teil Zwei Teilbereich Sechs fallen, oder in Rechtsfragen 

sowie in allen anderen Fragen, die unter dieses Abkommen oder etwaige Zusatzabkommen 

fallen, verfügen und – im Falle eines Vorsitzenden – auch Erfahrung in Streitbeilegungs-

verfahren besitzen; 

 

b) dürfen keiner der Vertragsparteien nahestehen und keine Weisungen von einer der 

Vertragsparteien entgegennehmen; 
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c) müssen in persönlicher Eigenschaft handeln und dürfen keine Weisungen einer Organisation 

oder Regierung, die Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Streitigkeit betreffen, 

entgegennehmen und 

 

d) sind an Anhang 49 gebunden. 

 

(2) Alle Schiedsrichter müssen Personen sein, deren Unabhängigkeit außer Frage steht, die in 

ihrem Staat die für hohe richterliche Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen 

von anerkannt hervorragender Befähigung sind. 

 

(3) Die Vertragsparteien können mit Blick auf den Gegenstand einer bestimmten Streitigkeit 

vereinbaren, von den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen abzuweichen. 

 

 

ARTIKEL 742 

 

Aufgaben des Schiedsgerichts 

 

Das Schiedsgericht 

 

a) nimmt eine objektive Beurteilung der ihm vorliegenden Angelegenheit vor, einschließlich 

einer objektiven Beurteilung des Sachverhalts und der Anwendbarkeit der strittigen 

Maßnahmen sowie deren Vereinbarkeit mit den erfassten Bestimmungen, 
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b) legt in seinen Entscheidungen und Beschlüssen die faktischen und rechtlichen Feststellungen 

sowie die Gründe für seine Feststellungen dar und 

 

c) sollte die Vertragsparteien regelmäßig konsultieren und ihnen ausreichend Gelegenheit zum 

Herbeiführen einvernehmlicher Lösungen bieten. 

 

 

ARTIKEL 743 

 

Mandat 

 

(1) Sofern die Vertragsparteien nicht spätestens fünf Tage nach der Einsetzung des Schieds-

gerichts eine andere Vereinbarung treffen, gilt für das Schiedsgericht folgendes Mandat: 

 

„Prüfung der im Ersuchen um Einsetzung des Schiedsgerichts vorgelegten Frage im Lichte der von 

den Vertragsparteien angeführten einschlägigen erfassten Bestimmungen dieses Abkommens oder 

eines Zusatzabkommens, Entscheidung zur Vereinbarkeit der strittigen Maßnahme mit den in 

Artikel 735 genannten Bestimmungen und Vorlage einer Entscheidung gemäß Artikel 745“. 

 

(2) Vereinbaren die Vertragsparteien ein anderes Mandat als das in Absatz 1 genannte, so 

notifizieren sie dem Schiedsgericht das vereinbarte Mandat innerhalb der in Absatz 1 genannten 

Frist. 
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ARTIKEL 744 

 

Eilverfahren 

 

(1) Auf Ersuchen einer Vertragspartei entscheidet das Schiedsgericht spätestens 10 Tage nach 

dem Tag seiner Einsetzung, ob bei einem Fall Dringlichkeit vorliegt. 

 

(2) In dringenden Fällen werden die in Artikel 745 genannten Fristen um die Hälfte verkürzt. 

 

 

ARTIKEL 745 

 

Entscheidung des Schiedsgerichts 

 

(1) Das Schiedsgericht legt den Vertragsparteien innerhalb von 100 Tagen nach dem Tag seiner 

Einsetzung einen Zwischenbericht vor. Ist das Schiedsgericht der Auffassung, dass diese Frist nicht 

eingehalten werden kann, so notifiziert der Vorsitzende des Schiedsgerichts dies schriftlich den 

Vertragsparteien und teilt ihnen die Gründe für die Verzögerung sowie den Zeitpunkt mit, zu dem 

das Schiedsgericht seinen Zwischenbericht vorzulegen beabsichtigt. Das Schiedsgericht legt den 

Zwischenbericht unter keinen Umständen später als 130 Tage nach dem Tag seiner Einsetzung vor. 
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(2) Jede Vertragspartei kann das Schiedsgericht innerhalb von 14 Tagen nach der Übermittlung 

des Zwischenberichts schriftlich um Überprüfung konkreter Aspekte des Zwischenberichts 

ersuchen. Eine Vertragspartei kann innerhalb von sechs Tagen nach der Übermittlung des 

Ersuchens Stellungnahmen zu dem Ersuchen der anderen Vertragspartei abgeben. 

 

(3) Geht innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist kein schriftliches Ersuchen um Überprüfung 

konkreter Aspekte des Zwischenberichts ein, so gilt der Zwischenbericht als die Entscheidung des 

Schiedsgerichts. 

 

(4) Das Schiedsgericht legt den Vertragsparteien innerhalb von 130 Tagen nach dem Tag seiner 

Einsetzung seine Entscheidung vor. Ist das Schiedsgericht der Auffassung, dass die Frist nicht 

eingehalten werden kann, so notifiziert der Vorsitzende dies schriftlich den Vertragsparteien und 

teilt ihnen die Gründe für die Verzögerung sowie den Zeitpunkt mit, zu dem das Schiedsgericht 

seine Entscheidung vorzulegen beabsichtigt. Das Schiedsgericht legt seine Entscheidung unter 

keinen Umständen später als 160 Tage nach dem Tag seiner Einsetzung vor. 

 

(5) Die Entscheidung muss eine Erörterung der schriftlichen Ersuchen der Vertragsparteien zum 

Zwischenbericht enthalten und eindeutig auf die Stellungnahmen der Vertragsparteien eingehen. 

 

(6) Zur Klarstellung gilt, dass eine „Entscheidung“ oder „Entscheidungen“ im Sinne der 

Artikel 742, 743 und 753 sowie des Artikels 754 Absätze 1, 3, 4 und 6 auch als Bezugnahme auf 

den Zwischenbericht des Schiedsgerichts zu verstehen sind. 
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KAPITEL 3 

 

UMSETZUNG 

 

 

ARTIKEL 746 

 

Maßnahmen zur Umsetzung 

 

(1) Stellt das Schiedsgericht in seiner Entscheidung nach Artikel 745 Absatz 4 fest, dass die 

Beschwerdegegnerin gegen eine Verpflichtung aus diesem Abkommen oder etwaigen Zusatz-

abkommen verstoßen hat, so ergreift diese Vertragspartei die erforderlichen Maßnahmen, um die 

Entscheidung des Schiedsgerichts umgehend umzusetzen und sich so mit den erfassten 

Bestimmungen in Einklang zu bringen. 

 

(2) Die Beschwerdegegnerin notifiziert der Beschwerdeführerin spätestens 30 Tage nach der 

Vorlage der Entscheidung die Maßnahmen, die sie zur Umsetzung getroffen hat oder zu treffen 

beabsichtigt. 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 6/de 16 

ARTIKEL 747 

 

Angemessene Frist 

 

(1) Ist eine sofortige Umsetzung nicht möglich, so notifiziert die Beschwerdegegnerin der 

Beschwerdeführerin spätestens 30 Tage nach der Vorlage der in Artikel 745 Absatz 4 genannten 

Entscheidung die Dauer der angemessenen Frist, die sie für die Umsetzung der in Artikel 745 

Absatz 4 genannten Entscheidung benötigt. Die Vertragsparteien bemühen sich, eine angemessene 

Frist für die Umsetzung zu vereinbaren. 

 

(2) Haben die Vertragsparteien keine Einigung über die angemessene Frist erzielt, so kann die 

Beschwerdeführerin frühestens 20 Tage nach der Übermittlung der in Absatz 1 genannten 

Notifikation das ursprüngliche Schiedsgericht schriftlich ersuchen, die Dauer der angemessenen 

Frist zu bestimmen. Das Schiedsgericht legt den Vertragsparteien seinen Beschluss innerhalb von 

20 Tagen nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens vor. 

 

(3) Die Beschwerdegegnerin notifiziert der Beschwerdeführerin spätestens einen Monat vor 

Ablauf der angemessenen Frist schriftlich ihre Fortschritte bei der Umsetzung der in Artikel 745 

Absatz 4 genannten Entscheidung. 

 

(4) Die Vertragsparteien können übereinkommen, die angemessene Frist zu verlängern. 
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ARTIKEL 748 

 

Überprüfung der Umsetzung 

 

(1) Die Beschwerdegegnerin notifiziert der Beschwerdeführerin spätestens am Tag des Ablaufs 

der angemessenen Frist, alle Maßnahmen, welche sie zur Umsetzung der Entscheidung nach 

Artikel 745 Absatz 4 ergriffen hat. 

 

(2) Kommt es zwischen den Vertragsparteien zu Meinungsverschiedenheiten über das Bestehen 

von Umsetzungsmaßnahmen oder über deren Vereinbarkeit mit den erfassten Bestimmungen, so 

kann die Beschwerdeführerin das ursprüngliche Schiedsgericht schriftlich ersuchen, diese Frage zu 

entscheiden. In dem Ersuchen ist die strittige Maßnahme zu nennen und in einer zur Verdeutlichung 

der Rechtsgrundlage der Beschwerde ausreichenden Weise zu erläutern, inwiefern die betreffende 

Maßnahme gegen die erfassten Bestimmungen verstößt. Das Schiedsgericht legt den Vertragspar-

teien seinen Beschluss innerhalb von 45 Tagen nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens vor. 
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ARTIKEL 749 

 

Einstweilige Abhilfemaßnahmen 

 

(1) Die Beschwerdegegnerin legt auf Ersuchen der Beschwerdeführerin und nach Konsultationen 

mit derselben ein Angebot für einen einstweiligen Ausgleich vor, wenn 

 

a) die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin notifiziert, dass es nicht möglich ist, der 

Entscheidung nach Artikel 745 Absatz 4 nachzukommen, oder 

 

b) die Beschwerdegegnerin innerhalb der in Artikel 746 genannten Frist oder vor Ablauf der 

angemessenen Frist keine Umsetzungsmaßnahmen notifiziert hat oder 

 

c) das Schiedsgericht feststellt, dass keine Umsetzungsmaßnahme ergriffen wurde oder dass die 

ergriffenen Umsetzungsmaßnahmen mit den erfassten Bestimmungen unvereinbar sind. 

 

(2) Bei Vorliegen einer der in Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Bedingungen kann die 

Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin schriftlich ihre Absicht notifizieren, die Anwendung 

von Verpflichtungen im Rahmen der erfassten Bestimmungen auszusetzen, wenn 

 

a) die Beschwerdeführerin beschließt, kein Ersuchen gemäß Absatz 1 zu stellen, oder 
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b) die Vertragsparteien in dem Fall, dass ein Ersuchen gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels gestellt wird, innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf der angemessenen Frist oder der 

Vorlage des Beschlusses des Schiedsgerichts gemäß Artikel 748 keine Einigung über den 

einstweiligen Ausgleich erzielen. 

 

In der Notifikation ist anzugeben, in welchem Umfang die Verpflichtungen ausgesetzt werden 

sollen. 

 

(3) Die Aussetzung von Verpflichtungen unterliegt folgenden Bedingungen: 

 

a) Die Verpflichtungen aus Teil Zwei Teilbereich Vier, dem Protokoll über die Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit oder seiner Anhänge oder Teil Fünf dürfen nicht nach 

dem vorliegenden Artikel ausgesetzt werden; 

 

b) abweichend von Buchstabe a können Verpflichtungen aus Teil Fünf nur ausgesetzt werden, 

wenn die Entscheidung nach Artikel 745 Absatz 4 die Auslegung und Durchführung von Teil 

Fünf betrifft; 

 

c) Verpflichtungen außerhalb des Teils Fünf dürfen nicht ausgesetzt werden, wenn die 

Entscheidung nach Artikel 745 Absatz 4 die Auslegung und Durchführung von Teil Fünf 

betrifft, und 

 

d) die Verpflichtungen nach Teil Zwei Teilbereich Eins Titel II in Bezug auf Finanzdienst-

leistungen dürfen nach dem vorliegenden Artikel nicht ausgesetzt werden, es sei denn, die 

Entscheidung nach Artikel 745 Absatz 4 betrifft die Auslegung und Anwendung der 

Verpflichtungen aus Teil Zwei Teilbereich Eins Titel II in Bezug auf Finanzdienstleistungen.  
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(4) Kommt eine Vertragspartei einer Entscheidung eines Schiedspanels, das aufgrund eines 

früheren Abkommens zwischen den Vertragsparteien eingesetzt wurde, weiterhin nicht nach, so 

kann die andere Vertragspartei Verpflichtungen nach den in Artikel 735 genannten Bestimmungen 

aussetzen. Mit Ausnahme der Vorschrift in Absatz 3 Buchstabe a unterliegen alle Vorschriften über 

einstweilige Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung und die Überprüfung solcher Maßnahmen 

dem früheren Abkommen. 

 

(5) Die Aussetzung von Verpflichtungen darf den Umfang der durch den Verstoß verursachten 

Zunichtemachung oder Schmälerung nicht übersteigen. 

 

(6) Hat das Schiedsgericht den Verstoß bei Teil Zwei Teilbereich Eins oder Teilbereich Drei 

festgestellt, so kann die Aussetzung in einem anderen Titel desselben Teilbereichs als demjenigen 

vorgenommen werden, in dem das Schiedsgericht den Verstoß festgestellt hat, insbesondere wenn 

die Beschwerdeführerin der Auffassung ist, dass die Aussetzung wirksam zur Einhaltung der 

Vorschriften führt. 

 

(7) Wenn das Schiedsgericht den Verstoß bei Teil Zwei Teilbereich Zwei festgestellt hat, gilt 

Folgendes: 

 

a) Die Beschwerdeführerin sollte zunächst versuchen, Verpflichtungen in demselben Titel 

auszusetzen, bei dem das Schiedsgericht die Verletzung festgestellt hat; 

 

b) ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass es nicht praktikabel oder wirksam ist, 

Verpflichtungen in Bezug auf denselben Titel wie denjenigen, bei dem das Schiedsgericht den 

Verstoß festgestellt hat, auszusetzen, so kann sie versuchen, Verpflichtungen aus dem anderen 

Titel desselben Teilbereichs auszusetzen. 
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(8) Hat das Schiedsgericht den Verstoß bei Teil Zwei Teilbereiche Eins, Zwei, Drei oder Fünf 

festgestellt und ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass es nicht praktikabel oder wirksam 

ist, Verpflichtungen innerhalb desselben Teilbereichs auszusetzen, in dem das Schiedsgericht den 

Verstoß festgestellt hat, und die Umstände schwerwiegend genug sind, so kann es versuchen, 

Verpflichtungen nach anderen erfassten Bestimmungen auszusetzen. 

 

(9) Im Falle des Absatzes 7 Buchstabe b und des Absatzes 8 nennt die Beschwerdeführerin die 

Gründe für ihre Entscheidung. 

 

(10) Die Beschwerdeführerin kann die Verpflichtungen 10 Tage nach dem Tag der Übermittlung 

der Notifikation nach Absatz 2 aussetzen, es sei denn, die Beschwerdegegnerin hat ein Ersuchen 

nach Absatz 11 gestellt. 

 

(11) Ist die Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass der notifizierte Umfang der Aussetzung von 

Verpflichtungen den Umfang der durch den Verstoß verursachten Zunichtemachung oder 

Schmälerung übersteigt oder dass die in Absatz 7 Buchstabe b, Absatz 8 oder Absatz 9 festgelegten 

Grundsätze und Verfahren nicht eingehalten wurden, so kann sie das ursprüngliche Schiedsgericht 

vor Ablauf der in Absatz 10 festgelegten Frist von 10 Tagen schriftlich ersuchen, die Frage zu 

entscheiden. Das Schiedsgericht legt den Vertragsparteien seinen Beschluss über den Umfang der 

Aussetzung von Verpflichtungen innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum des Ersuchens vor. 

Verpflichtungen werden nicht ausgesetzt, bis das Schiedsgericht seinen Beschluss vorgelegt hat. 

Die Aussetzung von Verpflichtungen muss mit dem Beschluss im Einklang stehen. 
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(12) Das nach Absatz 11 handelnde Schiedsgericht prüft nicht die Art der auszusetzenden 

Verpflichtungen, sondern stellt fest, ob der Umfang dieser Aussetzung den Umfang der durch den 

Verstoß verursachten Zunichtemachung oder Schmälerung übersteigt. Schließt die dem Schieds-

gericht vorgelegte Angelegenheit jedoch die Behauptung ein, dass die in Absatz 7 Buchstabe b, 

Absatz 8 oder Absatz 9 genannten Grundsätze und Verfahren nicht eingehalten worden sind, so 

prüft das Schiedsgericht die Behauptung. Stellt das Schiedsgericht fest, dass jene Grundsätze und 

Verfahren nicht eingehalten wurden, so wendet die Beschwerdeführerin sie kohärent im Einklang 

mit Absatz 7 Buchstabe b, Absatz 8 und Absatz 9 an. Die Parteien akzeptieren die Entscheidung des 

Schiedsgerichts als endgültig und streben kein zweites Schiedsverfahren an. Dieser Absatz darf den 

Zeitpunkt, ab dem die Beschwerdeführerin berechtigt ist, die Verpflichtungen aus diesem Artikel 

auszusetzen, keinesfalls hinauszögern. 

 

(13) Die Aussetzung von Verpflichtungen oder der in diesem Artikel vorgesehene Ausgleich sind 

vorübergehende Maßnahmen, die nicht mehr angewandt werden, nachdem 

 

a) die Vertragsparteien zu einer einvernehmlichen Lösung nach Artikel 756 gelangt sind, 

 

b) die Vertragsparteien Einigung darüber erzielt haben, dass sich die Beschwerdegegnerin durch 

die Umsetzungsmaßnahme mit den erfassten Bestimmungen im Einklang befindet, oder 

 

c) die vom Schiedsgericht als mit den erfassten Bestimmungen unvereinbar befundene 

Umsetzungsmaßnahme aufgehoben oder so geändert worden ist, dass sich die Beschwerde-

gegnerin mit diesen Bestimmungen im Einklang befindet. 
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ARTIKEL 750 

 

Überprüfung der Umsetzungsmaßnahmen,  

die nach Einführung einstweiliger Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden 

 

(1) Die Beschwerdegegnerin notifiziert der Beschwerdeführerin die Umsetzungsmaßnahmen, die 

sie im Anschluss an die Aussetzung von Verpflichtungen oder nach einem einstweiligen Ausgleich 

ergriffen hat. Außer in Fällen nach Absatz 2 hebt die Beschwerdeführerin die Aussetzung von Ver-

pflichtungen innerhalb von 30 Tagen nach Übermittlung der Notifikation auf. Sofern ein Ausgleich 

vorgenommen wurde, darf die Beschwerdegegnerin außer in Fällen nach Absatz 2 innerhalb von 

30 Tagen nach der Übermittlung der Notifikation, dass sie die Umsetzung vollzogen hat, den 

Ausgleich beenden. 

 

(2) Erzielen die Vertragsparteien innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag der Übermittlung der 

Notifikation keine Einigung darüber, ob sich die Beschwerdegegnerin durch die notifizierte 

Maßnahme mit den erfassten Bestimmungen im Einklang befindet, so ersucht die Beschwerde-

führerin das ursprüngliche Schiedsgericht schriftlich, die Frage zu entscheiden. Das Schiedsgericht 

legt den Vertragsparteien seinen Beschluss innerhalb von 46 Tagen nach dem Tag der Übermittlung 

des Ersuchens vor. Entscheidet das Schiedsgericht, dass sich die Umsetzungsmaßnahme mit den 

erfassten Bestimmungen im Einklang befindet, so wird die Aussetzung von Verpflichtungen 

beziehungsweise der Ausgleich aufgehoben. Gegebenenfalls wird der Umfang der Aussetzung von 

Verpflichtungen oder der Umfang des Ausgleichs im Lichte des Beschlusses des Schiedsgerichts 

angepasst. 
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KAPITEL 4 

 

GEMEINSAME VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 751 

 

Entgegennahme von Informationen 

 

(1) Auf Ersuchen einer Vertragspartei oder auf eigene Initiative kann das Schiedsgericht von den 

Vertragsparteien einschlägige Informationen anfordern, die es für notwendig und geeignet hält. 

Jedes Ersuchen des Schiedsgerichts um Übermittlung von Informationen wird von den Vertrags-

parteien umgehend und vollständig beantwortet. 

 

(2) Auf Ersuchen einer Vertragspartei oder auf eigene Initiative kann das Schiedsgericht von 

jeder beliebigen Quelle Informationen einholen, die es für geeignet hält. Das Schiedsgericht kann 

auch nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich etwaiger von den Vertragsparteien vereinbarter 

Bedingungen Sachverständigengutachten einholen. 

 

(3) Das Schiedsgericht prüft von natürlichen Personen einer Vertragspartei oder vom im Gebiet 

einer Vertragspartei niedergelassenen juristischen Personen übermittelte Amicus-Curiae-

Schriftsätze nach Anhang 48. 

 

(4) Alle im Rahmen dieses Artikels vom Schiedsgericht eingeholten Informationen werden den 

Vertragsparteien zur Verfügung gestellt, und die Vertragsparteien können dem Schiedsgericht 

Stellungnahmen zu diesen Informationen übermitteln. 
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ARTIKEL 752 

 

Liste der Schiedsrichter 

 

(1) Der Partnerschaftsrat erstellt spätestens 180 Tage nach Inkrafttreten dieses Abkommens eine 

Liste von Personen, die über Sachkenntnis in bestimmten von diesem Abkommen oder den 

zugehörigen Zusatzabkommen erfassten Bereichen verfügen und die willens und in der Lage sind, 

Mitglieder eines Schiedsgerichts zu sein. Die Liste umfasst mindestens 15 Personen und setzt sich 

aus drei Teillisten zusammen: 

 

a) eine Teilliste mit Personen, die auf der Grundlage von Vorschlägen der Union erstellt wird, 

 

b) eine Teilliste mit Personen, die auf der Grundlage von Vorschlägen des Vereinigten 

Königreichs erstellt wird, und 

 

c) eine Teilliste mit Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit einer der Vertragsparteien 

innehaben und im Schiedsgericht den Vorsitz führen. 

 

Auf jeder Teilliste sind mindestens fünf Personen aufzuführen. Der Partnerschaftsrat stellt sicher, 

dass die Liste immer mindestens diese Personenzahl aufweist. 
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(2) Der Partnerschaftsrat kann darüber hinaus zusätzliche Listen mit Personen erstellen, die über 

Sachkenntnis in bestimmten von diesem Abkommen oder etwaigen Zusatzabkommen erfassten 

Bereichen verfügen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Vertragsparteien können diese zusätzlichen 

Listen verwendet werden, um das Schiedsgericht nach dem Verfahren des Artikels 740 Absätze 3 

und 5 zu bilden. Eine zusätzliche Liste setzt sich aus zwei Teillisten zusammen: 

 

a) eine Teilliste mit Personen, die auf der Grundlage von Vorschlägen der Union erstellt wird, 

und 

 

b) eine Teilliste mit Personen, die auf der Grundlage von Vorschlägen des Vereinigten 

Königreichs erstellt wird. 

 

(3) Die Listen nach den Absätzen 1 und 2 enthalten keine Mitglieder, Beamten oder andere 

Bedienstete der Organe der Union, der Regierung eines Mitgliedstaats oder der Regierung des 

Vereinigten Königreichs. 

 

 

ARTIKEL 753 

 

Ersetzung von Schiedsrichtern 

 

Ist ein Schiedsrichter nicht in der Lage, an einem nach diesem Titel durchgeführten 

Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen, legt er sein Amt nieder oder muss er ersetzt werden, weil 

er den Anforderungen des Verhaltenskodex nicht genügt, so findet das Verfahren nach Artikel 740 

Anwendung. Die Frist für die Vorlage der Entscheidung oder des Beschlusses verlängert sich um 

die für die Ernennung des neuen Schiedsrichters erforderliche Zeit. 
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ARTIKEL 754 

 

Beschlüsse und Entscheidungen des Schiedsgerichts 

 

(1) Die Beratungen des Schiedsgerichts bleiben vertraulich. Das Schiedsgericht bemüht sich nach 

besten Kräften um einvernehmliche Entscheidungen und Beschlüsse. Ist dies nicht möglich, so 

entscheidet das Schiedsgericht die Frage durch Mehrheitsbeschluss. Gesonderte Meinungen 

einzelner Schiedsrichter werden auf keinen Fall veröffentlicht. 

 

(2) Die Union und das Vereinigte Königreich sind an die Beschlüsse und Entscheidungen des 

Schiedsgerichts gebunden. Sie begründen weder Rechte noch Pflichten für natürliche oder 

juristische Personen. 

 

(3) Die Beschlüsse und Entscheidungen des Schiedsgerichts können die in diesem Abkommen 

oder in etwaigen Zusatzabkommen vorgesehenen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien weder 

ergänzen noch einschränken. 

 

(4) Zur Klarstellung sei angemerkt, dass es nicht in die Zuständigkeit des Schiedsgerichts fällt, 

die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme, die vorgeblich einen Verstoß gegen dieses Abkommen oder 

gegen etwaige Zusatzabkommen darstellt, nach dem internen Recht einer Vertragspartei zu 

beurteilen. Die vom Schiedsgericht bei seinen Entscheidungen über Streitigkeiten zwischen den 

Vertragsparteien getroffenen Feststellungen sind im Hinblick auf die Auslegung des internen 

Rechts einer Vertragspartei für die internen Gerichte und Behörden dieser Vertragspartei nicht 

bindend. 

 

(5) Zur Klarstellung sei angemerkt, dass die Gerichte beider Vertragsparteien nicht für die 

Beilegung von Streitigkeiten nach diesem Abkommen zuständig sind. 
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(6) Jede Vertragspartei macht die Entscheidungen und Beschlüsse des Schiedsgerichts der 

Öffentlichkeit zugänglich, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird. 

 

(7) Die Informationen, die die Vertragsparteien dem Schiedsgericht übermitteln, werden nach den 

in Anhang 48 festgelegten Vertraulichkeitsregeln behandelt. 

 

 

ARTIKEL 755 

 

Aussetzung und Einstellung von Schiedsverfahren 

 

Auf gemeinsames Ersuchen der Vertragsparteien setzt das Schiedsgericht seine Arbeit jederzeit 

während eines von den Vertragsparteien vereinbarten Zeitraums von höchstens 12 aufeinander-

folgenden Monaten aus. Das Schiedsgericht nimmt seine Arbeiten vor Ende dieses Aussetzungs-

zeitraums auf schriftliches Ersuchen beider Vertragsparteien oder am Ende dieses Aussetzungs-

zeitraums auf schriftliches Ersuchen einer Vertragspartei wieder auf. Die ersuchende Vertragspartei 

notifiziert dies der anderen Vertragspartei entsprechend. Ersucht bei Ablauf des Aussetzungs-

zeitraums keine Vertragspartei um die Wiederaufnahme der Arbeiten des Schiedsgerichts, so 

erlischt die Befugnis des Schiedsgerichts und ist das Streitbeilegungsverfahren beendet. Im Falle 

einer Aussetzung der Arbeiten des Schiedsgerichts verlängern sich die einschlägigen Fristen um 

denselben Zeitraum, für den die Arbeiten des Schiedsgerichts ausgesetzt waren. 
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ARTIKEL 756 

 

Einvernehmliche Lösung 

 

(1) Die Vertragsparteien können eine Streitigkeit nach Artikel 735 jederzeit durch eine 

einvernehmliche Lösung beilegen. 

 

(2) Wird im Rahmen von Panelverfahren eine einvernehmliche Lösung erzielt, notifizieren die 

Vertragsparteien diese gemeinsam dem Vorsitz des Schiedsgerichts. Mit dieser Notifikation ist das 

Schiedsverfahren abgeschlossen. 

 

(3) Die Lösung kann durch Beschluss des Partnerschaftsrats angenommen werden. Einvernehm-

liche Lösungen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die der Öffentlichkeit zugänglich 

gemachten Fassungen dürfen keine Informationen enthalten, die eine Vertragspartei als vertraulich 

eingestuft hat. 

 

(4) Jede Vertragspartei trifft die Maßnahmen, die notwendig sind, um die einvernehmliche 

Lösung innerhalb der vereinbarten Frist umzusetzen. 

 

(5) Spätestens bis zum Ablauf der vereinbarten Frist unterrichtet die umsetzende Vertragspartei 

die andere Vertragspartei schriftlich über ihre Maßnahmen zur Umsetzung der einvernehmlichen 

Lösung. 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 6/de 30 

ARTIKEL 757 

 

Fristen 

 

(1) Alle in diesem Titel festgelegten Fristen werden in Tagen ab dem Tag berechnet, der auf die 

Handlungen folgt, auf die sie sich beziehen. 

 

(2) Die in diesem Titel genannten Fristen können im gegenseitigen Einvernehmen der 

Vertragsparteien geändert werden. 

 

(3) Das Schiedsgericht kann den Vertragsparteien unter Angabe der Gründe für seinen Vorschlag 

jederzeit eine Änderung der in diesem Titel genannten Fristen vorschlagen. 

 

 

ARTIKEL 758 

 

Kosten 

 

(1) Jede Vertragspartei trägt die Kosten, die ihr selbst aus der Beteiligung am Schiedsverfahren 

entstehen. 

 

(2) Die Kosten für den organisatorischen Aufwand, einschließlich Honorar und Auslagen der 

Mitglieder des Schiedsgerichts, tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen. Das Honorar der 

Schiedsrichter muss mit Anhang 48 in Einklang stehen. 
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ARTIKEL 759 

 

Anhänge 

 

(1) Die in diesem Titel festgelegten Streitbeilegungsverfahren unterliegen der in Anhang 48 

festgelegten Verfahrensordnung und werden im Einklang mit Anhang 49 geführt. 

 

(2) Der Partnerschaftsrat kann die Anhänge 48 und 49 ändern. 

 

 

KAPITEL 5 

 

BESONDERE REGELUNGEN FÜR EINSEITIGE MASSNAHMEN 

 

 

ARTIKEL 760 

 

Besondere Verfahren für Abhilfemaßnahmen und Wiederherstellung des Gleichgewichts 

 

(1) Für die Zwecke von Artikel 374 und Artikel 411 Absätze 2 und 3 gilt dieser Titel mit den in 

dem vorliegenden Artikel festgelegten Änderungen. 
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(2) Abweichend von Artikel 740 und Anhang 48 wählt der von der Beschwerdeführerin gestellte 

Ko-Vorsitzende des Partnerschaftsrates, falls über die Zusammensetzung des Schiedsgerichts kein 

Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien besteht, spätestens einen Tag nach Ablauf der Zwei-

Tage-Frist einen Schiedsrichter per Losentscheid aus der Teilliste jeder Vertragspartei und den Vor-

sitzenden des Schiedsgerichts aus der gemäß Artikel 752 aufgestellten Teilliste von Vorsitzenden 

aus. Der von der Beschwerdeführerin gestellte Ko-Vorsitzende des Partnerschaftsrats kann die per 

Losentscheid vorzunehmende Auswahl des Schiedsrichters oder Vorsitzenden delegieren. Die 

betreffenden Personen bestätigen beiden Vertragsparteien ihre Verfügbarkeit innerhalb von zwei 

Tagen ab dem Zeitpunkt des Erhalts ihrer Bestellungsbenachrichtigung. Die in Anhang 48 Regel 10 

genannte organisatorische Sitzung findet innerhalb von zwei Tagen nach Einsetzung des 

Schiedsgerichts statt. 

 

(3) Abweichend von Anhang 48 Regel 11 reicht die Beschwerdeführerin ihren Schriftsatz 

spätestens sieben Tage nach dem Tag der Einsetzung des Schiedsgerichts ein. Die Beschwerde-

gegnerin legt ihren Schriftsatz spätestens sieben Tage nach dem Tag des Eingangs des von der 

Beschwerdeführerin übermittelten Schriftsatzes vor. Das Schiedsgericht passt alle anderen 

relevanten Fristen des Streitbeilegungsverfahrens erforderlichenfalls an, um die rechtzeitige 

Übermittlung des Berichts zu gewährleisten. 

 

(4) Artikel 745 findet keine Anwendung, und Bezugnahmen auf die Entscheidung in diesem Titel 

sind als Bezugnahmen auf die in Artikel 374 Absatz 10 oder in Artikel 411 Absatz 3 Buchstabe c 

genannte Entscheidung zu verstehen. 

 

(5) Abweichend von Artikel 748 Absatz 2 legt das Schiedsgericht den Vertragsparteien seinen 

Beschluss innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens vor. 
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ARTIKEL 761 

 

Aussetzung von Verpflichtungen für die Zwecke  

von Artikel 374 Absatz 12, Artikel 501 Absatz 5 und Artikel 506 Absatz 7 

 

(1) Der Umfang der Aussetzung von Verpflichtungen darf den Umfang der durch den Verstoß 

zunichtegemachten oder geschmälerten Vorteile, der unmittelbar durch die Abhilfe- oder 

Ausgleichsmaßnahmen verursacht wird – und zwar ab dem Tag, an dem die Abhilfe- oder 

Ausgleichsmaßnahmen in Kraft treten, bis zu dem Tag, an dem die Schiedsentscheidung ergangen 

ist – nicht übersteigen. 

 

(2) Der Umfang der von der Beschwerdeführerin beantragten Aussetzung von Verpflichtungen 

und die Festlegung des Umfangs der Aussetzung von Verpflichtungen durch das Schiedsgericht 

müssen auf Tatsachen beruhen, die belegen, dass sich die Zunichtemachung oder Schmälerung 

unmittelbar aus der Anwendung der Abhilfe- oder Ausgleichsmaßnahme ergeben und bestimmte 

Waren, Dienstleister, Investoren oder andere Wirtschaftsakteure betreffen, und dürfen nicht nur auf 

Behauptungen, Vermutungen oder entfernten Möglichkeiten beruhen. 

 

(3) Der Umfang der von der Beschwerdeführerin beantragten oder vom Schiedsgericht 

bestimmten Vorteile, die zunichtegemacht oder beeinträchtigt werden, 

 

a) schließt Strafschadenersatz, Zinsen oder hypothetische entgangene Gewinne oder 

Geschäftsmöglichkeiten nicht ein; 

 

b) wird um etwaige frühere Zollerstattungen, Schadenersatzleistungen oder andere Formen des 

Ausgleichs, die die betreffenden Wirtschaftsbeteiligten oder die betreffende Vertragspartei 

bereits erhalten haben, herabgesetzt und 
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c) darf den Beitrag zur Zunichtemachung oder Schmälerung durch vorsätzliche oder fahrlässige 

Handlungen oder Unterlassungen der betroffenen Vertragspartei oder einer Person oder Stelle, 

gegen die im Rahmen der beabsichtigten Aussetzung von Verpflichtungen 

Abhilfemaßnahmen beantragt werden, nicht einschließen. 

 

 

ARTIKEL 762 

 

Voraussetzungen für Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts  

sowie Abhilfe-, Ausgleichs- und Schutzmaßnahmen 

 

Ergreift eine Vertragspartei eine Maßnahme nach den Artikeln 374, 411, 469, 501, 506 oder 773, so 

wird die betreffende Maßnahme nur auf erfasste Bestimmungen im Sinne des Artikels 735 

angewendet und muss den in Artikel 749 Absatz 3 festgelegten Bedingungen entsprechen. 
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TITEL II 

 

GRUNDLAGE DER ZUSAMMENARBEIT 

 

 

ARTIKEL 763 

 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte 

 

(1) Die Vertragsparteien treten weiterhin für die gemeinsamen Werte und die Grundsätze der 

Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte ein, die Richtschnur ihrer 

internen und ihrer internationalen Politik sind. In diesem Zusammenhang bekräftigen die Vertrags-

parteien ihre Achtung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der internationalen 

Menschenrechtsübereinkommen, denen sie beigetreten sind. 

 

(2) Die Vertragsparteien fördern diese gemeinsamen Werte und Grundsätze in internationalen 

Gremien. Bei der Förderung dieser Werte und Grundsätze, auch mit oder in Drittländern, arbeiten 

die Vertragsparteien zusammen. 
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ARTIKEL 764 

 

Bekämpfung des Klimawandels 

 

(1) Die Vertragsparteien sehen den Klimawandel als eine existenzielle Bedrohung der Mensch-

heit an und bekräftigen ihr Bekenntnis zur Stärkung der weltweiten Antwort auf diese Bedrohung. 

Die Bekämpfung des vom Menschen verursachten Klimawandels, wie sie im Rahmenüberein-

kommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und insbesondere in dem von 

der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen auf ihrer 21. Tagung angenommenen Übereinkommen von Paris (im Folgenden 

„Übereinkommen von Paris“) dargelegt wurde, orientiert sich an der Innen- und der Außenpolitik 

der Union und des Vereinigten Königreichs. Die Vertragsparteien achten das Übereinkommen von 

Paris und den UNFCCC-Prozess und enthalten sich jeglicher Handlungen oder Unterlassungen, 

welche den Gegenstand und den Zweck des Übereinkommens von Paris wesentlich beeinträchtigen 

würden. 

 

(2) Die Vertragsparteien treten in internationalen Gremien für die Bekämpfung des Klima-

wandels ein, auch im Dialog mit anderen Ländern und Regionen, um deren Ambitionsniveau bei 

der Minderung von Treibhausgasemissionen zu steigern. 
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ARTIKEL 765 

 

Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

 

(1) Die Vertragsparteien sind der Auffassung, dass die Verbreitung von Massenvernichtungs-

waffen und ihren Trägersystemen an staatliche oder nichtstaatliche Akteure eine der größten 

Gefahren für die internationale Stabilität und Sicherheit darstellt. Die Vertragsparteien kommen 

daher überein, zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zur Bekämpfung der Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägersysteme zu leisten, indem sie die bestehenden 

Verpflichtungen aus den internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträgen 

und -übereinkünften und ihre sonstigen einschlägigen internationalen Verpflichtungen in vollem 

Umfang erfüllen und auf nationaler Ebene umsetzen. 

 

(2) Die Vertragsparteien kommen ferner überein, zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zur 

Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Trägersystemen zu leisten, 

indem sie 

 

a) Maßnahmen treffen, um alle sonstigen einschlägigen internationalen Instrumente zu unter-

zeichnen, zu ratifizieren oder ihnen beizutreten und sie in vollem Umfang durchzuführen, und 

 

b) ein wirksames System nationaler Ausfuhrkontrollen einrichten, nach dem die Ausfuhr und die 

Durchfuhr von in Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen stehenden Gütern und die 

Endverwendung von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck kontrolliert werden 

und das wirksame Sanktionen für Verstöße gegen die Ausfuhrkontrollen umfasst. 

 

(3) Die Vertragsparteien kommen überein, einen regelmäßigen Dialog über diese Fragen zu 

führen. 
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ARTIKEL 766 

 

Kleinwaffen und leichte Waffen und andere konventionelle Waffen 

 

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die unerlaubte Herstellung, Verbringung und 

Verschiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen (SALW) sowie der dazugehörigen Munition 

und ihre übermäßige Anhäufung, unzureichende Verwaltung, unzulänglich gesicherte Lagerung und 

unkontrollierte Verbreitung weiterhin eine ernsthafte Bedrohung des Friedens und der 

internationalen Sicherheit darstellen. 

 

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, ihre jeweiligen Verpflichtungen hinsichtlich des 

Vorgehens in Bezug auf den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen und der 

dazugehörigen Munition im Rahmen der bestehenden internationalen Übereinkünfte und der 

Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sowie ihre Verpflichtungen im Rahmen 

anderer einschlägiger internationaler Instrumente in diesem Bereich, wie dem Aktionsprogramm 

der Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit 

Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten einzuhalten und in vollem Umfang zu 

erfüllen. 

 

(3) Die Vertragsparteien erkennen an, wie wichtig nationale Kontrollsysteme für die Verbringung 

konventioneller Waffen im Einklang mit den bestehenden internationalen Normen sind. Die 

Vertragsparteien erkennen an, dass es wichtig ist, entsprechende Kontrollen in verantwortungsvoller 

Weise anzuwenden, da so zum Weltfrieden und zum regionalen Frieden sowie zur internationalen 

und regionalen Sicherheit und Stabilität, zur Minderung menschlichen Leids sowie zur Verhütung 

der Umleitung konventioneller Waffen beigetragen wird. 

 

(4) Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Zusammenhang, den Vertrag über den 

Waffenhandel uneingeschränkt durchzuführen und im Rahmen des Vertrags untereinander 

zusammenzuarbeiten, auch im Hinblick auf die Förderung der Universalisierung und der 

uneingeschränkten Durchführung des Vertrags durch alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. 
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(5) Die Vertragsparteien kommen überein, bei der Regulierung oder der Verbesserung der 

Regulierung des internationalen Handels mit konventionellen Waffen und der Verhütung, 

Bekämpfung und Beseitigung des illegalen Handels mit Waffen zusammenzuarbeiten. 

 

(6) Die Vertragsparteien kommen überein, einen regelmäßigen Dialog über diese Fragen zu 

führen. 

 

 

ARTIKEL 767 

 

Schwerste Verbrechen, die für die internationale Gemeinschaft von Belang sind 

 

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen erneut, dass die schwersten Verbrechen, die für die 

internationale Gemeinschaft als Ganzes von Belang sind, nicht unbestraft bleiben dürfen und dass 

ihre wirksame Verfolgung durch Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene und durch verstärkte 

internationale Zusammenarbeit, unter Einbeziehung des Internationalen Strafgerichtshofs, 

gewährleistet werden muss. Die Vertragsparteien kommen überein, sich uneingeschränkt für die 

Universalität und Integrität des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs und der 

damit zusammenhängenden Rechtsinstrumente einzusetzen. 

 

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, einen regelmäßigen Dialog über diese Fragen 

einzurichten. 
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ARTIKEL 768 

 

Bekämpfung des Terrorismus 

 

(1) Die Vertragsparteien arbeiten auf bilateraler, regionaler und internationaler Ebene zusammen, 

um terroristische Handlungen in allen ihren Formen und Ausprägungen im Einklang mit dem 

Völkerrecht, gegebenenfalls einschließlich der einschlägigen internationalen Abkommen über die 

Terrorismusbekämpfung, des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechts-

normen, sowie mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu verhüten und zu 

bekämpfen. 

 

(2) Die Vertragsparteien verstärken die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Terrorismus-

bekämpfung, einschließlich der Prävention und Bekämpfung des gewaltbereiten Extremismus und 

der Terrorismusfinanzierung, um ihre gemeinsamen Sicherheitsinteressen zu fördern, wobei sie der 

Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus und den ein-

schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen Rechnung tragen, unbeschadet 

der Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 

und des nachrichtendienstlichen Austauschs. 

 

(3) Die Vertragsparteien kommen überein, einen regelmäßigen Dialog über diese Fragen 

einzurichten. Dieser Dialog zielt unter anderem darauf ab, Folgendes zu fördern und zu erleichtern: 

 

a) den Austausch von Bewertungen terroristischer Bedrohungen, 

 

b) den Austausch bewährter Verfahren bei der Bekämpfung des Terrorismus, 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 6/de 41 

c) die operative Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen sowie 

 

d) den Austausch zur Zusammenarbeit im Rahmen multilateraler Organisationen. 

 

 

ARTIKEL 769 

 

Schutz personenbezogener Daten 

 

 

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtung, ein hohes Niveau des Schutzes 

personenbezogener Daten zu gewährleisten. Sie streben gemeinsam die Förderung hoher 

internationaler Standards an. 

 

(2) Die Vertragsparteien erkennen an, dass Einzelpersonen ein Recht auf den Schutz personen-

bezogener Daten und der Privatsphäre haben und dass hohe Standards in dieser Hinsicht zum 

Vertrauen in die digitale Wirtschaft und zur Entwicklung des Handels beitragen und eine Schlüssel-

rolle bei der wirksamen Zusammenarbeit bei der Rechtsdurchsetzung einnehmen. Zu diesem Zweck 

verpflichten sich die Vertragsparteien, im Rahmen ihrer jeweiligen Gesetze und Vorschriften die 

Verpflichtungen, die sie in Bezug auf dieses Recht in diesem Abkommen eingegangen sind, zu 

achten. 

 

(3) Die Vertragsparteien arbeiten auf bilateraler und multilateraler Ebene unter gegenseitiger 

Achtung ihrer jeweiligen Gesetze und Vorschriften zusammen. Diese Zusammenarbeit kann 

hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten den Dialog, den Austausch von Fachwissen und 

die Zusammenarbeit bei der Durchsetzung einschließen. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 6/de 42 

(4) Sehen dieses Abkommen oder etwaige Zusatzabkommen die Übermittlung personen-

bezogener Daten vor, so muss diese Übermittlung im Einklang mit den Vorschriften der 

übermittelnden Vertragspartei über die internationale Übermittlung personenbezogener Daten 

erfolgen. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass dieser Absatz die Anwendung besonderer 

Bestimmungen dieses Abkommens über die Übermittlung personenbezogener Daten, insbesondere 

die Artikel 202 und 525 sowie Teil Sechs Titel I nicht berührt. Bei Bedarf bemüht sich jede 

Vertragspartei nach besten Kräften, unter Einhaltung ihrer Vorschriften über die internationale 

Übermittlung personenbezogener Daten die erforderlichen Garantien für die Übermittlung 

personenbezogener Daten zu schaffen, wobei etwaige Empfehlungen des Partnerschaftsrates nach 

Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe h berücksichtigt werden. 

 

 

ARTIKEL 770 

 

Weltweite Zusammenarbeit in Fragen  

von gemeinsamem wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Interesse 

 

(1) Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung der weltweiten Zusammenarbeit in Fragen von 

gemeinsamem wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Interesse an. Sie fördern, wo es in ihrem 

wechselseitigen Interesse liegt, multilaterale Lösungen für gemeinsame Probleme. 
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(2) Unter Beibehaltung ihrer Autonomie bei der Entscheidungsfindung und unbeschadet anderer 

Bestimmungen dieses Abkommens oder etwaiger Zusatzabkommen streben die Vertragsparteien 

nach Zusammenarbeit in laufenden und neu auftretenden Fragen von gemeinsamem Interesse wie 

Frieden und Sicherheit, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung, grenzüberschreitende Umwelt-

verschmutzung, Umweltschutz, Digitalisierung, öffentliche Gesundheit und Verbraucherschutz, 

Besteuerung, finanzielle Stabilität und freier und fairer Handel und Investitionen. Zu diesem Zweck 

bemühen sie sich um die Aufrechterhaltung eines konstanten und wirksamen Dialogs und die 

Koordinierung ihre Standpunkte in multilateralen Organisationen und Gremien, in denen die 

Vertragsparteien mitwirken, wie den Vereinten Nationen, der Gruppe der Sieben (G7) und der 

Gruppe der Zwanzig (G20), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 

dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Welthandelsorganisation. 

 

 

ARTIKEL 771 

 

Wesentliche Bestandteile 

 

Artikel 763 Absatz 1, Artikel 764 Absatz 1 und Artikel 765 Absatz 1 stellen wesentliche Bestand-

teile der durch dieses Abkommen sowie etwaige Zusatzabkommen begründeten Partnerschaft dar. 
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TITEL III 

 

ERFÜLLUNG VON VERPFLICHTUNGEN UND SCHUTZMASSNAHMEN 

 

 

ARTIKEL 772 

 

Erfüllung von als wesentliche Bestandteile bezeichneten Verpflichtungen 

 

(1) Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass die andere Vertragspartei es in schwerwiegender 

und substanzieller Weise versäumt hat, einer der in Artikel 771 genannten Verpflichtungen 

nachzukommen, so kann sie beschließen, die Durchführung dieses Abkommens oder etwaiger 

Zusatzabkommen ganz oder teilweise zu beenden oder auszusetzen. 

 

(2) Zuvor ersucht die Vertragspartei, die die Anwendung dieses Artikels geltend macht, den 

Partnerschaftsrat, unverzüglich zusammenzutreten, um eine rechtzeitige und für beide Seiten 

annehmbare Lösung zu finden. Wird nicht binnen 30 Tagen ab dem Tag des Ersuchens an den 

Partnerschaftsrat eine einvernehmliche Lösung gefunden, so kann die Vertragspartei die 

Maßnahmen nach Absatz 1 ergreifen. 

 

(3) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen werden unter vollständiger Wahrung des Völkerrechts 

getroffen und müssen verhältnismäßig sein. Der Vorrang ist Maßnahmen einzuräumen, die das 

Funktionieren dieses Abkommens und etwaiger Zusatzabkommen möglichst wenig beeinträchtigen. 
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(4) Die Vertragsparteien sind der Auffassung, dass eine Situation, die eine schwerwiegende und 

erhebliche Nichterfüllung einer der in Artikel 771 als wesentliche Elemente bezeichneten 

Verpflichtungen darstellt, nur dann vorliegt, wenn ihre Schwere und Art so außergewöhnlich sind, 

dass sie den Frieden und die Sicherheit bedrohen oder internationale Auswirkungen haben. Zur 

Klarstellung sei angemerkt, dass eine Handlung oder Unterlassung, die das Ziel und den Zweck des 

Übereinkommens von Paris wesentlich beeinträchtigen würde, als substanzielles Versäumnis im 

Sinne dieses Artikels gilt. 

 

 

ARTIKEL 773 

 

Schutzmaßnahmen 

 

(1) Treten ernste wirtschaftliche, gesellschaftliche oder ökologische Schwierigkeiten sektoraler 

oder regionaler Art – auch im Zusammenhang mit Fischereitätigkeiten und den von ihnen 

abhängigen Gemeinschaften – auf, die wahrscheinlich andauern werden, so kann die betreffende 

Vertragspartei einseitig geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen. Solche Schutzmaßnahmen sind 

hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Dauer auf das zur Behebung der Situation unbedingt 

erforderliche Maß zu beschränken. Vorrang ist Maßnahmen zu geben, die das ordnungsgemäße 

Funktionieren des Abkommens möglichst wenig beeinträchtigen. 

 

(2) Die betreffende Vertragspartei notifiziert dies der anderen Vertragspartei umgehend über den 

Partnerschaftsrat und übermittelt alle einschlägigen Informationen. Die Vertragsparteien führen 

unverzüglich Konsultationen im Partnerschaftsrat durch, um eine einvernehmliche Lösung 

herbeizuführen. 
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(3) Die betreffende Vertragspartei darf bis zum Ablauf eines Monats nach der Notifikation gemäß 

Absatz 2 keine Schutzmaßnahmen treffen, es sei denn, das Konsultationsverfahren nach Absatz 2 

wurde vor Ablauf der genannten Frist gemeinsam abgeschlossen. Schließen außergewöhnliche Um-

stände, die ein sofortiges Eingreifen erfordern, eine vorherige Prüfung aus, so darf die betreffende 

Vertragspartei unverzüglich die für die Behebung der Schwierigkeiten unbedingt erforderlichen 

Schutzmaßnahmen treffen. 

 

Die betreffende Vertragspartei notifiziert dem Partnerschaftsrat unverzüglich die getroffenen 

Maßnahmen und stellt alle einschlägigen Informationen bereit. 

 

(4) Entsteht durch eine von der betroffenen Vertragspartei ergriffene Schutzmaßnahme ein 

Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten aus diesem Abkommen und etwaigen 

Zusatzabkommen, so kann die andere Vertragspartei angemessene Maßnahmen zur Wieder-

herstellung des Gleichgewichts treffen, die für die Behebung des Ungleichgewichts unbedingt 

erforderlich sind. Der Vorrang ist Maßnahmen zu geben, die das ordnungsgemäße Funktionieren 

des Abkommens möglichst wenig beeinträchtigen. Die Absätze 2 bis 4 gelten für diese Maßnahmen 

zur Wiederherstellung des Gleichgewichts entsprechend. 

 

(5) Jede Vertragspartei kann ohne vorherige Konsultation nach Artikel 738 das Schiedsverfahren 

nach Artikel 739 einleiten, um eine von der anderen Vertragspartei in Anwendung der Absätze 1 

bis 5 getroffene Maßnahme anzufechten. 

 

(6) Die Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 und die Maßnahmen zur Wiederherstellung des 

Gleichgewichts nach Absatz 5 können auch in Bezug auf ein Zusatzabkommen ergriffen werden, 

sofern dort nichts anderes bestimmt ist. 
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TEIL SIEBEN 

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 774 

 

Räumlicher Anwendungsbereich 

 

(1) Dieses Abkommen gilt für 

 

a) die Gebiete, in denen der EUV und der AEUV und der Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Atomgemeinschaft angewandt werden, nach Maßgabe dieser Verträge, und 

 

b) das Gebiet des Vereinigten Königreichs. 

 

(2) Dieses Abkommen gilt auch für die Vogtei Guernsey, die Vogtei Jersey und die Insel Man in 

dem Umfang, der in Teil Zwei Teilbereich Fünf und in Artikel 520 festgelegt ist. 

 

(3) Dieses Abkommen gilt nicht für Gibraltar und hat in diesem Gebiet keine Wirkung. 
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(4) Dieses Abkommen gilt nicht für die überseeischen Gebiete mit besonderen Beziehungen zum 

Vereinigten Königreich: Anguilla, Bermuda, Britisches Antarktis-Territorium, Britisches 

Territorium im Indischen Ozean, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Falklandinseln, 

Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie und Oeno, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, 

Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln sowie Turks- und Caicosinseln. 

 

 

ARTIKEL 775 

 

Verhältnis zu anderen Übereinkünften 

 

Dieses Abkommen und etwaige Zusatzabkommen gelten unbeschadet früherer bilateraler Über-

einkünfte zwischen dem Vereinigten Königreich einerseits und der Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft andererseits. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtung zur Einhaltung 

dieser Übereinkünfte. 

 

 

ARTIKEL 776 

 

Überprüfung 

 

Die Vertragsparteien nehmen gemeinsam fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens und 

danach alle fünf Jahre eine Überprüfung der Durchführung dieses Abkommens und etwaiger 

Zusatzabkommen sowie der damit zusammenhängenden Fragen vor. 
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ARTIKEL 777 

 

Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache eingestufte sensible Informationen 

 

Dieses Abkommen und etwaige Zusatzabkommen sind nicht dahin gehend auszulegen, dass die 

Vertragsparteien dazu verpflichtet sind, Verschlusssachen zugänglich zu machen. 

 

Verschlusssachen, die von den Vertragsparteien im Rahmen dieses Abkommens oder etwaiger 

Zusatzabkommen bereitgestellt oder zwischen ihnen ausgetauscht werden, werden im Einklang mit 

dem Abkommen über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschluss-

sachen und allen im Rahmen dieses Abkommens geschlossenen Durchführungsvereinbarungen 

behandelt und geschützt. 

 

Die Vertragsparteien vereinbaren Handlungsanweisungen zum Schutz von zwischen ihnen 

ausgetauschten sensiblen Informationen, die nicht als Verschlusssache eingestuft sind. 

 

 

ARTIKEL 778 

 

Bestandteile dieses Abkommens 

 

(1) Die Protokolle, Anhänge, Anlagen und Fußnoten dieses Abkommens sind Bestandteil dieses 

Abkommens. 
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(2) Alle Anhänge zu diesem Abkommen einschließlich seiner Anlagen sind Bestandteil des 

Abschnitts, des Kapitels, des Titels, des Teilbereichs oder des Protokolls, in dem auf den 

betreffenden Anhang Bezug genommen wird oder auf die in dem betreffenden Anhang Bezug 

genommen wird. Zur Klarstellung sei Folgendes angemerkt: 

 

a) Anhang 1 ist Bestandteil von Teil Eins Titel III. 

 

b) die Anhänge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 sind Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Eins Titel I 

Kapitel 2; 

 

c) Anhang 10 ist Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Eins Titel I Kapitel 3; 

 

d) die Anhänge 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 sind Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Eins 

Titel I Kapitel 4; 

 

e) Anhang 18 ist Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Eins Titel I Kapitel 5; 

 

f) die Anhänge 19, 20, 21, 22, 23 und 24 sind Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Eins 

Titel II; 

 

g) Anhang 25 ist Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Eins Titel VI; 

 

h) die Anhänge 26, 27, 28 und 29 sind Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Eins Titel VIII; 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/UK/TCA/PART 7/de 5 

i) Anhang 27 ist Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Еins Titel XI; 

 

j) Anhang 30 und alle Anhänge, die gemäß Artikel 454 angenommen wurden, sind Bestandteil 

von Teil Zwei Teilbereich Zwei Titel II; 

 

k) Anhang 31 ist Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Drei Titel I; 

 

l) die Anhänge 32, 33 und 34 sind Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Drei Titel II; 

 

m) die Anhänge 35, 36, 37 und 38 sind Bestandteil von Teil Zwei Teilbereich Fünf; 

 

n) Anhang 39 ist Bestandteil von Teil Drei Titel II; 

 

o) Anhang 40 ist Bestandteil von Teil Drei Titel III; 

 

p) Anhang 41 ist Bestandteil von Teil Drei Titel V; 

 

q) Anhang 42 ist Bestandteil von Teil Drei Titel VI; 

 

r) Anhang 43 ist Bestandteil von Teil Drei Titel VII; 

 

s) Anhang 44 ist Bestandteil von Teil Drei Titel IX; 

 

t) Anhang 45 ist Bestandteil von Teil Drei Titel III, Titel VII und Titel XI; 
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u) Anhang 46 ist Bestandteil von Teil Drei Titel XI; 

 

v) Anhang 47 ist Bestandteil von Teil Fünf Kapitel 1 Abschnitt 2; 

 

w) die Anhänge 48 und 49 sind Bestandteil von Teil Sechs Titel I; 

 

x) der Anhang zum Protokoll zur Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und zur Betrugs-

bekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer und zur gegenseitigen Unterstützung bei der 

Beitreibung von Forderungen in Bezug auf Steuern und Zölle ist Bestandteil des Protokolls 

zur Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und zur Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet 

der Mehrwertsteuer und zur gegenseitigen Unterstützung bei der Beitreibung von 

Forderungen in Bezug auf Steuern und Zölle; 

 

y) die Anhänge SSC-1, SSC-2, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6, SSC-7, SSC-8 und ihre Anlagen 

sind Bestandteil des Protokolls über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. 

 

 

ARTIKEL 779 

 

Beendigung 

 

Dieses Abkommen kann von jeder Vertragspartei durch schriftliche Notifikation auf diplomati-

schem Wege beendet werden. Dieses Abkommen und etwaige Zusatzabkommen treten am ersten 

Tag des zwölften Monats nach dem Tag der Notifikation außer Kraft. 
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ARTIKEL 780 

 

Verbindlicher Wortlaut 

 

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, 

estnischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, kroatischer, lettischer, 

litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, 

slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache abgefasst. Bis zum 

30. April 2021 werden alle Sprachfassungen des Abkommens einer endgültigen sprachjuristischen 

Überarbeitung unterzogen. Ungeachtet des vorstehenden Satzes wird die endgültige rechtliche 

Überprüfung der englischen Fassung des Abkommens spätestens bis zu dem in Artikel 783 

Absatz 1 genannten Tag abgeschlossen sein, wenn dieser Tag vor dem 30. April 2021 liegt. 

 

Die Sprachfassungen, die sich aus dem oben genannten Verfahren der endgültigen 

sprachjuristischen Überarbeitung ergeben, ersetzen von Anfang an die unterzeichneten Fassungen 

des Abkommens und werden durch den Austausch diplomatischer Noten zwischen den 

Vertragsparteien als verbindlich und endgültig festgelegt. 
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ARTIKEL 781 

 

Künftige Beitritte zur Union 

 

(1) Die Union notifiziert dem Vereinigten Königreich neue Anträge von Drittländern auf Beitritt 

zur Union. 

 

(2) Während der Verhandlungen zwischen der Union und einem Drittland über den Beitritt dieses 

Drittlands zur Union1 ist die Union bestrebt, 

 

a) auf Ersuchen des Vereinigten Königreichs soweit wie möglich alle Informationen zu den von 

diesem Abkommen und etwaigen Zusatzabkommen erfassten Angelegenheiten bereitzustellen 

und 

 

b) den vom Vereinigten Königreich gegebenenfalls vorgebrachten Bedenken Rechnung zu 

tragen. 

 

(3) Der Partnerschaftsrat prüft etwaige Auswirkungen des Beitritts eines Drittlands zur Union auf 

dieses Abkommen und etwaige Zusatzabkommen rechtzeitig vor dem Beitrittstermin. 

 

(4) Soweit erforderlich, verfahren das Vereinigte Königreich und die Union vor Inkrafttreten des 

Abkommens über den Beitritt eines Drittlands zur Union wie folgt: Sie 

 

a) ändern das vorliegende Abkommen und etwaige Zusatzabkommen, 

 

                                                 
1 Zur Klarstellung sei angemerkt, dass die Absätze 2 bis 9 für Verhandlungen zwischen der 

Union und einem Drittland über den Beitritt zur Union, die nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens stattfinden, gelten, ungeachtet dessen, dass ein Beitrittsantrag vor dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens gestellt wurde. 
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b) nehmen im Wege eines Beschlusses des Partnerschaftsrats andere notwendige Anpassungen 

an diesem Abkommen oder etwaigen Zusatzabkommen vor oder führen entsprechende 

Übergangsregelungen ein oder 

 

c) beschließen im Partnerschaftsrat, ob 

 

i) Artikel 492 auf Staatsangehörige dieses Drittlands angewendet wird oder 

 

ii) Übergangsbestimmungen in Bezug auf Artikel 492 hinsichtlich dieses Drittlands und 

dessen Staatsangehörige nach dessen Beitritt zur Union festgelegt werden. 

 

(5) Liegt bis zum Inkrafttreten des Abkommens über den Beitritt des betreffenden Drittlands zur 

Union kein Beschluss nach Absatz 4 Buchstabe c Ziffer i oder ii des vorliegenden Artikels vor, so 

gilt Artikel 492 nicht für Staatsangehörige dieses Drittlands. 

 

(6) Falls der Partnerschaftsrat Übergangsregelungen gemäß Absatz 4 Buchstabe c Ziffer ii 

einführt, legt er deren Dauer fest. Der Partnerschaftsrat kann die Geltungsdauer dieser 

Übergangsregelungen verlängern. 

 

(7) Vor Ablauf der Übergangsregelungen nach Absatz 4 Buchstabe c Ziffer ii des vorliegenden 

Artikels beschließt der Partnerschaftsrat, ob Artikel 492 auf Staatsangehörige dieses Drittlands ab 

dem Ende der Übergangsregelungen anzuwenden ist. In Ermangelung eines solchen Beschlusses 

gilt Artikel 492 ab dem Ende der Übergangsregelung nicht für Staatsangehörige dieses Drittlands. 
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(8) Absatz 4 Buchstabe c und die Absätze 5 bis 7 berühren nicht die Vorrechte der Union nach 

ihren internen Rechtsvorschriften. 

 

(9) Zur Klarstellung sei angemerkt, dass unbeschadet des Absatzes 4 Buchstabe c und der 

Absätze 5 bis 7 dieses Abkommen für einen neuen Mitgliedstaat der Union ab dem Tag des Beitritts 

dieses neuen Mitgliedstaats zur Union gilt. 

 

 

ARTIKEL 782 

 

Übergangsbestimmung für die Übermittlung personenbezogener Daten  

an das Vereinigte Königreich 

 

(1) Für die Dauer des festgelegten Zeitraums gilt die Übermittlung personenbezogener Daten aus 

der Union an das Vereinigte Königreich nicht als Übermittlung an ein Drittland im Sinne des 

Unionsrechts, sofern die Datenschutzbestimmungen des Vereinigten Königreichs vom 

31. Dezember 2020, wie sie durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 gewahrt und in das 

Recht des Vereinigten Königreichs übernommen werden und durch die „Data Protection, Privacy 

and Electronic Communications (Amendments etc ) (EU Exit) Regulations“ 2019 (SI 2019/419)1 

(im Folgenden „geltende Datenschutzregelung“) geändert worden sind, Anwendung finden und 

sofern das Vereinigte Königreich die benannten Befugnisse nicht ohne die Zustimmung der Union 

im Partnerschaftsrat ausübt. 

 

                                                 
1 Geändert durch die „Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments 

etc) (EU Exit) Regulations“ 2020 (SI 2020/1586). 
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(2) Vorbehaltlich der Absätze 3 bis 11 gilt Absatz 1 auch für Übermittlungen personenbezogener 

Daten aus Island, dem Fürstentum Liechtenstein und dem Königreich Norwegen an das Vereinigte 

Königreich während des festgelegten Zeitraums, der nach dem Unionsrecht, wie es in diesen 

Staaten durch das am 2. Mai 1992 in Porto unterzeichnete Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum angewandt wurde, vorgesehen ist, solange Absatz 1 auf Übermittlungen personen-

bezogener Daten aus der Union an das Vereinigte Königreich Anwendung findet, sofern diese 

Staaten beiden Vertragsparteien schriftlich ihre ausdrückliche Zustimmung zur Anwendung dieser 

Bestimmung notifizieren. 

 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „benannte Befugnisse“ die Befugnis, 

 

a) Verordnungen nach den Sections 17A, 17C und 74A des Datenschutzgesetzes („Data 

Protection Act“) des Vereinigten Königreichs von 2018 zu erlassen; 

 

b) ein neues Dokument auszugeben, in dem Standarddatenschutzklauseln nach Section 119A des 

Datenschutzgesetzes des Vereinigten Königreichs von 2018 festgelegt werden; 

 

c) einen neuen Entwurf von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 5 der Datenschutz-

Grundverordnung des Vereinigten Königreichs (im Folgenden „DSGVO des Vereinigten 

Königreichs“) zu billigen, mit Ausnahme von Verhaltensregeln, die nicht herangezogen 

werden können, um geeignete Garantien für die Übermittlung personenbezogener Daten in 

ein Drittland gemäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe e der DSGVO des Vereinigten 

Königreichs zu bieten; 

 

d) neue Zertifizierungsverfahren gemäß Artikel 42 Absatz 5 der DSGVO des Vereinigten 

Königreichs zu genehmigen, mit Ausnahme von Zertifizierungsverfahren, die nicht heran-

gezogen werden können, um geeignete Garantien für die Übermittlung personenbezogener 

Daten in ein Drittland gemäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe f der DSGVO des Vereinigten 

Königreichs zu bieten; 
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e) neue verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 der DSGVO des Vereinigten 

Königreichs zu genehmigen; 

 

f) neue Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe a der DSGVO des Vereinigten 

Königreichs zu genehmigen oder 

 

g) neue Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe b der DSGVO des 

Vereinigten Königreichs zu genehmigen. 

 

(4) Der „festgelegte Zeitraum“ beginnt am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens und endet 

vorbehaltlich des Absatzes 5, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt: 

 

a) an dem Tag, an dem die Europäische Kommission Angemessenheitsbeschlüsse in Bezug auf 

das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 und 

Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 erlässt, oder 

 

b) an dem Tag, der vier Monate nach dem Tag liegt an dem der festgelegte Zeitraum beginnt, 

welcher um zwei weitere Monate verlängert wird, es sei denn, eine der Vertragsparteien 

erhebt Einwände. 

 

(5) Vorbehaltlich der Absätze 6 und 7 endet der festgelegte Zeitraum an dem Tag, an dem die 

benannten Befugnisse ausgeübt werden oder die Änderung in Kraft tritt, wenn das Vereinigte 

Königreich während des festgelegten Zeitraums ohne Zustimmung der Union im Partnerschaftsrat 

die geltende Datenschutzregelung ändert oder die übertragenen Befugnisse ausübt. 

 

(6) Die Bezugnahmen auf die Ausübung der benannten Befugnisse in den Absätzen 1 und 5 

schließen nicht die Ausübung solcher Befugnisse ein, deren Wirkung sich auf die Angleichung an 

das einschlägige Datenschutzrecht der Union beschränkt. 
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(7) Alles, was andernfalls eine Änderung der geltenden Datenschutzregelung wäre, die 

 

a) mit Zustimmung der Union im Partnerschaftsrat erfolgt oder 

 

b) auf die Angleichung an das einschlägige Datenschutzrecht der Union beschränkt ist, 

 

wird für die Zwecke des Absatzes 5 nicht als Änderung der geltenden Datenschutzregelung 

behandelt und sollten stattdessen als Teil der geltenden Datenschutzregelung für die Zwecke des 

Absatzes 1 behandelt werden. 

 

(8) Für die Zwecke der Absätze 1, 5 und 7 bezeichnet der Ausdruck „Zustimmung der Union im 

Partnerschaftsrat“ 

 

a) einen Beschluss des Partnerschaftsrates gemäß Absatz 11 oder 

 

b) etwas, das als Zustimmung im Sinne von Absatz 10 gilt. 

 

(9) Teilt das Vereinigte Königreich der Union mit, dass es beabsichtigt, die benannten Befugnisse 

auszuüben oder die geltende Datenschutzregelung zu ändern, so kann jede Vertragspartei innerhalb 

von fünf Arbeitstagen eine Sitzung des Partnerschaftsrates beantragen, die innerhalb von zwei 

Wochen nach einem derartigen Ersuchen stattfinden muss. 
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(10) Wird keine solche Sitzung beantragt, so gilt die Zustimmung der Union zu dieser Ausübung 

oder Änderung während des festgelegten Zeitraums als erteilt. 

 

(11) Wird eine solche Sitzung beantragt, so prüft der Partnerschaftsrat in dieser Sitzung die 

vorgeschlagene Ausübung oder Änderung und kann einen Beschluss fassen, in dem erklärt wird, 

dass er der Ausübung oder Änderung während des festgelegten Zeitraums zustimmt. 

 

(12) Das Vereinigte Königreich unterrichtet die Union, soweit dies nach vernünftigem Ermessen 

möglich ist, wenn es während des festgelegten Zeitraums einem neuen Instrument beitritt, das für 

die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland gemäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a 

der DSGVO des Vereinigten Königreichs oder Section 75 (1) (a) des Datenschutzgesetzes des 

Vereinigten Königreichs von 2018 während des festgelegten Zeitraums in Anspruch genommen 

werden kann. Nach einer Notifikation des Vereinigten Königreichs nach diesem Absatz kann die 

Union eine Sitzung des Partnerschaftsrates beantragen, um das betreffende Instrument zu erörtern. 

 

(13) Teil Sechs Titel I gilt nicht für Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung dieses 

Artikels. 
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ARTIKEL 783 

 

Inkrafttreten und vorläufige Anwendung 

 

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem 

beide Vertragsparteien einander notifiziert haben, dass sie ihre jeweiligen internen Anforderungen 

und Verfahren zur Bekundung ihrer Zustimmung, gebunden zu sein, erfüllt haben. 

 

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, dieses Abkommen ab dem 1. Januar 2021 vorläufig 

anzuwenden, sofern sie einander vor diesem Zeitpunkt notifiziert haben, dass ihre jeweiligen 

internen Anforderungen und Verfahren für die vorläufige Anwendung abgeschlossen sind. Die 

vorläufige Anwendung endet an einem der folgenden Zeitpunkte, je nachdem, welcher Zeitpunkt 

früher liegt: 

 

a) am 28. Februar 2021 oder zu einem anderen vom Partnerschaftsrat festgelegten Zeitpunkt 

oder 

 

b) an dem in Absatz 1 genannten Tag. 

 

(3) Ab dem Tag des Beginns der vorläufigen Anwendung dieses Abkommens verstehen die 

Vertragsparteien Bezugnahmen in diesem Abkommen auf den „Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Abkommens“ oder auf das „Inkrafttreten dieses Abkommens“ als Bezugnahmen auf den Zeitpunkt, 

ab dem dieses Abkommen vorläufig angewendet wird. 
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